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V o r s i t z e n d e: Prä'3ident Dr. Maleta, Zwei

ter Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner, Dritter 
Pr�ident Wallner. 

Präsident: Die Sitzung ist e röf f n e t. 
Das amtliche P r o t o k o l l  der 60. Sitzung 

de'S Nationalrates vom 21 .  Juni 19ß7 ist in der 
Kanzlei aufgelegen, unbeanständet geblieben 
und gilt daher als g e n e hm i g t. 

Kr a n k  gemeldet ist der Abgeordnete 
Liwanec. 

E n t s c h u l d igt sind die Abgeordneten 
Gratz, Czernetz, Dr. Hertha Firnberg und 
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Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 
Ich beginne jetzt - um 9 Uhr 5 Minuten -
mit dem Aufruf der Anfragen. 

Bundesministerium für soziale Verwaltung 

Präsident : 1 .  Anfrage: Abgeordneter Sand
meier (OVP) an die Frau Bundesminister 
für soziale Verwaltung, betreffend Fremd
arbeiter. 

924/M 
Besteht die Gefahr, daß einheimische Ar

beitskräfte durch Fremdarbeiter verdrängt 
werden '1 
Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister für soziale Verwaltung Grete 
Rehor: Sehr geehrter Herr Abgeordneter 
Sandmeier! Die Vorschriften über die Be
schäftigung ausländischer Arbeitnehmer sehen 
vor, daß, abgesehen von gesetzlich begründeten 
Ausnahmefällen, Fremdarbeiter nu.r nach Er
teilung einer Arbeitserlaubnis in Österreich 
arbeiten dürfen. Diese Arbeitserlaubnis wird 
durch das Arbeitsamt nach Prüfung der Ar
beitsmarktlage im Einzelfall und damit erst 
nach erfolgter Feststellung getroffen. Meldet 
sich während der genehmigten Beschäftigung 
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eines Fremdarbeiters eine gleichwertige in
ländische Arbeitskraft, hat diese den Vorrang 
und ist an Stelle des Fremdarbeiters einzu
stellen. 

Im übrigen sieht auch die von den Sozial
partnern alljährlich abgeschlossene Kontingent
vereinbarung vor, daß einerseits nur für 
bestimmte Wirtschaftszweige und nur in 
einem für den Arbeitsmarkt zuträglichen 
Ausmaße Fremdarbeiter ohne Prüfung des 
Arbeitsmarktes im Einzelfall zugelassen wer
den und daß andererseits bei Abbaumaß
nahmen von den Betrieben vor den inländischen 
Arbeitskräften zuerst die ausländischen Ar
beitskräfte abgebaut werden müssen. 

Ein Verstoß gegen diese Bestimmung ver
pflichtet das Arbeitsamt zum Widerruf der 
erteilten Arbeitserlaubnis für den Fremd
arbeiter. 

Die Einhaltung der Ausländerbeschäftigungs
vorschriften steht unter Sanktion. 

Präsident : 2. Anfrage: Abgeordneter Libal 
(SPÖ) an die Frau Sozialminister, betreffend 
Propagandaplakat des Sozialministeriums. 

893/M 
Wie hoch waren die Kosten des Propaganda

plakates des Sozialministeriums, das im Zu
sammenhang mit der vom Nationalrat beschlos
senen Pensionserhöhung affichiert wurde? 

Präsident : Bitte, Frau Mini8ter. 

Bundesminister Grete Rehor : Herr Abge-
ordneter Libal! Die genaue Endabrechnung 
für das Plakat zur Information der Bevölke
rung über die Erhöhung der Pensionen in 
der Zeit von 1966 bis 1968 im Gesamtausmaß 
von rund 23 Prozent liegt noch nicht vollständig 
vor. Es ist anzunehmen, daß sich die End
abrechnung nicht wesentlich vom Kosten
voranschlag unterscheidet. Der :Kostenvor
anschlag weist den Betrag von 308.569,40 S 
aus. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Libal : Frau Minister! Im 
Hinblick auf die Tatsache, daß gemäß Ar
tikel 18 der Bundesverfassung die gesamte 
staatliche Verwaltung nur auf Grund der 
Gesetze ausgeübt werden darf, frage ich Sie, 
welche gesetzliche Grundlage für diese Aktion 
des Sozialministeriums existiert. 

Präsident : Bitte. Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor : Herr Abge
ordneter Libal! Die Bevölkerung hat sicher 
ein Recht auf entsprechende Informationen 
auch von seiten der öffentlichen Verwaltung. 
Im Finanzgesetz für das Jahr 1967 ist für 
Öffentlichkeitsarbeit, also 'lieh er auch für 
Informationen. ein bestimmter Betrag aus-

gewiesen. Dieses Gesetz wurde verabschiedet, 
hat die Zu�timmung de� Nationalrates gefun
den, wir haben also die Mittel für diese Infor
mation au.f Grund der Bedeckung im Finanz
gesetz 1967 ausgegeben. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Libal : Frau Minister! Die 
Betroffenen, die diese Pensionen erhalten, 
haben das ohnehin schon gewußt. Da die Aus
gaben der Verwaltung der jähr1ich�n Bewilli
gung des Gesetzgebers in Form des Budgets 
bedürfen, möchte ich Sie fragen, in welcher 
Form beziehungsweise unter welchem Budget
ansatz die Geldmittel für diesen Zweck vom 
Gesetzgeber bewilligt worden sind. (Abg. Dr. 
W i t ha l m: Das hat sie gerade gesagt!) 

Präsident : Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor : Ich darf wieder
holen: im Ansatz "Öffentlichkeitsarbeit". I eh 
werde die Angabe der Punktation schriftlich 
nachholen; diese habe ich jetzt nicht greif
bar. 

Präsident : 3. Anfrage: Abgeordneter Dipl.
lng. Tschida (OV P) an die Frau Sozial
minister, betreffend Stillegung des Bergwerkes 
Tauchen. 

925/M 

Was hat das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung im Zusammenhang mit der am 
31. März laufenden Jahres begonnenen Still
legung des Bergwerkes Tauchen im Burgenland 
veranlaßt ? 

Präsident : Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor : Herr Abge-
ordneter Dipl.-Ing. Tschida! Das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung hat sofort 
nach Kenntnisnahme der beabsichtigten Still
legung des Kohlenbergwerkes Tauchen ver
sucht, Ersatzbetriebe für die Ansiedlung im 
Raum Tauchen-Pinkafeld zu interessieren. 
Das war außerordentlich schwierig, aber es 
ist doch gelungen, einen Wiener Großbetrieb 
aus dem Bereich der Textilindustrie zu ver
anlassen, in Pinkafeld einen Zweigbetrieb zu 
eröffnen. 

Im weiteren wurden vom Landesarbeitsamt 
Burgenland alle im Wohnbereich der Berg
arbeiter vorhandenen Ersatzarbeitsplätze er
faßt. Dadurch war es möglich, 180 Bergarbei
tern im Raum Tauchen-Oberwart sowie in 
der Umgebung, auch in der etwas entlegenen 
Umgebung, Arbeitsplätze bereits vor dem 
Zeitpunkt der begonnenen Stillegung des Berg
werkes am 31. März 1967 zur Auswahl anzu
bieten. 

Die freigestellten Bergleute konnten weiters 
noch während ihrer Beschäftigung kostenlos 
und bei gleichzeitiger Weiterzahlung des Loh-
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nes aus Bundesmitteln Schulungskurse, und 
zwar für Sprengbefugte, besuchen. Ein 
weiterer Kurs war für Schalungszimmerer 
und Eisenbieger in Aussicht genommen; hie
für war jedoch kein Interesse vorhanden. 

Vom Arbeitsamt Oberwart wurde in Tau
chen eine besondere Dienststelle errichtet, 
um den Bergarbeitern die Möglichkeit zu geben, 
sich noch während ihrer Beschäftigung wegen 
eines Stellenwechsels beraten und sich Ar
beitsplätze anbieten zu lassen. 

Die Arbeitsämter wurden weiters angewie
sen, den Berufs- und Stellenwechsel der frei
gestellten Tauchener Bergarbeiter dadurch 
besonders zu fördern, daß während der Ein
schu.lungszeit im neuen Betrieb Schulungs
prämien an den Betrieb und Umstellungsbei
hilfen sowie ein Lohnausgleich an die Berg
arbeiter au.s öffentlichen Mitteln gewährt 
wurden. Um die Einstellung freigestellter 
Bergarbeiter zu forcieren, wurden vom Bun
desministerium für soziale Verwaltung auch 
die den Betrieben gewährten Schulungsprä
mien bedeutend erhöht. 

Schließlich wurde über Initiative des Bun
desministeriums für soziale Verwaltung das 
Bundesgesetz über die Gewährung einer Son
derunterstützung an im Kohlenbergbau be
schäftigte Personen im Falle ihrer Arbeitslosig
keit geschaffen, das am 1. April 1967 in Kraft 
getreten ist und nach dem männliche Berg
arbeiter nach vollendetem 55. Lebensjahr 
und Frauen nach vollendetem 50. Lebensjahr 
im Falle ihrer Arbeitslosigkeit eine Sonder
unterstützung in der Höhe, die gegeben wäre, 
wenn die Knappschaftsvollpension angefallen 
wäre, bekommen. 

Von den bisher· freigestellten Bergarbeitern 
sind derzeit beim Arbeitsamt in Oberwart 
noch insgesamt 13 vorgemerkt. 10 davon 
haben Anspruch auf die Sonderunterstützung, 
3 Arbeitskräfte haben Arbeitsplätze zugesichert 
und können diese jederzeit in Anspruch neh
men. (Ruf bei der SPÖ: Bitte keine Lesungen! 
- Abg. Dr. Gorbach: Einmal ist es Ihnen 
zuwenig, dann ist es wieder zuviel !) 

Präsident : 4. Anfrage: Abgeordneter Seka
nina (SPÖ) an die Frau. Sozialminister, be
treffend Mindestalter für Untertagearbeiten 
in Bergwerken. 

905/M 

Haben Sie im Sinne einer einstimmigen 
Entschließung des Nationalratel? im Ministerrat 
bereits den Antrag gestellt, das Ubereinkommen 
über das Mindestalter für die Zulassung zu 
Untertagearbeiten in Bergwerken dem National
rat zur Ratifizierung vorzulegen? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor: Herr Abgeord-
neter Sekanina! Ich darf Ihnen mitteilen, 

daß mein Ressort unmittelbar nach Annahme 
der einstimmigen Entschließung im Nationalrat 
Besprechungen mit den Interessen vertretungen 
der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber abge
führt hat. In diesen Besprechungen wurden 
detailliert die bereits anläßlich früherer Bespre
chu.ngen über die Frage der Ratifikation auf
gezeigten Abweichungen der österreichischen 
Rechtsordnung von den Bestimmungen des 
gegenständlichen Übereinkommens festgehal
ten, und es wurde eine weitgehende Überein
stimmung der Auffassungen der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmervertretungen in der 
Frage der Anpassung der österreichischen 
Rechtsordnung an die Forderungen des Über
einkommens erzielt. 

Die Ergebnisse der Besprechungen mit den 
Interessenvertretungen sind mit Note vom 
1. Juni 1967 dem Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie, Oberste Berg
behörde, das innerstaatlich im Gegenstand 
zuständig ist, mit dem Ersuchen übermittelt 
worden, die erforderlichen Schritte zur Anpas
sung der österreichis<,hen Vorschriften an die 
Bestimmungen des gegenständlichen Überein
kommens vorzunehmen u.nd mein Ressort zu 
verständigen, damit wir die in unsere Zustän
digkeit fallenden formalen Ratifikationsakte in 
die Wege leiten können. 

Präsident : Danke, Frau Minister. 

Bundesministerium für Finanzen 

Präsident: 5. Anfrage: Abgeordneter Lane 
( S PÖ) an den Herrn Bundesminister für Fi
nanzen, betreffend Vorfinanzierung der Wiener 
Schnellbahn. 

894/M 

Aus welchen Gründen lehnen Sie das Vor
finanzierungsangebot der Stadt Wien fÜl" die 
Fertigstellung der Schnellbahn ab? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz: 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Bei der 
Wiener Schnellbahn handelt es sich, wie Ihr 
Kontrollorgan, der Rechnungshof, in seinem 
Einschaubericht feststellt, in erster Linie um ein 
innerstädtisches Verkehrsmittel, für dessen 
finanzielle Erfordernisse die Gemeinde Wien 
aufzukommen hätte. Unbeschadet dieser Fest
stellung des Rechnungshofes hat jedoch der 
Bund für den Ausbau der Wiener Schnellbahn 
in den Jahren 1954 bis 1966 aus Budgetmitteln 
insgesamt 1165 Millionen Schilling aufgewendet, 
wozu noch weitere 1 18 Millionen Schilling an 
Zinsenzahlungen für die in den Jahren 1959 
bis 1966 zur Durchführung der Investitionen 
aufgenommenen Fremdmittel kommen. Dem
gegenüber leistete die Gemeinde Wien in den 
Jahren 1959 bis 1966 lediglich als Zinsenzuschuß 
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einen Betrag von insgesamt 120 Millionen 
Schilling. Im Hinblick auf diese Sachlage bin 
ich der Auffassung, daß nunmehr wohl ver· 
langt werden kann, daß für die Finanzierung 
des weiteren Ausbaues der Wiener Schnell
bahn zunächst die Gemeinde Wien nachzieht. 
Im übrigen habe ich zugestimmt, daß zur Fer
tigstellung der bereits seit längerer Zeit. im 
Bau befindlichen Schnellbahnhaltestelle Matz
leisdorfer Platz zu den Gesamtkosten in der 
Höhe von 40 Millionen SlJhilling weitere 
20 Millionen Schilling aus Budgetmitteln der 
BundesbeJhnen aufgewendet werden, voraus
gesetzt, daß die Gemeinde Wien bereit ist, den 
restlichen Betrag von ebenfalls 20 Millionen 
Schilling zur Verfügung zu stellen. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Lanc: Herr Bundesminister! 
Sie haben nunmehr Ihre vor zwei Wochen erst
mals vorgebrachte Ansicht, daß die Stadt Wien 
einen Anteil an der Schnellbahnfinanzierung zu 
leisten hätte, präzisiert. Glauben Sie nicht, Herr 
Finanzminister, daß es günstiger gewesen wäre, 
diese Präzisierung in dem Zeitpunkt zu treffen, 
zu dem die Stadt Wien ihr Vorfinanzierungs
angebot gemacht hat, was bekanntlich bereits 
im Herbst des vergangenen Jahres der Fall 
gewesen ist, oder glauben Sie, daß es günstiger 
gewesen ist, eine solche Präzisierung erst zu 
jenem Zeitpunkt zu geben, in dem man effek
tiv hier im Parlamem in der Fragestunde 
darauf gestoßen wird '? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz : Herr Abgeord
neter! Ich bin überrascht, daß Sie der Meinung 
sind, daß die Ansicht des Finanzminiateriums 
in dieser Frage erst auf die letzte Fragestunde 
zurückdatiert. Wir haben bei allen 
Verhandlungen, die Schnellbahn betreffend, nie 
daran Zweifel gelassen, daß wir diese Angelegen
heit als gemeinsames Anliegen von Bund und 
Gemein�e betrachten. Es gab auf Seite des 
Rathauses, soweit ich im Bilde bin, nie einen 
Irrtum über diese Ansicht des Bundes, wenn
gleich diese Ansicht von der Gemeinde Wien 
nie ht geteilt worden ist. 

Präsident : Zweite Zm,atzfra,ge. 

Abgeordneter Lanc: Herr Bundesminister! 
Es wird Ihnen doch bekannt sein, daß sich die 
Stadt Wien um die Meinung der Bundesregie
rung in dieser Frage im vergangenen Spät
sommer bemüht hat und daß sie zwei divergie
rende Stellungnahmen, nämlich Ihre und die 
des Herrn Verkehrsministers Weiß, erhalten 
hat. Ich frage Sie daher: Ist Ihnen trotz dieses 
Sachverhaltes tatsächlich nicht bekannt ge
wesen, daß die Stadt Wien diesbezüglich au,f 
eine konkrete Antwort gewartet hat? 

Präsident:  Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz : Mir ist nichts 
davon bekannt, daß irgelldeine Anfrage Wiens 
unbeantwortet geblieben ist. Mir ist auch nicht 
bekannt, daß das Verkehrsministerium in 
dieser Sache, die wiederholt zwischen den 
Ressorts besprochen worden ist, eine andere 
Ansicht habe. 

Präsident :  6. Anfrage: Abgeordneter Moser 
( S PÖ) an den Herrn Finanzminister , betreffend 
Wohnbauanleihe. 

895/M 
Wann wird eine Wohnbauanleihe aufgelegt? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz : Im ersten Halb. 
jahr 1967 wurde von einem Anleihekonsortium, 
bestehend aus der Creditanstalt-Bankverein, 
der Ersten ästerreichischen Spar-Casse und 
der Internationalen Investitions- und Finan
zierungsbank AG., eine Anleihe des Wohnhaus
Wiederaufbaufonds im Gesamtbetrag von 
100 Millionen Schilling mit Bundeshaftung 
fest übernommen. Ebenso wurde eine Anleihe 
des Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds in 
Höhe von 100 Millionen Schilling mit Bundes
haftung von einem Anleihekonsortium unter 
Führung der Zentralsparkasse der Gemeinde 
Wien in der Zeit vom 19. bis 23. Juni 1967 
ailfgelegt. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Moser : Herr Minister! Im 
Finanzermächtigungsgesetz, das mit Mehrheit 
in diesem Hause in diesem Punkt beschlossen 
wurde, heißt es, daß für den Wohnbau im heu
rigen Jahr im Anleiheweg ein runder Betrag 
von 700 Millionen Schilling aufgenommen wer
den kann. 

Ich komme aus einem Bundesland, in dem 
das Baugewerbe nicht in allen Sparten ausge
lastet und beschäftigt ist. Die Menschen warten 
auf Aufträge. Ich frage Sie: Warum wurde 
trotz dieser Ermächtigung, die auf 700 Mil
lionen Schilling lautet - auf Grund dieser 
Ermächtigung wurde ja hier in diesem Hause 
die Behauptung aufgestellt, daß heuer mehr 
Wohnungen gebaut werden als bisher -, nur 
insgesamt 200 Millionen Schilling im Anleiheweg 
aufgenommen 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz : Wir haben noch 
ein halbes Jahr vor uns, Herr Abgeordneter. 
In der Regel ist der Kapitalmarkt im Herbst 
ergiebiger als im Frühjahr. (Abg. Herta W ink
le r: Im Winter bauen!) Auch der Bund legt 
in der Regel im Frühjahr eine geringere Bun
desanleihe auf als im Herbst. Die Lage auf dem 
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Bundesminister Dr. Schmitz 

Kapitalmarkt wird erweisen, wieviel von den 
restlichen 500 Millionen noch im Herbst un
tergebracht werden können. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Moser : Herr Minister! Wenn 
im Herbst ein gar nicht näher zu bezeichnen
der Betrag aufgenommen werden könnte, dann 
ist die Bausaison für das heurige Jahr vorbei. 

Ich frage konkret, Herr Minister: Welche 
Absichten haben Sie, zu welchem Zeitpunkt 
welchen Betrag im Anleiheweg für den W ohn
bau aufzunehmen, und bis wann kann die 
Vergabe dieser Mittel für heuer erfolgen 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz: Herr Abgeord
neter! Nur ein Laie kann heute sagen, welche 
Möglichkeiten der Anleihemarkt im Herbst 
geben wird. Ich weise darauf hin, daß den 
Gebietskörperschaften, die dringende Investi
tionsbedürfnisse haben - Großgemeinden, 
Energieproduzenten -, die insgesamt für 
4,3 Milliarden die Genehmigung auf Anleihen 
angesprochen haben, im Hinblick auf die Kapi
talmarktsituation von mir für dieses Jahr 
von diesen 4,3 Milliarden nur 2,5 Milliarden 
genehmigt werden konnten. Daraus werden Sie 
entnehmen können, daß die Möglichkeiten des 
Kapitalmarktes nicht unbeschränkt, sind. Ge
rade um einen möglichst großen Anteil von 
den 500 noch unterbringen zu können, habe ich 
die Ziffer bisher noch nicht präzisiert, wie ich 
auch noch nicht präzisiert habe, welche Ab
sicht besteht, in welcher Höhe von den Kredit
ermächtigungen des Bundesfinanzgesetzes im 
Herbst auf dem Anleihesektor Gebrauch zu 
machen. 

Was die Verfügung über die Mittel anbe
langt, so sind sie verfügbar . . . (Abg. M os er : 
Die Anleihemittel meine ich, die anderen interes
sieren mich in diesem Zusammenhang nicht!) 
Die Anleihemittel, die im Herbst aufgenommen 
werden, werden ab dem Zeitpunkt verfügbar 
sein, in dem die Anleihe gezeichnet ist. 

Präsident : 7. Anfrage: Abgeordneter Ro bak 
(8 pO) an den Herrn Finanzminister , betreffend 
Zollamt in Eisenstadt. 

896/1\1 

Ist in Eisenstadt die EI'l'ichtung eines Zoll
amtes erster Klasse vorgesehen ?  

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz: Die Errichtung 
eines solchen Zollamtes ist nicht vorgesehen, 
da ein Antrag zur Errichtung eines Innerlands
zollamteA in Eisenstadt bisher nicht gestellt 
worden ist. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Robak : Herr Minister! Zwi
schen den Zollämtern erster Klasse Nickelsdorf 
und Rechnitz beträgt die Entfernung rund 
150 km. Die immer stärkere Außenhandels
verflechtung der burgenländischen Wirtschaft 
macht aber ohne Frage ein zweites Zollamt not
wendig. Ich weiß, daß die Handelskammer schon 
des öfteren in ihren Aussendungen darauf hin
gewiesen hat; daß so etwas ' "  (Abg. Roben 
Gr af: Nein! Das stimmt nicht ! Der Präsident 
sitzt hier! Es stimmt nicht !) Ich zeige Ihnen 
morgen, Herr Präsident, Ihre Aussendung 
der Handelskammer. Anscheinend sind Sie 
nicht darüber informiert, was von Ihrer eigenen 
Handelskammer herausgegeben wird. 

Herr Minister! Werden Sie Vorsorge treffen, 
daß in Eisenstadt ein Zollamt errichtet wird 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz: Es ist nach Er
hebungen - auch nach Kenntnis des Mini
steriums - kein echter Bedarf für ein eigenes 
Zollamt gegeben. Wir sind auf Grund des Um
standes, daß die meisten Zollabfertigungen für 
den Bezirk Eisenstadt in Wien und Wiener 
Neustadt erfolgen, der Meinung, daß ein eigenes 
Zollamt Eisenstadt nicht ausgelastet sein 
würde. Da wir mit dem beschränkten Beamten
apparat ökonomisch und optimal auskommen 
müssen, wäre unter den jetzigen Verhältnissen 
die Errichtung eines Zollamtes in Eisenstadt, 
glaube ich, nicht gerechtfertigt. 

Präsident : Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft 

Präsident: 8. Anfrage: Abgeordneter Töd
ling (Ö V P) an den Herrn Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, betreffend Verord
nungen auf Grund des Qualitätsklassengesetzes. 

926/M 

Wann wird das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft die erforderlichen 
Verordnungen im Sinne des Qualitätsklassen
gesetzes erlassen? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer : Das Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
hat mit den Arbeiten am Entwurf einer Durch
führungsverordnung zum Qualitätsklassen
gesetz bereits begonnen. Dieser Entwurf 
wird noch im Laufe des Monats Juli fertig
gestellt und dann zur Begutachtung an die 
zuständigen Stellen ausgesendet werden. Die 
Verlautbarung der Verordnung, die im Einver
nehmen mit dem Sozial- und dem Handels
ministerium zu erfolgen hat, wird noch im 
Herbst dieses Jahres möglich sein. Mit �ieser 
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Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer 

Verordnung werden vorerst Äpfel und Birnen 
einer Qualitätsregelung unterworfen. Verord
nungen über weitere landwirtschaftliche Erzeug
nisse werden dann entsprechend den Not
wendigkeiten später folgen. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Tödling : Herr Bundesminister! 
Wir wissen, daß dieses Gesetz erst dann richtig 
wirksam werden kann, wenn auch die notwen
digen Kontrolleinrichtungen dafür vorhanden 
sind. Darf ich fragen, bis wann etwa auch damit 
gerechnet werden kann, daß wir über einen 
entsprechenden Kontrollapparat verfügen � 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer : 
Was die Kontrolle betrifft, so kann die Ein
und Ausfuhrkontrolle von den bisherigen 
Pflanzenschutzorganen mit übernommen wer
den. Hinsichtlich der Inlandskontrolle und 
der Schulung der Kontrollorgane werden ent
sprechende Vorsorgen im Budget 1968 vor

gesehen. 

Präsident : 9. Anfrage: Abgeordneter Zeil
linger (F p(j) an den Herrn Land wirtschafts
minister , betreffend Stellungnahme zu 
Milchgeldregelung, Viehpreis und so weiter. 

945/M 

Warum haben Sie die vom Bundeskanzler 
am 7. März 1967 angekündigte Stellungnahme 
zur Resolution des Freiheitlichen Bauerntages 
Salzburg, betreffend Milchgeldregelung, Si
cherung eines gerechten Viehpreises und so 
weiter, bis zum heutigen Tage noch nicht über
mittelt ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer :  
Herr Abgeordneter! Die vom Freiheitlichen 
Landesbauerntag Salzburg am 12. Februar 
in Seekirchen beschlossene Resolution wurde 
von mir eingehend geprüft. Ich bin dabei zu 
der Feststellung gekommen, daß die erbobenen 
Forderungen, soweit sie überhaupt in meinen 
Vollziehungsbereich fallen, zum Teil nirht aus
reirhend konkretisiert sind, zum Teil von un
richtigen Vorau"setzungen ausgehen oder bei 
der gegebenen Wirtschafts- undBudgetlage keine 
Chance auf Verwirklichung haben. 

Eine sachlich fundierte Auseinandersetzung 
mit dieser Resolution, die verschiedene Bereirhe 
der Agrarpolitik berührt, hätte sehr ausführ
lich sein müssen. Sie war daher bei der Aus
lastung der Beamtenschaft meines Hauses nicht 
zu vertreten. Überdies nehme ich zu den ak
tuellen Aspekten der angeschnittenen Probleme, 
die in der Öffentlichkeit immer wieder disku
kutiert werden, laufend Stellung . 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Zeillinger : Sehr geehner Herr 
Minister! Ich weise darauf hin, daß der Herr 
Bundeskanzler, wie ich in meiner Anfrage aus
gedrückt habe, mit Schreiben vom 7. März 
den Verfassern der Resolution mitgeteilt hat, 
daß er dem Ministerrat am 28. Februar darüber 
berichtet und Ihnen als dem zuständigen 
Minister die Resolution zur Kenntnisnahme und 
Prüfung übermittelt hat. Er stellte in Aussicht, 
daß Sie, Herr Minister, eine unmittelbare 
Stellungnahme im Gegenstande zugehen lapsen 
werden. Unter Hinweis darauf war zu erwarten, 
daß Sie zumindest das, was Sie jetzt gesagt 
haben, nämlich daß Sie nicht daran denken, 
die Resolution der freiheitlichen Bauernschaft 
zu beantworten, den Verfassern der Resolution, 
die ja konstruktiv an der Gestaltung der Agrar
probleme im Lande Salzburg mitwirken, mit
zuteilen. 

Darf ich Sie nun fragen: Sind Sie bereit, 
so wie in anderen Fällen, etwa beim Bauem
bund, auch der freiheitlichen Bauernschaft 
wenigstens mit wenigen Zeilen die vom Herrn 
Bundeskanzler in Aussicht genommene Ant
wort zu geben, auch wenn Sie noch so überlastet 
sind? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer : 
Mit einer Erledigung, wie Sie sie jetzt hier zur 
Sprache gebracht haben, wäre den Verfassern 
der Resolution wahrscheinlich nicht gedient. 
Zur Sache selbst habe ich mir erlaubt, hier 
Stellung zu nehmen. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Zeillinger : Darf ich Sie fragen, 
Herr Minister: Ist es Ihre Praxis, wenn Ihnen 
ein Schreiben zugeht, dessen Inhalt Sie aus 
politischen Gründen nicht teilen können, daß 
Sie dann in jedem Falle ablehnen, oder ist es 
nicht in anderen Fällen so, daß Sie wenigstens 
eine kurze, womöglich höfliche, Antwort geben? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer : 
Ich habe den Eindruck, mich im allgemeinen 
im Umgang persönlich und schriftlich einer 
gebührenden Höflichkeit zu befleißigen. Ich 
bemühe mich, auch alle Briefe, die an mich ge
richtet werden, zu beantworten. Ich bin nicht 
in der Lage, zu allen Resolutionen Stellung zu 
nehmen, die auf meinen Schreibtisch kommen. 
(Abg. Z e i l l i n ge r :  Dann  soll es der Kanzler 
nicht versprechen !  - Abg. Dr. van To n ge l  : 
Das nennt man Koordinierung ! - Abg. Z e i l
fi n g e r :  Das ist eine Diktatur !) 

Präsident : 10. Anfrage: Abgeordneter Grun
demann-Falkenberg (OV P) an den Herrn 
Landwirtschaftsminister, betreffend ERP-Kre
dite für forstliche Investitionen. 
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927/M 
Angesichts der schweren Sturmschäden des 

vergangenen Winters frage ich Sie, Herr Mini
ster, ob daran gedacht ist, fÜI' eine vermehrte 
Gewährung von ERP-Krediten fÜI' die im 
öffentlichen Interesse gelegenen forstlichen In
vestitionen, wie Forstwegebau und Auffor
stung, Vorsorge zu treffen. 

Präsident: Herr Minister. 
Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer : 

Auf Ihre Frage, Herr Abgeordneter, darf ich 
mitteilen, daß für das Wirtschaftsjahr 1967/68 
30 Millionen Schilling an ERP-Krediten für 
die Forstwirtschaft zur Verfügung stehen. 
Das ist um 50 Prozent mehr, als das im Durch
schnitt der letzten bei den Jahre der Fall war. 
Die höhere Dotierung der forstlichen ERP
Kredite soll vor allem ermöglichen, die durch 
die Sturmkatastrophe verursachten vermehr
ten Investitionsbedürfnisse vorrangig zu 
berücksichtigen; außerdem soll dadurch der 
verschlechterten forstlichen Ertragslage ent
gegengewirkt und einer rückläufigen Investi
tionstätigkeit begegnet werden. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Grundemann-Falkenberg: 

Herr Bundesminister! Stehen für forstliche 
Investitionen geringen Ausmaßes, also unter 
einem Kreditvolumen von 100.000 S, für welche 
bekanntlich keine ERP-Kredite vergeben wer
den, ausreichende Mittel zur Verfügung � 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer : 

Für die Forstwirtschaft stehen Agrarinve
stitionskredite nach Maßgabe der Bestim
mungen und Richtlinien, unter denen sie 
vergeben werden können, zur Verfügung. Ich 
glaube, daß der hiefür vorgesehene Betrag 
ausreichend erscheint. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 
Abgeordneter Grundemann-Falkenberg : 

Herr Minister! Ist Vorsorge getroffen, daß 
die mit AlK-Mitteln zu fördernden Investi
tionsmaßnahmen auch im kommenden Jahr 
fortgesetzt werden können 1 

Präsident : Herr Minister. 
Bundesminister Dipl. -Ing. Dr. Schleinzer: 

Vom Ressort wird jedenfalls der gleiche Kredit
rahmen für Agrarinvestitionskredite auch für 
das kommende Jahr vorgesehen. Eine ab
schließende Antwort kann ich erst nach den 
Budgetverhandlungen geben. 

Präsident : Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie 

Präsident : 11. Anfrage: Abgeordneter Peter 
(F PÖ) an den Herrn Bundesminister für Han-

deI, Gewerbe und Industrie, betreffend Ver
tragsabschluß mit der EWG. 

942/M 

Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen, 
um die GlaubwÜI'digkeit des Wunsches der 
Bundesregierung nach einem raschen Vertrags
abschluß mit der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft bei den EWG-Staaten wieder
herzustellen ? 
Präsident : Bitte, Herr Vizekanzler. 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 

Industrie Vizekanzler Dr. Bock : Die Bundes
regierung hat in ihrer Erklärung vom April vori
gen Jahres festgehalten, daß die Integrations
politik einen der wesentlichsten Bestandteile 
und Aufgaben der österreichischen Außen
politik darstellt. An dieser Feststellung hat 
sich nichts geändert, die Bundesregierung ist 
daher bestrebt, alles in ihren Möglichkeiten 
Liegende zu unternehmen, um das gewünschte 
Vertragsziel in Brüssel so rasch wie möglich 
zu erreichen. 

Präsident: Zusatzfrage. 
Abgeordneter Peter: Sehr geehrter Herr 

Vizekanzler ! Ministerpräsident Boeynants hat 
nach seinem Staatsbesuch in Österreich dem 
belgisehen Ministerrat mitgeteilt, daß er 
innerhalb der österreichischen Bundesregie
rung eine. entgegengesetzte Auffassung in 
der Integrationsfrage vorgefunden hat. Diese 
Mitteilung wurde auch an den EWG-Minister
rat weitergegeben. Sie werden sicher vom 
österreichischen EWG-Botschafter darüber 
einen Bericht haben. 

Welche Vorkommnisse und Vorgänge konn
ten Ministerpräsidenten Boeynants in die 
Lage versetzen, diese Auffassung im belgi
schen Ministerrat zu vertreten � 

Präsident: Herr Vizekanzler . 
Vizekanzler Dr. Bock: Was der belgische 

Herr Ministerpräsident im Ministerrat Bel
giens geäußert hat, ist mir selbstverständlich 
nicht bekannt. Gegenüber den Behörden der 
EWG ist jedenfalls eine solche Bemerkung, 
wie Sie sie skizziert haben, nicht gefallen. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 
Abgeordneter Peter: Sehr geehrter Herr 

Vizekanzler ! Der Herr Außenminister be
mächtigt sich immer mehr des Herrn Univer
sitätsprofessors Dr. Verosta als dem völker
rechtlichen Gutachter seines Ressorts. Herr 
Professor Verosta hat jüngst einen Vortrag 
gehalten, der sich bestens für eine Habili
tationsschrift an der Moskauer Lomonossow
Universität geeignet hätte und dem finnischen 
und 1VIoskauer Neutralismus folgt. 

61. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)8 von 89

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 61. Sitzung - 23. Juni 1967 4781 
Peter 

Teilen Sie die Auffassung, die Verosta hin
sichtlich der Neutralität und der EWG ver
fochten hat � Er sprach von drei Grundnor
men, der politischen, der militärischen und 
der wirtschaftlichen Neutralität, zu der wir 
verpflichtet seien. Oder sind Sie in der Lage, 
sich namens der österreichischen Bundesregie
rung von dieser Verosta-Auffassung zu distan
zieren � 

Präsident: Herr Vizekanzler . 

Vizekanzler Dr. Bock: Ich teile die Auffas
sungen des Herrn Professors Verosta nicht. 

Präsident: 12. Anfrage: Abgeordneter Dok
tor van Tongel (F PÖ) an den Herrn Vize
kanzler, betreffend Autoreifen mit nachge
schnittenen Profilen. 

943/M 

Warum wurde in Österreich im Gegensatz 
zu anderen Ländern die Verwendung von 
Autoreifen mit sogenannten nachgeschnittenen 
Profilen noch nicht verboten? 

Präsident: Bitte, Herr Vizekanzler . 

Vizekanzler Dr. Bock: Die geltende Kraft-
fahrverordnung 1955 bestimmt im § 5 Abs. 1 
folgendes: "Die Reifen müssen hinsichtlich 
ihrer Bauart, ihrer Abmessungen und ihres 
Zustandes der Belastung und Geschwindig
keit des Fahrzeuges entsprechen und so be
schaffen sein, daß sie die Fahr bahn nicht be
schädigen. " 

Durch diese im Augenblick noch geltende 
Bestimmung ist die Verwendung nachgeschnit
tener Reifen nicht als unzulässig erklärt. Das 
Nachschneiden mit besonderen Maschinen zur 
Wiedergewinnung der Rutschfestigkeit er
scheint nach der geltenden Gesetzeslage dann 
unbedenklich, wenn unter den nachgeschnit
tenen Rillen noch genügend Grundgummi 
vorhanden ist. 

Es wird aber auf der Grundlage des neuen 
Kraftfahrgesetzes, das ja heute im Hohen Hause 
zur Behandlung steht, zu überprüfen sein, 
wie die neue Verordnung auf diesem Gebiete 
zu erlassen sein wird. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tongel : Herr Vize
kanzler! Ich darf Ihre Antwort also dahin 
gehend auffassen, daß Sie prüfen werden, 
ob man die im Ausland bestehenden Verbote 
auch in Österreich einführt. 

Präsident: Herr Vizekanzler . 

Vizekanzler Dr. Bock: Ich glaube, wir soll
ten diesen Tatbestand mit Rücksicht auf die 
Zunahme der Verkehrsunfälle, die sich aus 
der Verwendung schlechter Reifen ergeben, 
sehr ernst nehmen und zu einer sehr strengen 
Regelung kommen. 

Präsident: 13. Anfrage: Abgeordneter Meißl 
( F PÖ) an den Herrn Handelsminister , be
treffend Forschungsförderungsausschuß des 
Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und 
Industrie. 

944/M 

Unter welchen Voraussetzungen wird vom 
Forschungsförderungsausschuß des Bundes
ministeriums für Handel, Gewerbe und Indu
strie die Gewährung der für Forschungsauf
träge erforderlichen Mittel empfohlen ? 

Präsident: Bitte, Herr Vizekanzler. 

Vizekanzler Dr. Bock: Die Gewährung 
der für Forschungsaufträge erforderlichen Mit
tel wird vom Forschungsförderungsausschuß 
des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe 
und Industrie im wesentlichen nach folgenden 
Gesichtspunkten empfohlen: 

1. Der Forschungsgegenstand muß wissen
schaftlich-technisch fundiert sein. Zur Prü
fung dieser Frage werden vom Forschungs
förderungsausschuß erforderlichenfalls Gut
achten von Hochschulen und sonstigen For
schungsinstitutionen eingeholt. 

2. Der Forschungsgegenstand muß in den 
Rahmen einer Industriesparte passen, tech
nisch und wirtschaftlich genügend erfolg
versprechend erscheinen sowie der Volks
wirtschaft in dieser Sparte einen unmittel
baren Impuls geben. Auf Produktionsaus
weitungen, die Erteilung von Patenten und die 
dadurch bedingte Erzielung von Lizenzen 
sowie auf allfällige Exporterträge wird be
sonders Rücksicht genommen. 

3. Die einschlägige Industrie oder der An
tragsteller müssen ihr Interesse für den For
schungsgegenstand und an dem Zustandekom
men der zu erwartenden Forschungsergebnisse 
durch Auf bringung von Eigenmitteln in der 
Höhe von ein bis zwei Drittel der gesamten 
Forschungsmittel beweisen. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Meißl: Herr Vizekanzler t Darf 
ich Ihre Antwort so auffassen, daß bei Ver
gabe dieser Forschungsmittel die Frage der 
Exporte in besonderer Weise bedacht wird � 

Präsident : Herr Vizekanzler . 

Vizekanzler Dr. Bock: Sicherlich. 

Präsident: Danke, Herr Vizekanzler . 

Bundesministerium für Bauten und Technik 

Präsident : 14. Anfrage: Abgeordneter 
Horejs (SPO) an den Herrn Bundesminister 
für Bauten und Technik, betreffend Personal
schwierigkeiten beim Vermessungsamt Kuf
stein. 
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897/M 

Welche Maßnahmen wurden zur Behebung 
der Personalschwierigkeiten beim Vermessungs
amt Kufstein getroffen ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Bauten und Technik 
Dr. Kotzina : Das Vermessungsamt Kuf
stein hat seit Jahren an Personal
schwierigkeiten gelitten. Dazu kam, daß 
im Jahre 1965 der Amtsleiter aus dem 
Bundesdienst ausschied, ein Bediensteter ent
lassen wurde und zwei weitere Beamte infolge 
Verdachtes von Disziplin ar widrigkeiten über 
meine Weisung zu anderen Vermessungs
ämtern versetzt werden mußten. Auf diese 
Art und Weise ist es dazu gekommen, daß das 
genannte Vermessungsamt über kein eigen
ständiges Personal mehr verfügt. Ein Per
sonalausgleich innerhalb der Dienststellen des 
Bundeslandes Tirol war infolge der Personal
knappheit bei den übrigen Ämtern ebensowenig 
möglich wie Neuaufnahmen. Alle diesbezüg
lichen Bemühungen des Bundesamtes für Eich
und Vermessungswesen sind trotz Einschaltung 
der örtlichen Stellen bisher ergebnislos ge
blieben. Es konnte lediglich ein Absolvent 
der Technischen Hochschule, der aus Wien 
stammt, für Kufstein gewonnen werden; sein 
Einsatz ist erst nach gründlicher Ausbildung, 
die etwa noch über ein Jahr dauern wird, mög
lich. 

Wie ich bereits in Beantwortung einer An
frage vom 21. April 1967 betreffend Auf
lassung des Vermessungsamtes Kufstein aus
geführt habe, wurde Vorsorge getroffen, um 
den unbedingt notwendigen Dienstbetrieb im 
Vermessungsamt Kufstein aufrechtzuerhalten. 
Die diesbezügliche Regelung geht dahin, daß 
jeden Tag mindestens ein Bediensteter eines 
anderen Vermessungsamtes, und zwar aus 
Schwaz und Kitzbühel, im Vermessungsamt 
Kufstein während der Amtsstunden anwesend 
zu sein hat. Alle notwendigen technischen und 
schriftlichen Arbeiten im Bereich des Ver
messungsamtes Kufstein werden aushilfsweise 
durch andere Dienststellen des Bundesamtes 
für Eich- und Vermessungswesen besorgt. 
Durch diese Maßnahme ist gewährleistet, 
daß die Bevölkerung ihre Wünsche und An
träge in gewohnter Weise an das Vermessungs
amt Kufstein herantragen kann. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Horejs :  Herr Minister! 'Velche 
örtlichen Stellen wurden eingeschaltet, um 
entsprechende Bewerber zu bekommen? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina : Das Bundes
amt für Eich- und Vermessungswesen ist dies-

bezüglich in erster Linie zuständig; es wurde 
auch die Hilfe der Landesamtsdirektion Tirol 
mit in Anspruch genommen. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Horejs :  Herr Minister! Warum 
wurde nicht versucht, die erforderlichen Kräfte 
beim Arbeitsamt Kufstein oder durch öffent
liche Ausschreibung zu bekommen 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina : Die Tatsache 
der Notwendigkeit, geeignete Arbeitskräfte 
zu bekommen, ist zumindest landesbekannt, 
wenn nicht über den Bereich des Landes 
Tirol hinaus bekannt. In dieser Richtung 
geeignete Kräfte über das Arbeitsamt zu fin
den, ist gegenwärtig völlig aussichtslos. 

Präsident : 15. Anfrage: Abgeordneter Dipl.
Ing. Fink (ÖVP) an den Herrn Bautenmini
ster, betreffend Bregenzerwald-Bundesstraße. 

928/M 

Im Hinblick auf die alljährlich wegen Lawi
nengefahr notwendige Sperre der Bregenzer
wald-Bundesstraße frage ich Sie, HeIT Minister, 
was das Bautenministerium zu tun gedenkt, 
um diesen wichtigen Verkehrsweg ganzjährig 
offenhalten zu können. 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina : Die ganz-
jährige Aufrechterhaltung des Verkehrs auf 
der Bregenzerwald-Bundesstraße ist von der 
Ausschaltung der Verschüttungen nach La
winenabgängen abhängig. Die genannte Bun
desstraße wird von acht Lawinenzügen be
droht; vier dieser Lawinenzüge sind schon 
verbaut worden, und an zwei weiteren wird 
derzeit gearbeitet. Bei den laufenden Ver
bauungsmaßnahmen handelt es sich um die 
Birkenlawine und um die Blieselawine, die 
zusammen einen Kostenaufwand von rund 
9 Millionen Schilling verursachen. Im Jahre 
1967 werden außerdem noch Verbauungs
maßnahmen im Bereich der Alten Stall
Lawinengalerie beziehungsweise Immaschmie
derloch-Lawinengalerie mit Gesamtkosten von 
rund 10 Millionen Schilling in Angriff ge
nommen. Außer den angeführten Lawinen
zügen werden noch kleinere Schneerutsch
stellen durch Schneebrücken zu sichern sein. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Fink : Ist dem 
Herrn Minister bekannt, daß das kleine Berg
dorf Warth im Winter oft während vieler 
Tage vom Verkehr abgeschlossen ist? Eine 
Tatsache, die beispielsweise bei Krankheits
fällen besonders leidvoll ist, da kein Arzt im 
Dorfe wohnt. 

Präsident : Herr Minister. 
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Bundesminister Dr. Kotzina : Diese Tat
sache, Herr Abgeordneter, ist dem Mini
sterium bekannt und mit eine der Ursachen, 
daß gegenwärtig die Lawinen so zügig ver
baut werden. Darüber hinaus darf ich darauf 
hinweisen, daß in der Gemeinde Warth auch 
ein Winter stützpunkt für die Schneeräumung 
errichtet wird, sodaß von der Gemeinde 
Warth aus durch die Bundesstraßenverwaltung 
selbst für eine zügige Schneeräumung gesorgt 
werden wird. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Fink : Herr Mi
nister ! Bis wann dürfte die Lawinensicherheit 
der Bregenzerwald-Bundesstraße erreicht sein 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina : Die Lawinen
sicherheit der Bregenzerwald-Bundesstraße 
wird voraussichtlich durch die gesamten Maß
nahmen, die ich eben geschildert habe, im 
Jahr 1970 gewährleistet sein. 

Präsident : 16. Anfrage : Abgeordneter Steiner 
(() VP) an den Herrn Bautenminister, be
treffend Lawinenschutz am Radstädter Tauern. 

929/M 

Besteht die Absicht, für die weitere Verbau-
1lllg der Lawinengänge am Radstädter Tauern 
Vorsorge zu treffen ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister . 

Bundesminister Dr. Kotzina : Herr Abge-
ordneter ! In den letzten Jahren wurde dem 
wini,ersicheren Ausbau des Radstädter Tauern
passes seitens der Bundesstraßenverwaltung 
ganz besonderes Augenmerk zugewendet . 
Neben den bereits fertiggestellten beziehungs
weise in Fertigstellung begriffenen Lawinen
verbauuungen wurde erst vor einigen Wochen 
die Vergebung der Arbeiten für die Herstel
lung der Lawinengalerie Breitlahn genehmigt. 
Die Breitlahn, welche eine Straßenstrecke 
von rund 400 m Länge gefährdet, soll durch 
die Errichtung einer gedeckten Galerie über 
die Bundesstraße abgeleitet werden. Die 
Arbeiten sind bereits begonnen worden, und 
es soll, günstigere Bedingungen während der 
heurigen Bausaison vorausgesetzt, bereits im 
Winter 1967/68 die Lawinensicherheit der 
Bundesstraße in diesem Abschnitt erreicht 
werden. Die Kosten dieser Baumaßnahmen 
werden voraussichtlich 17 Millionen Schilling 
betragen. 

Bei zwei weiteren Lawinengängen, bei der 
Spengerreitlahn und bei der Ahornlahn, die 
erst vor kurzem in diesem Hause zur Sprache 
gebracht wurden, erfolgt die Sicherung des 
Verkehrs ebenfalls durch die Herstellung von 
Lawinengalerien. 

Präsident : Eine Zusatzfrage . 

Abgeordneter Steiner : Sehr geehrter Herr 
Bundesminister ! Sie haben abschließend 
richtigerweise auch die Spengerreitlahn und 
die Ahornlahn erwähnt, die zur Gesamtver
bauung der Südrampe des Tauernpasses ge. 
hören und deren Verbauung sehr wientig 
ist. Ich darf Sie nun fragen : Wie weit sind 
die Vorarbeiten zur Verbauung der beiden 
Lawinengänge Ahorn- und Spengerreitlahn 
gediehen ? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina : Die Pro
jekte für die beiden Vorhaben sind bereits 
fertiggestellt, und es wurde von mir veranlaßt , 
daß die Bauarbeiten noch im heurigen Jahr 
vergeben 1vcrden. 

Präsident :  17.  Anfrage : Abgeordneter lng. 
Karl Hofstd ·ter (() V P) an den Herrn Bauten
minü,ter, b _ treffend Tankstellen auf der Süd
autobahn. 

930/M 

Besteht die Absicht, auf der Südautobahn 
zwischen Wien 1llld Wiener Neustadt auf auto
bahneigenen Grundstücken Tankstellen zu er
richten ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Kotzina : Im Zuge der 
Teilstrecke Wien-Wiener Neustadt der Süd
autobahn sind für jede Fahrtrichtung je 
zwei Stellen für die Errichtung von Tank. 
stellen, allenfalls in Verbindung mit Buffets 
oder anderen Diensten, vorgesehen. 

Die hiefür notwendigen Grundflächen be
finden sich im Eigentum der Autobahnver
waltung. Solche Anlagen sind in der Nähe 
von Guntramsdorf und Bad Fischau geplant. 

Präsident : Danke, Herr Minister . 

Bundesministerium für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen 

Präsident : 18. Anfrage : Abgeordneter Heinz 
( S P()) an den Herrn Bundesminister für Ver
kehr und verstaatlichte Unternehmungen, 
betreffend Kurswagen Ostende-Innsbruck. 

900/M 
Aus welchen Gründen wurde der Kurswagen 

Ostende-Innsbruck beim Vorarlberg-Expreß 
aufgelassen ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Verkehr und verstaat-
lichte Unternehmungen Dipl.-Ing. Dr . Ludwig 
Weiß : Der bis zum Vorjahr während der 
Sommerhauptreisezeit an Wochenenden, also 
an insgesamt nur 10 Verkehrst,agen, gefahrene 
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Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß 

Kurswagen Ostende-Innsbruck mußte auf
gebeben werden, weil die Deutsche Bundes
bahn trotz nachdrücklichen Einspruches der 
Österreichischen Bundesbahnen seine Weiter
führung ablehnte.  Sie machte für diesen 
Standpunkt geltend, daß für die ÜbersteIlung 
dieses Kurswagens vom "Dalmatia-Expreß" 
auf den "Vorarlberg-Expreß" in Heidelberg 
und in der Gegenrichtung in Mannheim vom 
"Vorarlberg-Expreß" auf den "Dalmatia-Ex
preß"  nicht nur untragbare Verschubschwierig
keiten auftraten, sondern eine eigene Verschub
lokomotive in letztgenanntem Bahnhof nur 
für diese Einzeltätigkeit bereitgehalten werden 
mußte. 

Präsident : 19. Anfrage : Abgeordneter 
Stohs (ÖVP) an den Herrn Verkehrsminister, 
betreffend Trie bwagengarnituren. 

937JM 

Beabsichtigen Sie, weitere Trieb wagen
garnituren, wie sie für die Städteschnellver. 
bindungen zum Einsatz gelangen, zu bestellen ? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß : Auch 
diese Garnituren werden wieder 42 Plätze 
1 .  Klasse und 228 Plätze 2. Klasse erhalten. 
Nach der vorläufigen Planung ist der Einsatz 
dieser Garnituren auf der Strecke Wien West· 
bahnhof - Attnang-Puchheim - Stainach-Ird. 

Präsident : Eine Zusatzfrage . ning für den "Erzherzog Johann" sowie 

Abgeordneter Heinz : Herr Minister ! In nach Elektrifizierung der Pyhrnbahnstrecke 

den letzten Jahren sind schätzungsweise als Städteverbindung zwischen Linz und Graz 

10 Kurswagen aus nordwesteuropäischen Län- vorgesehen. 

dern in die westlichen Bundesländer aufge- Präsident : 20. Anfrage : Abgeordneter Lane 
lassen worden. Bei den jährlichen Tagungen (SPÖ) an den Herrn Verkehrsminister, be
des Landesverbandes für Fremdenverkehr , treffend Schnellbahnstation Matzleinsdorfer 
wird immer wieder darauf hingewiesen, daß Platz. 
die Auflassung dieser Kurswagen eine ge
wisse Schädigung der dortigen Fremden
verkehrsbetriebe bedeutet. Ich frage Sie 
deshalb : Besteht nicht Ihrerseits die Mög
lichkeit, darauf zu drängen, daß ein Teil dieser 
Kurswagen wieder aufgenommen wird 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr . Weiß : Herr 
Abgeordneter ! Es gibt derzeit drei Zugspaare, 
die aus Westdeutschland beziehungsweise aus 
Norddeutschland über Vorarlberg nach Inns. 
bruck fahren. 

Es besteht eine sehr große Diskrepanz 
zwischen den Auffassungen der Eisenbahn
verwaltungen und der Fremdenverkehrsorte. 
Das Ideal der Eisenbahnverwaltungen besteht 
darin, die Züge möglichst geschlossen von 
ihrem Ausgangspunkt zu ihrem Endpunkt 
zu führen, weil diese Züge dann wirklich rasch 
und ohne weitere Verschubarbeiten geführt 
werden können. Dem steht der Wunsch 
der Fremdenverkehrsgemeinden gegenüber, 
möglichst viele Kurswagen zu führen. Das 
Führen von Kurswagen bringt es mit sich, 
daß in größeren Bahnhöfen jeder Zug längeren 
Aufenthalt hat, weil die Züge zerteilt und die 
Kurswagen umrangiert werden müssen. Diese 
verschiedenartigen Auffassungen beziehungs
weise Wünsche, diese Diskrepanzen zwischen 
den verschiedenen Auffassungen der Bahn
verwaltungen und der Fremdenverkehrs
gemeinden bringen es mit sich, daß die Ver
handlungen hier sehr schwierig sind und es 
nicht sehr einfach ist, die Wünsche aufeinander 
abzustimmen. 

901/M 

Wann kann mit der Fertigstellung der Schnell
bahnstation Matzleinsdorfer Platz gerechnet 
werden ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß : Herr 
Abgeordneter ! Ihre Frage, die Sie an mich 
richten, deckt sich ungefähr mit der Frage, 
die Sie an den Herrn Finanzminister ge
richtet haben. 

Unter der Voraussetzung, daß über die 
Frage der Kostentragung rechtzeitig eine 
Einigung zustande kommt, kann die vom 
Herrn Bürgermeister der Stadt Wien bei 
wieder holten Gelegenheiten als erwünscht be
zeichnete Fert,igstellung der Schnellbahnhalte
stelle Matzleinsdorfer Platz bis Ende 1968 er
folgen. Während hinsichtlich der Kosten 
für die Neuerrichtung der Eisenbahnbrücke 
am Matzleinsdorfer Platz, die derzeit in Ar
beit ist , zwischen beiden Stellen grundsätzliche 
Einigung vorliegt , gilt dies nicht für die 
Schnellbahnhaltestelle einschließlich der durch 
ihre Errichtung ausgelösten Gleisverlegungs
arbeiten. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Lane : Herr Bundesminister ! 
Sie behaupteten jetzt zum Schluß, daß mehr. 
fach mit der Stadt Wien Besprechungen 
wegen einer finanziellen Beteiligung am Bau 
der Schnellbahnstation Matzleinsdorfer Platz 
stattgefunden haben. Können Sie mir sagen, 
wer diese Besprechungen geführt hat � 

Präsident : Herr Minister. 
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Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß : Die 
letzten Besprechungen sind von der General
direktion der Österreichischen Bundesbahnen 
geführt worden. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Lane : Herr Bundesminister ! 
Wie erklären Sie es, daß seinerzeit die Ver
handlungen über die Vorfinanzierung zwischen 
Ihnen und dem Herrn Bürgermeister be
ziehungsweise dem Herrn Vizebürgermeister 
stattgefunden haben, daß aber jetzt plötzlich 
nach Änderung Ihres Standpunktes - denn 
Sie waren ja ursprünglich zur Annahme der 
Vorfinanzierung bereit - diese Gespräche 
auf die Beamtenebene abgeschoben .:werden 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß : Die 
Besprechungen sind keineswegs auf die Be
amtenebene abgeschoben worden, Herr Ab
geordneter. 

Es hat übrigens keine Verhandlung zwischen 
mir und dem Herrn Bürgermeister statt
gefunden, sondern einmal bei mir im Mini
sterium eine Besprechung sämtlicher betei
ligter Herren, bei der mir vom Herrn Bürger
meister beziehungsweise vom Herrn Vize
bürgermeister Slavik der Vorschlag gemacht 
wurde, eine Vorfinanzierung in die Wege zu 
leiten. Bezüglich der Vorfinanzierung war 
es also leider nicht möglich, einen .Weg zu 
finden, sodaß der zweite Vorschlag dahin 
geht, daß die Gemeinde Wien einen ent
sprechenden Beitrag leisten soll. 

Ich kann Sie im übrigen beruhigen : Ich 
habe am nächsten Montag eine Besprechung 
auch in dieser Angelegenheit mit Frau Stadt
rat Dr. Schaumayer. 

Präsident: 21 .  Anfrage : Abgeordneter Doktor 
Geißler (O VP) an den Herrn Verkehrs
minister , betreffend Städteschnellverbindung 
Graz-Salzburg. 

938/M 

Wann kann mit der Aufnahme der Städte
schnellverbindung Graz-Salzburg gerechnet 
werden ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß: Herr 
Abgeordneter ! Die neuen Städte schnellzüge 
TS 1 14 und TS 115 zwischen Salzburg und 
Graz werden ab Montag, den 10. Juli 1967 
nach den vereinbarten Fahrplänen verkehren. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für Unterricht 

Präsident: 22. Anfrage : Abgeordneter Ing. 
Scheibengraf (S PÖ) an den Herrn Bundes-

minister für Unterricht, betreffend Mittelschul
besuch am Bundesrealgymnasium Bruck an 
der Mur. 

889/M 

Was werden Sie unternehmen, um allen 
Schülern, die die Aufnahmsprüfung in das 
Bundesrealgymnasium Bruck/Mur bestanden 
haben, den Mittelschulbesuch zu ermöglichen 1 
Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Piffl· 
Per�evic : Sehr geehrter Herr Abgeordneter ! 
Ich habe mir vom Landesschulrat für Steiermark 
aus Graz berichten lassen, daß durch die Füh
rung von vier Klassen gewährleistet ist, daß 
alle 135 Schüler, die die Aufnahmsprüfung 
bestanden haben, aufgenommen werden können. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Ing. Seheibengraf: Ich nehme 
diese Antwort sehr gerne und mit Befriedigung 
entgegen. Aber das wird die Frage für die 
nächsten Jahre nicht lösen. Herr Minister ! Ich 
frage daher, welche Maßnahmen diesbezüglich 
von Ihnen vorgesehen sind. 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piffl.·Percevic: Wie in 
verschiedenen anderen vergleichbaren Räumen 
besteht auch für den Raum Bruck an der Mur 
das Bestreben, die Errichtung weiterer all
gemeinbildender und berufsbildender höherer 
Schulen zu intensivieren. Zurzeit können wir 
keine Prognosen stellen, bis wann hier eine 
zusätzliche J ntensivierung möglich ist, da die 
Lehrerfrage keine Perspektive zuläßt. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Ing. Scheibengraf: Herr Bun
desminister ! Wie mir bekannt ist, ist im Raum 
Bruck an der Mur nicht die Lehrerfrage, son
dern die Schulraumfrage aktuell. In diesem 
Zusammenhang eine weitere Frage : Wann 
gedenken Sie der ins Gespräch gekommenen 
Errichtung des Bundesrealgymnasiums Kapfen
berg näherzutreten ? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr . Piffl-Percevic: Die Frage 
ist in meinem Ministerium in ständiger Bedacht
nahme. Sie ist aber doch primär eine Frage 
der Professoren und nicht primär eine Frage 
des Raumes. Sie wissen, Herr Abgeordneter, 
daß im Gebiet Bruck an der Mur zurzeit vier 
höhere, zur Matura führende Schulen geführt 
werden, die sich zum Teil im Aufbau befinden : 
das Bundesgymnasium, das Bundesrealgym
nasium, die Bundeshandelsak:ademie und in 
Ihrer Stadt die Höhere technische Lehr
anstalt. Die zwei zuletzt genannten Anstalten 
befinden sich erst im Aufbau, brauchen also 
von Jahr zu Jahr mehr Professoren. Dies ein-
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Bundesminister Dr. Pifft·Percevic 

kalkulierend, können wir noch nicht absehen, 
wann wir zu einer zusätzlichen Schule höherer 
Art im Bezirk Bruck kommen können. 

Präsident : 23. Anfrage : Abgeordneter Dok
tor Kummer (OVPj an den Herrn Unterrichts
minister, betreffend Jubiläum des Staats
operngebäudes. 

918/M 

Wird der lOOjährigen Wiederkehr der Er
öffnung des Staatsoperngebäudes am Ring 
im Jahre 1969 in besonderer Weise gedacht 
werden ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Pifll-Percevic : Sehr ge-
ehrter Herr Abgeordneter ! Seit einem Jahr 
werden Vorbereitungen für das Opernjubiläum 
getroffen. Es ist eigens ein Mann damit be
schäftigt, die Archivunterlagen zu studieren, 
die die Grundlage für eine Veröffentlichung und 
für eine entsprechende Ausstellung bilden sol
len. Darüber hinaus laufen bereits die auf 
diesem Gebiete sehr langfristig zu führenden 
Verhandlungen bezüglich der im Jubiläumsjahr 
zu gewinnenden Künstler, Regisseure und 
sonstigen Kräfte, die zu einer würdigen und 
besonders unterstrichenen Ausgestaltung 
dieses Opernjahres notwendig sind. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Kummer:  Herr Minister ! 
Können Sie uns sagen, ob für diese Feier auch 
an Premieren gedacht ist. 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Pifft-Percevic : Zweifels
ohne werden wir bestrebt sein oder wird die 
Bundestheaterverwaltung und die Opern
direktion bestrebt sein, dieses Jahr durch 
besonders bedeutsame und auch zahlreichere 
Premieren auszuzeichnen, als dies in gewöhn
lichen Jahren der Fall ist. 

Präsident : 24. Anfrage : Abgeordneter 
Skritek (SPÖj an den Herrn Unterrichts
minister, betreffend Gehaltsansprüche Dr. Nor
bert Burger . 

890/M 

Bezugnehmend auf Ihre Ausführungen in 
der Fragestunde vom 9. Juni frage ich, welc.he 
neuerlichen Gehaltsansprüche Dr. Norbert Bur
ger an das Bundesministerium für Unterricht 
gestellt hat. 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piffl-Percevic : Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! Dr. Norbert Burger 
war mit Verfügung vom 26. Jänner 1965 ab 
dem Tag seiner Rückkehr, der mit 26. Juni 1964 
angenommen wurde, der Bezug nach § 58 a 
Abs. 4 GÜG. bewilligt worden. Hiebei wurden 
die gebührenden Dienstbezüge und Ruhe-

genüsse so berechnet, daß die Unterhaltsbei
träge abgezogen werden, die seiner Gattin vor 
dieser Bezugsregelung noch laufend ange
wiesen worden waren. Dr. Burger verlangt nun 
die vom 26. Juni 1964 bis Februar 1965 an 
seine Frau gezahlten Beträge noch einmal zu 
seinen Handen. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Skritek: Herr Bundesminister ! 
Können Sie uns sagen, wieviel von den an 
seine Frau ausbezahlten Beträgen von den 
Bezügen, die Dr. Burger jetzt fordert, bereits 
abgezogen wurde, wieviel noch aushaftend ist 
und was Sie jetzt zu tun gedenken, die noch aus
haftenden Betäge wieder hereinzubringen ? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piftl-Percevic : Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! Meines Wissens 
sind sämtliche der Gattin und ihrem Kinde 
überwiesenen Unter halts beträge abgezogen 
worden. Ich kann aber diese Frage nicht ohne 
genaue Einsicht in die Akten vollgültig beant
worten und bitte mir die Möglichkeit zu geben, 
Ihnen dies schriftlich mitzuteilen. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Skritek: Herr Bundesminister I 
Ihre jetzige Auskunft deckt sich gar nicht mit 
der vor einigen Wochen gegebenen. Damals 
erklärten Sie, Sie würden diese Beträge gegen 
die Forderungen, die jetzt Dr. Burger erhebt, 
in Anrechnung bringen. Wie erklären Sie sich 
Ihre damalige Auskunft ? 

Präsident : Herr Minister . 

Bundesminister Dr. Pifft-Percevic :  Ich werde 
mir erlauben, diese Frage schriftlich zu beant
worten, da ich die präzise seinerzeitige Aus
kunft nicht vor mir liegen habe, um ein 
etwaiges Mißverständnis zwischen uns sofort 
aufklären zu können. 

Präsident : 25. Anfrage : Abgeordneter Dok
tor Bassetti (O V P) an den Herrn Unterrichts
minister , betreffend Winteruniversiade 1968. 

920/M 

Wie weit sind die Vorbereitungen für die 
Winteruniversiade Innsbruck 1968 gediehen ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Pifft-Percevic : Die große 
studentische Winterolympiade, genannt Uni
versiade, wird durch jene Kräfte vorbereitet, 
die auch die große Winterolympiade, die 
Winterspiele in Innsbruck, vorbereitet haben. 
Insbesondere ist hier Professor Friedrich Wolf
gang tätig. 

Wir setzen neuerlich, wo dies notwendig ist, 
die olympischen Kampfstätten in den ent
sprechenden Zustand, ergänzen sie aber darüber 
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hinaus durch zusätzliche, für den gesamten 
Wintersport Innsbrucks begrüßenswerte An
lagen, insbesondere Jugendschanzen und solche 
Einrichtungen, die für die Olympiade seinerzeit 
nicht notwendig gewesen waren. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Die Fragestunde ist b e e n d e t. 
Seit der letzten Haussitzung sind zwei 

A n f r a g e b e a n t w o r t u n g en eingelangt, die 
den Anfragestellern übermittelt wurden. Sie 
wurden auch vervielfältigt und an alle Abge
ordneten verteilt. 

Die in der letzten Sitzung als eingelangt 
bekanntgegebenen Regierungsvorlagen w e i s e  
ich z u '  wie folgt : 

503 der Beilagen : Bundesgesetz über die 
Neuordnung der Rechtsstellung des unehelichen 
Kindes dem Justizausschuß und 

589 der Beilagen : Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1967 neuerlich 
ergänzt wird (2. Bundesfinanzgesetznovelle 
1967) dem Finanz- und Budgetausschuß. 

1. Punkt : Bericht des Handelsausschusses über 
die Regierungsvorlage (186 der Beilagen) : 
Bundesgesetz über das Kraftfahrwesen (Kraft
fahrgesetz 1966 - KFG. 1966) (576 der 

Beilagen) 

Präsident : Wir gehen in die T a g e s o r d n u n g  
ein und gelangen zum 1 .  Punkt: Kraftfahr
gesetz 1966. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
lng. Karl Hofstetter. Ich bitte ihn, zum Ge
genstand zu berichten. 

Berichterstatter Ing. Karl Hofstetter : Herr 
Präsident! Hohes Haus ! Die genannte Re
gierungsvorlage wurde vom Nationalrat am 
19. Oktober 1966 dem Handelsausschuß zur 
Vorberatung zugewiesen. 

Der Handelsausschuß hat am 3. November 
1966 zur weiteren Beratung der Regierungs
vorlage einen neungliedrigen Unterausschuß 
eingesetzt, dem von der Österreichischen 
Volkspartei die Abgeordneten Dr. Fiedler als 
Vorsitzender, Minkowitsch, lng. Karl Hof
stetter (Berichterstatter), Marwan-Schlosser 
und lng. Spindelegger , von der Sozialistischen 
Partei Österreichs die Abgeordneten Doktor 
Broda, Eberhard, Konir und Skritek ange
hörten. Von der Freiheitlichen Partei Öster
reichs wurde der Abgeordnete Dr. van Tongel 
mit beratender Stimme beigezogen. 

Der Unterausschuß hat in der Zeit vom 
23. Jänner 1967 bis 15. Juni 1967 15  Sitzungen 
abgehalten, in denen die Regierungsvorlage 
eingehend beraten und eine Reihe von Ab
änderungen vorgeschlagen wurden, worüber 

dem Handelsausschuß in seiner Sitzung am 
16. Juni 1967 vom Berichterstatter ein um
fassender Bericht vorgelegt wurde. 

Der vorliegende Entwurf eines Kraftfahr
gesetzes 1967 sieht das vierte' österreichische 
Kraftfahrgesetz vor. Das erste, das "Bundes
gesetz vom 20. Dezember 1929 über das 
Kraftfahrwesen (Kraftfahrgesetz )" , BG BI. 
Nr. 437, hatte 20 Paragraphen und wurde 
durch das zweite, das "Bundesgesetz über' 
das Kraftfahrwesen (Kraftfahrgesetz 1937)" , 
BGBL Nr. 29/1937, mit ebenfalls 20 Para
graphen abgelöst. Das dritte Kraftfahrgesetz 
wurde am 6. Juli 1955 erlassen. Dieses Kraft
fahrgesetz 1955 wurde seit seinem Inkraft
treten am 1. Jänner 1956 durch zwei Novellen, 
betreffend den § 1 13, und durch die Streichung 
der Verordnungsermächtigung für den Ge
schäftsplan für die Kraftfahrzeug-Haftpflicht
versicherung im § 54 abgeändert. 

Die seit dem Jahre 1959 durchgeführte 
eingehende Prüfung der zahlreichen, zum 
Teil wiederholt und nachdrücklich V'orge
brachten N ovellierungsWÜllsche zum Kraft
fahrgesetz 1955 hatte ergeben, daß auch eine 
Gesamtnovellierung dieses Gesetzes, dessen 
Entwurf im Jahre 1961 versendet wurde, den 
Erfordernissen der Praxis nicht mehr gerecht 
zu werden vermag. 

Daraufhin wurde im Jahre 1962 ein Ent
wurf eines Kraftfahrgesetzes 1962 mit 
139 Paragraphen versendet und nach vier 
Jahre dauernden Vorarbeiten am 3. Mai 1963 
beim Nationalrat die Regierungsvorlage eines 
Kraftfahrgesetzes 1963 - 98 der Beilagen, 
X. Gesetzgebungsperiode - eingebracht. Diese 
Regierungsvorlage wurde nach zweij ähriger 
erschöpfender parlamentarischer Behandlung 
zu einer Fassung umgearbeitet, die zwar allen 
Bedürfnissen und Wünschen soweit als möglich 
zu entsprechen schien, infolge der Selbstauf
lösung des Nationalrates aber nicht mehr 
verabschiedet werden konnte. 

In Anbetracht der nunmehr insgesamt 
sechsjährigen sorgfältigen Bearbeitung der ge
samten Materie des Kraftfahrwesens unter 
intensiver Mitarbeit aller hiezu berufenen 
Stellen und Beteiligung der Öffentlichkeit 
darf angenommen werden, daß der vorliegende 
Entwurf allen Erfordernissen Rechnung trägt 
und in jeder Hinsicht vertretbar ist. 

Der Handelsausschuß hält zahlreiche Fest
stellungen zum Gesetzentwurf, die im Bericht 
abgedruckt sind, für geboten. 

Festgehalten sei auch der Hinweis auf 
einen Druckfehler in den Erläuternden Be
merkungen zu § 122 Abs. 3 betreffend Übungs
fahrten. Im Gesetzestext ist richtigerweise 
angeführt, daß die Bewilligung für diese 
Übungsfahrten innerhalb eines Jahres nur 
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zweimal für bestimmte angeführte Personen 
erteilt werden darf, wogegen in den Er
läuternden Bemerkungen irrtümlich "dreimal" 
steht. 

Der Handelsausschuß hat nach einer Debatte, 
an der sich außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, Dr. Broda, 
Eberhard, Minkowitsch, Dr. Mussil, Konir, 
Regensburger und Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr 
sowie der Ausschußobmann Abgeordneter 
Mitterer und der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie Vizekanzler Dr. Bock, 
beteiligten, die Regierungsvorlage unter Be
rücksichtigung der vom Unter ausschuß vor
geschlagenen und einiger weiteren im Handels
ausschuß von den Abgeordneten Dr. Fiedler, 
Skritek, Minkowitsch, Dr. Broda und Genossen 
gestellten Abänderungsanträge in der beige
druckten Fassung angenommen. 

Ferner hat der Handelsausschuß auf Antrag 
der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek und 
Genossen die dem Bericht beigefügte E n t
s c hl i e ß u n g  einstimmig angenommen. 

Der Handelsausschuß stellt abschließend 
den An t r a g, der Nationalrat wolle 

1 .  dem dem Ausschußbericht angeschlossenen 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige ' Zustim
mung erteilen und 

2. die dem Ausschußbericht beigedruckte 
Entschließung annehmen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen bitte ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem vor
zunehmen. 

Präsident : Der Herr Berichterstatter be
antragt, General- und Spezial debatte unter 
einem vorzunehmen. - Ein Einwand wird 
nicht erhoben. General- und Spezialdebatte 
werden demnach unter einem vorgenommen. 

Wir gehen in die Debatte ein. Als erster 
zum Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Fiedler. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Fiedler (ÖVP) : Hohes 
Haus ! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren Abgeordneten ! Die zunehmende, von 
Tag zu Tag wachsende Bedeutung der Technik 
in allen Bereichen des Lebens - für den 
einzelnen nicht minder wie für den Staat -
dokumentiert sich nicht zuletzt beim Kraft
fahrwesen. Das Leben im Bewußtsein und 
mit der Technik ist eine Selbstverständlichk.eit 
geworden, wobei gar nicht untersucht werden 
soll, ob die daraus erwachsenden Annehm
lichkeiten mit den möglichen Schrecknissen 
Schritt zu halten vermögen. 

Kein Fortschritt ohne Problematik - keine 
Wohltat ohne Plage. Es ist daher erforderlIch, 
daß sich auch die Gesetzgebung mit diesen 
Realitäten auseinanderzusetzen hat, um den 

Menschen vor allem die Vorteile der Techni
sierung zu erschließen, ihn aber auch vor 
nachteiligen Auswirkungen zu schützen. 

Erlauben Sie mir, ehe ich auf die kritischen 
Punkte zu sprechen komme, einige Hinweise, 
die vielleicht weit herbeigeholt zu sein scheinen, 
in Wahrheit aber nichts anderes bezwecken, 
als unser Denken und unsere Bereitschaft, 
in diesem Hause richtig zu entscheiden, mit 
jenen grundsätzlichen Überlegungen auszu
statten, die mir notwendig erscheinen. 

"Das überhandnehmende Maschinenwesen 
quält und ängstigt mich, es wälzt sich heran 
wie ein Gewitter, langsam - langsam ; aber 
es hat seine Richtung genommen, es wird 
kommen und treffen." Muten Sie, mejne sehr 
verehrten Damen und Herren, diese Worte 
etwas antiquiert an 1 Finden Sie dje Proble
matik Mensch und Technik zu überspitzt 
dargestellt 1 Kein Wunder, denn diese Worte 
schrieb Goethe in seinem Werk "Wilhelm 
Meisters Lehrjahre", und für die damalige 
Zeit waren sie zweifellos von hohem visionärem 
Gehalt. 

Bei aller Sorge um die Problematik übersah 
Goethe aber auch nicht die Fülle von Chancen, 
die dem Menschen in die Hand gegeben 
werden. Am Ende des "Faust" 11. Teil 
drückt er die Befriedigung darüber aus, daß 
mit Hilfe der Technik dem Meer Land ab
gerungen werden kann - die Technik also 
nicht nur Hilfe für den Menschen, sondern 
lebendiger Teil der Schöpferkraft. 

Verzeihen Sie diese geistige Abweichung 
in eine weitere Vergangenheit, und kehren wir 
in die Gegenwart zurück. (Abg. Pe t er :  
Goethe und da8 K raft/ahrgesetz ! DM wäre 80gar 
dem Goethe zu hoch !) Der an Hand von Goethes 
Gedanken bewußt gewordene Dualismus findet 
sich immer wieder ' in der Diskussion Mensch 
und Technik.. "Technik ist an sich weder 
gut noch böse, aber zum Guten und zum 
Bösen zu gebrauchen" - sagt der Philosoph 
Karl Jaspers. Es kommt nur darauf an, 
was der Mensch daraus macht, wozu sie 
- die Technik - ihm dient und unter welche 
Bedingungen er sie stellt. 

Hohes Haus ! Das uns vorliegende Gesetz 
zeigt deutlich, daß sich auch der Gesetzgeber 
mit dieser Problematik zu beschäftigen hat. 
E i n  Problem in der Diskussion dominiert : 
Der Mensch hat die Maschine geschaffen, 
prägt diese Maschine aber nicht auch den 
Menschen 1 Der Mensch bedient sich des 
Motors, der geballten Pferdestärken, aber be
dient sich nicht auch der Motor des Menschen ? 

Ich glaube, meine Damen und Herren, Sie 
wissen jetzt, worauf ich hinziele. Wir haben 
es uns zur Aufgabe gemacht, die Errungen
schaften der Motorisierung und des Kraft-
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fahrwesens der Gesellschaft voll zu sichern. 
(Abg. Pet  e r: Der (JV P-Motor ist im Augen
blick etwas überdreht ! - Abg. Dr. Gorbach :  
Sie haben einen W ankel-M otor !) Ich glaube aber 
nicht, Herr Abgeordneter Peter, daß für Ihre 
Überdrehung das Kraftfahrgesetz zuständig 
wäre ! (Beifall bei der 0 V P.) Der Verantwortung 
bewußt, waren wir bestrebt, den Notwendig
keiten der Humanität Rechnung zu tragen 
und der Aufgabe des Gesetzgebers sowie 
dem Schutz- und Sicherheitsbedürfnis der 
Bevölkerung auf diesem Gebiet gerecht zu 
werden. 

Die Beratungen - man hat sie sehr gewissen
haft und genau durchgeführt - waren nicht 
immer leicht. Es galt - wenn Sie mir den 
Vergleich gestatten - ein "magisches Drei
eck" zu bewältigen (Abg. M el ter: Schon 
wieder ein magisches Dreieck ! - Abg. Pet e r: 
Das ist so magisch wie das Toncic-Dreieck für 
Südtirol !) - geben Sie nur acht, Herr Kollege 
Peter, Sie waren ja nicht bei den Unter
ausschußverhandlungen ! , ein Dreieck, 
dessen drei Eckpunkte Ziele darstellen, die 
nicht selten miteinander im Widerstreit stehen. 
Nähert man sich dem einen, entfernt man 
sich vom anderen. Die drei Ziele waren : 

1 .  Ein modernes Gesetz zu schaffen, das 
die technische Entwicklung durch zu viele 
Gebote oder Verbote nicht hemmt ; 

2. nicht zu viele Verordnungsermächtigungen 
zu schaffen, wobei von allem Anfang an 
klar sein mußte, daß gerade bei einer solchen 
Materie um eine Mindestzahl nicht herumzu
kommen war ; und 

3. darauf Bedacht zu nehmen, daß Fragen 
der Sicherheit und des Schutzes des Menschen 
vor Lärm, Abgasen und so weiter nicht 
vernachlässigt werden und das Gesetz dennoch 
die positive Einstellung zur modernen Technik 
wahrt. 

In diesem Zusammenhang darf ich allen 
an dieser schwierigen Materie Beteiligten für 
die überaus anstrengenden Arbeiten meinen 
ganz besonderen Dank aussprechen. (Beifall 
bei 0 V P und F PÖ.) Über viele Meinungen und 
Einwände hinweg war es schließlich doch 
möglich, zu einem konstruktiven Konzept 
zu kommen. 

Hohes Haus ! Der vorliegende Entwurf 
eines Kraftfahrgesetzes 1967 zielt darauf hin, 
ein viertes österreichisches Kraftfahrgesetz zu 
schaffen. Vor genau 57 Jahren, am 28. April 
1910, wurde die erste umfassende, allgemeine 
Regelung des österreichischen Kraftfahr
gesetzes in Form einer Verordnung mit 
59 Paragraphen erstellt. Sowohl von der 
Struktur als auch vom Inhalt her ist dieses 
Verordnungswerk Grundlage aller nachfolgen
den einschlägigen Gesetze gewesen. So finden 

wir beispielsweise bereits im II . Abschnitt 
"Bestimmungen über die Konstruktion 

und Ausrüstung der Kraftfahrzeuge" - die 
Grundzüge unserer heute geltenden Vorschrif
ten über Bauart, Ausrüstung und Ausstattung 
der Fahrzeuge in lakonischen Sätzen und 
mit erstaunlicher Vollständigkeit umrissen. 

Es würde zu weit führen und sicher den 
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten sprengen, 
wollte ich nun über jeden Abschnitt das 
Zeitnahe vor Ihr Bewußtsein bringen. Sicher 
ist, daß die damaligen Autoren der Ver
ordnung weiträumig dachten und von einer 
hohen Verantwortung beseelt waren, denn 
vergessen Sie nicht, meine Damen und Herren : 
Was sich anno 1910 als "Verkehrsspitze" 
über unsere Straßen bewegte, war weniger, 
als heute in den , ;ruhigen" Nachtstunden 
dahinflutet. Und wer sich die Mühe macht, 
in den Journalen von 1910 nach Berichten 
über Verkehrsunfälle mit Kraftfahrzeugen zu 
suchen, wird auf eine harte Geduldprobe 
gestellt, weil es solche praktisch noch nicht gab. 
Wohl hat ihm der Tageschronist einige Fiaker
unfälle und häufig das Durchgehen schwerer 
Pferde vor Bierwagen zu bieten, fast nie 
aber gefährliche Zwischenfälle mit Pferde
stärken in ratternden Motoren. 

Nach dem ersten Weltkrieg wurde zwar 
1925 der Entwurf eines Kraftfahrgesetzes 
von der Bundesregierung im Nationalrat ein
gebracht, doch ist das Bundesgesetz vom 
20. Dezember 1929 über das Kraftfahrwesen 
- also das erste wirkliche österreichische 
Kraftfahrgesetz - erst am 1 .  Juni 1930 in 
Kraft getreten. Die Legisten waren mit der 
Schaffung von Paragraphen auffallend sparsam 
umgegangen : 20 genügten ihnen, in nur fünf 
Abschnitte eingeteilt. 

Der I. Abschnitt enthält die "Bestimmungen 
über das Fahrzeug" . Wir lesen hier im § 2 
Abs. 1 die aktuellen Worte : 

"Auf Straßen und Wegen, die dem öffent
lichen Verkehr dienen, dürfen nur solche 
Kraftfahrzeuge und Anhänger gefahren werden, 
deren Fahrgestelle entweder einzeln oder als 
einer bestimmten Type zugehörig vom Landes
hauptmann genehmigt und die von der Be
hörde ihres jeweiligen Dauerstandortes zum 
Verkehr zugelassen worden sind." 

In diesem Abschnitt ist auch bereits die 
in das Gesetz aufgenommene Bestimmung 
über die Pflichtversicherung enthalten : 

"Für jedes zum Verkehr zugelassene Kraft
fahrzeug . . .  muß eine Kraftfahrzeughaft-
pflichtversicherung bestehen. Von der 
Versicherungspflicht sind ausgenommen : 
Kraftfahrzeuge des Bundes, der Länder, der 
Bezirke, der Gemeinden mit mehr als 
20.000 Einwohnern, der exterritorialen Per-

334 
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sonen " Und weiters lesen wir : "Das 
Nähere über die Art der Durchführung dieser 
PHichtversicherung wird durch Verordnung 
geregelt, durch die insbesondere auch Mindest
versicherungssummen festgesetzt werden. 
Tarifvereinbarungen zwischen den Versiche
rungsanstalten bezüglich der Prämiensätze 
für die Pflichtversicherungen haben keine 
rechtliche Wirkung, wenn und insoweit dies 
durch Verordnung ausgesprochen wird." 

§ 7 Abs. 1 im zweiten Abschnitt legt fest : 

gesetz vom 12. Dezember 1946 ergebenden 
Fassung als Kraftfahrgesetz 1946 wiederver
lautbart. 

Auch in diesem Gesetz erstreckt sich der 
Geltungsbereich nur auf öffentliche Straßen 
und Wege sowie die dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Privatstraßen und -wege. Der § 4 
schafft weiter einen unmittelbaren Anspruch 
des geschädigten Dritten gegen den Versicherer. 
Und im § 12 Abs. 2 heißt es ferner, "die 
Bewilligung zum Betrieb von Privatanstalten 
zur Ausbildung von Kraftfahrzeugführern darf 
nur an physische Personen erteilt werden" .  

Hohes Haus ! \Vir haben bisher eine klare 

"Die Führung von Kraftfahrzeugen auf 
Straßen und Wegen, die dem öffentlichen 
Verkehr dienen, ist an die Erlaubnis der 
Behörde gebunden." Über die Erteilung dieser 
Erlaubnis entscheidet die Behörde auf Grund Linie in der Erstellung jenes Gesetzes verfolgen 

von Erhebungen über die persönli�he Verläß- können, das heute in seiner modi�zierten 

lichkeit und auf Grund einer amtsärztlichen I Form abermals zur J?ebatte s��ht . \Vw ka: 
Untersuchung des Bewerbers". es daz� , welche Mangel wa_en ausschlao-

gebend . 
§ 9 bestimmt : "Angehörigen des Bundes-

heeres und der Heeresverwaltung wird die 
Erlaubnis zur Führung militärischer Kraft

fahrzeuge von den Militärbehörden erteilt. 
Diese Erlaubnis berechtigt nicht zur Führung 
anderer Kraftfahrzeuge." 

Besagter Abschnitt enthält auch schon 
Bestimmungen über Fahrschulen. Im § 10 
heißt es : "Die Errichtung und Führung von 
Privatanstalten zur Ausbildung von Kraft
fahrzeugführern sowie die Ausübung der Lehr
tätigkeit an solchen Anstalten ist an die 
Bewilligung des Landeshauptmannes ge
knüpft." Abgesehen von dem nicht sehr 
hübschen Wort "geknüpft", wird hier also 
bereits davon gesprochen, daß sämtliche Privat

Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, 
daß die 20 Paragraphen des Kraftfahrgesetzes 
1946 nicht ausreichen, die Kraftfahrverordnung 
mit ihren 121 Paragraphen zu tragen, und daher 
eine Reihe von Bestimmungen der Kraft
fahrverordnung als durch das Gesetz nicht 
gedeckt angesehen werden müsse. Mit anderen 
Worten : die Basis wa'.' einfach zu klein 
geworden. 

Dem berechtigten verfassungsrechtliehen 
Bedenken trug der Gesetzgeber mit dem dritten 
Kraftfahrgesetz 1955 Rechnung. Seit seiner 
Gültigkeit - also seit 1 .  Jänner 1956 -
gab es 1958 und 1965 je eine erforderliche 
Adapt,ierung in Form einer Novelle . 

anstalten - gewerbliche und · auch nicht Es ging dabei immer nur um Bestimmungen, 
gewerbliche bewilligungspflichtig sind, die einfach getroffen werden mußten , weil 
außerdem eben nur Privatanstalten und nicht die Verkehrssituation sie erforderte. Die 
Ausbildungsanstalten des öffentlichen Dienstes. I rasante Entwicklung konnte auf die buch-

. . .  stabenmäßige Fassung des einen oder anderen 
Ohne Sie über Gebühr mIt hIstorIschen Punktes nicht Rücksicht nehmen - der 

Entwi
.
cklungsph�sen langweile� zu wollen, Mensch mußte nachziehen. Und der Mensch, 

kann ICh doch mcht darauf verZIchten, Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren 
meine sehr geehrten Damen und Herren, _ der Gesetzgeber - wußte seit 1959 daß 
den nächsten Schritt auf dem Weg des Kraft- die zahlreichen und zu'm Teil wiederholt mit 
fahrrechtes aufzuzeigen. Nachdruck vorgebrachten Novellierungs-

Sieben Jahre nach dem ersten Gesetz wünsche zum Kraftfahrgesetz 1955 nicht auf 
- also am l .  Mai 1937 - trat das zweite Dauer ignoriert werden konnten - ja auch 
Gesetz in Kraft. In seinen Erläuternden nicht ignoriert werden sollten. Ich verweise 
Bemerkungen wurde ausgeführt, daß das hier auf die Entschließung des Nationalrates 
Gesetz lediglich die grundlegenden Bestim- vom 6. Juli 1960, in welcher die Novellierung 
mungen über das Kraftftthrwesen regelt, wäh- gefordert wurde. Aus dieser Notwendigkeit 
rend die einzelnen Vorschriften wie bisher ergab sich die Gesamtnovellierung, deren 
im Verordnungsweg zu regeln sind. Dieses letzter Entwurf mit 129 Paragraphen vor 
Gesetz - 1937 geschaffen - wurde dann nunmehr sechs Jahren versendet wurde, von 
mit Kundmachung des Bundesministeriums den Erfordernissen und Erfahrungen in der 
für Handel und Wiederaufbau vom 29. März Praxis aber immer wieder überholt werden 
1 947 über die Wiederverlautbarung des Kraft- konnte, sodaß es zum Entwurf des Kraft
fahrgesetzes und der Kraftfahrverordnung in fahrgesetzes 1962 mit insgesamt 139 Para
der sich aus dem Kraftfahrrechts-Überleitungs- graphen kam. 
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Hohes Haus ! Ich erzähle hier nichts Neues, 
wenn ich sage, daß die Arbeit an dieser 
Materie eine wirklich enorme war, denn 
trotz der Stellungnahmen im Rahmen des 
vorangegangenen Begutachtungsverfahrens 
langten beim damals hiefür bestellten Unter
ausschuß, nachdem im Mai 1963 die Regie
rungsvorlage eines Kraftfahrgesetzes in den 
Nationalrat kam, eine Unzahl von Interven
tionen ein, und es sah der zu bewältigende 
Berg noch größer, noch schwieriger, noch 
unbezwingbarer aus. 

verwendet werden - somit auf Straßen 
"die von jedermann unter den gleichen Be� 
dingungen benützt werden können" . 

Ob eine Straße als "Straße mit öffent
lichem Verkehr" gilt oder nicht, hängt nicht 
davon ab , wer der Eigentümer der Straße ist, 
sondern vom Willen des Eigentümers der 
Straße. Diese Frage kann daher meritorisch 
nicht durch einen konstitutiven Hoheits
verwaltungsakt entschieden werden. Sie ist 
vielmehr eine reine Beweisfrage.  Der mit 
dem Gesetz angestrebte Verwaltungszweck ist 
der Schutz der öffentlichen Verkehrssicherheit. 
Daher soll sein Anwendungsbereieh auf die 
Straßen mit öffentlichem Verkehr beschränkt 
werden. 

Nach Bearbeitung der während des Jahres 
1964 beim Nationalrat zu dieser Regierungs
vorlage eingelangten Interventionen, deren 
auszugsweise Zusammenstellung über 1 30 Ma
schinseiten ausmachte , behandelte der da
malige Unterausschuß die Vorlage in elf Gegen die von Abgeordneten der Sozia
Sitzun�en zwischen. dem 26. Jänner und den: I listischen- Partei ursprünglich bea;bsichtigte 
2 l .  Juh 1965 und heß am 19. Mai, am 9 . JUlll . Ausdehnung des Anwendul1gsberelches des 
und am 22. September über die j6weils bis I Kraftfahrgesetzes sprechen nicht nur recht
dahin erarbeiteten Fassungen eine

.
n fortlaufen-

I 
liehe , .�ondern auch logische Gründe. Die 

den Text als Bürstenabzug herstellen. Beschrankung des Anwendungsbereiches auf 
DDr für den 29. Oktober 1965 anberaumt I 

Straßen mit öffentlichem Verkehr entspricht 
gewesE'ne Unterausschuß zwecks abschließender auch dem geltenden Recht. 
Behandlung des letzten der vorerwähnten Neben der eindeutigen Rechtslage sprechen 
Texte kam jedoch mit Rücksicht auf die Auf- auch zahllose sachliche Argumente gegen eine 
lösung des Nationalrates nicht mehr zustande. Erweiterung des Anw0ndungsbereiches. Zu-

Das Bundesminisierium für Handel und nächst einmal sei die Feststellung getroffen, 
Wiederaufbau hat deshalb am 25. Februar 1 966 daß jene Kraftfahrzeuge , die ausschließlich 
den vom Unterausschuß erarbeiteten Text auf nichtöffentlichen Straßen verwendet wer
versendet . Das Ergebnis dieser neuerlichen den und daher nicht versicherungspflichtig 
Begutac

.
htung wurde von der Bundesregierung I sind , einen verschwindenden BI'uchte

.
il des 

am 1 8. Juli 1966 als Regierungsvorlage eines gesamten Fahrzeugbestandes ausmachen. 
Kraftfahrgesetzes 1966 b�im Nationalrat ein-
gebracht. Um nicht mißverstanden zu werden, möchte 

ich in Parenthese betonen, daß unsere Gegen-
In nicht wenl'ger als 15 S'tzungell b'" t k . . .  I c - argumen e eineswegs eine Verringerung der 

handelte eIn . neuerdl�?s emgesetzter ynter- Ansprüche von möglichen Unfallgeschädigten 
a�sschuß ZWIschen Janner und JUl11 1967 1  nach sich ziehen. Ich möchte vielmehr im 
diese V �l'lage. E� ist mir ein Bedürfnis, einzelnen derartige Befürchtungen widerlegen. 
als VorSItzender dIeses Unterausschusses die 
sachliche Atmosphäre, in · der sämtliche Mit- Da wäre anzuführen, daß die Erfolgshaftung 
glieder des Unterausschusses an diesen Be- nach dem Eisenbahn- und Kraftfahrzeug
ratungen mitgewirkt haben, ganz besonders haftpflichtgesetz auch auf nichtöffentlichen 
zu unterstreichen. Ich darf mit Genugtuung Verkehrsflächen gegeben bleibt. Weiters wird 
zum Ausdruck bringen,  daß alle Mitglieder der sozialversicherungsrechtliche Schutz über
des Unterausschusses bestrebt waren, diese haupt nicht berührt. Und nicht zuletzt ist 
schwierige rechtlich-technische Materie zu einer anzunehmen, daß der Eigentümer einer nicht
so gut wie möglichen Lösung zu führen. öffentlichen Straße oder eines Betriebsgeländes 
(Beifall bei der () VP.) in der Regel über Vermögen zumindest im 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! Umfang der gesetzlichen Mindestversicherungs
Die vorliegende Fassung der Gesetzesvorlage su�men ver�ügt. Es best,eht also g��z sicher 
umfaßt 136 Paragraphen. Erlauben Sie mir kem berechhg��r Anla� zu der Befurchtung, 
nun einige spezielle Hinweise, die notwendig daß .na�h Unf�llen, beI denen das Fahrzeug 
sind. Es werden noch andere Sprecher meiner als emzlge� BesItz des F�h�zeughalters wertlos 
Partei zu anderen Abschnitten und Para- geworden 1st ,  der Geschadlgte leer ausgeht .  
graphen das Wort ergreifen. Kenner der wirtschaftlichen Praxis wissen 

Das Kraftfahrgesetz 1967 soll auf Kraft- ferner, daß bei Exkursionen nicht nur der 
f�hrzeuge und Anh�nger anzuwenden sein, I Beförderer haftet, sondern auch ad-hoc-Unfall
dIe "auf Straßen mIt öffentlichem Verkehr" versicherungen üblich sind. 
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Hingegen hätte die Realisierung dieses 
Vorhabens schwerwiegende Konsequenzen für 
die mannigfaltigen Anwendungsbereiche von 
Transporteinrichtungen in der Wirtschaft ,  so 
etwa beim innerbetrieblichen Transport fabriks
neuer Kraftfahrzeuge im Bereich von Fahr
zeugindustrie und Fahrzeughandel, bei Trans
porteinrichtungen innerbetrieblicher Art in 
Industrie, Handel und Gewerbe, wie zum 
Beispiel Fließbänder, Kräne und Aufzüge, 
Hub- und Gabelstapler, Motorkarren, Spezial
baumaschinen, um nur einige zu nennen. 

Die Sinnlosigkeit aller Erweiterungsversuche 
des Anwendungsbereiches springt förmlich ins 
Auge . 

Erlauben Sie mir einen ganz kurzen Ausflug 
ins Heitere : Glauben Sie, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, wirklich, daß es zweck
mäßig wäre, Spezialfahrzeuge zum Präparieren 
einer Schipiste den Bestimmungen des Kraft
fahrgesetzes zu unterwerfen 1 Wenn Sie es 
glauben, dann müßten auch die diversen 
beweglichen Wurstelprater- und Jahrmarkt
attraktionen einbezogen werden. 

Geradezu unsozial und gegen den kleinen 
Mann unter den Kraftfahrern gerichtet würde 
aber die beabsichtigte Erweiterung des An
wendungsbereiches wirken. Jene Kraftfahrer, 
die nicht selten aus Ersparungsgründen in 
den Wintermonaten ihr Fahrzeug abmelden, 
würden kaum mehr einen Platz finden, an 
dem sie ihr ordnungsgemäß abgemeldetes 
Kraftfahrzeug abstellen könnten . 

Ich glaube daher, daß wir moralisch dazu 
verpflichtet sind, diese kleinen Kraftfahrzeug
halter vor solchen Intentionen in Schutz zu 
nehmen. 

Es ließe sich dazu noch mehr sagen, vor 
allem im Hinblick auf sportliche Veranstaltun
gen, aber ich glaube, daß die Gegenargumente 
stark genug sind, um zum nächsten Punkt 
übergehen zu können. 

Ein kurzes Wort zum Kapitel "Gutachten 
der Typenprüfungskommission".  Sie hat nach 
dem Gesetz 1955 zu begutachten, ob Typen 
von Fahrzeugen, und Anhängern, von Ein
richtungs- oder Ausrüstungsgegenständen den 
Vorschriften entsprechen. 

Durch diese Regelung wird der Typen
prüfungskommission die Abgabe von Rechts
gutachten übertragen, sodaß sie de facto 
als Quasi-Behörde praktisch die Entscheidung 
trifft und jene Behörde, die das Gutachten 
eingefordert hat, auf eine nur mehr bestätigende 
Scheinfunktion verweist. 

Vergeblich sucht man im Gesetz aber eine 
:Bestimmung, die einer solchen Kommission 
irgendwelche Befugnisse einräumt. Es wird 

lediglich von einem "Kollegium von Sach
verständigen zur Abgabe von Gutachten" 
gesprochen, sodaß sie weder als Prüfungs
kommission in ihrer Gesamtheit noch in 
Senaten Rechtsakte setzen kann. Auch der 
Vorsitzende hat keinerlei Befugnisse, ja nicht 
einmal das Recht, die Kommission einzu
berufen, Senate zu bilden oder sonstige Ent
scheidungen zu treffen. Die unerläßliche 
alleinige Entscheidungsfunktion der zuständi
gen Behörde konnte faktisch nur dadurch 
gewährleistet bleiben, daß der Leiter der 
zuständigen Fachabteilung gleichzeitig auch 
als Vorsitzender der Typenprüfungskommis
sion fungiert und die zuständigen Referenten 
Sachverständige der Kommission sind. Diese 
aus einer Not geschaffene Personalunion führte 
zur materiellrechtlich unhaltbaren Praxis, 
daß der zuständige Abteilungsleiter bei der 
Typenprüfungskommission, deren Vorsitzender 
er ist - also bei sich selbst -, ein Rechts
gutachten über eine Sache einholt, die er 
in der Funktion als Behörde zu entscheiden 
hat, und daß er daraufhin als Vorsitzender 
der Typenprüfungskommission der Behörde, 
die er als Abteilungsleiter verkörpert - also 
wieder sich selbst -, vorschreibt, wie zu 
entscheiden ist. Diese Praxis hat zu chaoti
schen und unentwirrbaren verfahrenstechni
schen, dienstrechtlichen, besoldungsrechtlichen 
und verrechnungstechnischen Schwierigkeiten 
geführt. Um nun ein für allemal aus diesem 
Teufelskreis herauszukommen, bestimmt nun
mehr das Gesetz , daß in Zukunft einer oder 
mehrere Sachverständige aus der Sachver
ständigenliste für die Erstellung eines Gut
achtens heranzuziehen sind. Das Gutachten 
soll auf die Feststellung beschränkt bleiben, 
ob die Type den Erfordernissen der Verkehrs
und Beh'ie bssicherheit entspricht - der Be
hörde jedoch wird es vorbehalten bleiben, 
die entsprechende Entscheidung zu treffen. 

Hohes Haus ! Wenden wir uns nun von 
diesem trockenen, rein technischen Detail 
einem menschlichen zu, und zwar der Ver
läßlichkeit und der charakterlichen Eignung 
einer Person, ein Kraftfahrzeug zu bedienen. 
Das Gesetz verwendet den präzisen Begriff 
"Verkehrszuverlässigkeit" . Worum geht es 
dabei ? Um die Frage, wie sich eine Person 
voraussichtlich verhalten wird. 

Es ist klar, daß es sich um eine Annahme 
und um daraus resultierende Schlüsse handelt. 

Der nicht verkehrszuverlässige Lenker stellt 
für alle anderen Straßenbenützer eine Gefahr 
dar, der es zu begegnen gilt. Rücksichten 
auf den Lenker können daher erst in zweiter 
Linie in Betracht kommen. Primäre Aufgabe 
der Behörde ist es, die Gefährdung der All
gemeinheit durch den einzelnen auszuschalten. 
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Daher soll bei jedermann a priori die 
praesumptio juris der Verkehrszuverlässigkeit 
bestehen, die die Behörde gegebenenfalls erst 
zu widerlegen hat. 

Ferner soll der Mangel an Verkehrszuver
lässigkeit nur auf Grund erwiesener, bestimmter 
Tatsachen angenommen werden dürfen. 

Sie soll weiters nur konkret annehmen 
dürfen, daß der zu Beurteilende die Verkehrs
sicherheit gefährden oder sich schwerer straf
barer Handlungen schuldig machen wird, 
nicht aber bloß allgemein seine Verläßlichkeit 
anzweifeln. Andererseits wird die Behörde 
nicht an eine starre Automatik gebunden sein 
beziehungsweise schablonenhaft auf Grund 
von Straferkenntnissen oder Urteilen ihre 
Schlüsse zu ziehen haben. Dieser Ermessens
spielraum wird sicherlich dazu dienen, indivi
dueller als bisher Entscheidungen zu treffen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Die Prüfung eines Fahrzeuglenkers war in 
den letzten Jahren oft Gegenstand berechtigter, 
aber auch subjektiv-unobjektiver Kritiken. 
Auch diesem Umstand wird das neue Gesetz 
Rechnung zu tragen versuchen und als wesent
lichstes darauf sehen, daß in Hinkunft Be
werber für die Führerscheingruppen A und B 
nur Fragen über die maßgebenden Verkehrs
vorschriften und die zu erwartenden oder 
möglichen besonderen Situationen aus der 
Sicht daraus entstehender Gefahren zu beant
worten haben werden. Die Kenntnisse über 
technische und bauliche Einrichtungen jener 
Kraftfahrzeuge oder Anhänger, die nur mit 
einer Lenkerberechtigung für die Gruppen C ,  
D ,  E ,  F und H geführt werden dürfen, werden 
sich ebenfalls nur auf den Betrieb dieser 
Fahrzeuge beschränken. Damit fällt endlich 
jener Vorwurf, daß man aus jedem Bewerber 
um einen Führerschein einen perfekten Mecha
niker machen wolle, weg. 

Ebenfalls neu getegelt wird im Gesetz der 
Entzug einer Lenkerberechtigung. Wir alle 
wissen, wie viele Unzulänglichkeiten und 
Unzukömmlichkeiten es gab und auf welch 
schwachen verwaltungsrechtlichen Beinen die 
ergangenen Bescheide standen. Es wird in 
Zukunft mit aller Strenge, aber auch mit 
aller Objektivität jeder einzelne Fall geprüft 
und entschieden werden . Die reine Routine 
reicht hiefür längst nicht mehr aus und schon 
gar nicht die Pro forma-Bewertung, die nicht 
selten zur reinen Farce wurde. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Eine Erläuterung nun zu der in der Regierungs
vorlage aufgeschienenen Einschränkung, wo
nach nur das gewerbsmäßige Ausbilden von 
Bewerbern um eine Lenker berechtigung und 
Weiterbilden von Besitzern einer Lenker-

berechtigung den Vorschriften über die Fahr
schulen unterliegt. Diese Einschränkung wurde 
auf Antrag der Abgeordneten der Österrei
chischen Volkspartei im Handelsausschuß nicht 
beibehalten. Es wäre vom Standpunkt der 
Verkehrssicherung und Verkehrssicherheit 
nicht vertretbar, gäbe es auch andere Institu
tionen, die diesen Vorschriften nicht unter
worfen würden. 

Eine Konkurrenzierung der die Lasten der 
gesetzlichen Forderungen tragenden Fahr
schulen durch nicht gewerbsmäßig betriebene 
Fahrschulen wäre nicht nur unzumutbar, 
sondern hätte unweigerlich ein starkes Ab
sinken des Fahrschulniveaus und damit eine 
Abwertung des zu bewältigenden Stoffes zur 
Folge . Darüber hinaus hätte die Behörde 
auch keine Kontrolle über Fahrschulen, die 
nicht unter die Bestimmungen des Kraft
fahrgesetzes fallen. Das entgeltliche Weiter
bilden von Besitzern einer Lenkerberechtigung 
ist dem Fahrschulunterricht aus Gründen der 
Verkehrssicherheit gleichzuhalten. Das Aus
bilden von berechtigten Lenkern ist nicht 
weniger verantwortungsvoll wie das Ausbilden 
von Fahrschülern. 

Was nun die Abänderung des § 108 Abs. 1 
betrifft, so ist dazu folgendes auszuführen : 
Im Sinne der ständigen Judikatur des Ver
waltungsgerichtshofes ist eine Tätigkeit dann 
gewerbsmäßig, wenn sie regelmäßig, selb
ständig und in Gewinnabsicht erfolgt . Fehlt 
nur eines dieser Kriterien ,  so kann von einer 
gewerbsmäßigen Tätigkeit nicht mehr ge
sprochen werden. Die Bestimmungen des 
XI. Abschnittes haben nun zum Ziel, eine 
qualitativ hochstehende Ausbildung von Fahr
zeuglenkern in Österreich sicherzustellen. Es 
kann wohl nicht bel5tritten werden, daß dieses 
Ziel erreicht werden muß und auch erreicht 
werden wird. 

Es mag an der Grenze des noch Vertretbaren 
liegen, wenn die Ausbildung von Kraftfahr
zeuglenkern bei öffentlichen Dienststellen durch 
Beamte erfolgen darf, denen das Gesetz als 
Qualifikation nur entsprechende Erfahrungen 
und Kenntnisse vorschreibt . Immerhin wird 
durch die vom Bundesministerium für Handel, 
Gewer be und Industrie zu erlassende Kraft
fahrverordnung diese Ausbildung noch ge
regelt, und man darf wohl bei öffentlichen 
Dienststellen ein ausreichendes Maß an Ver
antwortungsbewußtsein voraussetzen und er
warten. 

Daß man aber - sehr zu Recht, möchte 
ich betonen - äußerst strenge Vorschriften 
über Ausstattung, Personal und persönliche 
Gegebenheiten für den Betrieb einer gewerb
lichen Fahrschule festlegt, jedoch bei Fehlen 
auch nur eines Kriteriums der Gewerbsmäßig-
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keit von allen diesen Bestimmungen abrückt, 
wäre nicht nur ganz und gar unverständlich, 
sondern im weitestem Maße auch sträflich 
und verantwortungslos . Will man daher eine 
den Anforderungen des modernen Verkehrs 
gerecht werdende Ausbildung der Kraftfahr

zeuglenker in Österreich - wo immer auch 
sie erfolgt - aufrechterhalten, müssen wohl 
die gleichen Vorausset,zungen akzeptiert wer
den. 

Der "\Veiterbetrieb einer Fahrschule durch 
"\Yitwell oder Deszendenten ist dann gerecht

fertigt, wenn mit dem Unternehmen deren 
soziale Existenz untrennbar verbunden ist. 
Da sich eine Existenz im vodiegenden Fall 
nur auf die gewerbliche Führung eines Fahr

schulunteTl1ehm�ns b ;)ziehen kann, wären daher 
die einschlägigen Bestimmungen hier auf die 
g3werbsmäßige Tätigkeit einzuschränken. 
Ebenso ist das Anschlagen des Tarifs in 
den Schulräul1lE;n nur b;3i gewerblichen Unter
nehmungen sinnvoll und daher auf diese zu 
beschränken. 

Hohes Haus ! Nun wirklich zum letzten 
Punkt meiner Ausführungen : Die Beschrän
kung der Erteilung der Fahrschulbcnvilligung 
auf natürliche Personen ist deshalb eine seit 
jeher anerkannte Notwendigkeit, weil der 
Fahrschulbesitz:;r eher die kommerziellen und 
die ethischen Gesichtspunkte , die für einen 
Fahrschulbetrieb maßgebend sind, miteinander 
in Einklang zu bringen vermag als eine rein 
kommerziell interessierte juristische Person, 
del' ein Leiter weisungsgebunden untersteht. 
Die behördliche Kontrolle ist im letzter wähnten 
Fall unter Umständen schwerstens beein
trächtigt . 

Zu einem im Handelsausschuß von sozia
listischen Abgeordneten gestellten Antrag, 
auch juristischen Personen eine Fahrschul
konzession erteilen zu können , darf ich ab
schließend ebenfalls einige Argumente depo
nieren : 

Primär wollen wir feststellen, daß Kraft
fahrschulen als ein Mittelding zwischen Privat
schulen und freiberuflicher Tätigkeit anzu 
sehen sind. Die Zulassungsvorschriften für 
Inhaber sind deshalb so streng , weil Unter
richtsqualität und Ausbildungserfolg aus Grün
den der Verkehrssicherheit begreiflicherweise 
eng an die fachliche Qualifikation und pädago
gische Eignung einer physischen Person ge
bunden dnd. 

Sie werden mir zugcbcnl : Auch bei freien 
Berufen - ich denke dabei an Ärzte, an 
RechtsanwälGe - ist es einfach undenkbar, 
daß deren Tätigkeit von juri.3tischen Personen 
ausgeübt wird . Hier b2Iegi-, elie Praxis, claß 
hohe p�)rsönliche Verantwortlichkeit im er
forderlichen Maße einzig und allein bei physi-

sehen Personen gegeben erscheint. Nachdem 
dies klar erkannt wurde , hat auch der Gesetz
geber seit jeher nur physischen Personen 
die Möglichkeit eingeräumt, eine Kraftfahr
schule zu führen . Wie sehr sich diese be
stehenden Rechtsvorschriften bewährt haben, 
zeigt sich nicht zuletzt darin, daß andere 
Staaten die geltenden österreichischen Be
stimmungen nachzuahmen bestrebt sind. Und 
vor nicht allzu langer Zeit. hat in einer Fernseh
diskussion die einhellige Meinung von Experten 
gelautet, daß die in Wien ausgebildeten Kraft
fahrer '\vesentlich bessere und solidere Kennt
nisse aufweisen als etwa Führefscheinbesitzer in 
München. Wenn es aber üb �rhaupt nur darum 
gehen sollte, durch mehr oder weniger gemein
wil't,schaftliche UntErnehmungen den bestehen
den privaten Fahrschulbetrieben Konkurrenz 
zu machen , verdient diese Absicht erst recht 
eine kritische Beurteilung. 

Damit will ich absolut keine ordllungs
politische Grundsatzdeba;�te vom Zaun bre
chen , sondern lediglich auf eines hin weisen : 
Ich glaube nicht, daß es wirklich im Interesse 
der Verkehrssicherheit, vor allem aber der 
Fahrschüler liegt, wenn sie früher oder später 
in anonymen Masseninstitutionen gewisser
maßen am Fließband ausgebildet werden. 
(Zustimmung bei der Ö V P.) 

Ich habe nunmehr einige legistische Abände
rungen dem Hohen Hause vorzulegen, da sich die 
Notwendigkeit er ge ben hat , zwischen der Druck
legung des Berichtes des Handelsausschusses 
und der heutigen Beratung meritorisch das 
Gesetz nicht ändernde, wohl aber legistisch 
dieses Gesetz vervollkommnende Abänderungen 
vorzunehmen. 

Ich darf vorwegnehmen, daß sämtliche drei 
Parteien diesem Abänderungsantrag und einem 
Nachtrag zu diesem beigetreten sind. Ge
schäftsordnungsgemäß muß ich aber diesen 
Abänderungsantrag nun zur Verlesung brin
gen. 

A b ä n de r u n g s a ll t r a g  der Abgeordneten 
Dr . Fiedler , Skritek, Dr. van Tongd und 
Genossen, betreffend Kraftfahrgesetz 1967 
in zweiter Lesung (576 d. B.) .  

Der Nationalrat wolle beschließen : 
1 .  Zu § 1 3 : 
Im Abs. 2 in der 12. Zeile ist nach dem 

Wort "denen" einzufügen "auf gerader, 
waagrechter Fahrbahn bei Windstille" und 
in der 1 3 .  Zeile an Stelle des Wortes "darf" 
zu setzen "kar�n" .  

2.  Zu § 17 : 
Zu Abs. 1 zu lit . a :  In der 2. und 3 .  Zeile 

ist an Stelle der "\Yorte "Leuchte,  mit der 
gelbrotes Drehlicht ausgestrahlt werden 
kann" zu setzen "Leuchte mit gelbrotem 
Drehlicht " . 
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3. Zu § 18 : 

Zu Abs. 2 :  An Stelle der lit. a ist zu setzen 
"a) Motorfahrrädern und Invalidenkraft 

fahrzeugen , " .  In der lit. b und e sind jeweils 
die Worte "und mit diesen gezogenen An
hängern" zu streichen. 

An Stelle der lit.. h ist zu setzen : "h) An

hänge" n, die ausschließlich dazu bestimmt 
sind, mit den in der lit . b, c oder e angeführ

tcn KrafHahl'zeugen gezogen zu werden." 

4. Zu § 20 : 

Zu Abs. 1 zu lit. d :  In der vorletzten Zeile 
ist der Beistrich zu streit·hen. 

5. Zu § 41 : 
Zu Abs.  3 :  In der 1 .  Z'2ile ist an Stell0 des 

W ortps "und" zu setzen "so·wie " . 
6 .  Zu § 49 : 

Zu Abs. 4 :  In der 1 1 .  Zeile ist nach dem 
1Vort "Anhängern" zwischen zwei Bei
strichen einzufügen "außer den im Abs. 3 
angeführ'ten" . 

zwei Rückstrahlern, mit denen im Licht 
eines Scheinwerfers rotes Licht rückgestrahlt 
werden kann" . 

14.  Zu § 109 : 
Zu Abs. 4 zu lit. a :  In der 1 .  Zeile ist 

an Stdle dt:)s W ort,es "land .. :vlrtschaftlichen" 
zu set.zün "land- und f01'stwirtschaftlichen". 

15. Zu § 1 12 : 

Zu Abs. 3 :  In der 2 .  Zeile ist an Stelle der 
'Voc'te "GE wichte und Abmessungen " zu 
sd zen "Abmessungen, ihn::T höch'3ten zu
läs2igen GCFamt,gewichte und Ach31asten". 

16. Zu § 1 19 :  

Zu Ab;'!. 2 :  In der 2 .  und 3 .  Z2ile ist an 
Stelle des WOi:tep, "lf�ndwü tsGhafiJichen" 
zu setzsn "land- und fOl:st-wh,tschaftlichell" . 

17.  Zu § 133 : 

Zu Abs. 7 :  In cbr 1 .  und 2. Zeile ist 
an Stelle der W m'te "einer öst,en-eichischen 
Heereslenk8rb 21'echtigung" zu setzen "einer 
HecTeslenkcrberechtigung gemäß § 6 des 
Heeresk" aftfahrgesetzes 1958 , EGBL NI'. 52" .  

7 .  Z u  § 67 : 

Zu Abs . 2 :  In der 10. und 1 1 .  Zeile ist Und ein letzter A b änder u ng s a ntr a g der 

an Stelle der ·Worte "der Bau und die" zu gleichen Abgeordneten :  

setzen "die Bauart und" . Der Nationalrat wolle beschließen : 

8. Zu § 70 : Im § 1 33 Abs .  7 zweite Zeile sind zwischen 
den Worten "die" und den "Vorten "aus 
dem Bundesheer" die "Vorte "vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes" ein
zufügen. 

Zu Abs. 2 zu lit. b :  In der drittletzten 
Zeile ist an Stelle des Wortes "Bauweise" 
zu setzen "Bauart" .  

Hohes Haus ! Meine sehr geehrten Damen 
In der 1. und 2. Zeile ist an Stelle des und Herren ! Verkehrssicherheit an sich, Sicher'Vortes "österreichischem" zu setzen "in- heit des Menschen hinter dem Steuer : darum 

ländischem " . und nur darum geht es. Das Gesetz verklausu-

9 . Zu § 80 : 

10. Zu § 96 : 
Zu Abs. 4 :  In der 6. und 7. Zeile ist an 

Stelle der ·Worte "Wohnsitz , ihre Haupt
niederlassung" zu setzen "ordentlichen 
Wohnsüz". 

11.  Zu § 99 : 
Zu Abs. 1 :  In der 5. Zeile von unten ist 

an Stelle der lit . "a" zu setzen "b" . 
12. Zu § 101 : 
Zu Abs. 6 :  In der 6. und 7. Zeile ist an 

Stelle der Worte "höchsten zulässigen Ge
samtgewichte und Achslasten und die Ab
messungen" zu setzen "Abmessungen oder 
höchste zulässige Gesamtgewichte oder Achs
lasten" . 

13 .  Zu § 104 : 

Zu Abs. 5 zu lit . b :  In der 1 .  und 2. Zeile 

liert das Menschliche, und dieses Menschliche 
heißt, von der Technik nicht überrundet , 

nicht ermordet zu werden. Die Ziffern der 
Verkehrsopfer in der Welt sind ersehreckend 
hoch. Der Blutzoll auf den Straßen steht 
dem auf dem Schlacht.feld llicht mehr nach. 
Die Verkehrswaisen sind heute schon zahl
reicher als die Kriegswaisen . Die Material
schlacht auf den Straßen kennt keine Kampf
pause. Was Goethe einst visionär erahnte , ist 
Tatsache geworden. 

'Ver in den letzten Tagen die Tagesberichte 
unserer österreichischen Zeitungen daraufhin 
durchgesehen hat, wird meine Wode nicht als 
Üb3rtreibung empfinden. Ich verweise hier 
auf jene sehTe cklichen Autounfäll'?, die durch 
den schlechten Reifenzustand der Fahrzeuge 
verursacht waren. 

ist an Stelle der Worte "vorne mit zwei "Vir haben uns deshalb im Handelsausschuß 
weißen und hinten mit zwei roten Rück- einstimmig zu einer Resolution bekannt , in 
strahlern" zu setzen "vorne mit zwei der der Herr Bundesminister für Handel, 
Rückstrahlel n , mit denen im Licht eines Gewerbe und Industrie ersucht wird, alle nur 
Scheinwerfers weißes oder gelbes Licht rück- erforderlichen Maßnahmen einer strengen Kon
gestrahlt werden kann, und hinten mit trolle der Fahrzeugbereifung zuzuwenden. 
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Jeder Mensch hinter dem Steuer ist im lenker oder Fahrzeugbesitzer davon direkt 
Augenblick der Gefahr allein. Jeder Mensch, betroffen sind. Dazu kommen noch Hundert
der sich der Ausbildung als Kraftfahrer unter- tausende Straßenbenützer . 
zieht, nimmt das Risiko einer zweifachen Die Diskussion - und darauf hat mein 
Gefahr auf sich, nämlich selbst zu Schaden Vorredner schon hingewiesen - beschäftigte 
zu kommen und andere Menschen in Gefahr sich nicht nur mit Versicherungsfragen, sondern 
zu bringen. Wer verantwortungslos handelt, in der letzten Zeit auch mit vielen Verkehrs
verdient keinen Pardon. Wer als Kraftfahrer unfällen, eine Frage, die auch in einer gemein
die Straße benützt, trägt eine hohe moralische samen Resolution behandelt wird . 
Verantwortung. Wir, die wir dazu verhalten Straßenverkehrsordnung und Kraftfahrgesind, über Gesetze zu beraten und Gesetze zu setz sind die Rechtsgrundlage für den motobeschließen, sollten darauf nie vergessen. risierten Straßenverkehr in Österreich. Neben Wir haben daher nicht leichtfertig oder von der Straßenverkehrsordnung können die Beder Routine diktiert das Gesetz durchdacht, stimmungen des Kraftfahrgesetzes, welche die sondern alle seine möglichen Auswirkungen in Bauart und Ausrüstung, deren Kontrolle Rechnung gestellt. sowie die Ausbildung der Lenker regeln, 

Lassen Sie mich mit der Wiederholung der außerordentlich viel zur Verkehrssicherheit 
Worte von Karl Jaspers schließen : "Technik beitragen. 
ist an sich weder gut noch böse, aber zum Die große Zahl von Verkehrsunfällen mit Guten und zum Bösen zu gebrauchen. "  jährlich fast 2000 Toten und 60.000 Ver-

Das Kraftfahrgesetz 1 967 möge dem Men- letzten muß uns allen eine Mahnung sein, 
sehen dienen, geistig, ethisch und moralisch jede Möglichkeit der Sicherheit im motori
Herr über die Technik zu bleiben. Wenn uns sierten Straßenverkehr zu nützen. Für uns 
dies mit diesem Gesetzeswerk gelungen ist, Sozialisten war beziehungsweise ist daher die 
war die Arbeit nicht zuviel, waren alle Sorgen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer das 
nicht zu groß. Leitmotiv sowohl bei der Beratung im Aus-

Meine Fraktion wird deshalb diesem g-esetz I schuß als auch heute hier im Hause. Gewiß, 
ihre Zustimmung geben. (Beifall bei der 0 V P.) Sicherheit kostet Geld : Geld für eine bessere 

A d t Ausrüstung der Fahrzeuge, Geld für mehr Präsident : Die beiden bän erungsan räge Kontrolle . Wenn wir der Sicherheit den VorDr. Fiedler, Skritek, Dr. van Tongel und 
Genossen, die soeben verlesen wurden, sind rang geben wollen, dann müssen wir natürlich 

d h 't I'n auch bereit sein, die notwendigen Kosten genügend unterstützt un ste en soml dafür aufzubringen. Besser etwas teurer, Ver handlun'g. dafür aber um vieles sicherer ' fahren ! Nächster Redner Abgeordneter Skritek. In mehr als hundert Stunden hat sich der 
Abgeordneter Skritek (SPÖ ) : Hohes Haus ! Unterausschuß sehr eingehend mit der Re

Meine Damen und Herren ! Ich muß meine gierungsvorlage befaßt ; es waren, wie ich 
Rede eigentlich mit einem gewissen Minder- glaube,  mehr als 200 Abänderungsanträge, 
wertigkeitsgefühl beginnen. Ich bin nicht in die behandelt und erledigt wurden. Es ist 
der Lage, so wie mein Vorgänger Parallelen erfreulich - und da möchte ich meinem 
zwischen den Klassikern und dem Kraft- Herrn Vorredner durchaus zustimmen _, 

fahrgesetz herzustellen und so viele Zitate daß die Behandlung all dieser Anträge und 
zu verwenden. (Präsident Dipl.-Ing. Wald- all diese umfangreichen Beratungen in einem 
brunner  übernimmt den Vorsitz .) ' sehr guten Klima stattgefunden haben. Es 

Mein Vorredner hat mir ja dankenswerter- ist gelungen , bezüglich der vielen Abänderungs
weise die Darstellung der Geschichte der anträge meistens eine gemeinsame Auffassung 
Kraftfahrgesetzgebung in Österreich abge- im Unterausschuß zu erreichen, was zur Folge 
nommen. Ich möchte also gleich mit den hatte, daß ein gemeinsamer Beschluß im 
aktuellen Fragen beginnen. I Handelsausschuß möglich war. 

Es ist ja eigentlich merkwürdig, wie ruhig Ich möchte mich auch dem Dank an die 
hier die Debatte verläuft, verglichen mit den Beamten und Sachverständigen anschließen, 
erregten Diskussionen über Probleme der die an den Beratungen teilgenommen haben. 
Kraftfahrversicherung im Fernsehen. Schließ- Wir haben sehr viel Ar beit von ihnen verlangt, 
lich und endlich ist ja auch die Haftpflicht- und ich glaube , es dürfte mancher Samstag 
versicherung ein Bestandteil dieses Gesetzes. und Sonntag geopfert worden sein, wofür wir 

Hohes Haus ! Ich glaube, daß es sicherlich herzlich zu danken haben. 
günstig war, das Kraftfahrgesetz in der Obwohl über die meisten Fragen im Unter
Öffentlichkeit in so breiter Form zu disku- ausschuß Einigung erzielt werden konnte, 
tieren, denn man kann doch schätzen, daß gibt es doch einige wichtige Dinge, über die 
allein 1,5  Millionen Menschen als Fahrzeug- weder im Unterausschuß noch im Handels-
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ausschuß eine gemeinsame Auffassung zu 
erreichen war. Wir werden diese Fragen heute 
dem Hohen Hause in Form von Anträgen 
beziehungsweise Resolutionen zur direkten 
Entscheidung vorlegen. 

Mein Vorredner hat auch schon darauf 
hingewiesen, daß das Gesetz eine

-
sehr umfang

reiche Materie regelt. Ich möchte mich nur 
mit einigen wichtigen Punkten beschäftigen. 

Blicken wir auf die Diskussion zurück, 
dann finden wir, daß die Frage der zahlreichen 
Verordnungsermächtigungen in der Regie
rungsvorlage Gegenstand heftiger Kritik war . 
Die Zahl der Verordnungsermächtigungen ist 
in dem vom Handelsausschuß beschlossenen 
Gesetzentwurf ziemlich unverändert, obwohl -
das, glaube ich, muß man hier anführen -
einige wesentliche Verordnungsbestimmungen 
in das Gesetz aufgenommen wurden. Das 
betrifft zum Beispiel die Festlegung der 
Höchstabmessungen, das Gesamtgewichtslimit 
von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie 
die Achslasten und einiges andere. 

In das Kraftfahrgesetz 1967 wurde ein 
Drittel des Inhaltes der zum Kraftfahrgesetz 
1 955 erlassenen Verordnungen aufgenommen. 
Das Gesetz ist dadurch umfangreicher ge
worden . Wenn doch noch zahlreiche Ver
ordnungsermächtigungen bestehen, dann han
delt es sich vor allem um technische Details, 
die - wir alle waren dieser Meinung -
besser in eigenen Verordnungen geregelt werden , 
weil die betreffenden Bestimmungen öfter 
abgeändert werden ; schließlich soll nicht 
anläßlich jeder technischen Änderung eine 
Novellierung des Kraftfahrgesetzes durchge
führt werden. 

wege und nicht wie bisher im Erlaßwege fest
gelegt. Ich glaube, daß damit der Einwand 
beseitigt werden kann, die Öffentlichkeit habe 
nicht genügend Gelegenheit, zu einem solchen 
neuen Kennzeichensystem Stellung zu nehmen. 
Es wurde uns im Zusammenhang mit dem 
Terrnin von seiten des Handelsministeriums 
erklärt , daß zur Stellungnahme eine aus
reichende Zeit, also eine Zeit von einigen 
Monaten, gegeben werden soll. Ich glaube, 
daß das vor allem bei einem neuen Kenn
zeichensystem sicherlich notwendig ist. Die 
Öffentlichkeit wird also reichlich Gelegenheit 
haben, zu diesem neuen Kennzeichensystem 
Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich ist dafür vorgesorgt , daß 
die alten Kennzeichen bis zur Abmeldung des 
Kraftfahrzeuges verwendet werden können. 
Es ist also nicht beabsichtigt, am Tage X 
alle Autofahrer zu veranlassen, sich ein neues 
Kennzeichen zu besorgen. 

Es erscheint zweckmäßig, im Zusammen
hang mit dem neuen Kennzeichensystem eine 
zweite Neuerung, die dieses Gesetz bringt, zu 
behandeln : ,die Einführung von besonderen 
Tafeln für Dienstwagen, und zwar für Per
sonenkraftwagen des Bundes, der Länder, der 
Gemeindeverbände, der Ortsgemeinden und 
der von diesen Gebietskörperschaften betrie
benen Unternehmungen. Dienstwagen dieser 
Institutionen sollen in Zukunft eine rot-weiß
rote Tafel mit der Aufschrift "Dienstwagen" 
führen. Obwohl die Entschließung des Na
tionalrates vom November 1960 nur von einer 
Kennzeichnung der Personenkraftwagen des 
Bundes sprach, wurde diese Kennzeichnung 
in der Regierungsvorlage auch auf Länder und 

Von den vielen Neuerungen, die dieses Gemeinden ausgedehnt . Ich möchte mich 
Gesetz bringt, dürfte die Öffentlichkeit sicher hier einer langen Debatte darüber enthalten , 
- und das war schon zum Teil der Fall - die ob diese Ausdehnung verfassungsrechtlich mög-
Frage der neuen Kennzeichen interessieren. lieh ist . Wir Sozialisten - das möchte ich 
Ein neues Kennzeichensystem ist deshalb deutlich sagen - waren nicht die Banner
notwendig geworden, weil das starke Ansteigen träger der Idee der Kennzeichnung der Dienst
der Zahl der Kraftfahrzeuge mit dem der- wagen, wir haben jedoch diesen Gedanken nie 
zeitigen Kennzeichensystem nicht mehr be- abgelehnt. Die im Regierungsentwurf vorge
wältigt werden kann, will man nicht von sehe ne Regelung kann aber nur zum Teil 
sechs- auf siebenstellige Zahlen kommen, unsere Zustimmung finden. Die Vorlage sieht 
das heißt Millionenzahlen beim Nummern- nämlich unter § 103 Abs. 6 lit� a eine große 
system verwenden. Zahl von Ausnahmen vor, die bereits in den 

Weder im Unterausschuß noch im Handels- Ausschußberatungen erweitert wurde und hin
ausschuß wurde ein neues Kennzeichensystem sichtlich derer sicher noch mancher Wunsch 
beschlossen ; es wurden lediglich einige Grund- in Zukunft vorgetragen werden wird. Wir 
sätze festgelegt, darunter die Beibehaltung der I Sozialisten sind der Meinung : Wenn schon 
Buchstaben für Bundesländer und Städte und ' eine Kennzeichnung der Dienstwagen durch
auch die Bezeichnung der Behörden, der geführt wird, dann soll diese Kennzeichnung 
Bezirkshauptmannschaften. Das war vor allem für alle Dienstwagen ohne Ausnahme ge
ein Anliegen der Bundesländer. schehen 1 (Beifall bei der SPÖ.) Denn solche 

An Stelle der Zahlen soll als Neuerung eine Ausnahmen sind dem Geist und den Grund
Kombination von Buchstaben und Zahlen sätzen einer demokratischen Gesellschaft sicher
kommen. Dieses System wird im Verordnungs- lieh nicht förderlich. 
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Es ist bekannt, daß der Herr Bundespräsi- I dent an einer solchen Ausnahme für sich kein 
Interesse hat . Wir nehmen daher an, daß für 
die anderen in der Ausnahmebestimmung 
genannten Personen die Führung der Dienst
wagenkennzeichen sicherlich zumutbaT ,vird. 
\Vir sind daher für die Streichung der in 
Abs. 6 Ijt.  a vorgesehenen Ausnahmen. 

Im Sinne dieser Stellungnahme erlaube ich 
mir folgenden Antrag zur Änderung des § 103 
Abs. 6 sowie zur damit im Zusammenhang 
notwendigen Änderung im § 48 Abs. 1 vorzu
schlagen : 

Ab ä n d e r u n g s a n t r a g  der Abgeordneten 
S1l::ritek, Dr. Broda, Konir, Eberhard und 
Genossen zum Enhmrf des KraftfahTge
setzes 1967.  

Der Nationalrat wolle beschließen : 

§ 103 Abs. 6 hat zu lauten : 
"Bei Personenkraftwagen im Besitz des 

Bundes, der Länder, der Gomeindeverbände, 
der Ortsgemeinden und der von diesen 
Gebietskörperschaften unter ihrer Haftung 
betriebenen Unternehmungen muß hinten 
am Fahrzeug vollständig sichtbar und 
dauernd gut lesbar und unverwischbar auf 
einem Hintergrund in den Farben der 
Republik Österreich im weißen Mittelfeld 
das Wort ,Dienstkraftwagen ' angeschrieben 
sein ; dies gilt jedoch nicht für Fahrzeuge 
zur Verwendung im Bereich des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes , der Zollwache, der 
Steuerfahndung sowie für Heeresfahrzeuge, 
die ein Deckkennzeichen führen." 

Meine Damen und Herren ! Diese Ausnahme 
betrifft vor allem Fahrzeuge, die im Polizei
dienst für besondere Aufgaben eingesetzt 
werden, bei denen es nicht zweckmäßig er
scheint, sie als Dienstwagen zu kennzeichnen. 

Der zweite Abänderungsantrag lautet fol
gendermaßen : 

Ab ä n d e r u n g s a n t r a g  der Abgeordneten 

Skritek, Dr. Broda, Eberhard, Konir und 
Genossen, betreffend Kraftfahrgesetz 1967. 

Der Nationalrat wolle beschließen : 
§ 48 Abs. 1 hat zu lauten : 
"Für jedes Kraftfahrzeug und jeden An

hänger ist, unbeschadet der Bestimmungen 
der Abs. 2 und 3, bei der Zulassung 
( § §  37 bis 39) ein eigenes Kennzeichen, bei 
der Bewilligung von ÜbersteIlungsfahrten 
ein eigenes Überstellungskennzeichen ( §  46 
Abs. 2) zuzuweisen . Für Fahrzeuge , die zur 
Verwendung im Bereich des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes, der Zollwache oder der 
Steuerfahndung bestimmt sind, sowie für 
Heeresfahrzeuge darf jedoch, sofern dies 
zur Durchführung besonderer amtlicher Er-

hebungen unerläßlich ist, außer dem zuge-
1-viesenen Kennzeichen auch ein zweites noch 
nicht für ein anderes Fahrzeug zugewiesenes 
Kennzeichen, ein Deckkennzeichen, zuge
wiesen werden. "  

Ein weiterer Abschnitt dieses Gesetzes 
behf�ndelt die Ausbildung von Lenkern , die 
Erteilung und den Entzug des Führerscheines. 
Auch da.s sind Fragen, die in der Öffentlichkeit 
sehr stark cbskutiert werden und großes 
Interesse finden. 

Im Vordergrund steht dabei die Art der 
Durchführung der Lenkerpl'üfung. \Vas soll 
der künftige Kraftfahrer wissen mÜ8SE'1l , was 
sch,�jnt überflüssig ? Neben der Kcnntais der 
VerkehrSVOl'schl'iften, die unbedingt erforder
lich ist, werden für die Personenlp'aftwagen
lenkerprüfung in diesem Gesetz Kenntnisse 
über das sichere Lenken von Fahrzeugen und 
über das richtige Verhalten im SL.raßenvcrkehr 
gefordert . Die alte Bestimmung über die 
Kenntnis der Teile des Kraftfahrzeuges scheint 
nicht mehr auf. Es soll damit nur geprüft 
werden, was im Alltag des K;-aftfahrers 
wichtig ist , und es sollen nicht Detailkenntnisse 
über die Konstruktion seines Wagen verlangt 
werden. Ich glaube, daß damit die gesetzliche 
Grundlage für die zum Teil schon gehandhabte 
Art der Prüfungen geschaffen wurde. Wir 
sind der Meinung, daß diese Bestimmung im 
allgemeinen einen wesentlichen Fortschritt 
bedeuten wird. 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, 
daß bei den Beratungen einvernehmlich auf 
die in der Regierungsvorlage vorgesehenen Be
stimmungen über einen Mopecllenkerausweis 
verzichtet wurde. Da lediglich die Ausstellung 
eines Fahrausweises ohne Prüfung vorgesehen 
wal', hätte dieser Lenkerausweis für die allge
meine Verkehrssicherheit ohnehin keine Be
deutung gehabt. Bei dem derzeitigen Stand 
von rund 500.000 Mopeds mußte man damit 
rechnen, daß wahrscheinlich zirka 1 Million 
solcher Bescheinigungen auszustellen und natür
lich auch in Evidenz zu halten gewesen wären. 
Dies hätte jedoch zu einem nicht unbeträcht
lichen Personalanstieg - man schätzt die 
betreffende Zahl auf mindestens zirka 200 Per
sonen - geführt . Die einzige positive Wirkung 
wäre die Möglichkeit der Abnahme dieses 
Lenkerausweises bei schlechtem Verhalten im 
Straßenverkehr gewesen. Es liegt auf der 
Hand, daß hier der Aufwand in keinem Ein
klang mit den durch dieses Gesetz erreichten 
MöglichkEiten gelegen wäre.  

Zur Frage des Führerscheines gehört nicht 
nur deSSEn Ausstellung, sondern dazu gehören 
auch die Bestimmungen über einen eventuellen 
Entzug dieses Dokumentes. Das Kraftfahr
zeug ist heute nicht m"hr ein SPOTt- oder 
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Luxusgegenstand, sondern es ist ein wichtiger 
Gebrauchsgegenstand geworden, für viele ist 
es zur Ausübung des Berufes unbedingt er 
forderlich ; gibt es doch über 100.000 LK'V
und Autobu3chanffeure,  dazu kommc>n noch 
vielo tausende PKW-Fahrer, die ihlen 'Vagen 
zur Beruf:;:au;:übung dril1gcmlst benötigen . 

Die Fl age des FührmscheinentzngE s ist 
daher von größter sozialer Bedeutung. Hier ü;t 
gegenüber de m Kraft.fc"thrg2setz 1955 leider 
eine bedeutende Verschlechterung festzustr:·llen. 
Nach dei,"1 Kn1.fLfalrrg:,'sdz 1 �'55 gab es eine 
Fühl'('rscheincl1 Lzi('hung.;��omlllissjoJ1. Alle 
KommL'lsionen des alten G-"sdz(;s, 'wie Typen
und LE nkerp ;'üfnl1g�kommission und Führer
scheiI1E'lltziehung8kommi�Rioa, 'wurden in 
einzelne Sachvuständige umge·waHdeh . Nur 
für die Fühl'eJ'scheinl?lltziehung, und zwar 
für die Festst" llung rler V f'rknhrszuverlässig
kcit gibt ('s keine Sachverständig011 mehr. 
Die FühL m'scheinentziehungskommission wurde 
danüt bö8Qitigt, obwohl Eich nicht nur das 
Gutachten der Kraftfahrverbände, des ARBÖ 
und des ÖAMTC, sondern auch die Gtü,achtcn 
vieler anderm' Institutionen - ich möchte 
h ier nur einige bed eutende nennen : ArbeitC'r
kammer , Bundeswü tschaftskammer, Präsi- I d:mtenkonferenz der Landeswjrtschaftskam
mern, Gewerkschaft der Bediensteten im 
Handel, Transport und Verkehr - für die 
Beibehaltung cl ipscr Inst.itution ausgesprochen 
haben. Auch der Kraft,fahrbeirat h at sich 
einstimmig b;:i der Begutachtung dieses Ge
setzes für die Beibehaltung der Kommission 
ausgesprochen. Trotz dieser Stellungnahme 
fand das zust.ändige Ministerium , daß dif'se 
Einrichtung nicht mehr erforderlich isi;, \\ie es 
in den Erläuternden Bemerkungen heißt , 

Meine Damen und Herren ! Es gibt eine 
sehr lebhafte Diskussion darüber, ob der 
Führerscheinentzug eine zusätzliche Strafe 
oder, wie in den Erläuternden Bemerkungen I 
festgehaltell wird, eine Schutzmaßnahme für 
die übrigen Verkehrst.eilnehmer darstellt. In 
der Wirkung kommt der Führerscheinentzug 
natürlich einer zusätzlichen Strafe gleich, die 
n ach diesem Gesetz allein von einem Beamten 
der zuständigen Behörde , meistens der Be
zirkshauptmannschaft, ausgesprochen wird . 

Wir Sozialis'�en sind daher der Meinung, daß 
die Fühl'el'scheinent,ziehung'3kommission auch 
im K raftfahrgesetz 1967, und zwar in Form 
b8Eonc1en:r Sachverständiger, verankort blcibel1 
soll. Die Herallziehung von Sachverständigen 
ist durchaus nichts Ungowöhl'lichefl, gibt e s  
doch auch i m  Arbeitsgerichtsverfahrcn die 
Beisitzer in einer ähnlichen FUEktion. 

Führel'scheinentzug bedeutet für ,1en Berufs
fahrer Verlust seines Berufes und damit meist 

schwere finanzielle Nachteile. Es soll daher 
besonders genau und eingehend jeder Fall 
geprüft werden, bevor ein solches Urteil ge
sprochen wird. Es kann - d as glaub8 ich 
wohl mit Recht sagen zu können - für den 
Br:amten nur von Vorteil sdn, sich b2i seiner 
Entscheidung auf das Gutachten el fahl'ener 
Sadwcrst.ändiger zu stühel1. 

Ich c::-laube mir daher, folg6nde z\vei An
träge , und z"mr zum § 128 üb3T die BcstE·llung 
von Sa8hveTständigen für den Führerschein
f lltzug, sowie zu § 75, der die Einholung von 
GutacM,en bei Sachverst.ändigen vOl'siAlrt , dem 
Hohol Hause vOi'zulcgt,n : 

A b ä n d e r u ll g s a n t, r a g der Abgeordlleten 
Sluitek , Eb.Jrhard, Dr. Broda, Konir und 
Gpllossen zum EnbmTf des Kraftfahrge
setzes 1967.  

Der N ationalr at \V-olle beschließen : 
An Stelle des § 128 ir;t unter gleichzeitiger 

Bezeichnung der §§ 128 bi8 136 als §§ 129 
bis 137 zu setzen : 

, , §  128. Sachverständige füi.' die Ent
ziehung der Lenkerb3rechtigung wegen man
gelnder Verkehrszuverläßigkeit. 

( 1 )  Die Behörde hat zur Begutachtung, ob 
eine Person nicht verkehrszuverlässig (§ 66) 
ü,;t , Sachverständige zu bestellen. Die Sach
verständigen müssen für diese Begutachtung 
besolldel's geeignet sein. Die Behörde hat 
ein Verzeichnis der b2stellten Sachverstän
(ligen zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 
Dieses Verzeichnis muß mindestens drei 
Sachverständige, die von der Kammer der 
gewerblichen Wirtschaft, mindestens drei, 
die von der Kammer für Arbeiter und Ange
stellt e,  mindestens drei, die von der Land
wirtschaftskammer und mindestens drei, die 
von der Landm'bc'iterkammer vorgeschlagen 
wurden, enthalten. 

(2) Zu Sachverständigen dürf8n nur Per
sonen bestellt werden, die die österreichische 
Staatsbürgerschaft b�sitz0n, scit mindestens 
fünf Jah1'en eine Lenkerb3rechtigung für die 
Gruppe B besitzen und glall bhaft machen, 
daß sie innerhalb der letzten fünf Jahre 
mindestens drei Jahre lang Fahrzeuge der 
Gruppen B, C, D oder H gebnkt haben. 

(3) Die Sachverfitändigcn sind mit Hand
schlag zu verpflicMen, ihr Gut,achten nach 
b"'�tem "Vissen und Gewissen abzugeben und 
über alle ihnen ausschließlich aus ihrer Tätig
krjt bei der im Absat,z 1 angtfühl'ten Bcgut
a0htung bekanntgewordencn Tat�achen Ver
schwiegenheit zu bewahren. Diese Ver
schwicgenheitspflicht gilt jedoch nicht für die 
B'.wichterstaUung eines öffmUich Bedien
steten an seine DienststeHe . Die Tätigkeit als 
Sachverständiger im Sinne des Absatzes 1 ist 
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ein unentgeltliches Ehrenamt, seine Aus
übung begründet keinen Anspruch auf Ver
gütung oder auf Entschädigung für Reise
kosten oder Zeitversäumnis. 

(4) Die Sachverständigen sind von ihrer 
Funktion zu entheben, wenn sie ihre Ent
hebung selbst beantragt haben, ihre beson
dere Eignung nicht mehr gegeben ist oder 
die Kammer, auf deren Vorschlag sie bestellt 
wurden, ihre Enthebung beantragt hat. Sie 
können enthoben werden, wenn sie ohne 
berücksichtigungswürdige Gründe die Er
stattung eines Gutachtens abgelehnt haben." 

Der zweite Abänderungsantrag, der zum 
§ 75, hat folgenden Wortlaut : 

A b ä n d e r u n g s a n t r a g  der Abgeordneten 
Skritek, Konir, Eberhard, Dr. Broda und 
Genossen betreffend Kraftfahrgesetz 1967. 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen : 

In § 75 ist als neuer Absatz 2 unter gleich
zeitiger Bezeichnung der Absätze 2 bis 4 als 
Absätze 3 bis 5 einzufügen : 

, , (2) Vor der Entziehung der Lenkerbe
rechtigung wegen mangelnderVerkehrszuver
lässigkeit hat die Behörde ein Gutachten von 
mindestens zwei gemäß § 128 bestellten 
Sachverständigen darüber einzuholen, ob die 
Person, der die Lenkerberechtigung entzogen 
werden soll, nicht mehr im Sinne des § 66 
verkehrszuverlässig ist . Einer von diesen 
Sachverständigen muß auf Grund eines Vor
schlages der Kammer der gewerblichen Wirt
schaft und einer auf Grund eines Vorschlages 
der Kammer für Arbeiter und Angestellte 
bestellt sein ; soll jedoch die Lenkerberech
tigung einer Person entzogen werden, die 
hauptberuflich im Rahmen eines land- und 
fortswirtschaftlichen Betriebes beschäftigt 
ist , so ist bei Arbeitnehmern an Stelle des von 
der Arbeiterkammer vorgeschlagenen ein 
von der Landarbeiterkammer vorgeschlage
ner Sachverständiger, und bei Personen, die 
nicht Arbeitnehmer sind, an Stelle des von 
der Kammer der gewerblichen Wirtschaft 
vorgeschlagenen ein von der Landwirtschafts
kammer vorgeschlagener Sachverständiger 
heranzuziehen. Die Sachverständigen haben 
ihr Gutachten innerhalb von zwei Wochen zu 
erstatten. Nach Ablauf von zwei Wochen, 
berechnet vom Tag der Zustellung des Er
suchens um Begutachtung an die Sachver
ständigen, hat die Behörde auch zu entschei
den, wenn von diesen Sachverständigen kein 
Gutachten erstattet wurde . "  

Meine Damen und Herren ! Ich habe mich 
bemüht, Ihnen die Bedeutung dieser Führer
scheinentzugskommission vor Augen zu führeil. 
Die vielen positiven Stellungnahmen, die von 

fast allen Körperschaften ohne Unterschied, ob 
es Dienstnehmer- oder Dienstgeberorganisa
tionen sind, ohne Unterschied der politischen 
Zugehörigkeit erstellt wurden, zeigen wohl sehr 
klar, welche Bedeutung die Kraftfahrer dieser 
Führerscheinentzugskommission zumessen. Sie 
halten diese Kommission für unbedingt not
wendig. 

Ich hoffe daher, meine Damen und Herren, 
daß dieser wichtige Antrag im Hohen Haus eine 
Mehrheit findet und damit eine bereits aus der 
Zeit der Ersten Republik stammende wichtige 
Einrichtung zum Schutz der Kraftfahrzeug
lenker erhalten bleibt. 

Trotz einiger Mängel, die ich durch die 
Stellung einiger Anträge aufgezeigt habe - und 
ich hoffe, daß diese Mängel noch hier im Hohen 
Hause beseitigt werden -, enthält das Gesetz 
außerordentlich viel Positives, Gutes und 
Neues. Die sozialistischen Abgeordneten we�den 
daher dem Kraftfahrgesetz 1967 ihre Zustim
mung geben in der Hoffnung, daß dieses Gesetz 
einen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrs
sicherheit leistet und mithilft, die große Zahl 
der Verkehrsopfer zu verringern. (Beifall bei 
der SpO.) 

Präsident Dipl.-Ing.  Waldbrunner: Alle vier 
vom Herrn Abgeordneten Skritek eingebrach
ten Abänderungsanträge sind genügend unter
stützt und stehen zur Debatte. 

Als nächstem Redner erteile ich dem Herrn 
Abgeordneten Dr. van Tongel das Wort. 

Abgeordneter Dr. van Tongel (FPÖ) :  Herr 
Präsident ! Meine Damen und Herren ! Es 
ist heute von meinen bei den Herren Vor
rednern schon so viel an Statistik, Lob, Dank 
und ähnlichen Kundgebungen gebracht wor
den (Abg. Dr. Brod a :  Es · wird noch mehr 
kommen !) - danke vielmals, umsomehr kann 
ich mich beschränken -, daß ich mich darauf 
beschränken kann, das zu unterstreichen und 
insbesondere namens meiner Fraktion den Be
amten des Handelsministeriums den Dank 
auszusprechen, die unsere Arbeiten in einer 
solchen Weise gefördert haben, daß es uns 
möglich gewesen ist, dieses komplizierte Ge
setz gut über die Bühne zu bringen. 

Es wurde mit Recht heute schon hervor
gehoben, daß das Kraftfahrgesetz ein Gesetz 
für 2 Millionen Österreicher isG .  Selten ist 
ein Gesetz von so einschneidender Bedeutung 
für eine so große Gruppe von Staatsbürgern 
wie das Kraftfahrgesetz. Das rechtfertigt 
auch die gewisse Verzögerung, die entstanden 
ist, die aber jetzt überwunden wurde, um 
das Inkrafttreten dieses Gesetzes mit 1. Jänner 
1968 zu ermöglichen. 

Ich möchte mich nun zu ein paar Fragen, 
die angeschnitten wurden, äußern. Meine 
Fraktion hat von Anfang an die Möglichkeit 
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Dr. van Tongel 
weitreichender Verordnungsermächtigungen 
bejaht, nicht etwa deshalb, weil wir Freunde 
von Verordnungsermächtigungen sind, sondern 
weil wir glauben, daß ein Gesetz wie das 
Kraftfahrgesetz, das in einem so großen Aus
maß technische Bestimmungen enthält, die 
dem Wandel der Zeit unterliegen, Verord
nungsermächtigungen in größerer Zahl unbe
dingt braucht, wenn wir uns nicht selbst die 
Aufgabe auferlegen wollen, etwa jedes halbe 
Jahr dieses Gesetz zu novellieren. Mein 
Parteifreund Abgeordneter MeißI wird noch 
mit einer Reihe von Bemerkungen dazu 
Stellung nehmen. Ich darf mich daher jetzt 
auf einige wenige grundsätzliche Dinge be
schränken. 

Wir vertreten die Meinung, daß die Kom
plizierung, wie sie im § 48 Abs. 4 für die Kenn
zeichen vorgesehen ist, nicht unbedingt zu 
begrüßen ist. Der Trost, den uns Herr Kollege 
Skritek gegeben hat, daß die Kraftfahrer bis 
zur Abmeldung ihres Fahrzeuges das gegen
wärtige Kennzeichen behalten dürfen, ist 
eigentlich ein weiteres Bedenken gegen diese 
Regelung, denn es wird dann zweier lei Sy
sterne der Kennzeichnung der österreichi
schen Kraftwagen geben, was ihre Identifi
zierung im Bedarfsfall, im Notfall nicht ge
rade erleichtert. 

Der Wunsch vor allem niederösterreichi
scher Kollegen, daß die Bezirkshauptmann
schaft, die ein Kennzeichen ausstellt, be
sonders nachdrücklich erkennbar gekennzeich
net wird, scheint uns nicht unbedingt schlüssig 
zu sein, denn diejenigen Leute, die wissen 
müssen, von welcher Bezirkshauptmannschaft 
das Kennzeichen ausgegeben worden ist, also 
Polizei, Behörden, Gendarmerie und so weiter, 
erkennen es ohnehin an der Buchstaben
gruppe. Der einzelne, normale Staatsbürger 
muß ja nicht unbedingt wissen, daß , , 12" 
zum Beispiel die Bezirkshauptmannschaft So
undso ist. 

Es ergibt sich zum Unterschied von anderen 
europäischen Kennzeichenregelungen durch 
dieses System folgende Möglichkeit : zuerst 
etwa der Buchstabe N, dann zwei arabische 
Ziffern, etwa 12 als Bezeichnung der Bezirks
hauptmannschaft, sodann folgen wieder zwei 
Buchstaben, und dann folgt eine dreisteIlige 
arabische Zahl. Meines Wissens hat nur 
Frankreich eine ähnliche Regelung. Wenn 
Sie auf der Straße ein französisches Auto sehen 
und versuchen, sich diese Buchstaben- und 
Ziffernkombination zu merken, werden Sie 
sich, meine Damen und Herren, trotz des 
angeblichen Urteils von Psychologen, die be
haupten, daß ein solches System leichter 
merkbar sei, ein solches Kennzeichen be
stimmt nicht merken. 

Ich glaube, das Höchstmaß einer ver
tretbaren Kombination ist : ein Buchstabe, 
sodann eine zweite Buchstabenkombination 
und dann noch eine dreisteIlige Zahl, also 
etwa die Regelung, wie sie die Bundesrepublik 
Deutschland hat, wobei auch hier die Auf
einanderfolge organisch nicht miteinander ver
bundener Buchstaben die Merkbarkeit er
schwert. 

Ich wage die Behauptung, meine Damen 
und Herren, daß sich jenes kleine Wiener 
Mädchen, das im 5. Bezirk in der Stolberg
gasse durch das Merken der Autonummer 
der dortigen Posträuber zur raschen Auf
klärung dieses Kriminalfalles beigetragen hat, 
das Kennzeichen des Autos vermutlich nicht 
so leicht gemerkt hätte, wenn es etwa eine 
Kombination gewesen wäre, wie sie jetzt vor
geschlagen ist, zum Beispiel folgende : 
N 12  KB 534. 

Damit werden sich ja die zuständigen 
Stellen auseinanderzusetzen haben. Ich möchte 
anregen und den Herrn Vizekanzler als res
sortzuständigen Handelsminister bitten, vor 
Erlassung dieser Verordnung anerkannte 
Psychologen und Experten beizuziehen und 
auch alle zuständigen Kraftfahrerorganisa
tionen und sonstigen beteiligten Stellen gut
achtlich zu hören. Ich weiß nicht, ob die 
Neuregelung, abgesehen von den Kosten, 
die sie verursachen wird, zu begrüßen ist. 
Ich möchte jedenfalls in dem Punkt meine 
persönlichen Bedenken anmelden. 

Meine Damen und Herren ! Nun zu einem 
entscheidenden Punkt. Der Nationalrat hat 
im November 1960 auf Antrag freiheitlicher 
Abgeordneter einstimmig eine Entschließung 
angenommen, die die Regierung beauftragt 
hat, Vorkehrungen zu treffen, damit die 
Dienstfahrzeuge des Bundes als Dienstwagen 
gekennzeichnet werden. Es hat Jahre gedauert, 
bis begonnen wurde, diesem imperativen 
Auftrag der Volksvertretung durch eine ein
stimmig angenommene Entschließung Rech
nung zu tragel1. 

Aus dieser einstimmig geforderten Kenn
zeichnung der Dienstfahrzeuge ist dann aber 
immer weniger geworden. Man hat in dem 
vorhergehenden Entwurf eine Regelung ge
troffen, die bestimmten Personengruppen das 
Recht eingeräumt hat, einen Wimpel zu füh
ren. Sogar den Abgeordneten zum National
rat und auch den Mitgliedern des Bundesrates 
hat man dieses Recht eingeräumt. Einigen 
dieser Winpelführer wurde allerdings ein 
Zusatzrecht eingeräumt. Sie sollten auch das 
Privileg erhalten, ihre Dienstfahrzeuge nicht 
kennzeichnen zu müssen. Dieser gloriose 
Einfall ist beibehalten worden. In der gegen
wärtigen Regelung des § 103 heißt es : 
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"Bei Personenkraftwagen im Besitz des Bun

des, der Länder, der Gemeindeverbände, der 
Ortsgemeinden und der von diesen Gebiets
körperschaften unter ihrer Haftung betriebe
nen Unternehmungen muß hinten am Fahr
zeug vollständig sichtbar und dauernd gut 
lesbar und unverwischbar auf einem Hinter
grund in den Farben der Republik Österreich 
im weißen Mittelfeld das Wort ,Dienstkraft
wagen' angeschrieben sein ;"  - jetzt kommt 
der Pferdefuß - "dies gilt jedoch nicht für 
Fahrzeuge, 

a) die für Fahrten des Bundespräsidenten, 
der Präsidenten des Nationalrates, der Vor
sitzenden des Bundesrates, der Mitglieder 
der Bundesregierung, der Staatssekretäre, der 
Mitglieder der Landesregierungen, der Präsi
denten der Landtage oder der Präsidenten 
oder Vizepräsidenten des Rechnungs
hofes, des Verfassungsgerichtshofes, des Ver
waltungsgerichtshofes oder des Obersten Ge
richtshofes verwendet werden" . 

Diese Personen haben zwa,r ein Dienstfahr
zeug, es braucht aber nicht als solches gekenn
zeichnet zu werden. 

Ich stelle namens der freiheitlichen Frak
tion folgenden An t I' a g :  

Der Nationalrat wolle beschließen : 
In § 103 Abs. 6 hat die lit. a zu lauten : 

"�al die für Fahrten des Bundespräsidenten 
verwendet werden" . 
Der ganze andere Text soll gestrichen wer

den. Das soll nach unserem Antrag heißen, 
daß lediglich der Kraftwagen des Herrn 
Bundespräsidenten bei dessen Fahrten von 
dieser Kennzeichnungspflicht befreit ist. Ich 
glaube, die hohe Achtung, die wir vor dem 
Amte des Herrn Bundespräsidenten haben, 
rechtfertigt eine solche Ausnahmebestim
mung. 

Ich darf den Herrn Präsidenten bitten, 
diesen Antrag nach Stellung der Unterstüt
zungsfrage in Behandlung zu ziehen. Für den 
Fall nicht genügender Unterstützung bitte 
ich den Herrn Präsidenten, über die lit. a 
des Absatzes 6 des § 103 gesondert abstim
men zu lassen. 

. 

Meine Damen und Herren ! Die freiheit
lichen Abgeordneten werden für das neue 
Kraftfahrgesetz stimmen, wenn auch nicht 
alle unsere Wünsche erfüllt worden sind. 

Ich darf aber noch auf einen Umstand auf
merksam machen, der in letzter Stunde durch 
ein eben eingelangtes Schreiben des Öster
reichischen Automobil-, Motorrad- und Tou
ring-Clubs akut geworden ist . Der ÖAMTC 
appelliert an uns, die im § 60 Abs.  4 enthaltene 
Verordnungsermächtigung hinsichtlich der 
Höhe der Versicherungsprovisionen aufrecht-

zuerhalten . Ich hoffe, daß durch einen Drei
parteienantrag vorgesorgt werden kann, 
daß diesem Wunsche Rechnung getragen 
wird. 

Ich darf darauf verweisen, daß in diesem 
Schreiben des Österreichischen Automobil-, 
Motorrad- und Touring-Clubs von unge
rechtfertigten Provisionszahlungen an berufs
fremde Versicherungsvermittler gesprochen 
wird. Der ÖAMTC schreibt : 

"Unter dem Eindruck der mittlerweile 
bekanntgewordenen Prämienforderungen der 
österreichischen Kraftfahrzeug-Haftpflicht
versicherungsanstalten hat der ÖAMTC Er
hebungen angestellt, die zu dem erschüttern
den Ergebnis geführt haben, daß die an bran
chenfremde Versicherungsvermittler (ins
besondere Kraftfahrzeughändler , Kreditinsti
tute und deren Angest,ellte) geleisteten Ver
gütungen häufig bis zu 30 Prozent der J ahres
prämie als Abschluß- und 10 Prozent als 
Folgeprovision betragen ! "  

Das Schreiben des ÖAMTC schließt mit 
der Feststellung, daß derartige Provisions
zahlungen, denen in aller Regel keine wie 
immer geartete Leistung gegenübersteht, in 
der Öffentlichkeit auf eb;mso begreiflichen 
wie erbitterten Widerstand stoßen. 

Meine Damen und Herren ! Das neue Kraft
fahrgesetz 1967 ist ein modernes Gesetz . 
Es bemüht sich, den Erfordernissen des ge
steigerten Verkehrs und den Fortschritten 
der Technik Rechnung zu tragen. Möge dieses 
Gesetz, das heute vom Hohen Hause ein
stimmig angenommen werden wird, dazu 
beitragen, die Sicherheit unserer Mitbürger 
zu gewährleisten, zu erhöhen und den Mord 
auf unseren Straßen einzudämmen. Möge 
es zu einer gedeihlichen und fortschrittlichen 
Entwicklung unseres Verkehrswesens bei
tragen ! (Beifall bei der F pO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Der 
vom Herrn Abgeordneten Dr. van Tongel 
gestellte Abänderungsantrag zum § 103 des 
vorliegenden Gesetzes ist nicht genügend 
unterstützt. Ich stelle daher die Unterstüt
zungsfrage . Wer diesen Antrag unterstützt , 
den bitte ich , sich von seinem Sitz zu erheben. 
- Danke. Das ist nicht genügend unterstützt. 
Der Antrag steht nicht zur Debatte . 

Als nächstem Redner erteile ich dem Herrn 
Abgeordneten Minkowitsch das Wort. 

Abgeordneter Minkowitsch (ÖVP) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus 1 Meine Damen und 
Herren ! Ich bitte Sie, nicht zu erschrecken, 
ich werde mich heute nicht als Zitator betätigen, 
ich habe nur 1 ,9 Kilo Akten mitgenommen, 
ich habe noch gewogene 4: Kilo daheim. 
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Minkowitseh 

(Abg. We ikhart :  Her damit I) Nein, nein, Nun darf ich nur in einer Blütenlese zu 
ich bin froh, daß ich sie habe, Herr StaaGs. einigen Dingen Stellung nehmen. Das Pro· 
sekretär ! 11em Nr. 1 hat schon Kollege Skritek ange· 

Ich möchte nur zum Ausdruck bringen, zogen ; das waren die Verordnungsermächti. 
daß wir uns trotz die.ser Fülle an Material gungen. Meine Damen und Herren ! Es waren, 
sehr bemüht haben, gewissenhaft und inten. wenn ich die Zahl noch richtig in Erinnerung 
siv alle zugegangenen Stellungnahmen, Gut. habe, 66. Als wir diese Zahl das erste Mal 
achten und so weiter auc h  durchzuarbeiten. Ob. hörten, ist es uns all:m etwas kalt über den 
wohl vor dem jetzigen Unterausschuß schon Rücken gelaufen, und innerlich haben wir 
j ahrelang ein anderer tätig gewesen ist, uns zu der Meinung aufgerafft, daß doch um 
der viele Probleme ausgeräumt hat, ist uns Gottes willBn ein paar auf jeden Fall heraus 
noch - das kann ich wirklich sagen - genü. müssen . Je mehr wir uns mit der Materie 
gend Arbeit übriggeblieben . vertraut gemacht haben, U111S0 mehr haben 

Ich habe mich noch dazu als Freiwilli er ,yir auch erkannt, daß , wenn man nicht die 
in diesen Unterausschuß begeben, weil �u. 1 Lesbarktit �fß . Gesetzes �bsolut gefä�rden 
fällig gerade kein fünHer Mann vorhanden ge. wollte , tatsachl�

.
ch .fast mch�� von chesen 

wesen ist . Jetzt bin ich aber froh, daß ich in dem Verordnungsßrmach��gungen hatte herausge. 

Unterausschuß war denn ich darf ehrlich fest. nommcn \ .. -erden konnell. Es wurde schon 
stellen, daß das E�leben eines echten ParIa. darauf hingtH:.ies6?-, daß ,yir abe� die EWG· 
mentarismus in diesem Unt,erausschuß auf Normen . und all.l:llChes von den '. erordnungs. 
mich einen sehr großen Eindruck gemacht I er���cb.tlg:1n�en In �as Gese�z

.
her0mgu�?:l1men 

hat.  Ich möchte es nicht versäumen, auch I h.a c. ell. Außerdem 1st dadurch, daß ''' lI noch 
den Kollegen von der sozialistischen Fraktion I eme große Anzahl 

.:r
on yerordnungnl .. off�n. 

dafür zu danken, daß in diesem ersprießlichen g<'lassen haben, ge.wah:lclStet, daß ttttsachh
,
ch 

Klima, in dem um gemeinsame Formulicrun- der letzte Stand 111 dIese Ve�ord�nmgcll em· 
gen oft regelrecht gerungen worden ist , doch �earht-jtet werden kann, well Sle ja noch 
sehr vieles akkordiert worden konnte. Die (iBm Begutachtungsrecht unterzogen ·werden. 
umständehalb'2T bedingten Ausnahmen für Darf ich jetzt auf einzelne ParD.graphen 
die Landwirtschaft mit ihren Geräten haben speziell elngc;hcll, zunächst auf den § 7 ,  der 
einen sonst als durchaus harten Formulierer sich mit Reifen , Rac1ahdeckungen, Gleis· 
bekannten Kollegen der großen Oppositions. ketten und so weiter beschäftigt. 
partei veranlaßt, einmal schmunzelnd zu Ich möchte gleich festhalten , daß wir darsagen, der Sieger in diesem Unterausschuß über Einvernehmen erzielen konnten , nachdem wäre die Landwirtschaft gewesen. Das war wir uns eingehend über diesen Paragraphen natürlich eine maßlose Übertreibung, lieber unterhalten haben und uns so lange nicht eini. Kollege Konir, denn in Wahrheit hat es in gen konnten, bis wir in Absatz 4 in die Ver. diesem Unterausschuß nur einen Sieger ge· ordnungsermächtigung auch noch das 'Wort geben, und das war : das gute Argument . " Radabdeckungen" hineingenommen haben. (Beifall bei Abgeordneten de1· ÖV P und SPÖ.j Die Radabdeckungen, im Volksmund heißen 

Ich möchte nun auch noch ein 'iVort - ge· sie Kotschutzlappen, haben uns tatsächlich 
statten Sie, wenn ich das tue - zum legisti. in diesem Unterausschuß mehr als reichlich 
sehen Betreuer sagen, zur obersten Kraftfahr. beschäftigt, Herr Kollege KOllir, und ich bin 
behörde in Person, zu unserem lieben Mini· überzeugt, Sie werden dazu als der Verfechter 
sterialrat Steinhart, dem ich ohne weiteres dieses Gedankens ja noch ausgiebig Stellung 
das Prädikat eines wandelnden Kraftfahr. nehmen. "Vir glaubten, Sie doch nicht zwin· 
rechtslexikons zubilligen möchte, das man gcnd in das Gesetz hineinnehmen zu sollen, 
jederzeit um alles mit Erfolg befragen konnte. weil sie derzeit tatsächlich nur in .schweden 
Er hat es meisterhaft verstanden, uns immer zwingend vorgeschrieben sind. In Frankreich, 
wieder mit Papier regelrecht zuzudecken. Italien und Deutschland zum Beispiel sind 

Ich möchte zum Abschluß - ich hoffe, 
daß er das nicht irgendwie negativ auffaßt -
nur eines feststellen : In seinem Fall nomen 
non erat omen. Denn wenn er nur hart wie 
Stein gewesen wäre, hätte er zum Teil unter 
der scharfen Gegenargumentation zerspringen 
müssen . Er war aber zäh wie Leder und hat 
uns seine Standpunkte immer wieder so lange 
vorgetragen, bis wir beim einen oder anderen 
doch davon überzeugt werden konnten, daß 
er recht hatte . 

sie nicht zwingend vorgeschrieben. 
Für ul1s ergibt sich natürlich die Frage , warum 

so große autoerzeugende Länder diese Ange
legenheit nicht in das Gesetz aufnehmen. 
Wir haben uns genügend Photos darüber an· 
gesehen, die uns gezeigt haben, daß dann, 
weml dieser Kotsc hutzlappen nicht tatsächlich 
bestens angebracht ist, im Gegenteil die Ge· 
fahr noch regelrecht vergrößert werden kann, 
da eine erhöhte Seitensprühung eintritt" was 
wir eigentlich verhindern wollten. Das größte 
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Gefahrenmoment für den Kraftfahrer ist ge
rade bei Regen der Zeitpunkt des Überholens, 
und wenn er dann eine Zusatz quote von Dreck 
auf seine Scheiben gespritzt bekommt, wird 
die UnfaUgefahr dadurch noch erhöht. Außer
dem müssen wir doch, wenn wir auch zwei 
Millionen Kraftfahrer sind, in aller Bescheiden
heit feststellen : Die Kraftfahrer sind nicht 
die alleinigen Benützer der Straße, der Fuß
gänger ist zumindest gleichberechtigt, und 
warum soll er jetzt eine noch größere Dosis 
von Schmutz durch die Seitensprühung ab
bekommen ? Das war bestimmt eine Regelung, 
mit der wir zum Schluß gemeinsam zufrieden 
sein konnten. 

Nun komme ich zum § 24 Abs. 2, wo wir 
uns mit den Kollegen der sozialistischen Frak
tion nicht akkordieren konnten. Wenn ich 
jetzt in meiner Rede zu diesem ersten Punkt 
geteilter Auffassung komme, möchte auch ich 
sagen, daß das kein casus belli war, sondern 
lediglich eine verschiedene Auffassung. Wir 
haben die Argumente lang genug abgetauscht, 
und der eine glaubte eben, diesem Argument 
mehr vertrauen zu sollen, der andere jenem, 
und deshalb die verschiedenen Auffassungen. 

Es handelt sich hier um die Lastkraftwagen 
über 3500 kg, um die Omnibusse und um 
die Kraftwagen zur Beförderung gefährlicher 
Güter, die mit einem Fahrtschreiber und 
Wegstreckenmesser ausgerüstet sein müssen, 
und um die Ausnahmen davon - und nur 
dagegen waren ja die Kollegen von der soziali
stischen Fraktion. 

Ausnahmen wurden nämlich für Lastkraft
wagen im Bereich des öffentlichen Sicherheits
dienstes festgelegt. Meine Damen und Herren t 
Das spricht sich so leicht aus : "im Bereich 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes" . Die Kol
legen vom Unterausschuß wissen aber, wie 
schwierig es war, Gendarmerie und Polizei, 
die nicht nur verschiedene Uniformen tragen, 
sondern auch auf ganz verschiedener gesetz
licher Basis beruhen, unter einem gemein
gültigen Begriff zusammenzufassen. 

Ausnahmen sind also vorgesehen für die 
Lastkraftwagen im Bereich des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes und für Heereslastkraft
wagen, weiters für Mannschaftstransportfahr
zeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes ,  des 
Heeres und der freiwilligen Feuerwehren. 

Die sozialistischen Kollegen haben sich auf 
den Standpunkt gestellt, daß die diesbezügliche 
Bestimmung entweder für alle oder für nie
manden gelten soll und daß diese Ausnahme
regelung irgendwie diskriminierend sei. Wir 
haben uns dieser Auffassung nicht anschließen 
können, weil wir der Meinung waren, daß das 
Sprichwort "doppelt hält besser" in diesem 
Bereich deshalb schon anzuwenden ist, weil 

an Stelle der Fahrtschreiber in diesen Bereichen 
ohnedies schon weitaus strengere dienstrecht
liche Sicherungsvorschriften vorgeschrieben 
sind - so muß zum Beispiel beim Bundesheer 
auf einem Lastkraftwagen neben dem Fahrer 
immer auch ein Kommandant sitzen - und 
sich dort entsprechende disziplinäre Folgen aus 
einem unrichtigen Verhalten ableiten würden, 
sodaß die erste Kontrolle ohnedies schon ge
geben ist und der Fahrtschreiber sozusagen 
nur das dritte Element einer Sicherung ge
wesen wäre. Wir glaubttm, das nicht mehr 
zumuten zu müssen. 

Ich darf nun zum § 59, zu den Ausnahmen 
aus der Haftpflichtversicherung kommen. Dies
bezüglich weiß ich bereits, daß sich Herr 
Minister Dr. Broda sehr eingehend damit 
befassen wird. Ich möchte ihm jetzt auf der 
einen Seite in kollegialer Weise nicht sehr 
viel wegnehmen, auf der anderen Seite möchte 
ich hier aber doch unseren Standpunkt ganz 
kurz darlegen. 

Kollege Fiedler hat auch schon davon 
gesprochen, daß Fahrzeuge im Besitz des 
Bundes, der Länder und der Gemeinden über 
eine gewisse Einwohnerzahl hinaus von der 
Versicherungspflicht ausgenommen sind, weil 
man hier, ähnlich wie bei der Feuerversiche
rung, annimmt, daß die materielle Substanz 
so groß ist, daß der geschädigte Dritte auf 
jeden Fall zu seinem Geld kommt. Wir haben 
bis zum Schluß um eine Formulierung ge
rungen, um diesen geschädigten Dritten genau
sogut zu stellen, wie wenn er es mit einem 
Haftpflichtversicherten zu tun gehabt hätte. 

Meine Damen und Herren t Es wäre uns 
trotz allem Aufpassen beinahe etwas passiert, 
was kein Mensch in diesem Ausschuß gewollt 
hätte : Bei einem Unfall mit einem Postkraft
wagenlenker etwa hätte der geschädigte Dritte 
den langwierigen Weg über die Finanzpro
kuratur gehen müssen. Diesen Weg muß er 
auch jetzt noch gehen, aber er wäre diesem 
Weg dadurch ausgewichen, daß er den Len
ker selbst, der den Unfall verursacht hat, 
geklagt hätte, und dieser Lenker wäre dann 
entsprechend schlechter gestellt worden. 

Diesen Einwendungen, die zu Recht vor
gebracht worden sind, wurde aber durch die 
neue Formulierung des § 59 Abs. 2 Rechnung 
getragen, sodaß wir auch diesen Paragraphen 
einvernehmlich beschließen konnten. 

Außerdem wird zu diesem Paragraphen 
ein E nt s c h l i e ß u n g s a n t r a g  der Abge
ordneten Minkowitsch, Dr. Broda, Dr. van 
Tongel und Genossen, betreffend einen Ent
schädigungsfonds für Schäden aus Kraftfahr
zeugunfällen, eingebracht. Er wurde dem 
Herrn Präsidenten des Hauses bereits über
reicht, und ich bitte, ihn mit in Verhandlung 
nehmen zu wollen. 
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Der Entschließungsantrag lautet : 

Der Nationalrat möge beschließen : 
Der Bundesminister für Finanzen wird 

ersucht, die Möglichkeit und Zweckmäßig
keit zu prüfen, den derzeit auf freiwilliger 
Grundlage bestehenden Entschädigungsfonds 
in einen Entschädigungsfonds mit oder 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit für Schä
den aus Kraftfahrzeugunfällen umzuwan
deln, gegen den Ersatzansprüche, insbeson
dere bei Personenschäden, geltend gemacht 
werden können, bei denen wegen Fahrer
flucht, . wegen Schwarzfahrt oder wegen 
Verletzung der Pflicht zum Abschluß der 
Haftpflichtversicherung ein Haftpflichtver
sicherer nicht herangezogen werden kann, 
wobei den Geschädigten bei Vorliegen der 
Voraussetzungen ein Rechtsanspruch auf 
Entschädigung zustehen soll. 

Der Bundesminister für Finanzen wird 
ersucht, hierüber bis 30. Juni 1968 dem 
Nationalrat Bericht zu erstatten. 

Meine Damen und Herren! Wenn bisher je
mand das Pech hatte, von einem Schwarz
fahrer oder von einem Fahrerflüchtigen einen 
Schaden zugefügt zu erhalten, war er meist der 
Alleinleidtragende. Diesem echten Bedürfnis der 
Öffentlichkeit nach Abhilfe wollen wir mit die
sem gemeinsamen Entschließungsantrag von 
Abgeordneten aller Parteien dieses Hauses zu 
entsprechen versuchen. 

Dem Antrag der Kollegen der sozialistischen 
Fraktion auf Ausdehnung der Versicherungs
pflicht über Straßen mit öffentlichem Verkehr 
hinaus kann von uns nicht beigetreten werden, 
und zwar mit folgender Begründung. Es würde 
zu weit führen, die vielstündige und mehr
tägige Debatte gerade über diesen Punkt noch 
einmal aufleben zu lassen, aber wir sind tat
sächlich davon überzeugt, daß die allgemeinen 
Bedingungen für die Kraftfahrversicherung, 
die die privaten Versicherungsvertragsbestim
mungen regeln, wirklich ausreichen. Außerdem 
sind durch die Bestimmungen des Eisenbahn
und Kraftfahrhaftpflichtgesetzes ebenfalls noch 
genügend Schutzbestimmungen vorhanden, so
daß selbst theoretisch nur ganz wenige Fälle 
noch offenbleiben. 

Ich greife nur den Fall heraus, daß man zum 
Beispiel die Alpine Montan verpflichten würde, 
ihre überschweren Kraftfahrzeuge auf dem Erz
berg nur deshalb versichern zu müssen, weil sich 
Unbefugte auf dem Tagbau des Erzberges 
herumtreiben. Das ist in unseren Augen eben 
völlig unzumutbar, und die Arbeiter, die 
befugt dort sind, genießen ohnedies den ent
sprechenden Schutz des Kraftfahrzeughalters. 
Man wird sagen, daß die Sicherheit des Ge
schädigten bei der Alpine natürlich gegeben ist, 

daß aber die Frage besteht, wie es bei den 
Kleineren ist. Eine Unterscheidung zwischen 
Großen und Kleinen oder zwischen Guten und 
Schlechten, zwischen denjenigen, die eventuell 
einen Schaden zahlen können, und solchen, die 
den Schaden eventuell nicht zahlen können, 
schien uns legistisch nicht formulierbar, und des
halb sind wir auf unserem Standpunkt, den Ihnen 
hier vorzutragen ich die Ehre hatte, verharrt. 
Außerdem ist die Betriebshaftpflicht ohnedies 
dort, wo es nötig erschienen ist, weitgehend 
schon privat geregelt, sodaß in unseren Augen 
kein Anlaß besteht, diesen Rahmen zu erwei
tern. 

Und jetzt noch ein Paragraph, den Herr 
Minister Dr. Broda sicherlich auch sehr ein
gehend hier darlegen wird und wo ich mich be
mühen werde, sehr kurz zu sein : der § 60. 
Das war vielleicht überhaupt eines der größten 
Sorgenkinder, das wir gemeinsam hatten, und 
daß wir auch diese Schwierigkeiten meistern 
konnten, ist vielleicht das Ersprießlichste 
an dem ganzen Unterausschuß gewesen. Wir 
sind übereingekommen, daß es richtig ist, die 
Verordnungsermächtigung des Finanzministers 
im Gesetz zu belassen und nicht von einer 
Genehmigung auszugehen, denn die Verord
nung allein ist es, die durch das Begutachtungs
recht eine breite Meinungsbildung gewährleistet. 

Das nächste Problem, ob die Basis der Kraft
fahrzeughaftpfiicht allein bei der Beurteilung 
der Versicherungsbedingungen heranzuziehen 
ist oder ob man Kasko-, Zusatzversicherungen 
und ähnliches miteinbeziehen sollte, wurde 
von uns ebenfalls dahin gehend geregelt, daß 
in der Formulierung des Abs. 2 zu den Bedin
gungen und Tarifen die Betriebsgrundlagen, 
die durchschnittlichen Betriebsergebnisse - die 
es ausschalten, daß man gerade das schwächste 
Glied im Gefüge der Versicherungsanstalten 
als Basis heranzieht -, die betriebswirtschaft
lieh gerechtfertigten Verwaltungskosten - auch 
hier ist jede Hypertrophie naeh unserer Auf
fassung jetzt genügend ausgeschaltet - be
rücksichtigt und die Interessen der Versiche
rungsnehmer im volkswirtschaftlich angemesse
nen Ausmaß gewahrt werden müssen. Außer
dem ist noch die Gestaltung des Prämiensystems 
besonders angeführt. Damit erscheint uns auto
matisch auch die Provisionsfrage besser als 
durch eine spezielle Anführung geregelt. 

Nun ganz kurz zum § 75, zum Verfahren bei 
der Entziehung der Lenkerberechtigung. Dazu 
darf ich sagen : Es war eines der Herzensanlie
gen der SPÖ-Vertreter im Unterausschuß. 
In diesem Gesetz war nämlich keine Entzie
hungskommission mehr vorgesehen. Ich muß 
namens meiner Partei den Antrag der Abge
ordneten Skritek und Genossen zum § 75 ge
nauso wie den zum § 128 ablehnen und be
gründe diese Ablehnung folgendermaßen : 

335 
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Die Entziehung ist keine Strafe - das wurde 
eindeutig festgestellt -, obwohl sie natürlich 
von allen Betroffenen als eine solche empfun
den wird, wie es auch Kollege Skritek zum 
Ausdruck gebracht hat, sondern : die Entzie
hung ist ein Verwaltungsakt als Schutzmaß
nahme im Interesse der Verkehrssicherheit. 
Daß sie keine Strafe ist, geht auch schon daraus 
hervor, daß die Strafrechtskommission meines 
Wissens noch in der Ära des Herrn Ministers 
Dr. Broda eindeutig die Befassung der Gerichte 
damit abgelehnt hat. Wir haben uns - auch 
das darf ich offen aussprechen - sehr bemüht, 
diesem wie ich schon sagte, Herzensanliegen, 
wenn es nur irgendwie möglich gewesen wäre, 
näherzutreten. Ich kann aber nur feststellen : 
Je mehr wir uns mit der Materie beschäftigt 
haben, desto mehr haben wir auch die Unzweck
mäßigkeit, ja die Unmöglichkeit der Einsetzung 
dieser Kommission erkannt. 

Der Abgeordnete Skritek hat darauf hin
gewiesen, daß sehr viele positive Gutachten 
aller großen Kammern und vieler anderer 
Organisationen dazu abgegeben worden seien. 
Es ist keine Mißachtung dieser großen Organi
sationen, wenn wir es trotzdem nicht gemacht 
haben, sondern wir glauben, daß die vielen 
neuen Bestimmungen, die wir erst im Unter
ausschuß erarbeitet haben und auf die ich 
noch zu sprechen kommen werde, tatsächlich 
eine solche Kommission ersparen. Schon die 
Erläuternden Bemerkungen zur Regierungs
vorlage sind eine Fundgrube für die Ableh
nungsgründe - aber ich habe ja versprochen, 
daß ich kein Zitator sein will. Ich habe alles 
da, wenn es irgend jemand will, wäre es sofort 
möglich. (Abg. Dr. Go r b a c h :  Lieber nicht !) 
Lieber nicht ! Herr Altkanzler, dein 'Wunsch 
war mir schon immer Befehl, und deshalb 
geht es schneller weiter. 

Daß wir keine Kommission, sondern über
haupt nur einen Beirat brauchen konnten, 
darüber war man sich ja sehr rasch einig. 
Bei den Sachverständigen, von denen man 
immer verschiedene heranzieht, wo immer 
einer dem Milieu des Betroffenen entstammen 
muß und ein anderer sozusagen als Aufpasser, 
daß der "Zuständige" richtig entscheidet, 
herangezogen werden kann, hätte man tat
sächlich die Kontinuität der Entziehungs
praxis gefährdet. Auch die Frage des Amts
geheimnisses hat für uns keine geringe Rolle 
dabei gespielt . Denn die Akten einfach dem 
Sachverständigen zuzuschicken, hätte gegen 
bestehende gesetzliche Bestimmungen ver
stoßen. Die Sachverständigen aber bei ein 
und derselben Sache einmal zur Aktenein
sicht, damit sie sich ein Urteil bilden können, 
und dann wieder erst zur Kommissiönssitzung 
einzuladen, das erschien doch allen ohnehin 
unrealistisch. So ist die jetzige Praxis ja  

auch die, daß die Sachverständigen kommen, 
vom zuständigen Referenten den Akt vorge
tragen erhalten und dann im wesentlichen 
dieser Argumentation weitgehend ausgeliefert 
sind. Und dort, wo es nicht der Fall ist, 
meine Damen und Herren, wo nämlich der 
Delinquent - oder der Unglücksrabe, wie 
man es gerade haben will - sich seiner Haut 
wehrt , da ist er ohnedies schon vorher zu sei
nem Kammervertreter oder zu seinem Abge
ordneten oder zu sonst irgend jemandem 
gegangen. Und ich persönlich stehe nicht an, 
zu erklären, daß die Vertretungen sowohl 
der Arbeiter wie der Bauern wie der Gewerbe
treibenden in ihren Kammern, auch in den 
Bezirksgremien in meinen Augen genügend 
gut gesichert erscheinen. Das, was man 
erreichen will : daß die entscheidende Behörde 
die Umstände tatsächlich auch zur Kenntnis 
bekommt, wird auch ohne diesen Beirat ver
wirklicht werden, der immer wieder eine 
Quelle von Verfahrensmängeln gewesen ist . 
Ich möchte mir jetzt ersparen zu sagen, was 
dieser Beirat einmal von irgend jemandem 
genannt worden ist . 

Wir haben - wie ich eingangs schon fest
gestellt habe - eine Menge von Bestimmungen 
in dieses Gesetz eingebaut, die den seinerzeit 
begutachtenden Behörden in diesem Ausmaß 
nicht bekannt sein konnten, woil wir sie zum 
Teil erst in diesem Unterausschuß erarbeitet 
haben ; zum Beispiel : 

1 .  die Androhung der Entziehung eines 
Führerscheines bei echten Grenzfällen ; 

2. den partiellen Entzug des Führerscheines 
unter Berücksichtigung des Gefährdungs
momentes ; 

3. die Verkehrszuverlässigkeit, erwiesen 
durch bestimmte Tatsachen und ihre Wertung, 
also wieder ein Moment, wo wir glaubten, 
daß das seinerzeit starre System wirklich 
genügend aufgelockert worden ist. 

Ich habe hier nur einige Punkte ausgewählt 
und etwas näher behandelt . Es ist ja nicht 
ganz leicht gewesen, eine Auswahl zu treffen. 
Man stand vor der Aufgabe, entweder die 
"ausschußarbeitsaufwendigsten" hier zur 
Sprache zu bringen oder die publikumswirk
samsten - aber ich bin davon überzeugt, 
daß die österreichische Presse genügend gut 
funktioniert , um die publikumswirksamsten 
Bestimmungen dieses Gesetzes auch tatsäch
lich unter das Publikum zu bringen - oder 
gar die den landwirtschaftlichen Problem
kreis betreffenden, und auch diese Überlegung 
müssen Sie einem Bauernbundabgeordneten in 
diesem Hause schon irgendwie gestatten. \ 

Persönlich sehr gefreut - und jetzt möchte 
ich es nur im Eilzugstempo behandeln - habe 
ich mich beim § 2 über die Definition des 
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Motorkarrens, der hier als ein zugmaschinen- Der Lenkerausweis für die Mopeds ist aus 
ähnliches, modernes Allzweckfahrzeug der dem Gesetz herausgekommen. Darauf hat 
Bergbauern mit einem tiefen Schwerpunkt schon Herr Abgeordneter Skritek hingewiesen. 
und einer Höchstgeschwindigkeit von 25 kmJh Ich bin nun davon überzeugt, daß diese 
definiert worden ist, eine Definition, die ja 500.000 Mopedfahrer unsere erbittertsten 
bereits in der Zwischenzeit in der Kraftfahr- Feinde gewesen wären, wenn das drinnen 
zeugsteuergesetz-Novelle eine entsprechende geblieben wäre, obwohl es für den Gesetzgeber 
Berücksichtigung gefunden hat ; ferner über nicht das gravierende Element ist, ob sich 
den § 35, der sich mit der Typengenehmigung jemand über eine gesetzliche Bestimmung 
von Teilen, Ausrüstungsgegenständen und so freut oder nicht freut. Lediglich die Unzweck
weiter beschäftigt und diese Ty'pengenehmi- mäßigkeit dieser Bestimmung hat uns ver
gung zur Pflicht macht, was mir als ein echter anlaßt, sie herauszunehmen, sodaß sie jetzt 
Schutz der Käufer vorkommt ; desgleichen nicht wirksam wird. 
bezüglich der Bestimmungen des § 48 über 

GE'freut habe ich mich auch _ und hier die neuen Kennzeichen, daß diese nun ex nUlle 
wirksam sein SOllel1 . Zu den Ausnahmen spricht auch wieder der Bauernbundabgeord-

des § 103 Abs. 6 wird mein Klubkollege nete - über den § 102 Abs.  5, wonach unter 

Dr. Geißler noch sprechen. gewissen Umständen die Kraftfahrzeugpapiere 
bei Kraftfahrzeugen ohne Führürhaus in einem 

Wir haben darauf Wert gelegt, daß das Umkreis von 10 km nicht mitgenommen wer
Land und die zulassende Behörde auf jeden den müssen. Ich bitte Si:: , meine Damen 
Fall ganz besonders in der ersten Gruppe zum und Herren, nur daran zu dl-nken, daß zum 
Ausdruck kommen müßten .  Ich bin über- Beispiel bd einem Mähdrescher, der in der 
zeugt, wenn Kollege Dr. van Tongel gerade I Früh nicht fahren kann, weil da noch meistens 
in diesem Augenblick der Argumentation Tau ist, die Arbeitszeit zumeist ab 10 Uhr 
uaTüber hätte im Unt8rausschuß anwesend beginnt und er nur bis C'twa 18 Uhr eingesetzt 
sein können, hätte auch er heute das, was er werden kann, also in der Zeit, wo die Sonne 
hier gesagt hat, vielleicht nicht gesagt. ganz schön herunterbrennt und wo der LCl1-

Die Sache mit dem 5jährigen Kind stimmt ker 'wirklich nur in einer Minibekleidung 
schon aber ich bin oft erstaunt was 5- oder darauf sitzt ,  also gar keine Gelegenheit hat, 
sogar

' 
4jährige Kinder an Type:lkenntnis bei irgend wie noch Papiere zu verstauen. Sie wer

Kraftfahrzeugen besitzen. Ich schäme mich �en verst�hen: daß wir. uns üb8r diese Formu
innerlich gar nicht, daß ich das alles nicht herung, die hIer gememsam gefunden wurde, 
weiß.  Wenn man aber jetzt weiß ,  in welcher sehr gefreut haben . 
Bezirkshauptmannschaft ein Fahrzeug zuge- Im Absatz 10 wurde audl die Problematik 
lassen ist , wenn man noch dazu weiß, ob es des Verbandzeuges _ wie wir glauben _ 
ein Volkswagen oder eine bestimmte Marke ist ; zufriedenstellend geregelt, denn wir haben die 
ich müßte jetzt noch ein paar nennen, damit es Erfordernisse : zur Wundversorgung geeignet , 
jetzt nicht als Propaganda für irgendeine in einem widerstandsfähigen Behälter staub
Marke aufgefaßt werden kann, die ich (Bun- dicht verpackt und gegen Verschmutzung 
desminister Dr. Boc k :  Rolls Royce I) - RoUs geschützt, eingebaut. 
Royce, nein, ich glaube nicht, das ist nicht 
ganz zweckmäßig, der fällt auf, Herr Vize
kanzler - ohnedies nicht fahre ; wenn man 
also die Type, dazu die Farbe und die Bezirks
hauptmannschaft kennt, die das zugelassen 
hat, dann ist bei Fahrerflucht das Eruieren 
des tatsächlich Fahrerflüchtigen in unseren 
Augen sehr erleichtert. Deshalb war es mir 
eine Genugtuung, daß die Formulierungen 
des § 48 in der Form, wie ich sie sehr vertreten 
habe , auch aufgenommen worden sind. 

Sehr gefreut habe ich mich auch über den 
§ 66 Abs. 7, der es den Inhabern einer Heeres
lenkerberechtigung ermöglicht, diese auf eine 
zivile Lenkerberechtigung umschreiben zu las
sen, wobei wir noch die Beschränkung des 
vorgesehenen einen Jahres ebenfalls heraus
genommen haben, um auch hier den Tat
sachen entsprechend Rechnung tragen zu 
können. 

Und jetzt in meinen Augen eine ganz 
wichtige Bestimmung - und damit bin ich 
schon ziemlich am Schluß - : der § 106 Abs. 6, 
der die Schülertransporte mit Kleinbussen 
regelt , wonach 14 Schüler, die in die Pflicht
schule oder bis zur 5. Klasse in eine allgemein
bildende höhere Schule gehen, mitgenommen 
werden können ; eine Bestimmung, die bereits 
ab 1 .  September dieses Jahres in Kraft tre 

ten soll, damit der Schülertransport im Herbst 
bereits erfolgen kann. 

Meine Damen und Herren ! Je nachdem, 
ob man eine Statue von vorne, von der Seite 
oder von hinten betrachtet, kommt man immer 
wieder zu verschiedenen visuellen Eindrücken. 
Und wenn man schon eine gewisse Richtung 
hat , kommt es wieder darauf an, unter wel
chem Blickwinkel man diese Statue anschaut, 
ob man auf die Zehen schaut oder ins Gesicht 

61. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 35 von 89

www.parlament.gv.at



4808 Nationalrat XI. GP. - 61 .  Sitzung - 23. Juni 1967 

Minkowitsch 

oder sonstwohin. Erst das richtige Zusam
mensehauen aller Probleme - von allen Sei
ten !  - ergibt das richtige Bild. 

Meine Damen und Herren ! Wir haben uns 
im Unterausschuß bemüht, nicht nur ein Seg. 
ment eines Problems herauszuschneiden, son· 
dern diese Zusammenschau zu einer allgemein. 
gültigen Formulierung auszubauen. 

Trotz x.maliger Durchackerung werden 
bestimmt noch Fehler in dieser Gesetzes
vorlage drinnenstecken. Und da habe ich 
ein Ersuchen an die Öffentlichkeit : Bitte, 
seht nicht nur die Fehler allein, sondern in 
diesem Fall doch das ganze Werk ! Lange 
genug hat es gewährt, es könnte auch gut 
geworden sein. Das neue Kraftfahrgesetz ist 
nun da. Fahren müssen wir selber. Und ich 
wünsche allen eine gute Fahrt ! (Beifall bei 
der (J VP.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Der vom 
Herrn Abgeordneten Minkowitsch einge
brachte Entschließungsantrag ist genügend 
unterstützt und steht zur Debatte . 

Als nächstem Redner erteile ich dem Herrn 
Abgeordneten Dr . Broda das Wort. 

Abgeordneter Dr. Broda (SPÖ) : Herr Prä
sident ! Hohes Haus ! Sehr geehrte Damen und 
Herren ! Sie haben aus den Ausführungen 
meines Herrn Vorredners ein sehr lebendiges 
Bild über die Atmosphäre und die Arbeits
teilung im Unterausschuß, der das Kraftfahr
gesetz beraten hat, erhalten. Ich kann nur 
bestätigen, daß das eine gute Arbeitsteilung, 
ohne Unterschied der Parteirichtung der Mit
glieder des Ausschusses, gewesen ist, und diese 
Arbeitsteilung hat sich auch heute hier fort· 
gesetzt. Wie könnten wir sonst diese Materie 
überhaupt bewältigen, wenn wir uns den 
Stoff des Gesetzes nicht auch im Referat vor 
dem Hohen Hause und vor der Öffentlichkeit 
aufgeteilt hätten 1 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Ich möchte mich mit der Versicherungsfrage 
beschäftigen, die höchste Aktualität für die 
ganze Öffentlichkeit hat und ihre grundsätz
liche Neuregelung im Abschnitt VI des Kraft
fahrgesetzes 1 967 erhalten wird. 

Eine Ziffer, die die ganze Bedeutung, die 
brisante Bedeutung des Problems der Haft
pflichtversicherung zeigt : 1965 - wir sind 
jetzt schon mitten im Jahre 1967 - war der 
Durchschnittsbestand an Kraftfahrzeug. Ver
sicherungsrisken, also Versicherungsverträgen, 
in Österreich 1 ,826.688. Das heißt, es gab 
schon damals fast zwei Millionen Kraftfahrzeug. 
Versicherungsverträge, die nicht nur die Haft· 
pflichtversicherung, sondern auch freiwillige 
Höherversicherungen und die Kaskoversiche
rung, also alle Arten von Kraftfahrzeug-

Versicherungsverträgen, umfaßt haben. 
Wir haben heute sicherlich die Zahl von zwei 
Millionen Versicherungsrisken - wie man das 
in der Fachsprache nennt - überschritten. 
1 965 entfielen auf Personenkraftwagen 749. 1 10 
derartige Verträge, heute gibt es nahezu 
eine Million Autohaftpflichtversicherungsver
träge, nahezu eine Million Österreicher - und 
demnächst wird die Zahl von einer Million 
überschritten werden - unterliegen dieser 
großen Zwangsversicherung, dieser großen ob
ligatorischen Versicherung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Das ist das Problem der Prämienreform, das 
ist das brennende Problem der grundlegenden 
Neuregelung der Autohaftpflichtversicherung 
in Österreich : Es handelt sich um eine Zwangs
versicherung, die heute schon - würde ich be
haupten - die gleiche volkswirtschaftliche 
Bedeutung und die gleiche Bedeutung für 
unsere Bevölkerung hat wie die anderen großen 
o bliga torisehen Zwangsversicherungssysteme, 
wie Sozialversicherung, Krankenversicherung 
und ähnliche Versicherungssysteme, die ein 
Bestandteil unseres Lebens geworden sind. 

In diesem Zusammenhang gebe ich für die 
sozialistischen Abgeordneten folgende grund
sätzliche Erklärung zur Autohaftpflichtver
sicherungsfrage ab : Es geht nicht nur um die 
augenblickliche Prämienhöhe, die bekanntlich 
in Diskussion steht, sondern auch um die 
Neugestaltung dieses wichtigen modernen Sy
stems einer Pflicht· und Zwangsversicherung. 
Was wir brauchen, ist eine Reform an Haupt 
und Gliedern der Kraftfahrzeug.Haftpflicht
versicherung, die alle Dimensionen gesprengt 
hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
In diesem Zusammenhang kann ich hier das 
feststellen, was ich in einem anderen Zusam
menhang schon in der Öffentlichkeit gesagt 
habe : Die Versicherungsgesellschaften machen 
es sich zu einfach. Sie tragen der Tatsache 
nicht Rechnung, daß sie die Träger - wohl 
in privater Rechtsform - eines öffentlichen 
Systems einer Zwangsversicherung sind. Die 
Rechtfertigung dafür, daß es sich hier zum 
Unterschied von anderen großen obligatori
schen Versicherungssystemen in Österreich 
- Sozialversicherung, KrankenV"ersicherung -
nicht um öffentlich-rechtliche Institute, sondern 
um private Gesellschaften, um Aktiengesell
schaften handelt, die die Träger der Versiche
rung sind, kann doch nur darin liegen, daß sie 
billiger und besser arbeiten, aber nicht darin, 
daß sie teurer und mit mehr Verwaltungsauf
wand arbeiten als Krankenversicherung und 
Sozialversicherung. Das möchte ich mit aller 
Deutlichkeit den Versicherungsgesellschaf
ten - ich hoffe, daß Vertreter der Versiche-
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rungsgesellschaften, da es ja eine sehr aktuelle 
Frage für die Versicherungsgesellschaften ist, 
hier auf der Zuhörertribüne sind - sagen, 

Zweitens schafft das neue Kraftfahrgesetz 
unserer Meinung nach - da schließe ich an 
das an, was Kollege Minkowitsch schon vor 
mir ausgeführt hat - die Voraussetzungen 
dafür, daß eine Neuregelung des österreichi
schen Kraftfahrzeug -Haftpflichtversicherungs
wesens möglich wird, daß diese Reform an 
Haupt und Gliedern, die wir verlangen und die 
wir brauchen, die der Wunsch aller österreichi
schen Kraftfahrer ist, durchgeführt wird. 
Zwei Millionen Versicherungskunden wollen 
auch als Kunden behandelt werden ; sie werden 
derzeit nicht immer so behandelt, wie Kunden 

Gesetzes am 1 .  Jänner 1968, schnell vielleicht 
in der Hochsommerhitze eine Lösung für die 
Zwischenzeit getroffen wird, die Geist und 
Wortlaut dieses Gesetzes präjudizieren würde. 
Es würde sich neuerlich ein berechtigter 
Sturm der Millionen österreichischen Kraft
fahrer erheben, wenn man vielleicht die Ab
sicht hätte, so vorzugehen. Ich möchte den 
Herrn Finanzminister dringend davor warnen, 
etwa dieser Versuchung zu erliegen und nun 
rasch, rasch eine Zwischenlösung mit der 
bekanntlich noch offenen Prämienerhöhung 
zu treffen, die nicht durchdacht ist und die 
vor allem das Wesentliche beim alten läßt 
und die Reform, die wir brauchen, nicht brin
gen wird. 

behandelt werden wollen, die beträchtliche Hohes Haus ! Meine sehr geehrten Damen 
Beträge bei großen Unternehmungen ins Ver- und Herren I Ich möchte hier über den kon
dienen bringen. kreten Fragenkomplex der Prämienerhöhung 

Wir glauben, daß das neue Kraftfahrgesetz gar ni.cllts me�r s�gen ; es ist schon soviel 
- wir haben u s das . kl' h h g geschrIeben, dIskutIert und gesagt worden. n WIr IC se I' enau 
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liert - dI'e Vora s t u g d f·· · h fft D BetrIebsgrundlagen und die BetrIebsergeb-us e z n en a UI sc a . as . b '  d ß V . h 11 h f ist einer der Gründe, warum die sozialistischen russe BI en gro en ersIC erun�sgese sc . a -
Abgeordneten für das Gesetz stimmen. Sie ten schon alles an .Argumenten fur und WIder 
glauben, daß hier ein wesentlicher Schritt nach gesagt worden, �s Ist alles �ulver versch�ssen 
vorne gemacht wird. Es ist nicht nur um die �orden, .sodaß ICh .dem, ruchts mehr hinzu
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durch Abgeordnete vertreten gewesen sind, �ehler, d� 
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schaffen haben Hier ist der Herr F' a _ p IC tverslC erung ms I gese z a en. 
minister zustä�dig. Ich nehme an, d�� :�, Ich .möchte dabei jetzt gar nicht weiter Zeit 
genauso wie er bei der Fernsehsendung über verlIeren. 
die Prämienerhöhung am Fernsehschirm zu- Ich möchte Ihnen, sehr geehrte Damen und 
gesehen hat, heute durch den Herrn Vize- Herren, nur eines zeigen, warum wir glauben, 
kanzler und durch die Herren seines Mini- daß das System der Autohaftpflichtversiche
steriums sich berichten lassen wird, was wir rung in Österreich, wie ich sagte, an Haupt und 
hier wieder zu der noch unerledigten Frage der Gliedern reformbedürftig ist . 
Versicherungsprämienerhöhung zu sagen haben. Zufällig - ich muß sagen : ungeschickter
Denn jetzt liegt für die Vollziehung die volle weise - hat eine der großen österreichischen 
Ve.rant,;ortung. �ei� Herrn Finanzminister, Versicherungsunternehmungen gestern in einer 
b�lm Fmanzmmlstermm, und das Parlament Reihe von großen Wiener Tageszeitungen so 
��rd sehr gen au �arauf sehen, daß den Grund- inseriert (Redner zeigt eine ganzseitige Annonce 
satzen, dem GeIst und dem Wortlaut des / in einer Zeitung), meine Damen und Herren, 
Gesetz�s entsprechend vollzogen werden wird, . ganzseitig inseriert ! (Abg. Herta Wi n k l e r: 
das heIßt, daß die Voraussetzungen für diese 1 30.000 S !) Viel mehr, Kollegin ! In Wien ist 
grundlegende Reform des Kraftfahrzeug-Haft- es teurer, Kollegin Winkler ! Es sind genügend 
pflichtversicherungswesens, als einer �er großen Zeitungsexperten da, die Ihnen sagen werden, 
Sparten der Zwangsversicherung in Osterreich, was eine ganze Seite im "Kurier" kostet. getroffen werden. Viel mehr als 30.000 S. (Abg. Dr. Gorbach: 

Hohes Haus ! Ich möchte auch ganz offen 40.000 S !) Ic� weiß es nicht, Herr Bundes
sagen : Wir glauben, daß größte Wachsamkeit kanzler, aber SICher mehr als 30.000 S ! 
am Platz ist, daß nicht in der Zwischenzeit, Nun frage ich : Sie sehen hier, hochinteres
das heißt nicht vor dem Inkrafttreten des sant : Die Generaldirektion dieses großen 
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Unternehmens hätte mir nicht besser Munition 
für die heutige Rede liefern können als durch 
diese, in mehreren Wiener Tageszeitungen ein
geschaltete Anzeige vom 22. Juni. Text unten : 
Prämienvolumen, und dann nur drei Zahlen 
- außer der Firmenbezeichnung - und ein 
Pfeil, der die Aufwärtsentwicklung des Prä
mienvolumens anzeigt. 1964 : Prämienvolumen 
dieser Gesellschaft 1 .537,012 .000 ; 1965 : 
1 .767,664.000 ; 1966 : 1 .963,522 .000 - fast 
2 :Milliarden Schilling ; Erhöhung von 1964 
auf 1966 - fast eine halbe Milliarde Schilling ! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Hohes Haus ! Das ist eine sehr interessante 
Sache. Ich möchte gleich sagen : Das ist selbst
verständlich, nehme ich an, nicht nur die 
Kraftfahrzeugversicherung, sondern das ge
samte Prämienvolumen. Natürlich ist es nicht 
nur die Haftpflichtversicherung, also nicht nur 
die Zwangsversicherung, sondern auch die 
Kaskoversicherung, es ist auch die freiwillige 
Höherversicherung, und es sind andere Sparten 
der Autoversicherung, die nicht Zwangsver
sicherungen sind. Aber, Hohes Haus, wer 
treibt denn das Volumen in die Höhe ? Die 
Motorisierungsexplosion ; Herr Bundeskanzler 
Gorbach, sicherlich nicht die Feuerversiche
rung. Warum soll die auf einmal zunehmen 1 
Ich könnte es mir nicht vorstellen, daß es die 
Brandschadenversicherung auf dem Land, die 
Diebstahlsversicherung, die Einbruchsversiche
rung, also alle die traditionellen, guten, ich 
möchte sagen, hausbackenen Sparten des 
österreichischen Versicherungsgeschäftes sind, 
sondern es ist die Zwangsversicherung, die 
Haftpflichtversicherung. Diese ist für die Ver
sicherungen angeblich ein so schlechtes Ge
schäft, daß die Versicherungsgesellschaften 
jetzt seit Monaten antreten und um Mitleid 
werben und meinen, daß es ohne eine zuerst 
78prozentige und jetzt eine 48prozentige Prä
mienerhöhung nicht gehe. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Ich behaupte : Auch wenn der Schadens
verlauf in der Haftpflichtversicherung un

Weil das für das Unternehmen nützlich ist ! 
Weil das ein Anliegen von zwei Millionen 
Versicherungsteilnehmern, von zwei Millionen 
Versicherungspartnern und Kunden ist, wehren 
wir uns dagegen, daß man jetzt sagt : Diese Haft
pflichtversicherung ist ein solches Defizit
geschäft, daß ,yir quasi schon einen Staats
zuschuß brauchen. Darauf läuft ja die Diskus
sion ungefähr hinaus, die hier geführt wird, 
daß nämlich die Versicherungsgesellschaften 
meinen, sie mü ßten ?;uschießen, wenn ihnen 
nicht rasch durch eine exorbitante Prämien
erhöhung geholfen wird. Das kann nicht 
akzeptiert werden. vVir sind sehr froh darüber, 
daß das neue Gesetz hier Formulierungen vor
sieht, die dem Finanzministerinm und dem 
Versichernngsaufsichtsamt die Handhabe ge
ben werden, hier gründliche Untersuchungen 
über die Geschäftsgebarungen der Ver
sicherungsgesellschaften, der Haftpflichtver
sicherung vorzunehmen, um dann zu Ent
scheidungen zu kommen. Bis heute fehlen 
unserer Meinung nach diese Entscheidungs
grundlagen. 

Jetzt noch fast eine Kleinigkeit. Meine sehr 
geehrten Damen und Herren ! Nach betriebs
wirtschaftlichen Grundsätzen wird natürlich 
ein Teil dieser Anzeigenkosten sinnloserweise 
auf die Haftpflichtversicherung verrechnet. 
Wenn es sich nämlich um ein Defizitgeschäft 
handelt, braucht man dafür nicht zu werben ! 
Wenn es überhaupt etwas ist, was die Ver
sicherungsgesellschaften sozusagen aus Ge
fälligkeit für uns alle, die wir hier Versicherte 
sind - wir sind ja hier alle, fast ohne Aus
nahme, offenbar Autohaftpflichtversicherte in 
diesem Haus -, tun, so möchte ich sagen : 
Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Wir zahlen ganz schön, Kollegin Winkler, 
hier anteilig für diese sinnlose, ich möchte 
fast sagen, provokatorische Werbung ! Das 
wird uns dann aufgerechnet, um das werden die 
Prämien erhöht, und dann sollen wir für die 
Defizitwerbung nach Meinung der Ver
sicherungsgesellschaften noch mitzahlen. 

günstig ist, was wir ja wissen - durch die Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Zunahme der Unfälle, der Preissteigerungen Ich habe gar nicht die Absicht, mich hier mit 
und anderes -, so hat doch die Versicherungs- Abwesenden - und das sind die Versiche
gesellschaft einen enormen Vorteil durch die rungsgesellschaften - auseinanderzusetzen und 
Ausweitung ihres Volumens durch die Haft- zu argumentieren oder gar unsachlich zu 
pfiichtversicherung. Das ist doch ein inte- werden. Was wir haben wollen, ist, daß end
grierender Bestandteil ihres gesamten Ge- lich wirklich durchgerechnet wird, daß endlich 
schäftes .  Dadmch wird ja die Gesellschaft erst von den Versicherungsgesellschaften die Kar
so groß, dadurch kann sie nun sagen : Unser ten wirklich auf den Tisch gelegt werden und 
good will ist so gestiegen, weil unser Prämien- daß auch das Versicherungsallfsichtsamt - ich 
volumen so zugenommen hat. vVarum würde werde ja dazu Anträge stellen - im Finanz
denn inseriert werden ? vVarum würde darauf ministerium in die Lage versetzt wird, wirklich 
hingewiesen werden, daß dieses renommierte zu prüfen, wirklich zu kalkulieren, wirklich 
Unternehmen an Prämienvolumen indreiJahren zu rechnen , Entscheidungsgrundlagen vor
eine halbe Milliarde mehr erzielen konnte ? I zulegen, und erst dann kann eine Prämien-
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erhöhung vorgenommen werden, vorher nicht. 
Das war unser Standpunkt, und das ist weiter 
unser Standpunkt ! 

Der GeRetzgeber hat die Initiative ergriffen, 
die wir bei den Versicherungsgesellschaften 
vermißt haben. Wir haben - Kollege Minko
witsch hat es hier schon angefühl't - in der 
Ihnen nun vorliegenden Endfassung des Ge
setzentwurfes im § 60 - bitte merken, das 
ist sehr wichtig : 60 ; lesen Sie nicht das ganze 
Gesetz, sondern nur alles das, was dann einmal 
aktuell wird , hoffentlich bitte nicht die Be
stimmungen über die Führerscheinentziehung ; 
wir sind auch aus naheliegenden Gründen nicht 
wesentlich interessiert an den Bestimmungen 
für die Dienstwagen, die Opposition ist daran 
nicht interessiert -, da" ist der nunmehr vor
liegende Entwurf für die Versichenmgen, 
festgelegt , wie in Zukunft die Grundlagen der 
Haftpflichtversicherung geregelt werden sol
len. Ich mu ß Ihnen hier, weil das eine Kardinal
bestimmung des Gesetzes ist, doch den Wort
laut vorlesen. Wir sagen hier in diesem Ent
wurf: 

, ,Die Versicherungs bedingungen und der 
Tarif sind für die Zukunft unter Bedacht
nahme auf die Betriebsgrundlagen und die 
durchschnittlichen Betriebsergebnisse der 
Kraftfahrzeug -Haftpfli ch tversicherung ein-
schließlich der betriebswirtschaftlich gerecht
fertigten Verwaltungskosten der Versicherer" 
- ich schalte ein, wie der Kollege Minkowitsch, 
natürlich einschließlich der Provisionen, denn 
die gehören ja zu den Verwaltungskosten -
"durch Verordnung festzusetzen. Bei der 
Gestaltung des Prämiensystems sind insbe
sondere auch die "Interessen der Versicherungs
nehmer in volkswirtschaftlich angemessener 
Weise zu berücksichtigen. Die Festsetzung 
erfolgt nach Maßgabe der jeweils bestehenden 
wirtschaftlichen Verhältnisse " Und so 
weiter. 

'ViI' glauben, daß wir damit einen ve2:'fas
sungsrechtlich einwandfreien, klaren , prä
zisen Rahmen für die Tätigk'Jit des Versiche 
rr.l1gsaufsiehtsamtes im Fillanzministerium ge
schaffen hahen, daß das F.inanzministerium a�:J 
der Grundlage dieser Bestimmung alles das tun 
kann, was bis jet�t nur mang ... -Ihaft gescheh-:;ll 
konlltf� oder noch nicht, in dem Ausmaß dUi'ch
gefü.hrt wurde, wie wir es gebraucht hätten, 
nämlich elie wirklichen Kallmlationsgrullrllr,geu 
deE' V ersichel'ungsgesellschaften pr den m�c1 dann 
dlH'ch Verordnung, n1i�� Begntach1 ungsver
faho:cll, nüt Votum des Krl'.fLfabxbeiratcH die 
Höhe der Vürsichercmgt:jprämien m Ylllk: 
wirts-JwJtlich gerechtfertigtem Aum1aß U1lte:' 
Berüuksichtigung der wirtschaftlieheil Ver
hältnisse festsetzen. 

Meine sehr geehrten Damen und HerrFl.l ! 
Noch deutlicher wird der Aussdwßbcricht, der 
zu § 60 Abs. 2 allsdrüddich sagt , daß damit 
einer altun Forderung der Kraft.fah:r�rorganj
satic.r,en, sowohl cLes ÖAlVITC wie des ARBÖ, 
Rechl11.l Ilg getragen werden soll, daß nämlich 
hier die Voraw;setzl'.ng"m dafür geschaffen 
wcn:len sollen, daß dl1s Prämiensvstem im 
(: i J lze!nc']l so gcstaH,et w(:::,dcll �oll, (laß volks
wirtschaftliche Gesichtf;punkte berücksichtigt 
\w�:(kn können, etwa die B{ günstigung eines 
schac:edI'€ icn Fahrens dur(;h Eü,filhn:l1g eines 
Bv' ms. HiE'r' \'.ircl aT1 sclrücklich von (km elen 
Kraf):;fdl.l"CCl so tiüt bckall�:: ten 'Yort "B'''jnus ' '  
gcsp;'oehr;n, er; wird aUf-lci.:cücldicb. im Al1ssdu' ß
bericht E'r-wähnt . Dann \dd n oc h  gesagt 
- WE'.8 sehr wl(�htift ist. -. daß Lei der Einrcch
] \Ul �g (l eI' Ver\Vdt"'�'g1;k()st'c-n di3 Grundsätze deI' 
Be tr ie l)f-lwissenschait €:iT�zuhdü ll sind. 

Dam.it, Hohes Haus, ergibt sich auch, daß 
die. :Befürchtun5{en des ÖAMTC, die üleir.un Bl'lef 
an die Abg::ordlleten gUltern noch zum Aus
<J, uck gebl"acht worden sind, daß die Eliminie
nmg des bisherigen § 60 ALs.  4 aus der Re
gierungsvorlage, .vo das ]'irmnzminü.;terium 
tine VeI'o:;:-dnungs0rmächtigung erhalten sollte, 
die Provisionen mit einer bestimmtell Höhe 
zu begrenz611, eine Verwäsncrung des Gesotzes 
sei, absolut unbegründet sind. Ich verstehe, 
daß der an den Verhandlungen ja nicht un
mittelbar beteiligte ÖAMTC diese Befürch
tung hatte, ich verstehe auch durchaus, daß 
ein sehr sachkundiger Parlamentsbericht.er
stattcr einer großen Wicner Tageszeitung sich 
heute zum Sprecher dieser Befürchtungen ge
macht hat. Ich darf sie , ich glaube im Namen 
aller Unterausschußmitglieder, zerstreuen. 

Ich möchte hier ausdrücklich folgendes fest
stellen : \Vir haben uns lange überlegt,  als wir 
diese Ermächtigung des FinanzminüJteriu11ls,  
die Provisjonen du�'ch V ci'crdmmg zu be
grenzen, aus dem Gesetz eliminiert haben. Es 
geschah dies aus drei ju.::istü'lüher: Erwägungen . 

Erstens : Das Ganze ist ein Relikt d'3r deut
S<;h(:l1 Gesetzgebung. Efl ist eine Ermächtigung , 
die für die östcrreichisehf' Gesetzgehung absolut 
ungewöhnlich ist , nämlich daß in dü·igist,ischer 
\Veise die Vollziehung , düs Finaezmiuisterium, 
c'mächtigt werden soll,  in EntIohmmgsver
hältnisse einer bestimmten Spc:�rte von Arbeit
ne hmern einzugreifen. 

Der ZWeite St'Ut' wichtige Gnmc1 ist. ,  daß die 
j (/l zt vorgenommei1e FassuHg dE:s § 60 Abs. 2 
des Gesetzes viel weiter geht aIR die Sonder
hest iml1l1mgen über die Versichel'ungol; lU .d 
dur dritte - ich sage ':: s gm,.z affe!', für mich 
ist es der j,lribt ische Hanptgp_'md , 'warum wir 
ur.s zur NmSormuliorung ent;:.�chlossml hauen 
ist der, daß niemand einen Umkt=:h. schluß 
aus der Tatsache ziehe n soll, daß zwa·r eine 
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Begrenzung der Höhe der Provisionen im 
Gesetz ausdrücklich genannt wird und damit 
immerhin die Auslegung möglich wird, daß 
im übrigen, so lautete nämlich die Regierungs
vorlage, eine Kontrolle und eine Festsetzung 
der Verwaltungskosten in betriebswirtschaft
lichem und in betriebswissenschaftlichem Aus
maß nicht zulässig sein soll. Wir sind der 
Meinung, daß die alte Formulierung gar nichts 
genützt hätte, weil die alte Formulierung j a  
überhaupt nur auf die Kosten von Provi
sionen von Arbeitnehmern abgestellt war, also 
von Provisionsvertretern, aber nicht auf die 
verschleierten, getarnten indirekten Provisions
kosten - von denen spricht ja vor allem auch 
der ÖAMTC in seiner Zuschrift, die bis zu 
30 Prozent gegeben werden sollen. Hier sind 
wir der Meinung, daß es die Pflicht des Ver
sicherungsaufsichtsamtes ist, in geeigneter 
Weise die Kalkulationen der Versicherungs
gesellschaften so zu durchleuchten, wie es zum 
Beispiel bei einer Sozialversicherung selbst
verständlich wäre. Solche Versicherungsgesell
schaften sind ja heute nichts anderes mehr als 
ein großer Sozialversicherungsträger. Ich kenne 
zwar die Bilanzsummen der Sozialversicherungs
institute nicht im einzelnen, aber wenn Sie 
bedenken, was hier für Ziffern genannt wurden, 
so geht das in viele Milliarden. Allein die 
Autohaftpflichtversicherung wird vielleicht 
heute 2 Milliarden betragen. (Ruf bei der Ö V P .' 
Mehr !) Ja. Da muß eben das Versicherungs
aufsichtsamt in die Lage versetzt werden, wirk
lich alles so zu durchleuchten, daß die Ver
sicherungen Farbe bekennen müssen, ein
schließlich der betriebswirtschaftlich und be
triebswissenschaftlich nicht gerechtfertigten 
Verwaltungskosten. Dazu gehört auch die an
teilige Quote an diesem genannten sinnwidrigen 
Reklame-Inserat. Was wäre, wenn die Sozial
versicherungsinstitute auf einmal solche Re
klame-Inserate herausgeben würden 1 Da würde 
man mit Recht schreien. 

Hohes Haus ! So wird man auch die Frage der 
Versicherungsprovisionen erfassen. Im Hin
blick auf die Stellungnahme der von mir ge
nannten großen Wiener Tageszeitung möchte 
ich noch zweierlei sagen : Es ist ein Gebot der 
Fairneß, wenn ich darauf aufmerksam mache, 
daß die Versicherungsgesellschaften keineswegs 
die Eliminierung dieses § 60 Abs. 4 verlangt 
haben. Denn die Versicherungsgesellschaften 
sind darüber gar nicht glücklich gewesen, daß 
dieser Absatz 4 eliminiert wurde, weil sie 
sich ganz gern auf das Finanzministerium 
ausgeredet und gesagt hätten : Was wollen Sie 
von uns und den Provisionen ? Das Finanz
ministerium kann ja jederzeit eine Verordnung 
erlassen und die Provisionen begrenzen. Das 
wäre ein schönes Schwarzer-Peter-Spiel ge
worden. Die Versicherungsgesellschaften haben 

also die Eliminierung dieses Paragraphen gar 
nicht verlangt. Wir glauben, daß das Finanz
ministerium und die Versicherungsaufsicht die 
Pflicht haben werden - sie sollen auch die 
Möglichkeit dazu haben -, zu kontrollieren, 
was wirklich betriebswirtschaftlich gerecht
fertigt ist . 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Ich möchte aber auch - auch das ist ein Gebot 
der Fairneß - noch folgendes sagen : Die 
Provisionsfrage ist nicht die Hauptfrage im 
Prämiensystem. Die Herren des Finanz
ministeriums sagen uns - und die haben j a  
die Erfahrung - ,  daß die Kosten der gesamten 
Provisionierung bei den sicherlich zu hohen 
28 Prozent Verwaltungskosten mit 7 Prozent 
eingesetzt und anerkannt werden. Das mag 
viel oder wenig sein, aber Sie sehen, daß das nur 
ein relativ geringer Teil der sehr hohen Ver
waltungskosten ist. 

Hiezu möchte ich ein offenes Wort sagen. 
In dem Punkt haben die Versicherungsgesell
schaften schon recht : Solange ein Großteil der 
Kraftfahrer bei der Umschreibung von Wagen 
keinen Schritt selber macht und keine Hand
bewegung selber machen will, sondern alles 
gerne den Versicherungsvertretern überläßt, 
muß man für diesen Teil von Kundenbetreuung 
auch etwas bezahlen. Wenn nicht die Kraft
fahrer und die Kraftfahrerorganisationen sagen : 
Nein, wir werden das in Zukunft ganz puri
tanisch machen, wir machen uns jeden Weg 
von A bis Z selber ! ,  sondern wenn zum Beispiel 
vor einem Wochenende ein Kraftfahrzeug 
erworben wird und man will auf jeden Fall 
haben, daß es noch am Freitag zugelassen wird, 
sodaß man am Samstag schon alle Versiche 
rungspapiere in der Hand hat, dann - das 
muß ich zugestehen - haben die Versiche
rungsgesellschaften schon recht, daß diese 
Arbeit auch vergütet werden muß. Wieviel, das 
soll die Versicherungsaufsicht im Sinne der 
neuen Formulierungen des Kraftfahrgesetzes 
festsetzen. 

Ich möchte hier für alle Parteien des Hohen 
Hauses, die dem Gesetzentwurf die Zustimmung 
erteilen werden, heute einen Vorwurf zurück
weisen : der Verdacht, daß hier die Absicht 
bestanden hätte, in dieser Provisionsfrage den 
Versicherungsgesellschaften zu helfen oder sie 
zu schützen, ist nicht begründet. 

Meine Damen und Herren ! Hohes Haus ! 
Wie soll es jetzt in der Frage der Prämienhöhe 
und der Haftpflichtversicherung weitergehen � 
Das Gesetz kann nicht alles regeln. Die Ver
ordnung des Finanzministeriums auf Grund 
des neuen Gesetzes kann mit l .  Jänner 1968 
erlassen werden.  In der Zwischenzeit - dieser 
Meinung sind wir - darf es keine Regelungen 
geben, die den Geist und den Wortlaut des 
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neuen Gesetzes präjudizieren würden. Insbe
sondere ist es endlich notwendig, daß wir alle 
klar sehen. 

Meine Parteifreunde und ich erlauben uns 
daher, folgenden Entschließungsantrag vorzu
legen, von dem ich glaube informiert zu sein, 
daß ihm auch die Kollegen der Freiheitlichen 
Partei beitreten werden. Ich würde es sehr 
bedauern, wenn sich die Kollegen der Volks
partei nicht doch noch entschließen könnten, 
ebenfalls ihre Zustimmung zu erteilen. 

Der E n t s c h l i e ß ungs a nt r a g  lautet : 
Der Nationalrat möge beschließen : 
Der Bundesminister für Finanzen wird 

ersucht, im Wege der Versicherungsaufsicht 
das Gutachten eines unabhängigen Wirt
f3chaftsprüfungsinstituts über die durch
schnittlichen Betriebsergebnisse der Kraft
fahr-Haftpflichtversicherung und die betrie bs
wirtschaftlich gerechtfertigten Verwaltungs
kosten der Versicherer einzuholen, damit aus
reichende Entscheidungsgrundlagen für eine 
Umgestaltung des Prämien systems der 
Kraftfahr-Haftpflichtversicherung mit dem 
Ziel der Begünstigung des unfallfreien 
Fahrers durch Einführung eines Bonus zur 
Verfügung stehen. 

Der Bundesminister für Finanzen wird 
ersucht, eine Enquete von Fachleuten ein
schließlich der Vertreter der großen Kraft
fahrerorganisationen einzuberufen, damit die 
Möglichkeiten der Modernisierung und Ratio
nalisierung der Kraftfahr-Haftpfiichtver
sicherung geprüft werden können. 

Der Bundesminister für Finanzen wird 
ferner ersucht, dem Nationalrat bis 31 .  De
zeJ;llber 1967 über die Vorschläge für eine 
Neugestaltung des Haftpflicht-Prämien
systems zu berichten, das die Interessen der 
Versicherungsnehmer in volkswirtschaftlich 
angemessener Weise berücksichtigen wird. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 

Wir ersuchen Sie, diesem Entschließungs
antrag beizutreten und ihm bei der Ab
stimmung Ihre Zustimmung zu erteilen. 

Unsere Absicht : \Vir haben jetzt einen aus
reichenden Gesetzesrahmen, der aber erst ab 
1 . . Jänner 1968 gelten wird, und wir glauben, 
daß in der Zwischenzeit endlich die Elltschei
dungsgruncllagen, die bisher weder von den 
Versicherungsgesellschaften in ausreichendem 
Maße zur Verfügung gestellt wurden noch vom 
Bundesministerium in ausreichendem Maße 
erarbeitet werden konnten, gesammelt werden 
sollen, damit diese Neugestaltung des Kraft
fahrhaftpflichtversicherungswesens in Öster
reich, eine Reform an Haupt und Gliedern, 
stattfinden kann. Das geht nicht ohne gründ
liche Diskussion, ohne daß ein Gremium von 

Fachleuten darüber berät, ohne daß die großen 
Kraftfahrerorganisationen und die Öffent.lich
keit mitsprechen. 

Ich sage ein sehr offenes Wort : Im Sektor 
der Autoversicherung ist in privatwirtschaft
lichem Gewande ein gewaltiger Zweig der 
öffentlichen Versicherungswirtschaft heran
gewachsen. Das zahlenmäßig sehr kleine, 
wenll auch aus hochqualifizierten Beamten 
bestehende Versicherungsaufsichtsamt im Fi
nanzministerium ist einfach überfordert, wenn 
es nun Milliardenkalkulationen der großen 
Versicherungsgesellschaften so prüfen soll, 
danlit die Entscheidungsgrundlagen für sach
gerechte Prämiengestaltung geschaffen werden 
können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! Wir 
haben es ja praktisch gesehen. Jetzt ist ein 
Jahr vergangen ; im Hochsommer vorigen 
Jahres war der erste Antrag der Versicherungs
gesellschaften auf Erhöhung der Prämien um 
78 Prozent gestellt worden, ein Jahr später 
stehen wir bei einem Scherbenhaufen, die 
Ziffern schwirren hin und her, Behauptung 
steht gegen Gegenbehauptung. Wir wollen 
endlich Klarheit haben. Daher die Anträge in 
dieser Entschließung. 

Hohes Haus ! Wir wollen noch eine weitere 
Lücke im Haftpfiichtversicherungsrecht 
schließen, die auoh nach den Beratungen im 
Unterausschuß offengeblieben ist. Wir stellen 
einen A b änderun gs a n t r a g, den ich mir 
ebenfalls vorzulesen erlaube. 

Im § 59 ist als Absatz 5 anzufügen : 
, , (5) Die im § 1 Abs. 1 auf Straßen mit 

öffentlichem Verkehr eingeschränkte An
wendung dieses Gesetzes gilt nicht für die 
Bestimmungen dieses Abschnittes über die 
Haftpflichtversicherung. " 
Ich bitte den Herrn Präsidenten, auch diesen 

Abänderungsantrag bei der Schlußabstimmung 
in der zweiten Lesung zur Abstimmung zu 
stellen. 

Der Sinn dieses Antrages : Herr Kollege 
Minkowitsch hat sich schon mit der Frage aus
einandergesetzt, ich ergänze nur. Es ist rich
tig, daß auch bei den sogenannten Straßen mit 
nichtöffentlichem Verkehr die allgemeinen Haft
pflichtbestimmungen des bürgerlichen Rechtes 
beziehungsweise des Eisenbahn- und Kraft
fahrhaftpfiichtgesetzes gelten, aber die 
Autohaftpflichtversicherung gilt nicht, und das 
sollte ausgeräumt werden. 

Ein Beispiel : Wirkliche Spezialisten und 
:H'achleute haben uns gesagt, daß es höchst 
zweifelhaft ist, ob es sich bei dem Verkehrs
streifen auf der rückwärtigen Seite des Parla
ments in der Reichsratsstraße mit Parkplätzen 
für Autos der Abgeordneten und Parlaments-
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beamten um dne Straße für öffentlichen Ver
kehr oder nichtöffcnt.lichen V cl'keh.r handelt. 
Ich habe den Herren, die da Sachverständige 
sind, gesagt : Meine sehr geehrten Herren, wenn 
nicht einmal Sie das wissen, wer soll das dann 
von uns entscheiden können ? Natürlich wird 
das schon irgendeinmal vom Verwaltungl:l
gerichtshof entsch.ieden werden, aber wir 
wollen doch auch in der Zwischenzeit auf sicher 
ge he l1-

Darf ich das Problem erläutern. Es ist nicht 
etwa so, H31T VizekaI1z1iOlf, daß sich die FrE:iheit 
von cle;.· Haftpflichtversicherung nur au-i Fahr
zeuge beschränkt, die auf die'sem V{\rkehrs
streifen hin- "li.lld h0:'fahren und sonst nirg.sllds, 
80no.ern es ist. so, daß derzeit die Versicherungs
gesellschaften berechtigt sind, im �Hinblick ac1f 
diese Bestimmi.mg des Gesetzes, daß die HaH 
pflichtversichm'ung eben nur für Straßen mit 
öffentlichem Verkehr gilt, ausdrücklich auf
zunehmen : Gilt nicht für die 'V' erkchrsfläche 
hinter dem Parlament. Ich glaube - wir 
haben im Unterausschnß auch darüber ge
sprochen, Herr Vizekanzler -, daß man diese 
Lücke sch.ließen sollte. Ich hätte Verstä:ndlli'3 
dafür, wenn die Mehrheit heute nicht gleich 
diesem Antrag zustimmen will, obwohl ich 
glaube, daß es ein durchaus zielführender An
trag wäre, und es ist ja ein gemeinsamer Ent
schließungsantrag eingebracht worden, daß 
die Bundesregierung im Wege aller beteiligten 
Ressorts, Handelsmil1isteriurn, J ustizministe
rium, Innenministerium, prüfen soll, wie nun 
die Probleme der Haftpflicht auf den Straßen 
mit nichtöffentlichem Verkehr nach Inkraft
treten des Gesetzes liegen, um allenfalls zu 
legislativen Maßnahmen zu kommen. Es ist 
eine Lücke, die ich an dem einen Beispiel hier 
verdeutlicht habe, das Sie alle kontrollieren 
können, aber es gibt ja viele Beispiele : Nicht
öffentlicher Verkehr ist der Verkehr auf Flug
plätzen, großen Betriebsgeländen, bei der 
VÖEST, in großen landwirtschaftlichen Be
trieben und Forstverwaltungen. Ich glaube, 
wir sollten hier auch zu einer Lösung kommen. 

Es erübrigt sich, daß ich hier auf einen sehr 
wiohtigen gemeinsamen Entschließungs
antrag aller drei Parteien eingehe, durch den 
ebenfalls eine Lücke im geltenden Haftpfiicht
recht geschlossen werden soll. Es sollen näm
lich Vorarbeiten geleistet werden, daß der heute 
auf freiwilliger Grundlage beruhende Fonds zur 
Entschädigung, wenn Personen- oder auch 
Sachschäden durch Kraftfahrunfäll.3 en.t
stehen, die nichtberechtigte Fahrer, Schw,1rz
fahrer, Fahrzeugdiebe, verursachen, in Zu
kunft einer gesetzlichen Regelung zugefüllrt 
weIden soll. Das ist eine alte Forderung, üie 
etwa der ARBö vertreten hat, und ich bin 
sehr froh darüber, daß wir htute hier zu einer 
einhelligen Kundgebung der Gesetzgebung 

kommen werden, womit die zuständigen .lVIini
stel.'ien ersucht werden, h:er durch legislative 
I�'[aßl�ahm.en Abhilfe zu schn,ffeu. 

Hohes Haus ! Sehr geehrte Damen und Her
ren ! Ich komme zum Schluß. Das neue Kraft
fahrgesetz wird am 1 .  Jänner 1968 in Kraft 
treten. Wir sagen mit allem Ernst, und wir 
bitten alle Herren der Ministerien, das dem 
Herrn Finanzminister auszurichten - insbe
sondere den hier anwesenden Leiter des Ver
sicherungsaufsichtsamtes, für dessen wertvolle 
Mitarbeit im Ausschuß ich ihm ausdrücklich 
danken möchte -, ich bitte also alle Herren, 
als Boten zum Herrn . Finanzminister zu eilen, 
um ihm zu sagen, daß wir sehr genau kon
trollieren werden, daß nicht die Zwischenzeit 
zwischen jetzt und dem 1 .  Jänner 1968 dazu 
genützt wird, Regelungen zu erlassen, die dem 
Geist des neu geschaffenen Gesetzes und auch 
seinen Bestimmungen widersprechen. Die Ver
antwortung für die Festsetzung der Höhe der 
Versicherungsprämien liegt ausschließlich beim 
Herrn Finanzminister . Er ist nach geltendem 
Recht und nach künftigem Recht zuständig. 
Niemand kann dem Finanzminister die Ver
antwortung abnehmen. Er kann sie allerdings 
mit der Öffentlichkeit teilen, wenn er diese 
rasch und vollständig informiert. 

Ich mache aufmerksam, daß sich der Kraft
fahrbeirat einhellig gegen jede Erhöhung der 
Versicherungsprämien über das Ausmaß, das 
durch die Verdreifachung der Deckungssum. 
men bedingt ist, ausgesprochen hat ; daß 
der Kraftfahrbeirat jede weitere Erhöhung der 
Prämien als sachlich unbegründet bezeichnet 
hat. über diese Stellungnahme des Kraft
fahrbeirates kann nicht einfach hinweggegan
gen werden. (Präsident Wallner  übernimmt 
den Vorsitz .) 

Sehr geehrte Damen und Herren ! Unsere 
Forderungen an den Herrn Finanzminister in 
diesem Zusammenhang sind daher : 

1 .  Keine neuen Überraschungen für die 
Kraftfahrer, insbesondere keine Überraschun
gen aus heiterem Sommerhimmel ! 

2 .  Keine Geheimverhandlungen mit den 
Versicherungsgesellschaften. Keine ' vollende
ten Tatsachen für die Kraftfahrer. Wir wollen 
nicht aus der Zeitung erfahren, wie die Ver
sicherungsprämien neu festgesetzt werden, 
ebenso wellig wie wir aus der Zeitung erfahren 
wollen, ob die Krankenkassenbeiträge be
ziehungsweise die Arbeiternehmer- und Arbeit
geberbeiträge der Sozialversicherung neu fest
gesetzt werden. Kollege Machunze ! So ein
fach können auch Sie es sich nicht machen, das 
geht nicht. (Abg. Machunze, auf Abg. 
Reich zeigend: Seine Angelegenheit !) Das be
trifft also Sie, Kollege Reich ! 
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3. Keine Prämienerhöhungen, die über die 
Regulierung hinausgehen, die sich aus der 
Verdreifachung der l\1indestversicherungssum
men ergibt, und vor allem Durchführung an 
der Erhebungen, die notwendig sind, endliche 
Einholung des Gutachtens eines unahhängigen 
Wirtschaftsprüfungsinstitutes, damit sachge
recht entschieden werden kann . 

Hohes Haus t Das ist das , was wir vom 
Herrn Finanzminister als dem Regierungs
mitglied, das für die Erhöhung der Prämien 
zuständig ist, erwarten. 

Die Kraftfahrer zahlen h'eJu i;e schon Milliar
den an Mineralölsteuer , an Bundeszu'ichlag 
zur Mineralölsteuer, sie erbdngen auLlerordent
lieh große Leistungen für die Voll;:swirtschaft. 
Ich envähnte schon und erwähne es nochma,ls : 
Sehr bald wird der Tag kommen, an dem d01' 
Erlös aus der Kraftfahrzeugsteuer - Sie alle 
picken die entsprechenden Marken - einen 
größeren Betrag ausmacht als die gesamte 
V eI mögensteuer. Das wird sehr bald der Fall 
sein. (Abg. K u l h a n e k :  Dann lassen wir die 
Vermögensteuer auf!) Die Kraftfahrzeugsteuer 
auch ! (Abg. Dr. Pi t t e r man n :  Dafii1' er
höhen wir die Lohnsteuer ! Das ist l!zr Pro
gramm, Herr Kollege K ulhanek ! ) Kollege 
Kulhanek ! Nicht einmal wir waren so kühn, 
heute einen Entschließungsantrag vorzuschla
gen, daß auch die gesamte Kraftfahrzeugsteuer 
abgeschafft werden soll. (Abg. K ulhanek : 
Das wäre ein Ritt über den Bodensee ! ) 

Die volkswirtschaftliche Bedeutung a11 
dieser Fragen, über die wir heute diskutieren, 
liegt auf der Hand. Wir haben also allen Grund, 
als Volksvertreter sehr genau zu kontrollieren, 
wie es weitergeht. Insbesondere in der Frage 
der Versicherungsprämienerhöhung wird die 
sozialistische Opposition auch weiterhin sehr 
genau "am Ball" bleiben . (Beifall bei der 
SPÖ.j 

Präsident Wallner : Sie haben die beiden 
Anträge der Abgeordneten Dr. Broda und 
Genossen gehört. Sie sind ordnungsgemäß 
unterstützt und stehen daher mit zur Debatte. 

Zum Wort gemeldet hat sich ferner der Herr 
Abgeordnete Dr. Geißler. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Geißler (ÖVP) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! Zunächst 
darf ich feststellen, daß wir dem Entschlie
ßungsantrag des Herrn Kollegen Dr. Broda 
und Genossen, betreffend Neugestaltung des 
Prämiensystems der Kraftfahrzeug-Haftpflicht
versicherung, nicht beitreten können, ",'eil wir 
der Meinung sind, daß mit der Umformulierung 
des § 60 Abs. 2 das Auslangen gefunden werden 
kann. Wir sind davon überzeugt , daß das 
Finanzmillisterium unverzüglich alle Vorbe
reitungsmaßnahmen zur Durchführung des 
§ 60 Abs.  2 treffen wird. 

Nun möchte ich kurz zu einem Paragraphen 
des in Beratung stehenden Gesetzentwurfes 
einige Feststellungen treffen . Es handelt sich 
um den § 103, dessen Absatz 6 vorsieht, daß 
Personenkraftwagen im Besitze des Bundes, 
der Länder, der Gemeinc1everbällde, der Orts
gemeinden und der von diesen Gebietskörper
schaften unter ihrer Haftung betriebenen 
Unternehmungen zu kennzeichnen sind . An 
der Rückseite dieser Fahrzeuge muß voll
stäac1ig sichtbar , dauernd gut lesbar und Ul1ver
,,'ischlJar auf einem Hintergrund in den Fal'ben 
der Republik Österreich im ,,,eißen Mittelfeld 
das 'Vort "Dionstkraftwagen" angeschrieben 
sein. 

Anläßlich der Beratungen über das Budget 
1961 habe ich im Finanz- und Budgetausschuß 
vorgeschlagen , im Zeichen des Sparsamkeits
feldzuges der damaligen Regierung alle Dienst
autos, die aus Steuergeldern oder ans sonstigen 
Zwangsabgaben angeschafft werden , besonders 
zu kennzeichnen. (Abg. Dr. van T o n g e l :  
Ein Jahr nach uns !) Dieser Anregung v.:urde 
damals insofern Rechnung getragen, als in der 
Entschließung des Nationalrates vom 23. No
vember 1 960 die Bundesregierung ersucht 
wurde, erstens rigorose Einschränkungen am 
Personenfahrzeugbestand des Bundes vorzu
nehmen und gleichzeitig den übrigen Körper
schaften des öffentlichen Rechts dies dringend 
zu empfehlen ; zweitens zu prüfen, für welche 
Personenkraftwagen des Bundes zum Zwecke 
der Einschränkung eine besondere Kennzeich
nung erforderlich ist. 

In seiner Sitzung vom 1 7 .  Jänner 1961 hat 
der Ministerrat den Herrn Bundesminister für 
Inneres mit der Erstellung entsprechender 
Vorschläge bezüglich der besonderen Kenn
zeichnung der Personenkraftwagen des Bundes 
betraut. 

Da in der Folgezeit nichts geschah, habe ich 
im Hohen Haus am 10. Oktober 1961 an den 
damaligen Herrn Innenminister eine diesbe
zügliche mündliche Anfrage gestellt. In der 
Sitzung des Ministerrates vom 24. Oktober 
1961 wurde dann der Antrag auf Kennzeich
nung der Personenkraftvvagen des Bundes 
angenommen. Für alle Dienstwagen waren 
Kennzeichentafeln vorgesehen, die mit dem 
Buchstaben "D" beginnen sollten. Der Herr 
Bundesminister für Handel und 'Wiederaufbau 
wurde beauftragt, die erforderlichen legislato
rischen Maßnahmen zu treffen. 

In der Regierungsvorlage über ein Kraft
fahrgcsetz vom 3 .  Mai 1963 war in § 48 eine 
derartige Kennzeichnung vorgesehen. Diese 
Vorlage wurde aber bekanntlich vom National
rat in der Legislaturperiode 1962 bis 1966 
nicht verabschiedet, sodaß die monocolore 
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Regierung am 1 8. Juli 1966 erneut eine ent
sprechende Regierungsvorlage dem Hohen 
Hause zuleiten mußte. 

In eingehenden und langen Beratungen 
wurde unter Bedachtnahme auf eine verwal
tungstechnisch möglichst einfache und zweck
entsprechende Regelung die in § 103 vorgesehene 
Lösung gefunden. 

Diese Kennzeichnung der Dienstkraftwagen 
soll aber nicht für Autos gelten, die für Fahrten 
des Herrn Bundespräsidenten, der Präsidenten 
des Nationalrates, der Vorsitzenden des Bun
desrates, der Mitglieder der Bundesregierung, 
der Staatssekretäre, der Mitglieder der Landes
regierungen, der Präsidenten der Landtage, 
der Präsidenten oder Vizepräsidenten des 
Rechnungshofes, des Verfassungsgerichtshofes, 
des Verwaltungsgerichtshofes oder des Obersten 
Gerichtshofes verwendet werden. 

Warum wurde diese Ausnahme getroffen 1 
Nach § 1 3  des Bezügegesetzes vom 29. Februar 
19.56 steht bestimmten obersten Organen im 
Staat ein Dienstwagen zu, der auch privat 
gebraucht werden kann. Die Beistellung eines 
Dienstwagens ist somit ein Teil des Gehaltes 
unserer obersten Staatsorgane in Gesetzgebung, 
Verwaltung und Justiz. Dies gilt sinngemäß 
auch für die obersten Organe der Länder . Es 
war daher richtig, im vorliegenden Gesetzent
wurf eine diesbezügliche Ausnahme zu treffen. 
Von den insgesamt 723 Kraftwagen der 
Kategorien 0 bis III des Systemisierungsplanes 
der Kraftfahrzeuge des Bundes für das Jahr 
1967 sind demnach nur 36 Fahrzeuge, das sind 
5 Prozent, von der Kennzeichnungspfiicht aus
genommen. 

Hohes Haus ! Der Rechnungshof mußte in 
jedem seiner Prüfberichte, die er dem Hohen 
Haus jährlich vorgelegt hat, zahlreiche Bean
standungen und Bemängelungen beim Ge
brauch der Dienstfahrzeuge aufzeigen. Immer 
wieder hat der Rechnungshof festgestellt, daß 
der sparsame Einsatz der Dienstkraftwagen 
viel zu wünschen übrigläßt. 

Selbstverständlich kann keine moderne 
Staatsverwaltung auf die Verwendung von 
Personenkraftwagen verzichten. Die Haltung 
und der Gebrauch von Dienstautos aus Prestige
gründen oder aber, um angebliche Repräsen
tationsaufgaben zu erfüllen, soll im Hinblick 
auf die so notwendigen Sparmaßnahmen in der 
staatlichen Verwaltung eingeschränkt werden. 

Wir müssen in verstärktem Maße dazu über
gehen, den Ejnsatz von privaten Personen
autos unter angemessenem Ersatz der Erhal
tungs- und Betriebskosten zu forcieren. Dann 
fällt auch der Vorwurf, daß Dienstkraftwagen 
manchmal zu privaten Zwecken Verwendung 
finden, weitgehend weg. 

Außerdem könnte besonders in den großen 
Städten durch die Schaffung von zentralen 
Fahrbereitschaften, soweit sie nicht schon 
bestehen, eine noch rationellere Ausnützung 
der Kraftfahrzeugbestände erreicht werden. 
Im Hinblick auf den immer größer werdenden 
Parkplatzmangel wird darüber hinaus an den 
verstärkten Einsatz von Mietkraftwagen für 
Dienstfahrten zu denken sein. 

International gesehen sind wir bei der An
schaffung und Systemisierung von Dienstkraft
wagen in Österreich sehr großzügig. 

Der schon zitierten Entschließung des N a
tionalrates vom 23. November 1960 ist erfreu
licherweise von der Regierung insofern ent
sprochen worden, als von 1961 bis 1967 der 
Bestand an Kraftfahrzeugen des Bundes der 
Kategorien 0 bis III von 802 auf 723, also um 
10 Prozent, zurückgegangen ist, wobei aller
dings eine V erschie bung zugunsten der besseren 
Kategorien der Dienstwagen festzustellen ist. 

Wenn durch die Kennzeichnung der Dienst
autos ein noch sparsamerer und rationellerer 
Einsatz erfolgten sollte, ist der Zweck dieser 
Bestimmung im Kraftfahrgesetz 1967 erfüllt. 
Appelle der Staatsführung, zu sparen, werden 
nur dann zielführend sein, wenn der Staats
bürger zur überzeugung gelangt, daß auch 
die Organe im staatlichen Bereich sparsam und 
zweckmäßig wirtschaften. 

Der § 103 des Kraftfahrgesetzes wird wahr
scheinlich da und dort kritisiert werden. Die 
Regierung hat aber durch Aufnahme dieser 
Bestimmung eindeutig zum Ausdruck gebracht, 
daß sie bereit ist, alle Maßnahmen zu ergreifen 
und durchzuführen, die geeignet sind, einer 
möglichst sparsamen staatlichen Verwaltung 
Rechnung zu tragen. In diesem Sinne wird 
auch dieser Paragraph der Regierungsvorlage 
186 der Beilagen die Zustimmung meiner 
Fraktion finden. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Wallner : Zum · Wort gemeldet 
hat sich der Herr Abgeordnete MeißI. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Meißl (FPÖ., : Herr Präsident ! 
Meine Damen und Herren ! Ich darf die Worte 
meines Parteifreundes Dr. Tongel wiederholen 
und feststellen, daß wir diesem Gesetz zustim
men werden. Ich darf darüber hinaus auch fest
stellen, daß die ganze Phase der Verhandlungen 
im Unterausschuß durchaus erfreulich war 
und daß die Sache nur zum Schluß, leider 
bedingt durch die ganze hektische Atmosphäre 
dieses "legistischen Räumungsverkaufes der 
Frühjahrssession" - man kann es nicht anders 
bezeichnen - dann noch etwas in Verzug ge
kommen ist, sodaß das Gesetz infolge der Art 
der letzten Beratungen in seiner letzten Fas
sung vielleicht doch noch einige Mängel auf-
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weist. Trotzdem soll noch einmal wiederholt 
werden, daß dieses Gesetz eines von den wenigen 
ist, denen wir gerne zustimmen werden. 

Ich möchte gleich anfangs auf die Ausfüh
rungen des Abgeordneten Geißler zurück
kommen, der eine sehr undankbare Aufgabe 
gehabt hat. Er, der immer für die Kennzeich
nung der Dienstwagen eingetreten ist, der in 
den Zeitungen entsprechende Artikel ver
öffentlicht hat,-muß j etzt begründen, warum es 
wieder eine Kaste gibt, die ein Privileg be
kommt. 

Es ist wirklich nicht einzusehen, warum ein 
Mitglied der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung, warum die Präsidenten der 
Landtage oder die Präsidenten des National
rates, denen kraft Gesetzes ein Dienstwagen 
zusteht, diesen nicht benützen sollen - aber sie 
sollen ihn kennzeichnen ! Das ist ja der Sinn 
der Kennzeichnung der Dienstkraftwagen, 
daß damit versucht werden soll, einem allfälli
gen Mißbrauch Einhalt zu gebieten. Ich darf 
bei dieser Gelegenheit nur an die unerfreuliche 
Sache mit dem Dienstkraftwagen des Herrn 
Ministers Prader erinnern. 

Wir werden diesem Gesetz zustimmen. Ich 
darf nun noch zu einzelnen Fragen im be
sonderen Stellung nehmen, zu Fragen, die 
bereits von anderen Abgeordneten angeschnit
ten wurden, zu Entschließungsanträgen, die 
eingebracht worden sind, oder au ch zu solchen, 
die noch nicht eingebracht wurden. Ich weiß 
nicht, ob die sozialistische Fraktion den im 
Ausschu ß eingebrachten Antrag bezüglich der 
Regelung im Hinblick auf die Fahrschulen 
auch hier im Haus bringen wird. Ich möchte 
aber für alle Fälle den Standpunkt meiner 
Fraktion dazu klarlegen. Wir sind der Mei
nung, daß es bei der Regelung bleiben soll, 
wie sie in der Vorlage vorgesehen ist, daß 
wirklich nur natürliche Personen weiterhin das 
Recht erhalten, Fahrschulen zu führen. Diese 
Fahrschulen haben sich durchaus bewährt, 
und man soll kein Ventil dafür schaffen, man 
soll nicht durch eine Änderung die Möglichkeit 
schaffen, daß vielleicht auch große Organisa
tionen in dieses Geschäft mit einsteigen. Fol
gendes ist klar : Wenn diese Organisationen 
die Möglichkeit erhltlten sollten - der Abge
ordnete Broda hat humorv oll ge
sagt, daß er schon wisse, daß wir 
g�eich an den ARBÖ und daran denken, daß 
er ein Geschäft machen will ; ich will das gar 
nicht bezweifeln, der Abgeordnete Broda hat 
das jedoch bestritten, er hat gemeint, daß diese 
Absicht gar nicht besteht -, wenn im Gesetz 
diese Möglichkeit vorgesehen ist, dann muß 
man damit rechnen, daß große Organisationen, 
die über entsprechende finanzielle, materielle 
Mittel verfügen, den privaten Fahrschulen im 

Konkurrenzkampf überlegen sind, denn sie 
sind ja ohneweiters in der Lage, dieses Ge
schäft einige Zeit auch nicht kostendeckend zu 
betreiben, weil sie eben eine entsprechende 
finanzielle Basis haben. Ich möchte nur für 
meine Fraktion hier deponieren, daß wir in 
dieser Frage unbedingt dafür sind, daß der 
bisherige Zustand bestehen bleibt. Vielleicht 
kommt der Antrag auch nicht mehr, dann 
umso besser. 

Ich darf für meine Fraktion des weiteren 
deponieren, daß wir verschiedenen Anträgen 
der sozialistischen Fraktion die Zustimmung 
geben werden, besonders der vom Abgeord
neten Dr. Broda vorgebrachten Entschließung 
bezüglich der Regelung der Haftpflicht be
ziehungsweise des Prämiensystems. Auch wir 
sind der Meinung, daß man diese Dinge neu 
zu überdenken hat und es weitestgehend ver
meiden muß, hier neue Belastungen einer, wie 
schon gesagt, sehr, sehr großen Gruppe von 
Staa.tsbürgern aufzuerlegen. Wir werden 
daher diese Entschließung auch hier im Hause 
unterstützen. 

Ich darf des weiteren sagen, daß wir sehr 
froh darüber sind, daß eine Entschließung 
im Anhang vermerkt ist, die ebenfalls die Billi
gung aller Parteien hat, und das ist die Ent
schließung, mit der die Bundesregierung aufge
fordert wird, strengere Maßnahmen bezüglich 
der Überprüfung von Reifenschäden - von 
sogenannten Reifenglatzen, wie es im Volks
mund heißt - durchzuführen. Ich darf in 
diesem Zusammenhang erinnern - sie sind 
Ihnen ja allen bekannt - an die letzten 
tragischen Unglücksfälle vor allem auf der 
Autobahn, deren Ursache die mangelhafte 
Ausstattung der Wagen, der Reifen im be
sondern, war. Wir sind der Meinung, daß man 
hier wirklich nicht streng genug vorgehen 
kann. 

Ich darf Ihnen nur ein kleines Beispiel er
zählen. Ich konnte vor einiger Zeit einmal 
beobachten, wie ein Verkehrspolizist die Park
sünder notiert hat. Ich bin dann kurz darauf -
das war auf einem Platz in Graz - zu der Stel
le hingekommen und habe den Zettel mit der 
Aufforderung auf einem Wagen gesehen, daß 
sich der Verkehrssünder, der Parksünder auf 
der Polizeiwachstube zu melden hat. Ich habe 
mir den Wagen dann zufällig näher angesehen : 
Der hat zwei Reifenglatzen gehabt. Das hat 
der Polizist aber nicht beanstandet. Hier wäre 
es wirklich richtig und notwendig, entsprechend 
Anweisung zu geben, daß genauere Kontrollen 
erfolgen. Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich 
immer noch besser, als dann den Schaden zu 
beheben, einen Schaden, der zwar meistens ein 
Materialschaden ist - das wäre noch nicht so 
tragisch -, aber wenn der Schaden am Leben 
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eintritt, dann ist es sehr, sehr tragisch, und Das ist aber nicht so. Durch die jetzige Formu
wenn man es vermeiden hätte können, dann ist lierung ist geregelt, daß es eben nur ein paar 
es doppelt tragisch. Personen des Vertrauens sein können. 

Nun darf ich noch zu einzelnen Fragen 
Stellung nehmen. Ich möchte die Frage der 
Dienstkraftwagen noch einmal kurz berühren. 
Es ist nicht so, daß das überall ein Teil des 
Gehaltes ist, wie der Herr Abgeordnete Dr. Geiß
ler hier zu behaupten versucht hat. Bei Präsi
denten der Landtage und so weiter ist es kein 
Teil des Gehaltes. 

Ich möchte auch die Problematik dieser 
Bestimmung aufzeigen : Ein Zweiter, Dritter 
Präsident eines Landtages hat vielleicht im 
Protokoll, aber in der Bedeutung sicherlich 
nicht die Stellung wie ein Bürgermeister einer 
großen Landeshauptstadt, wie zum Beispiel 
von Linz oder von Graz. Der muß deklarieren, 
der muß kennzeichnen, und für die anderen 
wird hier eine Ausnahme gemacht. Mein 
Parteifreund Dr. Tongel hat ja bereits einen 
Antrag der Freiheitlichen eingebracht. 

Ich darf dazu nur noch sagen : Nachdem wir 
die Unterstützung nicht bekommen haben, 
werden wir konsequenterweise den von den 
Sozialisten eingebrachten Antrag unterstützen. 
Ich darf darüber hinaus aber auch sagen, daß 
wir diesen Antrag umso lieber unterstützen, 
als wir ja - und das möchte ich schon behaup
ten - die linke Seite dieses Hauses mehr oder 
weniger doch durch unsere Ausschußstel
lungnahme zu diesem Antrag veranlaßt haben . 
Aber es geht uns in dieser Frage ja mehr um die 
Sache als um andere Belange. 

Ich darf nun noch ein paar Punkte anführen, 
die ebenfalls in der Diskussion bereits aufge
taucht sind und die vielleicht zu diesen Fragen 
gehören, die nicht gut gelöst wurden. Es ist das 
vor allem die Frage : Führerscheinentziehungs
kommission, die jetzt als Beirat, mit Sachver
ständigen, neu geregelt ist .  Ich weiß, es hat da 
und dort in den Bezirkshauptmannschaften 
Schwierigkeiten gegeben. Die Führerschein
entziehungskommission war nicht das, was 
man sich von ihr versprochen hat . Trotzdem 
ist auch die Neuregelung etwas problematisch. 
Es gehört eben zu diesen Punkten, die im Ge
setz vielleicht dadurch, daß sie nicht ent
sprechend beraten wurden, auch nicht ent
sprechend gelöst werden konnten. 

Zu einer Frage des § 70 darf ich noch kurz 
Stellung nehmen . Es ist erfreulich, d'1ß es jetzt 
gelungen ist, daß der Geprüfte zur Prüfung 
Personen seines Vertrauens mitnehmen kann, 
daß hier eine gewisse Lockerung, Erleichterung 
geschaffen wurde. Das hat dann sogar in den 
Ausschußberatungen so weit geführt, daß der 
Abgeordnete Minkowitsch einwendete : Da 
kann man ja tausend Personen mitnehmen. 

Mein Parteifreund Dr. Scrinzi wird noch zu 
ein paar besonderen Fragen Stellung nehmen. 
Ich möchte nur noch abschließend sagen, daß 
wir diesem Gesetz die Zustimmung geben, da es 
auf der einen Seite Verbesserungen, legistische 
Voraussetzungen schafft. Es kann aber eines 
nicht beheben , den Mangel, der noch darin be
steht, daß die Straßen dieser Entwicklung nicht 
gefolgt sind. Sinn dieses Gesetzes soll es sein, 
Schäden an Leben und Gut mehr oder weniger 
weitgehend herabzusetzen, es kann aber nicht 
die Schäden vermeiden, die dadurch entstehen, 
daß der Staat seiner Verpflichtung bisher nicht 
nachkommen konnte, die entsprechenden Fahr
bahnen zu schaffen. Dieser Verpflichtung hat 
er sich nicht unterzogen, und das wird auch 
weiterhin die Ursache von Unfällen sein. 

Abschließend : Wir werden diesem Gesetz 
die Zustimmung geben. (Beifall bei der FPÖ.) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Abgeordnete Eberhard. Ich er
teile es ihm. 

Abgeordneter Eberhard (SPÖ) :  Herr Präsi
dent ! Meine Damen und Herren ! Wenn man 
so ziemlich am Schluß einer Rednerliste zu 
einem Gesetz aufscheint, dann kann man sich 
vieles zu sagen ersparen, weil man unbedingt 
damit rechnen kann, daß Vorredner das eine 
oder das andere behandelt haben. Aber trotz
dem bleibt auch mir noch einiges zu diesem 
Kraftfahrgesetz 1967 zu sagen, und ich halte 
es für äußerst wichtig, daß wir diese Bestim
mungen hier im Hohen Hause besprechen. 

Ich möchte gleich in das Konkrete kommen 
und zunächst einmal den § 24 dieser Vorlage 
besprechen. Im § 24 lautet der Absatz 2 :  

"Lastkraftwagen mit einem Eigengewicht 
von mehr als 3500 kg, Omnibusse und Kraft
wagen zur Beförderung gefährlicher Güter . . .  
müssen mit geeigneten Fahrtschreibern und 
Wegstreckenmessern ausgerüstet sein, die so 
beschaffen sind, daß sie nicht von Unbefugten 
in Betrieb oder außer Betrieb gesetzt werden 
können ; . . .  " 

Nun, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, hier handelt es sich also um eine Be
stimmung, die zweifelsohne dazu beitragen 
wird, die Verkehrssicherheit im allgemeinen 
zu heben. Allein schon . das Vorhandensein 
einer solchen Einrichtung in den vorhin von 
mir genannten Fahrzeugen wird bei den ein
zelnen Lenkern eine rein psychologische Wir
kung hervorrufen. Denn abgesehen davon, daß 
er weiß,  daß jede Geschwindigkeitsüberschrei
tung genauestens registriert wird, wird sie bei 
Kontrollen oder aber - und hier vor allem -
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bei Unfällen jenen Verdacht bestätigen, der 
unter Umständen eine strafrechtliche Ver
folgung nach sich zieht. 

Hierin erblicke ich den hohen Wert dieser 
Bestimmung, und . man müßte daher meinen, 
daß diese Vorschrift uneingeschränkt für alle 
von mir vorhin aufgezeigten Fahrzeuge zu 
gelten hat. Leider ist dem aber nicht so. 
So wie in einigen anderen Paragraphen dieses 
Gesetzes Ausnahmebestimmungen vorgesehen 
sind, so hat der Gesetzgeber auch hier leider 
solche Ausnahmen eingebaut, die mich irgend
wie sehr bedenklich stimmen, bedenklich 
stimmen insofern, als man bei der Beurteilung 
des Gesamtkomplexes Verkehrssicherheit da
von abgeht, dem Menschen als solchen nicht 
jenen Schutz angedeihen zu lassen, zu dem wir 
alle eigentlich verpflichtet wären. Ich finde 
es daher äußerst bedauerlich, daß die Argu
mente meiner Fraktionskollegen im Unter
ausschuß, aber auch im Handelsausschuß auf 
Herausnahme dieser Ausnahmebestimmungen 
aus dem Gesetz nicht auch die Zustimmung 
beziehungsweise die Billigung der Vertreter 
der Regierungspartei gefunden haben. 

Sehen wir uns nun einmal den § 24 Abs. 2 
näher an. "Vas besagen diese Ausnahme
bestimmungen 1 

" . . .  mit Fahrtschreibern und Wegstrecken
messern müssen jedoch nicht ausgerüstet 
sein : 

a) Lastkraftwagen, die zur Verwendung im 
Bereich des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
bestimmt sind, sowie Heereslastkraftwagen, 

b) Mannschaftstransportfahrzeuge, die zur 
Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicher
heitsdienstes und der Zollwache bestimmt 
sind, sowie Heeresmannschaftstransportfahr
zeuge . . .  " 

Und hier, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, bin ich beim Kernproblem, wenn ich 
mir vorstelle, daß für Mannschaftstransport
fahrzeuge so bedeutsame Ausnahmebestim
mungen geschaffen werden sollen. Ich brauche 
mir hier nur einen einzigen Unglücksfall vor 
Augen zu führen, der sich im Februar dieses 
Jahres in Unterferlach am Weidischbach zuge
tragen hat, wo es damals sechs tote Bundes
heersoldaten gegeben hat und dieses Ereignis 
die Öffentlichkeit sehr, sehr beschäftigt hat. 
Wenn ich mir vor Augen führe, daß nicht nur 
dieser Unfall von damals, sondern schon vorher 
unzählige Unfälle vielleicht immer wieder 
dadurch eingetreten sind, daß die Fahrer mit 
überhöhter Geschwindigkeit gefahren sind oder 
andere Sicherheitsmaßnahmen außer Betracht 
gelassen worden sind, so glaube ich, befinden 
wir uns mit dem Wunsch, diese Ausnahme-

genehmigungen aus dem Gesetz herauszuneh
men, in der besten Gesellschaft der öffentlichen 
Meinung. 

Ich war selbst am Unglücksort und habe 
dann mit den verwundeten Soldaten im 
Krankenhaus gesprochen, ich habe mit dem 
Fahrer gesprochen, ich habe mit den Offi
zieren des Militärkommandos gesprochen, die 
mir gesagt haben : Hier scheint es mensch
liches Versagen zu sein. - Ja das entschuldigt 
nicht. Denn letzten Endes kann ich mensch
lichem Versagen in irgendeiner Form begegnen, 
wenn ich ihm nicht von vornherein mit dem 
Gesetz Dinge in die Hand ge be, die 
dann eine negative Auswirkung nach 
sich ziehen. Die Entschuldigung "mensch
liches Versagen" kann nicht gelten, wenn der 
Gesetzgeber erkennt, daß man diesem mensch
lichen Versagen dadurch begegnen kann, daß 
man in das Gesetz entsprechende Bestimmungen 
einbaut. Es ist auch nicht damit abgetan, 
wenn dann eine spätere gerichtliche Verurtei
lung erfolgt. Das entschuldigt noch lange nicht, 
denn diese Verurteilung kann nicht gutmachen, 
was dadurch letzten Endes oftmals an Un
glück zustande gekommen ist. Daher sage ich 
mir : Halten wir uns das Unglück vom Weidisch
bach vor Augen ! 

Vor allem aber werden die davon Betroffe
nen, zum Beispiel die Mütter, kein Verständnis 
dafür aufbringen, wenn sie feststellen müssen, 
daß der Gesetzgeber seine Pflicht vernach
lässigt. Mit den Toten, bei denen es sich 
durchwegs um junge Menschen gehandelt hat, 
die noch ihr Leben vor sich hatten, werden sie 
zwangsläufig zum Ankläger werden und werden 
uns vor allem deswegen anklagen, weil bewußt 
nichts unternommen wird, um für die Zukunft 
solchen traurigen Ereignissen vorzubeugen. 

Ich habe schon gesagt, eine allfällige gericht
liche Verurteilung des Schuldigen kann keine 
Genugtuung sein. Sie schafft weder für die 
Betroffenen eine Genugtuung, noch wird sie 
imstande sein, die Toten wiederum zum Leben 
zu erwecken. Hier, glaube ich, hätten wir alle 
zusammen die Pflicht, unbedingt vorbeugende 
Maßnahmen zu setzen, Maßnahmen, die dazu 
angetan sind, der Parole, die auch für den 
Gesetzgeber gelten muß, nämlich "Leben hat 
Vorrang" , in allen unseren Handlungen zum 
Durchbruch zu verhelfen. 

Meine Damen und Herren ! Leider mußten 
wir diese Einstellung bei den Vertretern der 
Mehrheitspartei im Unterausschuß vermissen. 
Ansonsten wären Sie unserem Abänderungs
antrag zu diesem Paragraphen beigetreten. 
Die von Ihnen vorgebrachten Einwände, wie 
zum Beispiel, es kostet viel Geld oder, auf die 
Heeresfahrzeuge bezogen, hier sitzt sowieso 
immer auch ein Verantwortlicher neben dem 
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Fahrer, halten nicht. Natürlich wissen auch 
wir, daß der Einbau von Fahrtschreibern Geld 
kostet. Aber ich glaube, der Schutz des Lebens 
unserer Mitmenschen rechtfertigt eine .solche 
Ausgabe. Dafür wird die Öffentlichkeit auch 
Verständnis aufbringen, zumal die Bevölke
rung sehr wohl weiß, daß oftmals viel höhere 
Beträge fehlgeleitet werden. 

Ich · lade daher die Damen und Herren der 
rechten Seite ein, ihre nun einmal vorgefaßte 
Meinung zu diesem Problem zu revidieren, 
und ersuche sie, dem von mir dem Herrn 
Präsidenten übermittelten Abänderungsantrag, 
der wie folgt lautet, die Zustimmung zu geben : 

A b ä n d e r u n g s a n t r a g  

der Abgeordneten Eberhard, Dr. Broda, 
Skritek, Konir und Genossen betreffend 
Kraftfahrgesetz 1 967. 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen : 

§ 24 (2) hat zu lauten : 

, , (2) Lastkraftwagen mit einem Eigen
gewicht von mehr als 3500 kg, Omnibusse 
und Kraftwagen zur Beförderung gefähr
licher Güter ( §  92) müssen mit geeigneten 
Fahrtschreibern und Wegstreckenmessern 
ausgerüstet sein, die so beschaffen sind, 
daß sie nicht von Unbefugten in Betrieb 
genommen oder außer Betrieb gesetzt werden 
können. "  

Mit diesem Antrag, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, will ich im Namen meiner 
Fraktion zum Ausdruck bringen, daß uns die 
Sicherheit der Person und vor allem der Schutz 
des Lebens über alles geht. Sollte er nicht die 
Zustimmung des Hohen Hauses finden, dann 
tragen nicht wir, sondern diejenigen, die sich 
nicht dafür entschließen konnten, allein die 
Verantwortung für etwaige künftige Ereig
nisse, ähnlich der Tragik vom Weidischbach. 
Was sich im Februar dort ereignete, kann sich 
in jeder Minute und an jedem Ort wieder
holen. Machen wir uns daher nicht mitschuldig 
und setzen wir gemeinsam von vornherein 
Maßnahmen, die geeignet sind, ähnliche Un
glücksfälle zu verhüten. 

Herr Kollege Minkowitsch hat in seinen 
Ausführungen darauf hingewiesen, daß die 
Abgeordneten meiner Fraktion einschließlich 
meiner Person im Unterausschuß den Stand
punkt vertreten haben, für alle Fahrzeuge, die 
hier im Gesetz genannt werden, Fahrtenschrei
ber vorzuschreiben oder ansonsten für keine. 
Ich möchte diese Ausführungen korrigieren : 
Wir haben nie davon gesprochen, "entwederalle 
oder gar keine", sondern wir sind immer dafür 
eingetreten, keine Ausnahmen zu gestatten. 

Ich bin namens meiner Fraktion ermächtigt, 
außer dem Abänderungsantrag zum § 24 Aba. 2 
auch noch zwei weitere Anträge einzubringen. 
Sie betreffen die §§ 108 und 109 im XI. Ab
schnitt, die die Ausbildung in Fahrschulen 
und die Erteilung einer Fahrschulbewilligung 
regeln. 

Unser A n t r a g  zum § 108 Abs. 1 lautet : 
Der Nationalrat wolle beschließen : 
§ 108 Abs. 1 hat zu lauten : 
, , ( 1 )  Das gewerbsmäßige Ausbilden von 

Bewerbern um eine Lenkerberechtigung ist 
nur im Rahmen des Betriebes einer Fahr
schule zulässig." 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Mit diesem Antrag soll klargestellt werden, 
daß nur das gewerbsmäßige Ausbilden von 
Bewerbern um eine Lenkerberechtigung im 
Rahmen des Betriebes einer Fahrschule zu
lässig ist, wobei jedoch auch andere Aus
bildungsmöglichkeiten, allerdings nicht ge
werbsmäßig, gesetzlich gestattet sein sollen. 
Dadurch, daß man im Gesetzestext das Wort 
"gewerbsmäßig" gestrichen hat, obwohl es 
ursprünglich in der Regierungsvorlage ent
halten war und auch später immer wieder ein
gebaut ist, wird das Ausbilden von Bewerbern 
um eine Lenkerberechtigung zum alleinigen 
Recht der Fahrschulen. 

Hier haben wir es also mit einem Sieg der 
Bundeswirtschaftskammer zu tun. Es wird 
dadurch verhindert, daß eventuell auch durch 
andere Institutionen eine gleichgelagerte 
Tätigkeit ausgeübt wird. Es ist dies ein Sieg 
des "zünftlerischen Geistes" über den Geist des 
Fortschritts. Dabei bin ich mir völlig darüber 
im klaren, daß man diese Monopolstellung 
auf die Dauer nicht wird aufrechterhalten 
können. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß wir 
bereits jetzt im Gesetz selbst wieder Ausnahmen 
gestatten, und zwar im § 1 19, in dem das Recht 
zur Ausbildung von Bewerbern um eine Lenker
berechtigung den landwirtschaftlichen Lehr
und Versuchsanstalten eingeräumt wird, aller
dings beschränkt auf Zugmaschinen, Motor
karren und selbstfahrende Arbeitsmaschinen, 
und im § 121  für das Heer. Wir bekennen uns 
grundsätzlich dazu, daß die Ausbildung von 
Lenkern im Heer durchgeführt wird, weil wir 
davon überzeugt sind, daß diese Ausbildung 
äußerst gut ist, aber wir können uns nicht vor
behaltlos dazu bekennen, daß man dieselbe Aus
nahmegenehmigung auch den land- und forst
wirtschaftlichen Lehr- und Versuchsanstalten 
gibt. 

Nach dem hier vorliegenden Gesetzestext 
darf eine Fahrschulbewilligung nur an natür
liche, also nur an physische, nicht aber an 
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juristische Personen erteilt werden. Damit will auch recht und billig, diese Organisationen 
man von vornherein verhindern, daß auch von der Führung einer Fahrschule nicht auszu
andere Institutionen in den Besitz einer Fahr- schließen. 
schulbewilligung kommen. Ich denke dabei Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
an die beiden großen Kraftfahrorganisationen, Lassen Sie mich nun noch kurz ein anderes 
an den ÖAMTC und den ARBÖ, oder aber Problem, und zwar das Problem der Fahr
auch an das Wirtschaftsförderungsinstitut .  Wo lehrer beziehungsweise Fahrschullehrer, strei
bleibt hier die Logik, wenn man bedenkt, fen. 
welche Aufgaben heute allein, und zwar im 
Interesse des Staates, von den beiden Kraft
fahrorganisationen erfüllt werden 1 Gerade 
sie wären dazu prädestiniert, im Rahmen ihrer 
übrigen Tätigkeit auch eine Fahrschule zu 
unterhalten, wenn die übrigen Voraussetzungen 
dem Gesetz nach gegeben sind. Denn wie all
seits bekannt ist, verfügen sie nicht nur über die 
notwendigen technischen Einrichtungen, son
dern auch über das erforderliche Fachpersonal. 
Wenn ich daran denke, wie viele Verkehrs
schulungen allein in meinem Bezirk vom 
ARBÖ durchgeführt wurden, die sich keines
wegs nur auf den Unterricht über die Straßen
verkehrsordnung oder über das Kraftfahr
gesetz beschränkt haben, so erscheint es mir 
einfach unverständlich, warum man gerade 
diese Organisationen vom Betrieb einer Fahr
schule ausschließt. Hier erweist man Ein
richtungen, die bisher ihre ganze Kraft in den 
Dienst der Allgemeinheit stellten, die letzten 
Endes in ihrer aufopferungsvollen Tätigkeit 
wesentlich zur Hebung der Verkehrssicherheit 
beitragen und damit Gut und Leben schützen 
helfen, einen sehr schlechten Dienst. 

Um dieses Unrecht zu beseitigen, erlaube ich 
mir, namens meiner Fraktion zu § 109 folgenden 
Ab ä n d e r u n g s a n t r a g  einzubringen : 

Der Nationalrat wolle beschließen : 
Die ersten drei Zeilen in § 109 ( 1 )  haben 

zu lauten : , ,Eine Fahrschulbewilligung ( §  108 
Abs. 3) darf an natürliche Personen nur 
erteilt werden, wenn sie nachfolgende Voraus
setzungen erfüllen : . . .  " 

Als neuer Absatz 2 ist unter gleichzeitiger 
Bezeichnung der Absätze 2 bis 5 als Ab
sätze 3 bis 6 einzufügen :  

, , (2) Eine Fahrschulbewilligung darf an 
juristische Personen nur erteilt werden, so
fern sie einen Fahrhschulleiter gemäß § 113 
Abs. 1 bis 3 bestellen." 

Hohes Haus ! Ich kann nicht die Auffassung 
meines Vorredners, des Herrn Kollegen Meißl, 
teilen, der im besonderen darauf hingewiesen 
hat, daß es nach seiner und der Auffassung 
seiner Fraktion nach nicht gut wäre , auch 
anderen Institutionen eine solche Genehmigung 
zu erteilen. Ich möchte nochmals in Erinne
rung rufen : Wenn der Staat diese Organisa
tionen und Institutionen bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben heranzieht, dann wäre es 

In den "Erläuternden Bemerkungen" finden 
wir im Allgemeinen Teil folgende Aussage : 

"Der Nationalrat hat anläßlich der N eu
regelung der Straßenpolizeivorschriften in 
seiner Entschließung vom 6. Juli 1960 die 
Bundesregierung ersucht, ,die zuständigen 
Ressorts, Gebietskörperschaften und Insti
tutionen auf folgende Willenskundgebung in 
entsprechender Weise aufmerksam zu machen : 

. . .  Die Ausbildung der Fahrschullehrer" -
ich meine hier auch die Fahrlehrer -, ,ist auf eine 
neue, den Verhältnissen entsprechende Grund
lage zu stellen' ."  

Die §§ 1 16 und 117  des Kraftfahrgesetzes 
1967 regeln zwar, unter welchen Bedingungen 
Fahrschullehrer und Fahrlehrer zugelassen 
werden. Soweit ist alles recht und gut. Nur 
vermisse ich leider in diesem Gesetz Bestim
mungen, die die Ausbildung als solche be
treffen. Die Erfüllung der im Gesetz vorge
schriebenen Voraussetzungen allein scheint 
mir heute nicht mehr zu genügen. Vergessen 
wir nicht, welche Anforderungen letzten Endes 
an diese Personen gestellt werden. Neben der 
praktischen Unterrichtserteilung sollen sie 
auch technisch versiert sein, sie müssen die 
Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung 
und des Kraftfahrgesetzes kennen, und, soll 
ihre Tätigkeit das Maximum an Erfolg auf
weisen, müssen sie auch Pädagogen sein. 

Was will ich damit zum Ausdruck bringen 1 
Nichts anderes, als daß sich die zuständigen 
Stellen ernstlich einmal damit befassen sollen, 
in der Ausbildung von Fahrlehrern und Fahr
schullehrern einen Weg zu beschreiten, der der 
Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 
1960 gerecht wird. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Das Kraftfahrgesetz 1967 ist kein Gesetz mit 
politischem Akzent. Das soll jedoch nicht 
heißen, daß es zwischen den bei den politischen 
Parteien beziehungsweise ihren Vertretern 
nicht verschiedentliche Auffassungen bei der 
Beratung über einzelne Abschnitte beziehungs
weise Paragraphen gegeben hätte. Trotz der 
Schwierigkeit der Materie verliefen die Be
ratungen in den vielen Sitzungen sachlich, sehr 
sachlich, was heute ja schon fast von allen 
Rednern in diesem Hause bestätigt wurde. 
Wenngleich auch einige sehr wesentliche 
Wünsche, von denen wir Sozialisten glauben, 
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daß sie Inhalt eines zeitgemäßen Kraftfahr
gesetzes sein müssen, nicht eingebaut werden, 
wird diese Vorlage nach ihrer Beschlußfassung 
in viele bisher offene Belange Klarheit bringen. 

Ich betone ausdrücklich : Für uns Sozialisten 
gibt dieses Gesetz keinen Anlaß zu Jubel. 
Trotzdem dürfen wir der Hoffnung Ausdruck 
verleihen, daß es wieder ein Schritt auf dem 
Weg zur Hebung der Verkehrssicherheit sein 
möge, zum Wohle aller Verkehrsteilnehmer in 
unserem Lande. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Wallner : Sie haben die drei 
Anträge des Abgeordneten Eberhard und Ge
nossen gehört. Die Anträge sind ordnungs
gemäß unterstützt und stehen mit zur Debatte. 

Zum Worte gemeldet ist der Herr Abge
ordnete Dr . Scrinzi . Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPÖ) : Herr 
Präsident ! Meine Damen und Herren ! Ge
rade das V'orliegende Gesetz zeigt, daß es 
nicht sehr dienlich ist, wenn man, zwar unter 
berechtigter formaler Berufung auf die Ge
schäftsordnung, eine Fraktion dieses Hauses 
mehr oder weniger von der wirksamen Mit
arbeit bei der Gesetzwerdung einer so wich
tigen Materie ausschließt. Geist und Ver
stand lassen sich halt sehr schlecht im Proporz 
verteilen. 

Das vorliegende Gesetz weist eine Reihe 
von Mängeln und Unzulänglichkeiten auf, 
neben Bestimmungen und Neuerungen, denen 
man beipflichten kann, die man unterschreiben 
kann, denen man bescheinigen muß, daß sie 
echte Fortschritte darstellen. Das hängt nicht 
zuletzt damit zusammen, wie das Hohe 
Haus seit Wochen und Monaten gezwungen 
ist, seiner Aufgabe, Gesetze zu schaffen, 
nachzukommen. Auch die Regierungsfraktion 
selber ist durch die Flut V'on Gesetzes
initiativen, die von der Regierungsbank kom
men, in einem Maße überfordert, daß sie 
trotz des großen Stabes, der ihr zur Ver
fügung steht, offensichtlich nicht in der Lage 
ist, die anstehenden Probleme in jeder Rich
tung ausreichend in Ruhe zu überdenken und 
entsprechend zu behandeln. Ich bin über
zeugt, daß wir in Kürze auch diesem Gesetz, 
das wir ja, wie zu erwarten ist, gemeinsam 
verabschieden werden, die ersten N ovellierun
gen werden folgen lassen müssen. 

Es sind hier im Hause eine Reihe von Ab
änderungsanträgen gestellt worden, die zum 
Teil unsere Unterstützung finden werden. 
Wir selber haben noch einiges zu dem vor
liegenden Entwurf zu sagen, und ich bitte 
Sie, mir in diesem Zusammenhang zubilligen 
zu wollen, daß ich nicht vom Standpunkt 
einer Fraktion, die an dem Gesetz auf Grund 
ihrer oppositionellen Haltung Kritik üben 

will, eIruges zu kritisieren und anzuregen 
habe, sondern daß ich hier berufliche per
sönliche Erfahrungen und Erfahrungen de
poniere, die ich insbesondere im beruflichen 
und kollegialen Kontakt mit allen jenen 
Menschen gewonnen habe, die mit der Kehr
seite der Motorisierung und des Kraftfahr
wesens beruflich befaßt sind, nämlich mit 
jener Seite, von der bekannt ist, daß auf den 
europäischen Straßen Jahr für Jahr rund 
55.000 Menschen ihr Leben lassen müssen. 
Das ist eine Zahl, die etwa der Wohnbe
völkerung der Kärntner Landeshauptstadt 
entspricht. 

Wir haben uns allmählich an die Alltäg
lichkeit dieser Katastrophen, die jahraus� 
jahrein viele, V'iele Tausende von Menschen 
auf den Straßen dahinraffen, gewöhnt. Mit 
einem gewissen Fatalismus sagen wir : Da 
kann man halt nichts machen, das ist der 
Tribut, den wir dem Fortschritt zahlen müssen ! 
Man liest mit Erschütterung zum Frühstück 
die Morgenzeitung und hört, daß eben wieder 
soundso viele Menschen in Österreich infolge 
menschlicher Unzulänglichkeit, in vielen Fäl
len leider auch infolge menschlicher Rück
sichtslosigkeit, in anderen Fällen ganz all
gemein wegen der unzureichenden Straßen
und Verkehrsverhältniese, aber auch infolge 
von Mängeln der Kraftfahrzeuge ihr Leben 
lassen mußten. 

Nun ist sicher zu unterstreichen, daß wir 
uns in einer Reihe V'on Fällen jenseits der 
Möglichkeit wirksamer Abhilfe befinden. Bis 
zu einem gewissen Grad muß man aner
kennen, daß ein echter, wenn auch tragischer 
Tribut an Menschenleben, an Gesundheit, 
aber auch an materiellen Werten geleistet 
werden muß. Umeo mehr sind wir verpflichtet, 
genau zu prüfen und zu überlegen, wo wir 
im Bereich des Möglichen Abhilfe schaffen 
und manche Unzulänglichkeit verhüten und 
ausschalten können, Das gilt für ein Gebiet, 
das ich hier ausschließlich aus der Erfahrung 
des Mediziners behandeln möchte. 

Ich meine den dem öffentlichen Bewußt
sein nicht genügend klaren Umstand, daß 
rund die Hälfte aller Verkehrstoten am 
Unfallsort oder auf dem Transport ins nächst
gelegene Krankenhaus sterben. Große inter
nationale Verkehrsunfallstatistiken zeigen uns 
aber, daß rund ein Drittel dieser tödlichen 
Verkehr sopfer , die unmittelbar nach dem 
Unfall sterben, am Leben bleiben könnten 
wenn wir organisatorisch in die Lage versetzt 
würden, ihnen rechtzeitig Hilfe zu bringen. 

Diese rechtzeitige Hilfe ist durch unsere 
materiellen Möglichkeiten begrenzt. Wir könn
ten durch die Vermehrung fahrbarer Unfall
stationen, durch Vermeidung des Transportes 
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und durch das Heranführen einer Unfalls
ausrüstung an den Unfallsort zweifellos eine 
Reihe von derartigen Unfallverletzten durch 
lebensrettende Operationen am Leben er
halten. Das ist, wie gesagt, eine materielle 
Frage kostspieliger Einrichtungen, aber auch 
eine personelle Frage, weil man dazu best. 
qualifizierte Operationsteams braucht, die in 
einem permanenten Bereitschaftsdienst stehen 
müssen, wenn diese Einrichtungen einen Sinn 
haben sollen, und das ist alles in allem ein 
kostspieliges Unterfangen. 

Trotzdem bleibt zu überlegen, ob die Kosten, 
die man hier aufwendet, nicht reichlich auf 
der anderen Seite, auch rein materiell ge
sehen, hereingebracht werden können. Ich 
rede nicht davon, daß wir alle hier im Hohen 
Hause der Meinung sind : Wenn ein Ver
kehrsteilnehmer auf der Straße sein Leben 
lassen mußte, so können wir dieses Leben 
durch materielle Güter oder materielle Ent
schädigungen nicht ersetzen ; ich glaube, das 
brauche ich nicht noch zu betonen. 

Aber wir haben jenseits dieser Wege, 
von denen in den industrialisierten und da· 
mit zunehmend motorisierten Staaten in 
großem Umfang Gebrauch gemacht wird, Mög
lichkeiten, die wir ohne großen materiellen 
und personellen Aufwand einsetzen sollten : 
Das ist die Erste Hilfe am Unfallsort, das 
sind die Sofortmaßnahmen durch Ärzte und 
durch Laien. Wenn wir uns vor Augen 
halten, daß rund ein Drittel der österreichi
schen Verkehrstoten, die am Unfallsort oder 
unmittelbar auf dem Transport ins Kranken
haus, zum Teil an den Folgen des Transportes, 
sterben müssen, am Leben bleiben könnten, 
wenn am Unfallsort einfache, zweckmäßige 
und rasche Hilfe geleistet würde, so glaube 
ich, ist es die Pflicht dieses Hohen Hauses, 
zu überlegen, was geschehen kann, um diese 
Soforthilfe im optimalen Ausmaß zu gewähr
leisten. 

werden könnte, so haben wir zwei Dinge zu 
beachten : Bezüglich der ärztlichen Sofort
hilfe will ich einen weitverbreiteten Glauben 
zerstreuen, der in Wirklichkeit ein Aber
glaube ist, nämlich daß es darauf ankäme, 
daß diese Soforthilfe vom Arzt, wenn nicht 
sogar vom besonders geschulten Arzt, ge
währt werden müßte. Das ist nicht so, denn 
auch hier haben wissenschaftliche Unter
suchungen und statistische Arbeiten aus
gewiesen, daß 90 Prozent aller dieser Ver
letzten - ich wiederhole : jenes Drittels der 
Verkehrstoten, die am Unfallsort oder wäh
rend des Transports sterben - durch ein 
paar einfache Handgriffe, die jeder Laie, ja  
jedes intelligente Kind leisten kann, gerettet 
werden könnten, wenn zumindest unzweck
mäßige oder falsche Maßnahmen unterblieben. 
Nur bei 10 Prozent wird man zubilligen 
müssen, daß lediglich geschulte ärztliche Hilfe 
für die Lebensrettung entscheidend ist, weil 
etwa die Einführung eines Beatmungsgerätes 
und nicht die bloße Mund-zu-Mund- oder 
Nase-zu-Mund-Atmung oder eine sonstige 
Atemhilfe erforderlich ist. Das kann man 
selbstverständlich bestenfalls einem sehr gut 
ausgebildeten Rettungsmann oder einer diplo
mierten Krankenschwester zumuten, aber nicht 
der großen Masse der Laien, die ja in über 
99 Prozent aller Fälle tatsächlich diejenigen 
sind, die als erste am Unfallsort Hilfe leisten 
können. Es gehören auch jene Fälle nicht 
dazu, wo es erforderlich wäre, etwa ein tief
liegendes zerrissenes Gefäß abzuklemmen, um 
damit die tödliche Blutung zu verhindern. 
Aber das sind nur 10 Prozent, in 90 Prozent 
aller Fälle genügt die Laienhilfe, um lebens
rettende Maßnahmen zu setzen. 

Jahrelang haben wir die Fahrschüler da
mit gequält, ihnen unnötige Unterrichtsstun
den für theoretische Kenntnisse aufzubürden, 
die für die Fahrsicherheit, für die Verkehrs
tüchtigkeit vollkommen bedeutungslos waren. 
Ja mit einem ge�issen Sadismus wurde -

Zu diesem Thema werde ich mir erlauben, das wird jeder bestätigen, der solche Prü
dem Hohen Hause ein paar Entschließungs- fungen hinter sich gebracht hat - gerade auf 
anträge vorzulegen, die durchaus noch im diesen völlig sinnlosen Teilen der theoretischen 
Zuge der laufenden Beratungen behandelt Prüfung herumgeritten. Man hat Prüflinge 
werden könnten, sofern das Hohe Haus besonders gerne wegen Mangels an Kennt
diesen meinen Anträgen die erforderliche nissen auf diesem Gebiete durchfallen lassen. 
geschäftsordnungsmäßige Unterstützung gibt, Das erinnert an ähnliche Einstellungen, die 
wobei dann der Modus procedendi noch in auch bei akademischen Prüfungen festzu
der Form gewählt werden könnte, durch stellen sind, bei denen sich die Vertreter der 
gemeinsame Abänderungsanträge dem An- abstraktesten und bedeutungslosesten Fächer 
liegen dieser Entschließungsanträge Rechnung meist berufen fühlen, durch besondere Strenge 
zu tragen. und Härte aufzufallen. Das ist jahrelang 

Wenn rund ein Drittel dieser Verkehrs- auch bei den Verkehrsprüfungen, bei den 
toten - die Hälfte der Verkehrstoten stirbt, Führerscheinprüfungen geschehen. Stunden
wie ich bereits sagte, am Unfallsort oder un- lang wurden die Fahrschüler mit Modellen 
mittelbar beim Transport - durch zweck- des Otto-Viertakt-Motors und ähnlichen Din
mäßige Sofortmaßnahmen am Leben erhalten I gen gequält und gelangweilt. Aber einer schon 
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das vierte Jahr anstehenden einhelligen For
derung des Österreichischen Roten Kreuzes, 
der österreichischen Unfallärzte und der öster
reichischen Unfallversicherungsanstalten auf 
Unterrichtung des Fahrschülers in den pri
mitivsten Erfordernissen der Soforthilfe hat 
man nicht entsprochen, leider auch nicht bei 
dem vorliegenden Gesetzentwurf. 

Meine Damen und Herren ! Das war der 
Grund, warum ich mich - ich gebe zu, reich
lich spät - mit diesem Entschließungs
antrag an das Hohe Haus wende, mich be
schwörend an Sie wende und Sie alle bitte : 
Helfen Sie, Leben zu erhalten ! Hier können 
wir ohne großen organisatorischen Apparat, 
ohne Kosten, ohne großen materiellen Ein
satz viele, viele Menschenleben retten. Sehen 
wir von den erschreckenden Zahlen der 
Statistik ab und vergessen wir nicht : Der 
Tod auf der Straße bedeutet in jedem Fall 
einen hundertprozentigen Verlust : für die 
Frau, die ohne den Ernährer mit den Kindern 
zurückbleibt, für den Familienvater, der die 
Frau v erliert. Es lohnt sich also, daß sich 
das Hohe Haus aufrafft, in das Gesetz Maß
nahmen einzubauen, die unS in die Lage 
versetzen, diese Menschenleben - es geht um 
Hunderte pro Jahr - zu retten. 

Das mit der Angelegenheit befaßte Mini
sterium hat sich auf formaljuristische Be
denken zurückgezogen, etwa nach dem Grund
satz : Fiat justitia, pereat homo, weil sich 
möglicherweise formaljuristische Komplika
tionen dadurch herausstellen - man staunt, 
daß es solche Bedenken bei einem gelehrten 
Juristen, bei einem Akademiker in einem 
Ministerium überhaupt gibt -, daß ein 
Mensch, der nach der Straßenverkehrsord
nung verpflichtet ist, Erste Hilfe zu leisten, 
nun, obwohl er einen Erste-Hilfe-Kurs oder 
einen Soforthilfekurs hinter sich hat, diese 
Erste Hilfe nicht zweckmäßig und richtig 
anwendet und zivilrechtlich haftbar werden 
könnte. Das war alles, was das Ministerium 
zu einer mehrseitigen, von zuständigen Fach
leuten verfaßten Eingabe an Einwendungen 
und Bedenken äußern konnte. Es ist geradezu 
grotesk, ja paradox : Wir verpflichten auf 
der einen Seite in der Straßenverkehrsordnung 
jeden Verkehrsteilnehmer, aber auch jeden 
Bürger, der zu einem Unfall kommt, Erste 
Hilfe zu leisten, aber wir versetzen ihn auf 
der anderen Seite nicht in die Lage, diese 
Erste Hilfe auch zweckmäßig und richtig zu 
leisten. 

Sie werden einwenden, es werde ohnedies 
auf dem Gebiete der Ausbildung und Fort
bildung in Erster Hilfe erstaunlich viel Ini
tiative entwickelt. Schulen, Betriebe, die ver
schiedensten Vereine und Verbände befassen 

sich damit, das Rote Kreuz macht zahl
reiche Veranstaltungen, in denen Erste Hilfe 
gelehrt wird. Das enthebt uns aber nicht 
der Aufgabe und Verpflichtung, den Ver
kehrsteilnehmer so, wie wir von ihm die Er
füllung einer ganzen Reihe von anderen V or
aussetzungen fordern, auch zu verhalten, 
seine Kenntnisse so weit zu verbessern, daß 
er in der Lage ist, zweckmäßige Soforthilfe 
zu leisten. 

Wir haben in Anlehnung an die inter
nationalen Gepflogenheiten den Begriff der 
Soforthilfe gewählt, um gewisse Bedenken zu 
zerstreuen, weil natürlich die Erste Hilfe sehr 
viel weiter zu fassen ist. Sie umfaßt auch 
Dinge, die nicht in unmittelbarem Zusammen
hang mit dem Verkehrsunfall notwendig sind. 
In den Rahmen der allgemeinen Ersten 
Hilfe gehört etwa auch die Wiederbelebung 
bei Ertrinkungsunfällen, bei Vergiftul1gen und 
so weiter ; man braucht das hier nicht weiter 
anzuführen. Um also Bedenken zu zer
streuen, man würde den Fahrschüler mit 
stundenlangen Kursen zeitlich und zum Teil 
auch wirtschaftlich belasten, haben wir den 
Begriff der Soforthilfe gewählt. Die zu
ständigen Fachleute sagen uns, daß drei, 
unter Umständen auch nur zwei Stunden 
genügen, um einem durchschnittlich intel
ligenten Menschen das beizubringen, was er 
in der Notfallsituation des Verkehrsunfalles 
braucht. Ich glaube, wenn wir früher den 
Leuten zugemutet haben, sich zum Teil in 
einem Drittel der Ausbildungszeit mit rein 
theoretischen Problemen herumzuquälen, dann 
können wir ihnen auch zumuten, für die Aus
bildung in der Soforthilfe zwei oder drei 
Stunden aufzuwenden. Das aber sollten sie 
aufwenden müssen ! 

Die Tatsache, daß wir damit natürlich 
nicht mit einem Schlag Hunderte von Schwer- . 
verletzten retten, aber doch schrittweise -
da einen und dort einmal fünf - die Zahl 
der Verkehrstoten, die nicht unbedingt sterben 
müssen, vermindern könnten, sollte uns ver
halten, den E n t s c h l i e ß u n g s a n t r a g, den 
ich nunmehr mit Genehmigung des Herrn 
Präsidenten verlesen möchte, zu unterstützen. 
Er lautet : 

Der Nationalrat wolle beschließen : 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

die Möglichkeit einer Schaffung der gesetz
lichen Voraussetzungen dafür zu prüfen, 
daß als weitere Zulassungsbedingung zur 
Führung eines Kraftfahrzeugs der Nachweis 
über den erfolgreichen Besuch eines Ausbil
dungskurses für Sofortmaßnahmen bei Ver
kehrsunfällen erbracht werden muß. 

Was die Bewältigung der Ausbildungsauf
gaben anlangt, stellen sich sicherlich alle im 
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Dienste der LebensreUung stehenden Institu
tionen gerne und kostenlos zur Verfügung. Das 
Rote Kreuz, der Arbeitersamariterbund, die 
Unfallkrankenhäuser, aber auch die Ärztekam
mern stehen mit ihren ausge bildeten Unfallärzten 
gerne zur Verfügung. Ich darf darauf verweisen, 
daß sich zum Beispiel die Kärntner Ärztekam
mer schon seit Jahren im Einsatz befindet, die 
Laienausbildung in der Soforthilfe bei einem 
Verkehrsunfall, aber auch bei anderen Unfällen 
zu fördern und zu unterstützen. 

Meine Damen und Herren ! Ich habe gesagt : 
In rund 10 Prozent jener Fälle, die am Unfalls
ort oder unmittelbar auf dem Transport ster
ben, könnte nur der rechtzeitige Eingriff des 
Arztes den Tod des Verletzten verhindern. 
Aber auch hier sind wir verpflichtet , alles 
Mögliche zu unternehmen, um in den 10 Pro
zent des Drittels von Toten - das bedeutet für 
Österreich 500 bis 600 Verkehrstote, die aus 
Mangel an zweckmäßiger Erster Hilfe ster ben -
noch zu helfen, indem ein Arzt oder Unfallarzt 
rechtzeitig eingreift. Auf das Wort "recht
zeitig" habe ich die Betonung gelegt, denn über 
das Zweckmäßige wird das Haus in dem Zu
sammenhang nicht sehr viel entscheiden kön
nen. Das ist eine Frage der fortgesetzten Aus
bildung der Ärzte ,  der Ausrüstung mit dem not
wendigen Unfallbesteck, mit der Unfallsbereit
schaftstasche, in den Landgebieten möglichst 
der Ausrüstung der Sprengelärzte und der 
diensthabenden Ärzte mit Funkeinrichtungen, 
sodaß Gendarmerie, Rettung und Arzt sehr 
rasch und ohne Zeitverlust in Kontakt treten 
können. 

Ein Umstand ist gelegentlich auch entschei
dend, nämlich das rechtzeitige Eintreffen des 
Arztes am Unfallsort. In den Städten 
ist dieses rechtzeitige Eintreffen durch 
die Unfallsbereitschaften des Roten 
Kreuzes gegeben, die in Zusammenarbeit mit 
den Ärzten oder von vornherein , grundsätzlich 
schon mit einem eigenen Rettungsarzt aus
gestattet, natürlich sehr rasch mittels Funk 
an die Unfallstelle gebracht werden können. 
Aber auf dem flachen Land liegen die Dinge 
anders. Dort ist es unter Umständen schon 
problematisch, den Arzt überhaupt rechtzeitig 
vom Unfall zu verständigen. Ist dies dann mit 
mehr oder weniger Zeitverlust gelungen, tritt 
jener verhängnisvolle Zeitverlust ein , den man 
tunlichst vermeiden soll, nämlich daß der Arzt 
nicht unverzüglich und unbehindert denUnfalls
ort erreicht. 

Es gibt eine Reihe von privilegierten Fahr
zeugen, welche durch Blaulicht und Folgeton
horn in die Lage versetzt sind, auch unter 
schwierigen und ungünstigen Verkehrsverhält
nissen rasch an den Unfalls ort zu gelangen. 
Gewiß ist es wichtig, daß am Unfallsorl die Gen-

darmerie rasch zur Stelle ist, weil es unter Um
ständen auch von Zeitfaktoren abhängt, die 
zweifellos auch menschlich bedeutsame Ver
schuldensfrage zu klären, aber sehr viel wich
tiger wäre es doch, daß rechtzeitig und mög
lichst rasch und möglichst noch vor der Gen
darmerie der. Arzt an Ort und Stelle ist, um 
dem Verletzten Erste Hilfe zu leisten beziehungs
weise durch die rechtzeitige Leistung der Ersten 
Hilfe Hunderten von Menschen das Leben er
halten zu können. 

Meine Damen und Herren ! Sie werden viel
leicht meinen, die Verletzten sterben daran, 
daß sie schwerste Organzerreißungen, Gefäß
zerreißungen oder bei den berüchtigten Frontal
zusammenstößen massive Gehirnaustritte ha
ben, daß sie schwere Stauchungsfrakturen 
erleiden, um dann in weiterer Folge an Fett
em bolien oder sekundären Komplikationen zu 
sterben. Keineswegs ! Sie sterben an Unfall
schock, an traumatisch bedingtem Herz still
stand, an Verschlucken des erbrochenen Ma
goninhaltes , weil sie auf den Rücken statt auf 
die Seite gelegt wurden, und dergleichen mehr ; 
sie sterben an Komplikationen, die ein intel
ligentes Kind, das in der Schule zwei Stunden 
Unterricht in Soforthilfe gehört hat ,  vermeiden 
kann. 

Ganz besonders kann natürlich der rasch am 
Unfallsort eintreffende Arzt solche Kompli
kationen vermeiden. Aber wenn er 10 oder 
15 Minuten nach dem durch den Schock oder 
Kollaps eingetretenen schweren Schockzustand 
oder Herzstillstand eintrifft, hilft ihm die 
beste Unfallsbereitschaftstasche nichts, helfen 
ihm auch alle Wiederbelebungsversuche nur 
mehr mit einer sehr rasch abnehmenden Er
folgswahrscheinlichkeit. Setzen wir also diese 
Gruppe von Ärzten in die Lage, rasch zu helfen. 

Im besonderen handelt es sich um Landärzte, 
deren rechtzeitiges Eintreffen schon dadurch 
häufig an sich und objektiv verzögert ist, 
weil sie sich gerade irgendwo auf Visite befin
den ; hat man aber dann einen Arzt glücklich 
irgendwo erreicht, muß er sich an endlos lan
gen Kolonnen etwa in den Fremdenverkehrs
ländern Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarl
berg in den Sommermonaten durchkämpfen, 
wobei er wertvolle und lebe118entscheidende 
Minuten verliert . 

Ich habe mir deshalb erlaubt, hier anzuregen, 
die Wagen dieser Gruppe von Ärzten mit Blau
licht und Folgetonhorn auszurüsten. Wir haben 
konkrete Erfahrungen damit. Ich darf viel
leicht, weil ich gerade den Kollegen Zankl aus 
St. Veit sehe, daran erinnern, daß wir in Kärn
ten einen solchen praktischen Arzt,  der zugleich 
lange Zei.t für das Rettungswesen verantwort
lich war, seit Jahren mit Blaulicht ausgerüstet 
haben ; es ist Dr. Kimeswenger aus St. Veit. 
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Wir können Ihnen jene zahlreichen Fälle nach
weisen, die gerade dieser Arzt durch den Minu
tenvorsprung, den er in manchem schweren Fall 
durch die begünstigte Fortbewegungsmöglich
keit erzielen konnte, gerettet hat.  

Die Ausdehnung dieses Privilegiums im Dien
ste dieser lebenserhaltenden Aufgabe kostet uns 
nichts, wird kaum Anlaß zum Mißbrauch solcher 
privilegierter Einrichtungen sein und wird 
manchem unserer Mitbürger das Leben retten 
können. Ich muß Ihnen vom Standpunkt des 
Arztes sagen - und Sie werden mir bei
pflichten -: Wenn wir auf Grund von vielleicht 
tausend Unfallseinsätzen mit Blaulicht von 
Landärzten einen Menschen gerettet haben, 
dann hat sich der Einsatz schon gelohnt ! 
Ich darf also auch hier wieder unseren E nt
s c h l i e ß u n g s a ntr a g  mit der Bitte an das 
Hohe Haus, ihn zu unterstützen und bei der 
Berlltung über dieses Gesetz Mittel und Wege 
zu finden, ihn zu effektuieren, zur Kenntnis brin
gen und mit Zustimmung des Präsidenten 
verlesen : 

Der Nationalrat wolle beschließen : 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

die Voraussetzung zu schaffen, daß die Be
rechtigung zur Führung von Blaulicht und 
Folgetonhorn auf jene Ärzte ausgedehnt wird, 
welche auf Grund eines lokalen Bedarfs 
für den Unfalleinsatz herangezogen werden 
und im besonderen dazu verpflichtet sind. 
Im besonderen dazu verpflichtet sind zum 

Beispiel die sogenannten Gemeinde- und Spren
gelärzte auf dem Lande, welche ja auch zu 
einem permanenten Anwesenheitsdienst ver
pflichtet sind und dadurch über die allgemeine 
Verpflichtung jedes Arztes zur unverzüglichen 
Hilfeleistung im Krankheits- und Unfallsfall 
hinaus noch eine besonders qualifizierte Ver
pflichtung haben. Diese Wünsche sind aus 
Kreisen der Landärzte seit Jahren immer wie
der an uns, aber auch an die zuständigen Stel
len herangetragen worden. 

Noch ein drittes Kapitel möchte ich in Form 
eines Entschließungsantrages dem Hohen Haus 
zu bedenken geben. Es ist ein Kapitel, bei 
dem ich Ihnen auch aus persönlicher beruflicher 
Erfahrung berichten kann . Seit bald 20 Jahren 
beschäftige ich mich als gerichtlicher Sachver
ständiger damit, eingetretene gesundheitliche 
Schadensfolgen nach Unfällen, wenn es um die 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen geht, 
vom ärztlichen Standpunkt aus zu beurteilen ; 
vorwiegend sind es natürlich Schädelver
letzte. 

Das Gesetz hat in dieser Richtung einige 
kleine Fortschritte gebracht, die wir begrüßen, 
wenngleich man auch diesbezüglich bei der 
Forderung auf Verstärkung und Ausbau von 
Sicherheitsmaßnahmell mehr auf internationale 

Erfahrung hätte zurückgreifen müssen. Aber 
eine sehr einfache gesetzliche Maßnahme würde 
geeignet sein, auch da tragisches Unheil zu 
verhüten. 

Sie wissen alle , daß der gefährdetste Ver
kehrsteilnehmer bekanntlich der rechts neben 
dem Fahrer sitzende Beifahrer ist. Er ist es, der 
durch die Windschutzscheibe oder gegen das 
Verdeck des Autos geschleudert wird, der durch 
die aufspringende Wagentür hinausfällt, der 
gegen massive Hindernisse geschleudert zu 
Tode kommt. Der Beifahrer steht zahlen
mäßig weit an der Spitze aller tödlich verletzten 
Verkehrsteilnehmer , die zur Zeit eines Unfalls 
in einem Kraftfahrzeug waren. 

Im Zeichen der zunehmenden Motorisierung 
ist nun die bedenkliche und lebensgefährliche 
Unsitte - vorerst ist es nur eine Unsitte -, 
ist der Leichtsinn, die Gedankenlosigkeit einge
rissen, Kleinkinder - ja sogar Säuglinge - und 
minderjährige Kinder gerade auf diesen gefähr
lichen Platz zu setzen. Wenn sich ein Erwach
sener, ein Volljähriger, ein Mensch, der über 
sich verfügungsberechtigt ist, dorthin setzt, 
wenn er darauf verzichtet, einen Sicherheitsgurt 
anzulegen, dann kann man sagen : Jeder soll 
so sterben, wie er will. Aber das gilt nicht für 
das Kind, das gilt nicht für den Minderjährigen, 
der gar nicht die Einsicht haben kann. Im 
Gegenteil : der ist ja  interessiert daran, die 
Nase möglichst an die Windschutzscheibe anzu
kleben, damit er möglichst viel sieht und damit 
er den Rausch der Geschwindigkeit des Papas 
oder der Mama am Steuer recht intensiv ge
nießen kann. In diesem Falle tragen wir, die 
Erwachsenen, die daneben sitzen, die Verant
wortung. Gerade der daneben am Steuer 
sitzende Vater oder die dort sitzende Mutter 
haben den Ehrgeiz, des Kind gewissermaßen in 
das Maximum des Fahrgenusses zu setzen, s·,Jbst
verständlich auch etwa mit dem väterlichen 
Stolz , zu demonstrieren, daß die Familie jetzt 
schon einen fahrbaren Untersatz hat. Diese 
Unsitte ,  diese Gedankenlosigkeit, diese L3icht
fertigkeit bezahlen Hunderte von Kindern mit 
schweren Verletzungen und mit dem Tod. 

Was nun ganz besonders bedenklich ist : 
Das Kind, infolge seines geringen Gewichtes 
kaum verankert, wird wie ein Ball aus dem 
Auto hinaus oder gegen feste Teile des Fahrzeu
ges geschleudert, und zwar mit seinem schwer
sten Körperteil, mit dem Schädel. Die Schädel
Hirn-Verletzungen der solchermaßen beschädig
ten Kinder sind zahllos. 

Was aber besonders bedenklich ist : 'Während 
die Schädel-Hirn-Verletzung des Erwachsenen 
eine relativ gute Vorhersage hat, wenngleich 
sie nach wie vor zu den schweren Verletzun
gen und zu den Verletzungen mit dem größten 
Anteil an Dauerfolgen zählt, ist die Schädel-
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Hirn. Verletzung des Kindes mit dem unge· 1 der Lage sein. Aber, meine Damen und Herren -
heuren Risiko der Dauerschädigung verbunden, des Hohen Hauses, an Ihnen liegt es, daß diese 
nicht nur der mangelnden intellektuellen Ent· Anregungen nicht zu spät kommen. 
wicklung infolge der Schädigung des Gehirns, Wir haben ja ähnliches bei der Empfehlung 
sondern auch sehr unangenehmer und bedenk- von Maßnahmen, welche die Unfallverhütung 
li eher Spätkomplikationen : es kommt zu bei Schulkindern begünstigen sollten, erfahren .  
traumatischen Anfallsleiden, zu  schweren Blättern Sie doch, bitte, nach ! Blättern Sie 
Werkzeugausfällen beim Kind, die es zum vor allem in den Protokollen der vorwiegend 
geistig oder körperlich dauernd Versehrten zuständigen Körperschaften, der Länder nach : 
machen. Wie viele Hindernisse, wie viele Bedenken, wie 

Meine Damen und Herren ! Raffen wir uns viele Wenn und Aber von allen möglichen 
doch auf, uns über all die formalen Hürden, Instanzen, angefangen von der Lehrerschaft, 
all die Schwierigkeiten, die es zweifellos auch die über die Überlastung der Schulpläne ge
bei der Bewältigung dieses Problems gibt - klagt hat, bis zu allen möglichen Behörden, 
auch juristische Schwierigkeiten mögen be- mußten überwunden werden, bis wir den ob· 
stehen -, hinwegzusetzen und diese Tausende ligaten VerkehrserziehungsuntelTicht durchge
von Kindern vor dem Leichtsinn, der setzt haben. Wir haben ihn mit Erfolg durch· 
Fahrlässigkeit und der Gedankenlosigkeit der setzen können, und die Zahlen nicht verun
eigenen Eltern zu schützen. Minderjährige, glückter Kinder haben für die Richtigkeit 
Kleinkinder gehören nicht auf den rechten Vor- der Maßnahme gesprochen, auch wenn heute 
dersitz ! trotzdem die Zahl der Unfälle von Kindern auf 

Sie gehören auch dann nicht dorthin, wenn der Straße im Ansteigen begriffen ist . Das hängt 
die Mutter diese Kinder etwa auf den Schoß nicht damit zusammen, daß die Erziehungs
nimmt.  Dann sind sie nämlich besonders ge- maßnahmen wirkungslos oder gar zwecklos 
fährdet. Dann erteilt ihnen das Körpergewicht sind, sondern einfach damit, daß auch diese 
jener Person, die das Kind hält, noch eine Maßnahmen unzureichend sind, der rein quan. 
zusätzliche Beschleunigung, und das Kind titativen, objektiven Erhöhung der Unfalls
wird nicht nur nach vorn geschleudert , sondern gefährdung Paroli zu bieten. 
von dem nachfolgenden Erwachsenen auch noch Meine Damen und Herren ! In dem bespro-
jämmerlich zerquetscht. chenen Fall haben wir es aber in der Hand, 

Die Fliehkräfte, die dabei zur Wirkung mit ein paar Zeilen Gesetzestext wirklich 

kommen, sind auch bei kleinen Geschwindig- Zehnt aus ende von Kindern vor Gefährdung, 

keiten schon gigantisch. Das alles unterschätzt vor Verletzung und vor Tod zu bewahren. Des

der Laie. Wenn Sie etwa, um ein Beispiel zu halb darf ich mit Genehmigung des Herrn Prä· 

bringen, einen Feldhasen - kein sehr großes sidenten auch diesen E n t s c h l i e ß u ng s antr a g  
verlesen. Er lautet : Lebewesen - mit einer Geschwindigkeit von 

150 km/h - das ist schon eine sehr große Ge- Der Nationalrat wolle beschließen : 
schwindigkeit, aber heute durchaus üblich - Die Bundesregierung wird aufgefordert , 
anfahren, so macht die Wucht, mit der diesesrela- für die Einführung einer gesetzlichen Be-
tiv kleine Lebewesen auf das Aut,o einwirkt, stimmung vorzusorgen, daß das Mitführen 
400 Metel'kilosekunden aus . Sie können sich von minderjährigen Kindern auf den Vorder-
also vorstellen, mit welcher Wucht etwa bei sitzen von Kraftfahrzeugen untersagt wird. 
einem Anprall eines Fahrzeuges frontal gegen Hier muß noch ergänzend angefügt werden : 
ein starres Hindernis ein 10 bis 15 kg schweres Der Erwachsene kann die spezifische Gefähr
Kind gegen eine Verstrebung des Autos ge- dung des Beifahrersitzes vorn durch eine zweck. 
schleudert wird. mäßige Sicherheitseimichtung, nämlich durch 

Ich kann Ihnen zahlreiche Fälle aus meiner den Sicherheitsgurt, wesentlich reduzieren. 
eigenen Gutachterpraxis als Beleg anführen, Lassen Sie mich hier die persönliche Bemerkung 
aber wir haben sehr viel signifikantere große machen, die auch an Sie alle, meine Damen und 
Statistiken über Fälle, in denen das Kind, Herren, soweit Sie Autofahrer sind, gerichtet ist : 
das unangeschnallt auf dem rechten Vordersitz Machen Sie von dieser Einrichtung, die ja jetzt 
saß, tödlich verunglückt ist und die drei oder gesetzlich zwingend wird, Gebrauch ! Es soll 
vier übrigen, erwachsenen Insassen, die im nicht wieder so werden, daß wir hier zwar eine 
Fond und hinter dem Lenkrad saßen, fast zweckmäßige Vorschrift haben, man es aber 
unverletzt geblieben sind. dann mit zeitlicher Entfernung von der Gesetz-

Wir müßten uns doch in die Lage versetzt werdung dieser Vorschrift immer leichter und 
sehen,  diese Kinder durch ein einfaches Verbot fahrlässiger nimmt. 
vor diesem Schicksal zu schützen. Selbst wenn, Ich könnte Ihnen hier zahlreiche schwere Un
wie ich auch hier zubillige,meine diesbezüglichen fälle von Menschen anführen, die Sie gekannt 
Anregungen spät kommen, müßten wir dazu in haben, bedeutende Männer, die im öffentlichen 
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Leben, in der Wissenschaft, auf allen möglichen 
Ge bieten tätig waren und die wir deshalb 
verloren . haben, weil sie im kritischen Augen
blick ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt 
hatten. Es gibt hier allerdings noch eine 
gewisse Problematik, eine medizinische, eine 
unfallchirurgische und, wenn Sie wollen, eine 
unfalltechnische Problematik. Aber im großen 
und ganzen kann man sagen, daß in mehr als 
90 Prozent aller dieser Fälle der Sicherheits
gurt lebensrettend war oder zumindest die 
Unfallsfolgen wesentlich verringert hat. Aber 
dem Kind auf dem Vordersitz kann man mit dem 
Sicherheitsgurt nicht helfen, es sei denn, man 
würde neben dem für den normalen Erwach
senen entwickelten Sicherheitsgurt noch einen 
speziellen Sicherheitsgurt für das Kind ein 
richten, aber das ist ja wahrscheinlich tech
nisch nicht möglich. Trotzdem ist ein Kind 
mit Sicherheitseinrichtung auf dem rechten 
Vordersitz mehr gefährdet als ein Kind ohne 
Sicherheitseinrichtung, das im Fond sitzt. 

Meine Damen und Herren ! Ich habe Sie mit 
diesem Appell in der vorgeschrittenen Zeit 
vielleicht über Gebühr belästigt und aufgehal
ten, aber glauben Sie mir : Es ist aus der ganz 
besonderen Verantwortung heraus erfolgt, die 
ich glaube, nicht nur als Abgeordneter , sondern 
auch als Arzt zu haben. Ich würde mich als 
Arzt freuen, wenn Sie sich diesen Appell zu 
Herzen genommen haben sollten. ( Beifall 
bei der F PO.) 

Präsident Wallner : Sie haben die einge
brachten Entschließungsanträge gehört. Die 
Anträge sind nicht ordnungsgemäß unter
stützt. Ich stelle daher für jeden dieser 
Anträge getrennt die Unterstützungsfrage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag der Abgeordneten Dr. Scrinzi und Ge
nossen, betreffend die Aufforderung an die 
Bundesregierung, die Voraussetzungen zu 
schaffen, daß als weitere Zulassungsbedingung 
der Besuch eines Ausbildungskurses für Sofort
maßnahmen bei Verkehrsunfällen erbracht 
werden muß, ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist nicht 
ordnungsgemäß unterstützt. Ich kann daher 
den Antrag nicht in die Verhandlungen ein
beziehen. 

Ich komme nunmehr zur Unterstützungs
frage über den Antrag der Abgeordneten 
Dr. Scrinzi und Genossen, betreffend Ausdeh
nung der Berechtigung zur Führung von Blau
licht und Folgetonhorn auf den ärztlichen 
Unfalleinsatz . Ich bitte jene DD men und Herren, 
die diesem Entschließungsantrag ihre Unter
stützung geben, sich von den Sitzen zu er
heben. - Der Antrag ist nicht ordnungsgemäß 
unterstützt. 

Wir kommen nun zur Ullterstützungsfrage 
für den Antrag der Abgeordneten Dr . Scrinzi 
und, Genossen über das 'Mitführen minder
jähriger Kinder auf den Vordersitzen von 
Kraftfahrzeugen. Ich bitte jene Damen und 
Herren, die diesem Entschließungsantrag ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Der Antrag ist ebenfalls nicht 
ordnungsgemäß unterstützt. 

Die drei Anträge können daher nicht in 
die Verhandlungen einbezogen werden. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Abge
ordnete Konir. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Konir (SPÖ) : Herr Präsident ! 
Meine Damen und Herren ! Hohes Haus ! 
Ich kann mir vorstellen, daß ich es jetzt 
ein bißehen schwer habe. Herr Dr. Scrinzi 
hat von der vorgerückten Stunde gesprochen. 
Ich habe zu dieser Stunde nicht einmal die 
Möglichkeit, zu provozieren oder irgendwie 
anzuklagen, um Sie damit wachzuhalten. 
(Abg. M i n kowi tsch :  Das fällt dem Konir 
besonders schwer !) Das fällt mir besonders 
schwer, wenn ich der Volkspartei gegenüber
stehe und an alle Sünden denke, die sie be
gangen hat. 

Meine Damen und Herren ! Vor ungefähr 
sieben Jahren, am 6. Juli 1960, haben wir die 
Straßenverkehrsordnung in diesem Hause be
handelt . Ich war damals erst einige Tage im Haus, 
und ich stehe heute noch unter dem Eindruck 
dieser Diskussion, die außerordentlich sach
lich und menschlich gewesen ist . Darf ich 
nur einige Zeilen - ich habe mir mehr vor
genommen -, nur den Beginn einer Rede 
wieder holen : 

" Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
In diesem Saal haben 165 Abgeordnete ihren 
Sitz,  und mit unseren Gästen auf der Galerie 
und mit den Beamten und Journalisten 
mögen wir 300, die im Couloir inbegriffen, 
sein. Ohne jegliche prophetische Gabe kann 
ich jetzt mit apodiktischer Gewißheit vor
aussagen, daß mindestens 30 von uns in den 
nächsten zehn Jahren durch Verkehrsunfälle 
zumindest verletzt werden. Diese Voraussage 
erlaubt uns die österreichische Bundesstatistik, 
nach der im vergangenen Jahr rund 70.000 Men
schen, dag ist 1 Prozent unserer Bevölkerung, 
durch Verkehrsunfälle verletzt oder getötet 
worden sind. "  

Mit diesen Worten hat ein sehr begabter 
Men'Sch, der leider nicht mehr unter uns weilt, 
den ein hartes, böses Schicksal aus unseren 
Reihen gerissen hat, damals seine Rede be
gonnen : Peter Strasser, U11S allen, die wir da
mals dem Haus angehört haben, in bester 
Erinnerung. 
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Das war, wie gesagt, 1 960. Aber, meine 
Damen und Herren, ich werde Sie nicht mit 
Zahlen martern. 196 1 : 75.000 Unfälle -
die Hunderter, Zehner und Einer erspare ich 
mir - ; 1965 : 9 1 .000. Davon Verletzte und 
Tote 196 1  58 .000 und 1965 61 .000. 

Mir hat heute Herr Dr. Broda frisch, gleichsam 
aus der Bäckerei, Zahlen überreicht, die uns 
vielleicht das ganze Problem vergegenwärtigen 
und uns zwingen, den Ernst dieses Problems 
zu sehen. In Wien allein sind mit 3 1 . Mai 
1 967 383. 202 Fahrzeuge registriert ; davon 
266.454 PKW, 33.401 LKW, 24.847 Motor
räder, 10.459 Anhänger, 48.041 Mopeds. Im 
Jahr vermehrt sich diese Zahl um 20.000. 
Das heißt, in Wien gehört einschließlich 
Kindern und Jugendlichen jeder Vierte zu dem 
Kreis, der heute durch dieses GBsetz irgelldwie 
betroffen wird. 

Meine Damen und Herren ! Ich will nichts 
z itieren ; ich werde Ihnen nur die Blätter zei
gen. Heute, nicht nur in der "Arbeiter
Zeitung" , auch im "Kurier" - ich habe es 
wenigstens gesehen , im "Volksblatt" : 
"Abgefahrene Reifen : 9 Verletzte" ;  aus der 
gleichen Woche, "Volksblatt", 1 7 .  Juni : "Pneu
glatzen : Mutter tot" - eine Gerichtsverhand
lung. "Kurier" vom 20. Juni : "Autobahn, 
glatte Reifen, tödlicher Unfall" .  

Dazu kommen die zwei Unfälle, die uns 
allen in EriImerung sind und die manchen 
von uns auch persönlich berührt haben. 
Ich meine die Herren der VÖEST und das 
junge deutsche Paar, das in Wien auf Urlaub 
gewesen ist und auf der Heimfahrt verletzt 
worden ist. 

Im § 7 Abs. 4 haben wir dazu Stellung genom
men und dem Ministerium die Möglichkeit 
gegeben, dagegen einzuschreiten. Aber, meine 
Damen und Herren, jetzt möchte ich mich an 
Ihre Erinnerung wenden : Am 3 1 .  Mai habe ich 
in diesem Haus an den Innenminister die An
frage gestellt, ob man nicht auf Grund dieser 
Unglücksfälle die Reifen überprüfen sollte. 
Der Herr Minister hat sich zurückgezogen 
auf die Unzuständigkeit des Bundes.  Er hat 
gemeint, es sei Landessache, Sache der Be
zirksbehörden. Steht der Paragraph vor dem 
Herzen 1 Oder hätten wir nicht alle die Pflicht,  
bei diesen Zahlen von Unglücksfällen ohne 
NachsiClht und ohne Rücksicht auf die Zuge
hörigkeit, auf die Machtbefugnis einzuschrei
ten ? 

Ich frage : Wie viele müssen noch sterben, 
bevor wirklich etwas geschieht ? Wie viele 
müssen noch sterben, bevor durch Verordnung 
wenigstens ein Mindestprofil vorgeschrieben 
wird ? Wir haben drei Gegebenheiten, die 
uns dabei berühren : die Straße - Verkehrs
ordnung, die Maschine - das heutige Gesetz 

und den Menschen. Wir können die Straße, 
wir können die Maschine in Gesetze einbezie
hen und sie verändern. Es ist fast unmöglich, 
den Menschen zu verändern, ihm vorzuschrei
ben, wie er sich verhalten muß, damit diese 
Todesserie zu Ende geht. 

Ic h habe vor mir einen Artikel der 
"Arbeiter-Zeitung" :  "Tödlicher Wasserkeil bei 
Tempo 100" , eine Untersuchung des Hoch
schulprofessors Dr. Ing. Frallz Blitz! . Da 
wird darauf hingewiesen, daß bei nasser Straße 
E,chon bei 16 km Geschwindigkeit das Fahrzeug 
die Haftung mit der Straße verliert, daß sich 
vorne bei den Rädern ein Wasserkeil bildet, 
der größer wird, je schneller sich das Fahrzeug 
bewegt, und daß dieser Keil nun den Wagen 
buchstäblich von der Straße hebt. Und da 
heißt es : Ein Windstoß, der Versuch, zu brem
sen, die Fahrtrichtung zu verändern, kann 
zum Tode führen. 

Sagen Sie mir das GBsetz, formulieren Sie 
den Paragraphen, mit dem man dieses Sterben 
verhindern kann ! Da gibt es einen einzigen 
Appell : Mensch, denk daran, daß es andere 
gibt , die dich lieben, die weinen, wenn du 
verletzt bist, wenn du tot bist ! Denk daran, 
unter welchen Schmerzen dich deine Mutter 
geboren hat. Gib acht ! ,  oder - wie es Herr 
Minister Czettel einmal hat formulieren lassen 
- "Das Leben hat Vorrang" ! (Beifall bei 
der SPO.) Komm um eine Stunde später 
nach Haus, aber komm nach Haus ! Der Tod 
kommt gewiß irgendeinmal ; du mußt ihn 
nicht holen, du mußt ihn nicht erzwingen. 

Meine Damen und Herren ! Ich wäre bei 
manchen Dingen noch gerne ins einzelne ge
gangen, denn ich meine, es wäre notwendig, 
dabei über vieles zu reden. Vielleicht könnte 
der Appell in diesem Haus doch dazu beitra
gen, daß es mehr Disziplin gibt. 

Darf ich dabei eine kleine Anekdote -
ich weiß nicht einmal, ob sie wahr ist - er
zähleJ!.. Es hat da irgendeinmal 1 945 -
vit·lleicht können Sie sich erinnern - kleine 
englische Bücherln gegeben, wie "Readers 
DigeRt", "Auslese " ;  darin war ein Ausspruch, 
ich glaube von Feldmarschall Slim - ich will 
ihm nicht einen Titel geben, den er vielleicht 
nicht hat, aber er war zu dieser Zeit der Höchst
kommancliE-Tellde der englischen Armee -, 
er hat damals gesagt : Daß du in England 
hinfahren kannst, wohin du willst, das ist 
Freiheit ; daß du aber auf der linken Straßen
seite fahren mußt, das ist Disziplin ! 

Man kÖlll1te diesen Speach nicht nur da, 
sondern oft und oft in unserem Leben ver
wenden. Freiheit ohne Disziplin ist keine Frei
heit, sondern manchmal eine sehr gefährliche 
Angelegenheit. Und Freiheit des Autofahrers 
ohne Disziplin ist Mord - sagen wir es ganz 
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offen -, ist Rücksichtslosigkeit gegenüber den 
Mitbürgern, ist eine Tat gegen die Mütter, 
gegen das Leben. 

Und nun, meine Damen und Herren, 
will ich Sie wirklich nicht zu lange auf halten, 
aber ich muß doch zu einigen Dingen Stellung 
nehmen. Zum Beispiel zum § 1 ,  zU dieser be
rühmten Formulierung : "Straßen mit öffent
lichem Verkehr". 

Ich habe ein Gutachten des ARBÖ bei mir. 
Das ist abgeschrieben, aber es ist in meinem 
Besitz. Da wendet sich der ARBÖ gegen diese 
Einengung, denn bekanntlich hat es im alten 
Gesetz nur "Straßen" geheißen, die Worte 
"mit öffentlichem Verkehr" engen also den 
Begriff, die Möglichkeiten ein. Ich habe ein 
Gutachten des Hauptverbandes vor mir, auch 
in Abschrift ; in diesem wird darauf hinge
wiesen, wie sich die Einengung für Menschen, 
die zu Schaden kommen, auswirken könnte. 

Einer unserer Betriebsräte hier im Haus 
hat Dr. Broda gefragt : Wie ist das, wenn 
in meinem Betrieb in Ranshofen zwei Privat
fahrzeuge zusammenstoßen und es zum Scha
den kommt ? Ist dieser Schaden durch eine 
Versicherung gedeckt ? Die Fahrzeuge sind 
nicht betriebseigen, es sind fremde Fahrzeuge. 
- Darf ich fragen: Wie ist das auf Flugplät
zen - wir haben ja darüber im Ausschuß 
sehr lange gesprochen -, also in Großbetrieben, 
Alpine, VÖEST und, wie gesagt, zum Bei
spiel oben in Ranshofen, in den Stickstoffwer
ken, in den Forsten und in der Land wirt
schaft ? 

Warum diese Einengung ? Sie ist uns 
un verständlich. Werden die dort verwendeten 
Fahrzeuge auch in der notwendigen Weise 
überprüft ? Besteht die Gewähr, daß der, 
der sie führt, auch eine entsprechende Ausbil
dung hat ? Sind - und das habe ich schon 
gesagt - Fahrer und eventuell geschädigte 
Dritte durch Versicherung entsprechend ge
sichert ? Wem dient diese Definition ? 

Darf ich jetzt ein kleines 'bißehen boshaft 
sein ? Persönlich vertrage ich mich mit dem 
Generaldirektor der Handelskammer außer
ordentlich gut, er hat uns ja in 
Niederösterreich sehr lange geholfen, er 
war mit uns im Vorstand der Krankenkasse, 
wir haben immer das beste Einvernehmen 
gehabt. Aber warum ist die Handelskammer 
für diese Bestimmung und der ARBÖ dagegen, 
der Hauptverband dagegen, die Vertreter 
der Arbeitnehmer dagegen ? Weil man sich 
bei Versicherungszahlungen etwas einsparen 
kann. Was aber da eingespart wird, geht auf 
Kosten derer, die zu Schaden kommen. 

Aber erfreulicherweise darf ich nun einen 
E n t s c h l i e ß u n g s a n t r a g  vorlegen, der im 

Ausschuß keine Zustimmung, jetzt aber im 
Haus die Zustimmung aller drei Fraktionen 
gefunden hat: 

E n t s c h l i e ß u n g s a n  t r a g  
der Abgeordneten Konir, Dr. Fiedler, 
Dr. van Tongel und Genossen, betreffend 
Straßen mit nicht-öffentlichem Verkehr. 

Der Nationalrat möge beschließen : 
Die Bundesregierung wird ersucht, dem 

Nationalrat bis 30. Juni 1969 einen Bericht 
zu erstatten über die Erfahrungen hinsicht
lich Benützung von Straßen mit nicht
öffentlichem Verkehr durch nicht zum Ver
kehr z"llgelassene Kraftfahrzeuge, damit im 
Bedarfsfalle legislative Maßnahmen zur Er
weiterung dieses Anwelldungsbereiches des 
Kraftfahl'gesetzes für Kraftfahrzeuge, die 
auf Straßen mit nicht-öffentlichem Verkehr 
verwendet werden, getroffen werden kön
nen. 

Der Herr Präsident hat den Antrag. Ich 
lege ihn also vor. 

Nun gibt es zum Beispiel eine kleine Kuriosi
tät : Gleich im nächsten Paragraphen, also 
im § 2, heißt es unter 1 :  "Kraftfahrzeug ein 
zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder 
auf Straßen verwendetes Fahrzeug . . .  " Unter 
§ 1 ist noch von "Straßen mit öffentlichem 
Verkehr" die Rede. 

Das scheint ein bißchen etwas daneben
gegangen zu sein, ich habe darauf auch schon 
im Ausschuß aufmerksam gemacht, habe aber 
keine Zustimmung gefunden, das zu ändern. 

Ich darf sagen, daß das Klima im Ausschuß 
außerordentlich gut war ; das ist vom Kollegen 
Minkowitsch heute schon betont worden. 
Wir haben uns zeitweise gehänselt ; aber bei 
langen Sitzungen ist das ja nicht anders mög
lich. Wir haben wirklich versucht, mitein
ander zu arbeiten. 

Es gibt zum Beispiel laut § 2 Z. 19 den 
berühmten Transportkarren, wo es dann heißt : 
" . . . von Gütern sowie in erster Linie zur Ver
wendung innerhalb von Betriebsanlagen 
bestimmt ist ;" -. Da müßte man also den 
Behörden anraten, Hellseher anzustellen, damit 
sie vorausschauen können, wo diese Geräte 
einmal verwendet werden. (Der Präsident  
übernimmt wieder den Vorsitz.) 

Im § 4 ist es zum Beispiel um Abmessungen 
und Gewichte gegangen. Das war vorher in 
Verordnungen bestimmt ; wir waren der Mei
nung, es gebe zu viele Verordnungen, man solle 
vieles in das Gesetz aufnehmen. Es ist aber 
nicht nur darum gegangen, daß diese Bestim
mungen ins Gesetz kommen sollen, sondern 
die Abmessungen und Gewichte erschienen uns 
außerordentlich wichtig, denn vom Gewicht, 
von der Breite, der Länge des Fahrzeuges 
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hängt unter Umständen die Gefährdung einer 
Brücke, die Gefährdung der St,raßendecke 
ab. Ich gestehe ganz offen : Wir sind da der 
Empfehlung des Städtebundes nachgekommen, 
diese Frage anzuschneiden. 

Eine Angelegenheit, die von Dr. Scrinzi 
schon angeschnitten worden ist, betrifft die 
berühmte Frage : Sicherheitsgurte - ja oder 
nein, für alle Fahrzeuge, nur für einen Teil 
beziehungsweise für welche � 

Ich darf daran erinnern, daß es in dieser 
oder in der vorigen Woche, ich will jetzt 
darüber nicht streiten, einen Unfall gegeben 
hat - ich glaube, das war das junge Münchner 
Paar -, bei dem die Frau durch die Wind
schutzscheibe geflogen ist. Ich möchte fast 
behaupten - ich habe mich nicht näher 
informiert -, daß dieser tödliche Unfall nicht 
geschehen wäre, wenn die Frau einen Sicher
heitsgurt gehabt hätte. 

Wie bei vielem im Leben sind wir auch in 
dieser Angelegenheit im Ausschuß zu einem 
Kompromiß gekommen : Der Sicherheitsgurt 
ist nicht vorgeschrieben, wohl aber die Vor
richtung bei den Vordersitzen, ander man später 
den Gurt anbringen kann. 

Es hat über alle möglichen - Kollege 
Minkowitsch hat es auch schon gesagt -
landwirtschaftlichen Geräte Debatten gegeben. 
Ich habe in Erinnerung, daß man sehr lange 
über die Falldeichsel - ich glaube, so heißt 
dieses Zeug - diskutiert hat. Fährt man auf 
der Straße, dann geht's, fährt man aber über 
den Acker, dann könnte sich durch die Un
ebenheit des Bodens eine Situation ergeben, 
als ob die Falldeichsel gefallen wäre ; sie 
bremst den Wagen. Wir haben mit uns reden 
lassen, es ist da, wie gesagt, zu Kompromissen 
gekommen. 

Meine Damen und Herren ! Nun komme ich 
- Kollege Minkowitsch hat es angekündigt -
zu den berühmten Schmutzlappen. Zuerst 
war man im Ausschuß für die Lappen. Dann 
kam das Gutachten eines Ministerialrats, der 
uns erzählt hat, es gehe nicht nur um die 
Streuung der Spritzer nach hinten, sondern 
vor allem auch um die seitliche Spritzung, 
die unter Umständen den entgegenkommenden 
Fahrer gefährdet. Ich habe schon damals 
gesagt : Auf Autobahnen spielt das keine 
Rolle, weil ja das entgegenkommende Fahr
zeug auf der anderen Seite fährt ; auf normalen 
Straßen könnte nie die Geschwindigkeit gefah
ren werden, daß das gefährlich wird. Ich 
habe persönlich eine Untersuchung angestellt 
und Dutzende unserer hauptberuflichen Fahrer 
gefragt, wie sie zu der Frage stehen. Ich habe 
keinen gefunden, der nicht gesagt hätte, 
Schmutzlappen seien notwendig. Dabei wurde 
ich auf eine Tatsache aufmerksam gemacht, 

die vielleicht wesentlich ist. Sie sagen, es 
gehe wohl um den Schmutz, aber es gehe vor 
allem um den Stein, der geschleudert werden 
kann, der die Windschutzscheibe zertrümmert 
und unter Umständen ein großes Unglück 
herbeiführt. 

Meine Damen und Herren ! Ich verdanke 
einer Aufmerksamkeit des Kollegen . . . (Der 
Redner blättert in seinen Unterlagen. - Abg. 
Dr. Gorbach:  . . .  von der O v P I) Aber gar 
keine Spur ! Diese sind ja gar nicht so auf
merksam ! (Heiterkeit.) Ich verweise viel
mehr auf ein Gutachten der Hochschule 
Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig von Pro
fessor Dr. Ing. Paul Koeßler. Ich will es 
aber nicht vorlesen. Ich darf nur sagen , daß 
darin festgestellt wird, die Schmutzlappen 
seien notwendig. Er bestreitet nicht, daß die 
Gefahr der seitlichen Spritzung besteht. Aber 
man könne sie verhindern, wenn man die 
Schmutzlappen ein wenig nach innen neigt, 
wenn man also die Schmutzlappen irgendwie 
schräg stellt. Die Wissenschaft sagt also : 
Schmutzlappen ! 

Ich hoffe, daß das Gesetz einmal novelliert 
wird und daß die Erfahrung bis dahin so 
groß sein wird, daß wir dann wirklich zu 
Schmutzlappen kommen. Man möchte lachen : 
Es ist ein Stückehen Leder, aber von diesem 
Stückchen Leder hängt es ab, oh der "kleine 
Karli" morgen vielleicht Waise wird. Wir 
sollen daher diese Kleinigkeiten oft und oft 
ernster nehmen. 

Zum Beispiel ist im Zusammenhang mit 
§ 14 Abs. 1 die Frage entstanden, ob der 
Scheinwerfer besonders die rechte Seite be
leuchten kann. Darüber haben wir gestritten. 
Im Gesetz ist die Möglichkeit gegeben ; ob 
sie vernünftig ist, dazu wird auch die Erfah
rung das letzte Wort sagen. 

Wir haben lange auch darüber diskutiert 
- man muß, um a11 das verstehen zu können, 
immer wieder die Atmosphäre und das Klima 
des Ausschusses herbeizaubern -, ob man 
bei einer Fußgängergruppe den Scheinwerfer 
aufdrehen darf. Wir haben darüber diskutiert, 
was eine "Gruppe" sei . Liegt dann, wenn 
20 Leute im Gänsemarsch je 2 m hinterein
ander gehen, eine "Gruppe" vor 1 Wie bei 
vielem haben wir auch da eine Lösung gefun
den : Eine Gruppe von Fußgängern liegt vor, 
wenn mehrere Fußgänger entweder durch 
Bilden einer Formation oder durch sonstige 
geringe Entfernung . . .  und so weiter. Ich 
habe da nur eine einzige Frage : Wie soll der 
Fahrer, der eine Anzahl Von Menschen sieht, 
feststellen, ob die Definition des Gesetzes 
zutrifft ? Das ist wirklich schwierig. 

Eine andere Frage - Dr. van Tongel hat 
sie als seine Lieblingsfrage sehr oft zitiert - :  
Soll man in der Stadt mit Fernlicht blinken 
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dürfen oder nicht ? Das Gesetz gibt diese 
Möglichkeit nicht, aber viele, viele Fahrer 
sagten mir, ihr Wagen biete überhaupt keine 
andere Möglichkeit, als mit dem Fernlicht zu 
blinken, wobei natürlich unter " Ortsbereich" 
etwas ganz Verschiedenes zu verstehen ist : 
ein Dorf in Niederösterreich mit spärlicher 
Beleuchtung, Straßen in Wien, in Graz, in 
Linz, wo das Abblendlicht gar nicht zum 
Durchbruch kommt, wenn man damit Warn
zeichen geben möchte. 

Wir haben im Gesetz eine Pannenvorrich
tung, auch erstmalig. In Deutschland gibt 
es, wie uns gesagt worden ist, so etwas wie 
eine Alarmvorrichtung. Wir haben darüber 
gestritten, ob man diese Pannenvorrichtung, 
Alarmvorrichtung beim fahrenden Wagen oder 
nur beim stehenden Wagen betätigen kann. 
Das Gesetz sagt : nur bei stehendem Wagen. 

Nun wieder eine kleine Kuriosität : Das 
(der Redner zeigt einen Umschlag, auf dem 
einige Zeilen stehen) ist nach den alten gesetz
lichen Bestimmungen das Verbandszeug, das 
genügt. Ich habe die Zeitung der Gendar
merie, die bestätigt, daß sie nicht einschreiten 
könne, weil laut Text des alten Gesetzes in 
diesem Fall der Fahrer dem Gesetz entspricht. 
Das haben wir geändert. Ich glaube, daß wir 
damit auch den Anregungen des Dr. Scrinzi 
nachgekommen sind. 

Wir haben auch durchgesetzt, daß der 
Kraftfahrbeirat erweitert wird ; es sind jetzt 
statt 24 26 Mitglieder. Die Fahrlehrer und 
auch - ein österreichischer Kompromiß -
die Unfallversicherung der Landwirtschaft 
bekommen je einen Vertreter. 

Ich darf darauf hinweisen, daß wir bei den 
Schülertransporten von 8 auf 14 gegangen 
sind. Man kann also jetzt im Volkswagenbus 
14 Kinder mitnehmen. Dies machten wir 
auf Grund einer einfachen Tatsache : Sie 
wissen, daß wir dabei sind, die Schulen "höher 
zu organisieren" , sodaß man also viele Kinder 
vom Wohnort zum Schulort transportieren 
muß. Das ist aber umso schwieriger, je weniger 
Kinder in einem Wagen mitgenommen wer
den können. Wir haben als Ausnahme be
stimmt, daß dieser Paragraph, wie ich glaube, 
schon mit 1 .  September dieses Jahres in Kraft 
tritt. 

Nun möchte ich im großen und ganzen 
Schluß machen. Ich glaube, ich habe darauf 
hingewiesen, worum es geht. Ich möchte 
nur noch mit folgender Bemerkung schließen : 
Natürlich haben wir auch versucht - wie 
soll ich sagen ? -, zu stilisieren, auf gramma
tikalische Fehler aufmerksam zu machen, 
bessere Formulierungen zu finden. Aber da 
ist uns dann geantwortet worden, das sei 
nicht so einfach. Der Legist läßt sich durch 

einen Techniker irgendeinen Tatbestand ein
mal in Worte fassen. Dann überprüft er das, 
er formuliert, legt die Formulierung weg, läßt 
sie einigen Leuten lesen, diese kommen dann 
zu der Ansicht, sie sei nicht gut, man solle 
sie ändern. Sie wird geändert, dann schläft 
der Legist einige Nächte unruhig. Schließlich 
kommt er zur Erkenntnis, daß die erste Formu
lierung doch die beste ist. 

Es scheint sich bei den Gesetzen eine andere 
Sprache als Deutsch herauszubilden. Das 
macht es uns - ich möchte sagen : den nor
malen Menschen, den Nicht juristen - sehr 
schwierig, diese Sprache zu verstehen. 

Aber wir haben dabei, meine Damen und 
Herren, auch kennengelernt, mit welchem 
Fleiß die damit beschäftigten Beamten gear
beitet haben, mit welcher Geduld sie unsere 
ewigen Änderungen ertragen haben, daß sie 
bereit gewesen sind, darauf einzugehen. Es 
ist ihnen heute oft und oft dafür gedankt wor
den. Ich will es auch tun. Aber es war immer 
von "Beamten" die Rede. Bei den Sitzungen 
war aber auch eine "Beamtin" . Wir Männer 
sollten so galant sein, nicht nur von "Beam
ten", sondern auch von der betreffenden 
"Beamtin" zu reden, und wir sollten ihr hier 
herzlichst danken. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident : Zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Zeillinger. Ich erteile es ihm. -
Augenblick ! Vor der Worterteilung gebe ich 
noch bekannt : Der Entschließungsantrag der 
Abgeordneten Konir, Dr. Fiedler, Dr. van 
Tongel ist ordnungsgemäß unterstützt und 
steht daher mit in Verhandlung. 

Bitte, Herr Abgeordneter Zeillinger. (Abg. 
Dr. Gorbach  zum Abg. Zeillinger : Zwei 
Minuten !) 

Abgeordneter Zeillinger (FPÖ) : Hohes Hau s !  
Meine Damen und Herren ! Ich weiß nicht, 
waru m Sie auf seiten der Regierungspartei 
wieder so enttäuscht waren. Ich hoffe, es 
war nicht deswegen, weil die Verhandlungen 
etwas länger dauern. Der Grund hiefür liegt 
ausnahmsweise nicht bei der Opposition, 
sondern, wie Ihnen ja in Erinnerung sein 
dürfte, es hat heute die mit Abstand längste 
Rede, die längste Vorlesung, die über eine 
Stunde gedauert hat, ein Sprecher der Re
gierungspartei gehalten - mit Recht, muß 
ich sagen, denn das Kraftfahrgesetz, das heute 
hier zur Diskussion steht, verdient entspre
chende Beachtung. Das Parlament wäre schlecht 
beraten, wenn es den Stil beziehungsweise 
die Stillosigkeit der Bundesregierung, alles 
unter Zeitdruck durchzup<eitschen, auch bei 
einer so wichtigen Gesetzesmaterie, ,vie es 
das Kraftfahrgesetz ist , durchführte . Wir haben 
gcseh0n, daß es trotz genauester und bester 
Beratungen sehr viele Vorschläge gibt, die 
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noch hier im Hause gemacht werden bezie
hungsweise gemacht worden sind. Ich glaube, 
es ist notwendig, daß sich die Parteien damit 
befassen. Es ist höchst unerfreulich - ich 
möchte da<; in aller Öffentlichkeit feststellen -, 
wenn man nur deswegen, weil die Regierung 
Klaus ihren Zeitplan nicht einhalten kann, 
nun herumgeht und sagt : Aufhören mit dem 
Reden, kurz reden ! ,  denn sonst ist der ganze 
Zeitplan über den Haufen geschmissen. 

Ein Kollege hat das Gerücht verbreitet, 
ich verlange, daß bis 23 Uhr verhandelt 
werde. Ich möchte klarstellen : Umgekehrt 
ist es ! Ich habe, obwohl es die Klubobmänner 
so vereinbart haben, also auch meiner zuge
stimmt hat, rein persönlich, als Zeillinger 
dagegen protestiert und erklärt, daß es eine 
Zumutung an einen geistigen Arbeiter ist 
- und das sind wir alle hier in diesem Hau'5e, 
hoffe ich - zu gl au ben, er könne ohne weiteres 
14, 1 5  Stunden arbeiten, sich dann hinsetzen 
und sich noch auf die nächste Arbeit vor
bereiten. 

Dagegen habe ich protestiert. Ich stehe nach 
wie vor auf dem Standpunkt, daß auch dem 
Abgeordneten und seiner geistigen Arbeit 
irgendwo menschliche Grenzen gesetzt sind, 
bis zu welchem Grade man ihm Leistungen 
zutrauen kann. Es ist bedauerlich, wenn man 
so lange wartet, bis der erste hier umfallen 
wird, weil er nicht mehr weiter kann. Des
wegen wehren wir uns gegen das Tempo 
und den schlechten Stil der Regierung, die 
monatelang nicht in der Lage war, das Par
lament zu beschäftigen. Ich darf Sie, meine 
Herren von der Regierungspartei, erinnern : 
Es ist keinem von Ihnen aufgefallen, daß wir 
Zeiten gehabt haben, in denen die Klubob
männer nicht gewußt haben, was sie auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung setzen 
sollen, weil die Regierung keine Vorlagen 
zur Beratung eingebracht hat. Es hat Zeiten 
gegeben, in denen wir damit einverstanden 
waren, daß ein Punkt der Tagesordnung nicht 
behandelt wird, damit er übrigbleibt, damit 
wir die Möglichkeit haben, für die nächste 
Sitzung überhaupt eine Tagesordnung zu
standezu bringen. 

Da hat man bewußt in den Ministerien 
hunderte Materien bis zu jenem berühmten 
unglückseligen Stichtag des 6. Juni zurück
gehalten. Die Präsidialkonferenz darf nie 
wieder den Ministerien einen derartigen 
Stichtag sagen. Das war geradezu eine Ver
lockung : Bis zum 6. Juni halten wir zurück, 
und dann schicken wir 100 Gesetze hinüber. 
Hernach werden wir sehen, ob das Parlament 
in der Lage ist, die Ge"letze eingehend zu be
raten. 

Ich stimme in diesem Punkt mit dem ersten 
Sprecher der Regierungspartei vollkommen 
überein : Man kann nicht ausführlich genug 
und nicht eingehend genug über ein so wichtiges 
Gesetz wie dieses sprechen. Es stellt sich 
beim Mietengesetz , das jetzt du.rchgepeitscht 
werden soll und du.rchgepeitscht werden muß, 
heraus, wie mangelhaft es in dieses Haus 
gekommen ist . Allein bei den ersten drei Zeilen 
hat es - ich muß sagen, erfreulicherweise, 
ich anerkenne es - stundenlange Debatten 
gegeben. Über ein Drittel der Redezeit wird 
von den Abgeordneten der Regierungspartei 
bestritten, um nicht nur zu diesem Gesetz 
Stellung zu nehmen, sondern um auch bei 
diesen drei Zeilen einen Ausweg, Formulierun
gen zu finden, damit man wenigstens die ersten 
drei Zeilen der Regierungsvorlage versteht. 

Das ist der gleiche Stil, den wir vor kaum 
einem Jahr schon erlebt haben. Rund 400 
Richtigstellungen mußten wir über Nacht 
verarbeiten, weil die Regierung nicht in der 
Lage war, ordnungsgemäße Unterlagen zur 
Verfügung zu stelleIl. Das ist der gleiche 
Stil, und dagegen wende ich mich, weil ein 
Herr der ÖVP im Hause herumgeht und nun 
das Gegenteil erzählt. Das möchte ich hier 
in aller Öffentlichkeit feststellen. Wir Frei
heitlichen protestieren dagegen, daß man 
die Absicht hat, bis 23 Uhr weiterzuarbeiten. 
Wir sind ohne weiteres bereit, Sitzungen 
- was weiß ich - morgen oder am Sonntag 
einzuschieben, wenn Sie es für notwendig 
halten sollten. Aber auch der Abgeordnete 
hat das Recht, sich auf fünf Stunden nieder
zulegen und zu schlafen. 

Die Regierung Klaus glänzt durch Abwesen
heit. Der Herr Vizekanzler ist heute 
das Opfer : er muß hier sitzen ! Der Finanz
minister , der hergehört und dessen Abwe'3en
heit ich hier nur mit Protest zur Kenntnis 
nehmen kann . . .  (Ruf bei der Ö V P " Nicht 
zuständig !) Nein, es ist ein Gesetz, für dessen 
Vollzug auch der Herr Finanzminister zustän
dig ist . Herr Kollege ! Wenn man Zwischenrufe 
macht, sollte man wenigstens die eigenen 
Regierungsvorlagen gelesen haben. Sie haben 
sie nämlich gar nicht gelesen, denn sonst 
würden Sie festgestellt haben, daß gemäß § 136 
auf Seite 76 auch der Herr Finanzminister für 
einen Teil der Vollziehung dieses Gesetzes 
zuständig ist. Sie werden auch heute hier 
in der Debatte gehört haben, daß sehr viele 
Bestimmungen in das Ressort des Herrn Fi
nanzministers hineinschlagen. Es gibt ja 
nnr 2 Millionen Autofahrer, was hat da der 
Herr Finanzminister schon dabei zu tun 1 
Er hat sein Möglichstes getan, er hat der 
größeren Oppositionspartei ein Zuckerl ge
geben, ich glaube, 100 Millionen - ich hatte 
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heute noch nicht einmal Zeit, die Zeitung 
zu lesen -, in der Hoffnung, sie vielleicht 
etwas gnädiger zu stimmen ; aber er findet 
es nicht für notwendig, hierherzukommen. 
Den Herrn Kanzler habe ich überhaupt nicht 
gesehen, der Herr Justizminister ist, glaube 
ich, entschuldigt, und der Herr Finanzminister 
ist, ohne ein Wort verloren zu haben, überhaupt 
nicht gekommen. Was geht es ihn an, wenn 
wir hier über Ermächtigungen sprechen, die 
ihm gegeben werden ? Ihn interessiert doch 
die Meinung dieses Parlaments nicht ! 

Wir haben es gestern erlebt : Als die Außen
politik behandelt wurde, ist der Herr Außen
minister nicht hereingegangen, und genau 
wie man mit der Außenpolitik fertig war, 
ist er dann zum nächsten Kapitel herein
gekommen, und da ist dann der Herr Finanz
minister hinausgegangen, denn da war sein 
Kapitel dran. Er ist erst dann wieder herein
gekommen, als sein Kapitel beendet war. 
Das ist in aller Öffentlichkeit geschehen, Sie 
konnten das alles kontrollieren. Damit, meine 
Damen und Herren, wird doch deutlich de
monstriert : Klaus und Genossen sind nicht 
daran interessiert, dem Parlament die not
wendige Reverenz zu zeigen. Es ist nur unsere 
Aufgabe, das Volk darauf aufmerksam zu 
machen, wohin es führt, wenn eine Partei 
die absolute Mehrheit bekommt und eine 
Regierung weiß, sie hat im Parlament eine 
Regierungsfraktion, auf die sie sich bedingungs
los und ohne jede Kritik verlassen kann. 

Es ist heute hier schon sehr viel lobend 
über das Zustandekommen dieses Gesetzes 
gesprochen worden. Erlauben Sie mir, daß 
ich jetzt nur noch zu einigen Punkten Stellung 
nehme, wobei ich noch einmal feststellen 
will: Wir haben mit Interesse vermerkt, mit 
welch ü berschwenglichen Worten die Regierungs
partei die Mitarbeit der sozialistischen Oppo
sition bedankt hat. Jetzt werden sich noch 
die Sozialisten bedanken für den Dank und 
für die 100 Millionen, die Propaganda, die 
Sie ihnen gemacht haben. Ich glaube, es 
wäre den Sprechern der Regierungspartei 
kein Stein aus der Krone gefallen, wenn sie 
zumindest sachlich festgestellt hätten, daß 
die Mitarbeit des freiheitlichen Vertreters 
genauso wertvoll war wie die der anderen. 
(Abg. L i b a l :  Was sind das für 100 Millionen ?) 

Meine Damen und Herren von der Österrei. 
chischen Volkspartei! Sie müssen sich das ja 
gefallen lassen, Sie sind Angehörige der Re· 
gierungspartei, Sie müssen alles schlucken. 
Ich kann nur der Hoffnung Ausdruck geben, 
daß Sie wenigstens in den KIu bsitzungen den 
Mut haben , Ihrem Klubobmann und der Re· 
gierung hie und da zu sagen, daß . dieser Stil 
das Parlament abwertet und daß das der 
sicherste Weg ist, um die Demokratie in 
Österreich zumindest in den Augen der Öffent. 
lichkeit abzuwerten. Aber ich glaube, daß 
Sie es wenigstens innerhalb des Klubs als not· 
wendig ansehen, hie und da auch einem Mini· 
ster zu sagen, daß er dann, wenn man über 
seine Arbeit spricht, anwesend zu sein hat, 
nicht nur, weil dies ein Akt der Höf lichkeit 
ist, sondern weil es in einer Demokratie einen 
schlechten Eindruck macht, wenn man deut. 
lich zum Ausdruck bringt : Was die Regie. 
rungspartei sagt, wissen wir ohnehin. Wenn 
wir etwas wollen, bestellen wir uns Fragen 
einschließlich der Zusatzfragen. Was die 
Opposition sagt, interessiert uns nicht. - Denn 
sonst müßte der Herr Finanzminister hier 
sein , der ja von den heutigen Verhandlungen 
gewußt hat. Er, der für dieses Gesetz mit· 
zuständig ist, hat ja auch in der Zeitung 
lesen können, daß heute auch die Haftpflicht Nun ist hier einiges erstaunlich. Ich bin 

zur Debatte steht, die in den nächsten Monaten ein Mensch, der viel Zeitung liest. Das letzte, 

immerhin 2 Millionen Autofahrer treffen wird, was ich auslasse, ist das Zeitunglesen. Ich 

die daher daran interessiert sind, daß dieses bin heute noch nicht dazugekommen, Zeitung 

Gesetz heute sehr eingeh'md behandelt wird. zu lesen, weil, wie Sie ja wissen, wir mit Aus· 

Der Herr Finanzminister hätte zumindest schüssen ei�gedeckt sind. Wir m.üssen u�s 

durch einen kurzen Besuch sein Interesse an auch auf dIe Ausschüsse vorbereIten. WIr 

den Verhandlungen des österreichischen Par. hab�n soe?en eine Vers�ändigung bekom�el1 

laments k ndtun müs : - ICh Weiß, daß das mcht so ernst gemeint u sen. 
' ist, ich möchte das loyalerweise für den Aus. 

Damit, daß die Regierung drei Monate schußvorsitzenden sagen -, daß eine halbe 
hindurch alle Vorlagen sperrt, keine Vorlagen Stunde nach Schluß der Haussitzung - das 
ins Haus herüberkommen läßt, uns sozusagen kann heute acht oder zehn Uhr abends sein -
aushungert, sodaß wir Schwierigkeiten haben, Ausschuß ist. Ich persönlich würde lieber 
eine Tagesordnung zustandezubringen, und nach Hause fahren, delID ich möchte auch ein
dann schlagartig 100 Vorlagen herüberschickt, mal ein Wochenende daheim sein. Die Ver
damit das Parlament weiß , daß all das inner- ständigung lautet : Ohne Rücksicht auf den 
halb von 20 Tagen erledigt werden soll, Schluß der Haussitzung wird der Ausschuß 
damit mögen Sie sich abfinden, wir Freiheit. einberufen. Man hätte sagen können: Nach 
lichen werden uns mit diesem neuen Stil der soundsoviel Uhr findet der Ausschuß nicht 
Regierung auf gar keinen Fall abfinden. statt. Unsere Meinungen gehen auseinander, 
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aber nach den Erfahrungen im ersten Sonder
ausschuß schätze ich die reine Beratungszeit 
auf 20 bis 30 Stunden. 'Und den berufen Sie 
unter Umständen auch in der Nacht ein ! 

Das möchte ich nur als Entschuldigung sagen, 
weil ich noch nicht in der Lage war, heute die 
die Zeitungen zu lesen. Und das ist doch der 
teuflische Plan : Wir sind mit einem Mann 
im Ausschuß vertreten, ich muß mich vor
bereiten, auch wenn wir wissen, daß der 
Ausschuß vielleicht nicht stattfindet. Ich 
muß für den Fall vorbereitet sein, daß der 
Ausschuß dann doch stattfindet. Es ist I ganz 
gleichgültig, daß wir heute in der Nacht 
bis 2 Uhr gearbeitet haben, in der Früh 
wieder um 9 Uhr angefangen haben, und jetzt 
berufen wir den Ausschuß ein. Na, werden wir 
ihnen am Abend ein Zuckerl geben, und sie 
dürfen nach Hause fahren. Meine Herren von 
der Regierungspartei !  Das ist die Methode, 
mit der Sie eine Verschärfung der parlamentari
schen Gangart ins Haus gebracht haben. 
Diese Methode, die Methode Klaus-Withalm, 
belebt sicher das Parlament, aber wir wehren 
uns dagegen. Ich muß sagen, vorläufig sind 
die Mittel, mit denen wir uns wehren, noch 
wesentlich fairer, denn Sie, Herr Dr. Withalm, 
und Sie, Herr Dr. Klaus, Sie gehen auf unsere 
Gesundheit, Sie gehen aufs Persönliche. Wir 
machen es vorläufig noch mit der Geschäfts
ordnung, und wir können eventuell das 
Tempo des Redens etwas zügeln, aber wir 
können natürlich auch, wenn Sie weiterhin 
diese Kampfansagen für notwendig halten, 
den neuen Stil insofern übernehmen, als wir 
Ihnen mit neuen Waffen antworten werden. 
Dann werden Sie schreien. Aber dann ver
gessen Sie nicht, daß wir Sie wochenlang 
ersucht haben : Bleiben wir bei der soliden 
parlamentarischen Arbeit ! ,  und daß wir wochen
lang vom Herrn Dr. Klaus und vom Herrn 
Dr. Withalm ein eiskaltes Nein hören mußten. 
Wir werden das selbstverständlich nicht auf 
die Dauer zur Kenntnis nehmen, sondern eines 
Tages in der von Ihnen vorgezeichneten Form 
entsprechend scharf reagieren. 

Meine Damen und Herren ! Ich möchte 
mich als erstes mit dem Thema der neuen 
Kraftfahrzeugtafeln befassen. Im § 48 waren 
neue Kennzeichen vorgeschlagen. Das ist 
eine außerhalb jeder Parteipolitik stehende 
Frage, man kann verschiedene Meinungen 
vertreten. Ich persönlich hätte es begrüßt, 
wenn man die im Ausland gemachten Erfah
rungen etwas stärker zugrunde gelegt hätte. 
Da könnte man einmal einige hundert oder 
tau send Schilling investieren, um die in Frage 
kommenden Beispiele fürs Auge vorzubereiten. 
Das scheint nicht geschehen zu sein. Ich darf 
gleich sagen : Ich habe mit unzulänglichen 
Mitteln versucht, das selber zu zeichnen, um 

Ihnen den .Unterschied zwischen zwei Systemen 
zu zeigen. Ich kenne als in Westösterreich 
wohnender Salzburger das deutsche Kenn
zeichensystem und habe versucht, dem das 
im neuen Gesetz vorgeschlagene österreichische 
System gegenüberzustellen. Ich bitte, mich 
nicht zu steinigen, wenn die Versuche vielleicht 
etwas ungelenk sind, ich bin kein Maler. Aber 
das wäre eine Aufgabe gewesen, die man vom 
Ministerium hätte erbitten können. 

Das ist eine Nummer der Großstadt Mün
chen. (Der Redner zeigt eine Tafel mit dem 
Text: "MFP 234".) Ich weiß, es gibt dort 
auch die Nummer München A 27 oder München 
B 23, aber ich habe die höchststellige Münchner 
Nummer, die man sich vorstellen kann, 
gewählt. - Und das ist die Nummer einer 
kleinen niederösterreichischen Gemeinde. 
(Der Redner zeigt eine Tafel, auf der "N 12 
K B 234" steht.) Es geht darum, daß man 
mit dem Kennzeichen auf möglichst einfache 
Weise deutlich machen will, nicht nur einer 
Behörde, sondern jedem, der etwa einen Un
fall beobachtet, woher das Fahrzeug kommt. 
(Abg. Prob s t :  Nicht, wegen dem "FP" ist 
es sympathischer 1 - Heiterkeit.) Herr Kollege, 
es ist vielleicht leichter zu merken, Ihnen 
ist das "FP" aber aufgefallen. Sie können 
eventuell "München SP" hinmachen. (Abg. 
Weikhar t :  VP ist auch eine Kombination !) 
Das geht auch, "VP", das ist natürlich auch 
eine Kombination. 

Aber an und für sich war es die überein
stimmende Meinung der Mitglieder aller Par
teien gewesen : Wir wollen Kennzeichentafeln 
haben, die verständlich sind. Man kann auch 
nach anderen Gesichtspunkten gehen. Die 
Deutschen haben nicht nu.r das einfachere 
System, sondern wenn ein deutscher Wagen 
vorbeifährt, kann man auch sofort sagen, 
zu welcher Kreisstadt er gehört. Berchtesgaden 
zum Beispiel hat "BGD".  Die kleinen Kreis
städte haben drei Buchstaben, Großstädte 
wie München nur einen. 

Ich muß noch einmal sagen : Ich bin Laie, 
ich habe nichts anderes getan, als auf der 
Straße Nummerntafeln abgeschrieben, und 
habe festgestellt, daß die Franzosen und vor 
allem die Italiener ein verheerendes System 
haben, nicht nur, weil man es nicht lesen kann, 
weil es klein geschrieben ist, sondern weil 
endlos lange Ziffern stehen. Die Nummer, 
die ich Ihnen hier gezeigt habe, ist sehr lang. 
Sehr viele Autofahrer haben nichts anderes 
als beispielsweise " BGD 22" . Ich glaube, 
hier hätte man eine Vereinfachung durch
führen können, wenn man etwas mehr auf 
Lokalpatriotismus verzichtet hätte. Und dabei 
hätte man sogar den ausdrücken können, 
denn wenn das relativ größere Deutsch-
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land in der Lage ist , das bis zu jeder Bezirks
hauptmannstadt im Kennzeichen durch drei 
Buchstaben auszudrücken, dann wäre das 
bei unseren wesentlich weniger zahlreichen 
Bezirkshauptmannschaften sogar noch leichtA3r 
möglich gewesen. 

Ich darf also noch einmal die Redner, die 
sich vielleicht melden, oder den Herrn Minister 
fragen, welche Bedenken dagegen bestanden, 
wobei ich gar nicht sagen kann, ob das hier 
gezeigte das beste System ist. Aber ich halte 
dieses System für weniger einfach und weniger 
leicht zu merken als das deutsche System. 
Darum geht es ja letzten Endes. Es wäre 
begrüßenswert, wenn wir die Argumente 
erfahren könnten, die gegen die Einführung 
eines anderen Systems gesprochen haben. 

Ich habe meinen Parteifreund Dr. van Tongel 
gar nicht gefragt, aber ich hoffe,  man hatte 
in dem Ausschuß, der das behandelt hat, 
die entsprechenden Modelle, denn das macht 
man an und für sich schon im kleinsten Verein 
oder in den Schulen, wenn man etwas Neues 
einführt. In diesem Fall handelt es sich um 
etwas Neues für 2 Millionen Kraftfahrer, etwas, 
das hunderte Millionen in der Einführung 
kosten wird. Da könnte man zumindest 
diese 1000 S aufwenden, um den Ausschuß
mitgliedern an Hand von Modellen die Mög
lichkeiten von den einfachsten bis zu den 
höchsten Nummernkombinationen zu zeigen. 
Wenn man dann das französische, das italie
sehe, das deutsche, das amerikanische und 
das englische System anschaut - das englische 
ist sehr bedenklich, aber es ist auch ein relativ 
einfacheres System - oder das Schweizer 
und das österreichische System, dann könnte 
man sagen : Das wollen wir, das halten wir 
für das einfachste. 

Wenn das nicht geschehen ist, Herr Vize
kanzler, dann darf ich gleich sagen, ist ein 
wesentlicher Punkt der modernen Forschung 
und Beratungsgrundlagen verletzt worden. 
Sie wissen, daß wir Freiheitlichen immer sehr 
fürs Sparen sind, aber eine Nummerntafel 
mit der längstmöglichen Nummer und einer 
normalen Nummer aus jedem Lande hätte 
man unter allen Umständen zumindest im 
Ausschuß zur Beratung verwenden sollen. 
Ich sage noch einmal : Wenn es geschehen 
ist, dann bitte ich um Entschuldigung. Ich 
bitte nur um Aufklärung, warum man sich 
zu dieser wesentlich schwierigeren Kombina
tion entschlossen hat . Es wird natürlich 
Leute geben, die sich eine siebenstellige Zahl 
leichter merken als eine Kombination von 
Zahlen und Buchstaben. Ich persönlich aber 
merke mir dieses längste deutsche Kennzeichen 
mit einem Blick leichter. Wenn man aber das 
jemandem drei oder fünf Sekunden zeigt 

(der Redner zeigt die Tafeln) , ich weiß nicht, 
ob er es sofort wiedergeben kann, er wird 
bei diesem niederösterreichischen Kennzei
chen Schwierigkeiten haben. Soweit zur 
Frage des § 49, zu den Kennzeichentafeln. 

Als nächstes möch-oo ich mich mit dem 
§ 103 beschäftigen, der die Kennzeichnung 
von Dienstfahrzeugen vorsieht. Mit einer 
gewissen Genugtuung darf ich feststellen, 
daß nach einem jahrzehntelangen Kampf 
eine Forderung der Freiheitlichen wenigstens 
zum Teil erfüllt wird. Gerade jene Fälle aber, 
über die man sich in den letzten Jahren 
in der Öffentlichkeit aufgeregt hat, hat man 
meisterlich herausgenommen. Man hat das 
Gesetz zwar so geschickt formuliert, daß man 
'Zwar imstande ist, einen "kleineren" Benützer 
eines Dienstfahrzeuges festzunageln, aber die 
Herren, an deren Verhalten die Öffentlichkeit 
Anstoß genommen hat, werden auch in Zukunft 
nicht gefaßt werden können, denn es gibt 
so wie bei den Diebsschlössern verschiedene 
Kombinationen. 

Wer sich um die öffentliche Deklaration 
drücken will, hat verschiedene Auswege . Es 
wurde nämlich an der bisherigen gesetzlichen 
Praxis festgehalten, daß der Benützer eines 
Dienstfahrzeuges Deckkennzeichen benutzen 
kann. Der Benützer eines Fahrzeuges, das 
jemandem anderen, der Republik Öster
reich gehört und das nach dem Gesetz zu kenn
zeichnen ist, bekommt die scheinbar harmlos 
klingende Bewilligung, ein Deckkennzeichen, 
eine unverfängliche zweite Nummer zu ver
wenden. Das scheint auch vertretbar, denn 
es ist nicht immer angenehm, wenn bei be
stimmten Anlässen in großen Massen Dienst
fahrzeuge daherkommen. Das Deckkennzeichen 
berechtigt ihn dann aber, die öffentliche 
Kennzeichnung als Fahrzeug der Republik 
Ös-oorreich nicht anzubringen. Das ist das 
Raffinierte ! Es ist natürlich manchmal un
angenehm, mit dem Kennzeichen W 2 oder 
W 5 irgend wo hinzufahren, und ich würde 
auch damit einverstanden sein, daß man in 
diesen Fällen ein Deckkennzeichen ver
wendet. Wer ein Deckkennzeichen hat, braucht 
auch nicht zu kennzeichnen. Die Möglichkeit, 
ein solches Deckkennzeichen zu verwenden, 
reicht sehr weit. Ich kenne eine ganze Reihe 
von nicht sehr hochgestellten Persönlichkeiten 
- Vizebürgermeister -, die Decktafeln haben. 
Bis zu dieser Ebene brauchen alle diese 
Leute ihr Fahrzeug in Zukunft nicht zu kenn
zeichnen. Damit haben wir die Parteifunk
tionäre aller Parteien glücklich herausgebracht, 
wir haben die Beruhigung, daß die Politiker 
weiterhin das Dienstfahrzeug benützen dürfen ; 
sie brauchen, wenn sie die Bewilligung haben, 
eine Decktafel zu verwenden - und das 

61. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)64 von 89

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 61.  Sitzung - 23. Juni 1967 4837 

Zeillinger 

geht, wie ich schon gesagt habe, nach d�r 
Polizeivorschrift sehr weit hinunter -, die 
staatl iche Kennzeichnung nicht zu fü.hren , 

Vor der Öffentlichkeit, vor der Pref:' se , 
vor den Ö::;terreichern korümt jetzt die Be
v;reihräuchc)l'ung : Jetzt endli.ch, n�,ch zehn 
Jahren kommüu wir euch ent.g..::g�'l, die Dienst
fahrzeu g0 werden gekennzeichnet ! Wer wird 
denn schon das Gesetz k�sen � "''lenn man es 
liest, kommt man natürlich darauf : Man braucht 
nur eine Decknummer zu beantragen, und wenn 
man die Decknummer hat, braucht man die 
Kennzeichnung als Fah�zoug der öffentlichen 
Hand nicht mehr zu führen, denn im § 103 
heißt es ausdrücklich : " . . . dies gilt jedoch 
nicht für Fahrzeuge , c) die ein Deck
kennzeichen . . .  führen." Dami t. sind also alle 
Politiker aursgenommen. 

Ich gcatuliel'e zu diesem götWehr:m Gedan
ken. Ich )V(�jß nicht,  ob es der Herr General
sekretär \Vithalm , viel1Bioht sogar ein Herr df"I' 
Regit'rmlg oder ein Bei1.nter war, der elen 
Politikt·i '1.1 pf1ichtg.�mäß c: iF:s'c! R·.;v0re:tlz (-1"
wir);;C l lw':",. D<1.m it, haben wi e (lel' ö fLnt lich
keitJ G01rüg(; guthl�. l111(1 glei.cllZI ' lt ig (LiF Iri�llt{:r .. 
tür a'-l1'gnuJ,dü., um alle PoHikel' \'I'ledc::, 
h3rauszu bringen. n�r eine oder andel-c kleinere 
Beamte wird natürlieh h:11lgcn1 ;biben. '\Ven11 
Ci' noch k.,illc Dz./;kmlllJ}lCc' l;ck,oDlInt., CblU 
i:.;t Cl' ehen in s,;iucl' Ki1,j'derc n')ch nicht [,0 
weit. 'Vum er zwar ein Dien8tfah' z0�lg hart., 
aber keillB Deüknum.m01', (l n.m:. ist es 0in Pt'ch, 
daD.n e;8Hchicht ihm recht, dÜl ill s�11 er r�1 ; r  
zeige"ll , daß er ('in FahtZi n g  del R"'lw; lik 
benützt. 

]\1d:�h; Danwll und H0el'en 1 1(;h muß lJürh ü1x'1'
hanpt wundenl, daß pidJ. die D it·uNtfahl'�01:g
bCliirtzer mit CinClll so gi'Üß.:':H Eluu dagt:gen 
wehl'f'n, claß du Fahrzeug, dar:! gm' D.icht 
ih;:tlli gAr..j·. t ,  als [10lc:he8 ge kenllz\:'i.dJ.nl't \\'i" il . 
Von j , dnn Fuhrwei'k0!' verlangen "'ir, t'h�ß 
an clf.'r Tür f'K'lllCS Autos st<:ht, .... 'P311l es gd'.ö;·t. 
Nur ab CÜ1(,ln g.awissen politische'" Fnnktionä�'s
oder MaIl(lah1l'sgrad glau bt man, man kann 
ailf Ko:,;t,ell des Staates und der öffentlichen 
Hand FahrzN:.ge kaufen . lassen, man kann 
sie benüü�ell, auch privat - darauf komme 
ich später noch -, und braucht. nicht zuzugeben, 
daß das Fahrzeug der öffentlichen Hand gehört. 
Alle sollten doch eigentlich stolz darauf 
sein, dieses rot-weiß -rote Schildchen auf ihrem 
Dienstfahrzeug zu führen ! Es ist komisch :  
'Velch mangdnder Patriotismus bis in die 
höchsten FUllktiollärsstellen der Regierungs
partei ! Auf der einen Seite kämpft man 
um einen Nationalfeiertag, man sa.gt, wir 
brauchen dringend einen Nationalfeiertag. 

fiig�mg gCi:ltellten Auto anbringen sollen. 
Da y·: ,läßt Sie der ganze Patriotismus, da. ist 
das Nationalbmvußtsoin weg, denn damit sagen 
Sie oten : Ich will das Auto so gdJrauchen, 
daß niemand w<3iß, claß ich ein hühBr Funk
tionär, dn hoher l\Iandatar dieses Staates 
Österreich bin und daß mir die Österreicher 
m it ihcen Steuergeldern die Möglichkeit geben, 
dics0s Fnhl'zeug zu benützen. 

Meine Herren ! Mit offenen Kart�m ist hier 
nicht gu;pielt worden ! Hier wird die Öffentlich
ke it betrogen und belogen, und der Mißstand, 
der bisher best.anden hat , wird in aU;) Zukunft 
,,;cits:rbe,''ltehen. Das wollen wir einmal ganz 
offe:a aussprechen. Ich darf jene, die das 
,V ort "rot-weiß-rot" bei jeder passenden und 
unpassenden Gelegenheit im Mnnde führen, 
bitten : Kämpfen Sie mit mir ! "ViI' sind der 
Ansieh+, daß sich ein hoher F,wktionäl' der 
FarhenRot-Weiß-Rot nicht zu schämen braucht ; 
wenn er ein Auto dieses Staates fährt, dann 
kau:l f':l' auch dieses Zeichen führen. 

N;'111 gibt es einen Eimvancl. Es wir.'d gesagt., 
daß ZHll1 B�:ifipid lx.i J\Iinistm';l lind Landes
hLllpq�utf: n  das Dknstanto dnen Bf �.Gandteil 
des Gd:mlts hildc-::· ,  Das ist völlig richtig, 
uud ich möchte das in dies6;n Augeul!lick 
anc:h gar nicht znr D'.:'b::1.t,te stell<;', : .  - Sie 
wt·nL-Jl (s zw�;r llicht regi,;;t-r i�;'( ";l, [l,'bel' ef; 
g i l )t g-e\ .. iss(� Pm i.lde , b,,:i den,:ll \Vii� ß(·lbst 
b�i seb.ii,l'�f3t(r Opposition haI:'11lu chpl1 und 
i:'8 gen : Okay, wjr brauchen (!.arühcl' nicht 
,·, ;tc' zn ({iRkut,je�i'("'n. - Aber es bkibt dem.v!8h 
CiH Fah;'7:ccg im EigEmtum der RC.pl."i blik, 
l�Hcl clieS'c' R,�pr;.Lljk haft·et als Fahrzeugh�lHer 
für j ed011 Schaden, so wie der Fcllu'werker 
hi:l.r�d , we::111 er hein·,j Fahrzt.'ugo hi-'-lans::;chickt. 
Der Eig'>nt.ÜH1F;'.' erhes Fahr:zc'.g' :s hat ei:n.e 
Jx �,owlol'e Haftnng. ,\Yanllll Roll l1:cht jt;'lnanc1, 
R(�P):-.;t w(::nn (:8 eine höehstgcstc1He Pm sön
l i chkeit ist , wenn er Flit einem Fab:rzc::,g di{'tJf�r 
Rt.puhl :k fährt , dieses kleine Schlldchr:n Rot
W tiß .Rot an seÜ10m Aut.o anbring011 , auch 'w{,nn 
( s  ein Be standteil seines Gehalts ist ? Der 
Staat zahlt ja trotz dom das Auto, die Repam
tHl'fll, das Bonzin, die SteueI'll lmcl allfällige 
Unfallfolgen. Warum diese ewige Ab weh.-r 
dagegen, indem nmn offen sagt : Ja wehl, das 
ist ein hoher Funktionär uns(,1'es Staates, 
und er hat das Recht bekommer" ständig 
ein Auto zu verwenden und damit hinzufahren, 
wohin er will. - Ich fitide n1 chts c1aran. 
Aber ma!l braucht sich doch nicht zu schämen, 
daß dieses Auto der Rüpublik gtChö:,t, von ihr 
bezahlt ,,'irc1 und von dem betreffenden Funk
tionäl' benützt. wird. Ich glaube,  man hätte 
ruhig etwas mehr Mut haben können. 

Aber , wie gering ist dieses Nationalbewußt- Außerdem machen sich jene Leute, die sich 
sein, wenn Sie das rot-weiß-rote Schild auf so gegen eine korrekte Regelung wehren, 
dem vom Staate Rot-Weiß-Rot zur Ver- I damit doch erst recht verdächtig . Natürlich 
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fragt sich der Mann auf der Straße : Was 
hat der Bundeskanzler Klaus oder der Vize
kanzler Bock oder ein Staatssekretär für ein 
Interesse daran, mit einer Decknummer zu 
fahren und zu verhindern, daß das rot-weiß
rote Schildchen auf seinen Wagen kommt ? 
Was haben diese Leute für einen Grund, daß 
sie so darum kämpfen, nicht mit einer Dienst
nummer, sondern mit irgendeiner hohen Num
mer fahren zu können und dadurch das Recht 
zu bekommen, die Farbe Rot-Weiß-Rot nicht 
auf dem Auto führen zu müssen ? 

Diese Frage ist durchaus berechtigt. In 
diesem Gesetz wehren Sie sich ja wieder mit 
allem Schwung. Sie beschränken die Sau
berkeit und Ordnung, die wir Freiheitlichen 
verlangen, auf die kleinen Beamten. Die wer
den wieder gezwungen. Wenn die mit einem 
Fahrzeug, das irgendeinem Ministerium ge
hört, dienstlich irgendwohin fahren, müssen 
sie das Rot-Weiß-Rot führen. Das ist völlig 
korrekt. Es soll auch so sein. Aber warum 
endet das schon wieder beim Vizebürgermei
ster, beim Bürgermeister, bei den Staats
sekretären und bei den Ministern ? Warum ? 
Das fragt die Öffentlichkeit, und diese Frage 
gebe ich weiter. 

Herr Vizekanzler, ein ganz offenes Wort : 
Warum wehren Sie sich persönlich dagegen ? 
Nicht die Ausrede : Das Gesetz will es so, 
der Gesetzgeber will es so. Denn, meine 
Herren von der Volkspartei, darauf möchte 
ich Sie auch aufmerksam machen. Es wird 
dann nachher immer gesagt : Ich wäre ja 
sowieso bereit, aber der Gesetzgeber hat es 
anders beschlossen. Vor diesem Vorwurf 
sollen Sie sich rechtzeitig schützen. Ich frage 
die zwei Herren, die hier sitzen : Warum 
wehren Sie sich, auf Ihrem Fahrzeug zu be
kennen : Jawohl, ich bin hoch genug in diesem 
Staat und angesehen genug, daß mir dieser 
Staat ein Auto zur Verfügung stellt. Ich bin 
stolz darauf, das zu bekennen und das Rot
Weiß-Rot darauf zu führen. - Sehen Sie, und 
dann kommt es eben zu jenen Dingen, die 
das Volk weiß und über die man redet. 

Sie werden erstaunt sein, und vielleicht wer
den mich meine Fraktionskollegen nachher 
rügen, wenn ich jetzt sage : Ich finde auch gar 
nichts dabei, wenn der Minister ins Theater 
oder irgendwohin fährt. Das Auto steht 
ihm persönlich zur Verfügung. Es macht keinen 
guten Eindruck - vielleicht ist das der Grund 
gewesen -, wenn draußen in den Gassen, 
wo die Heurigen sind, dann plötzlich ein
rot-weiß-roter Flaggenwald entsteht, weil die 
Dienstautos alle vor den Heurigenlokalen 
aufgefädelt stehen. Ich gebe zu, man müßte 
die Dienstautos zwei Gassen vorher stehen
lassen. 

Aber dann taucht natürlich die Frage auft 
ob damit die Grenze des Mißbrauches erreicht 
oder überschritten ist. Ja, meine Damen und 
Herren, da müssen wir uns einmal überlegen : 
Das bleibt, an dem ändert sich nichts. Des
wegen ist ja diese Bestimmung nicht beseitigt 
worden. 

Es wird auch in Zukunft - um jetzt ein 
konkretes Beispiel zu nennen - die Frau eines 
Ministers mit seinem Wagen fahren, nicht nur 
mit ihrem Mann, was ja begrüßenswert ist. 
Auch wenn sie selber chauffiert, muß ich sagen : 
Ich bin großzügig genug. Ich halte es zwar 
immer für gefährlich, aber wenn sie chauffieren 
will, soll sie chauffieren. Aber sie benützt 
den Wagen des Staates, um fahren zu lernen. 
Sie kann nicht fahren und fährt dann mit dem 
Wagen an einen Baum. Der Wagen hat fast 
einen Totalschaden. Und im Ministerium 
wird die Rechnung bei einer anderen Post 
untergeschoben und muß dort bezahlt werden. 

Wir erfahren es als Abgeordnete ja nur, 
weil die Leute dort dann gesagt haben - es 
waren in dem Fall 16.000 S, es war im Vertei
digungsministerium - :  Wir können ja beim 
Heeresfeldzeugkommando um 1 6.000 S we
niger kaufen, weil die Frau Minister den Wagen 
des Herrn Ministers in Niederösterreich an 
einen Baum gefahren hat, und der Baum war 
stärker als das Auto. Der Herr Minister 
hat das hier im Parlament zwar nicht zuge
geben, aber später vor Gericht hat er es unter 
Zeugenpflicht zugegeben und hat gesagt : 
Jawohl, die Benützung des Autos ist mein 
Recht, und es kann auch meine Frau damit 
fahren. 

Bitte, wollen wir über das jetzt nicht spre
chen. Aber ich glaube, der Unfall wäre viel
leicht zu vermeiden gewesen, wenn das Auto. 
nicht eine Decknummer gehabt hätte und wenn 
das Rot-Weiß-Rot außen gewesen wäre. Viel
leicht wären dann diese und andere Fahrten, 
die in ähnlicher Form geendet haben, unter
blieben. 

Ich stehe auf dem Standpunkt : Wenn so 
etwas passiert, dann muß halt der Herr 
Minister einmal in die Tasche greifen. Er 
muß sagen : Ich bin überzeugt, in dem Fall 
müßte das Heeresfeldzeugkommando das be
zahlen, aber es war meine Frau, es ist nicht 
mir passiert, es war an einem Sonntag, es 
war eine Privatfahrt und so weiter - ich zahle 
die 16.000 S. Man soll nicht erst durch ver
schiedene Umgruppierungen eine Budgetpost 
zu finden suchen, bei der man es unterzu
bringen glaubt, wenn dort nicht ein korrekter 
Beamter wäre, . der das rechtzeitig aufgreift 
und es als seine Pflicht ansieht, über solche 
Dinge auch außenstehende Stellen zu infor
mieren. 
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Meine Damen und Herren ! Das war der 
Grund, warum ich auch zu der Frage der Dienst
fahrzeuge gesprochen habe. 

Man behauptet nun von seiten der Regie
rung, eine Lösung hinsichtlich der Kennzeich
nung der Dienstfahrzeuge gefunden zu haben, 
und verschweigt, daß man gleichzeitig eine 
Lösung gefunden hat, mit der man vielleicht 
da üder dort einen, der wirklich dienstlich fährt, 
zwingt, das österreichische Wappen außen zu 
tragen. Man hat die Hintertür aufgemacht, 
daß sämtliche Pülitiker bei ihren Privat
fahrten eine Decknummer haben und die 
rüt-weiß-roten Farben nicht zeigen müssen. 
Das ist der Stil dieser Regierung, das ist der 
Stil der Regierung Klaus. Sie haben es im 
Parlament so gewollt, und Sie haben es auch 
durchgesetzt. 

Nun darf ich noch zu einem weiteren Punkt 
kommen. Ich vermisse etwas im Gesetz. 
Herr Vizekanzler, ich bekenne üffen, daß ich 
vielleicht nicht völlig infürmiert bin, ich fand 
es nicht. Das Gesetz soll ja für die Zukunft 
wirken. Ich halte es für sehr bedenklich, 
daß in immer größerem Maße Fernsehgeräte 
in die Autüs neben dem Fahrersitz eingebaut 
werden. Es ist an und für sich keine sehr kost
spielige Angelegenheit mehr. Der Autofahrer 
hat nun gleich rechts neben sich, wo. der Aschen
becher ist oder eventuell das Radio - gegen 
das die Bedenken ja relativ gering sind -, 
die Möglichkeit, fernzusehen. Beim Diszi
plinierten, der tatsächlich nur aufs Land fährt, 
sich dann hinsetzt und das Fernsehen lieber 
im Auto. ansieht als zu Hause, gegen den gibt 
es keine Bedenken. Aber wenn man sich beim 
Fahren das Programm anschaut, damit man 
nicht einschläft, wird man zweifellüs abgelenkt. 
(Abg. Dr. Hause r :  Dann dürfte er nur noch 
am Abend fahren !) Ob das jetzt nachmittags 
üder abends ist - es wird ja zu begrüßen sein, 
wenn unser österreichisches Fernsehen einmal 
internationales Niveau annimmt und auch 
während des Tages sendet, wo zum Beispiel 
die Menschen, die abends arbeiten, ebenfalls 
zuschauen können. Ich darf Sie aber be
ruhigen : In Westösterreich ist das Problem 
geringer . 80 Prozent der Westösterreicher 
schauen sich das deutsche Fernsehen an, das 
bekanntlich wesentlich länger sendet, und haben 
dann die Genugtuung, daß das, was jetzt ist, 
ins österreichische Fernsehen kommt, wie 
diese ganze utopische Serie, die schon vür 
drei Monaten im deutschen Fernsehen gesendet 
worden ist. 

Nun aber wieder zurück zum ernsteren Thema. 
Ich vermisse in diesem Gesetz eine Regelung 

Fernsehgerät mitnimmt, aber die größten 
Bedenken, wenn man nun - die Technik 
ist heute so weit fortgeschritten - Fernseh
geräte im Auto vorne neben dem Fahrersitz 
einbaut, sodaß der Fahrer die Möglichkeit hat, 
einerseits zu fahren und andererseits das Prü
gramm anzusehen. Das ist nicht nur eine 
Ablenkung für den Fahrer, sondern das ist 
auch eine Gefahr - so merkwürdig es klingt -
für die Beifahrer, denn der Beifahrer, der 
zum Beispiel die Straßensituation beobachtet, 
wird sich bei einem Unfall richtig verhalten, 
er wird sich dagegenstemmen, er hat viel 
mehr Möglichkeiten, sich vür den schweren 
Unfallfolgen zu bewahren, die mein Partei
freund Scrinzi aufgezeigt hat. Der Beifahrer, 
der zum Beispiel schläft, ist schün wesentlich 
mehr gefährdet, weil er unvermittelt nach vorne 
geschleudert wird, ebenso der Beifahrer, der 
fernsieht. 

Es wäre also eine Anregung, damit wir 
nicht in einem Jahr das Gesetz wieder novel
lieren müssen, in dieses Gesetz eine Stelle ein
zubauen, wonach die Anbringung eines Fern
sehgerätes,  das vom Fahrersitz aus betrachtet 
werden kann, unzulässig ist . Ich darf das als 
Anregung und zugleich als Beispiel dafür geben, 
daß es noch sehr viele Lösungen gibt, die man 
ernsthaft diskutieren sollte. 

Die Entwicklung geht leider so . Wenn Sie 
sich beim Handel erkundigen, so werden Sie 
feststellen, daß der Verkauf von Autüradios 
eher rückgängig ist, während natürlich der 
Verkauf von Fernsehgeräten stark zunimmt. 
Das hat verschiedene Gründe. Das Fernsehen 
hat einen relativ konstanten Preis, während 
beim Rundfunk die Gefahr besteht, daß die 
Preise in nächster Zeit steigen. Sie werden 
sicher schon erfahren haben, daß die Püst
direktion den Auftrag gegeben hat, 1 50.000 For
mulare zu drucken und bei den Postämtern 
aufzulegen, weil das Ministerium selber da
mit rechnet, daß in der nächsten Zeit über 
100.000 Leute ihr Rundfunkgerät abmelden 
werden. Das ist also. eine durchaus ernste 
Entwicklung, der von der Regierungsseite 
dadurch entgegengetreten wird, daß man 
rechtzeitig diese 150.000 Formulare in Druck
auftrag gegeben hat, eine an und für sich 
sehr bedenkliche Entwicklung, wenn man auf 
der anderen Seite überlegt, daß man ja daran 
interessiert sein sollte, daß auch in Österreich 
der Autofahrer die Möglichkeit hat, ein Rund
funkgerät mitzuführen und zu benützen, zumal 
sehr viele Meldungen, die auch für den Kraft
fahrer wichtig sind, über den Rundfunk durch
gegeben werden. 

über die Benützung von Fernsehgeräten in Nun zum nächsten Punkt. Ich muß mit 
Autos während der Fahrt . Es bestehen keine Bedauern feststellen, daß der Herr Finanz
Bedenken, wenn jemand ein transportables minister nicht anwesend ist, 'denn es hat an 
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und für sich nur einen: Sinn, darüber zu reden, 
wenn er selbst hier ist. Das ist die ebenfalls 
von mehreren Vorrednern bereits behandelte, 
wie ein Damoklesschwert über den Kraft
fahrern hängende neue Versicherungsprämie 
für die Pflichtversicherung der Kraftfahrer. 
Ich habe den Herrn Finanzminister einmal 
in der Fragestunde interpelliert, und er hat 
damals gesagt, daß er die Sitzung des Kraft
fahrbeirates abwarten muß .  Wir haben darauf
hin beide die Sitzung des Kraftfahrbeirates 
abgewartet. 

Da dann die zugesagte Stellungnahme nicht 
gekommen ist, habe ich den Herrn Finanz
minister in der Fragestunde ein zweites Mal 
gefragt, und er hat geantwortet, daß jetzt wohl 
die Sitzung des Kraftfahrbeirates stattgefunden 
habe, daß er alle Unterlagen beisammen habe, 
daß er aber jetzt diese Unterlagen prüfen müsse, 
und jetzt müssen ",ir die Prüfung des Finanz
ministers über die Sitzung des Beirates ab
warten. 

Das ganze ist in Schwebe. Heute hat schon 
ein Sprecher vor mir darauf hingewiesen, in 
welch schwierige Situation wir gekommen 
sind , weil man uns als Abgeordnete fragt : 
'Via lang haltet ihr diesen Schwebezustand 
aufrecht ? Nur wenige Leute wissen, daß allein 
der Finanzminister, und zwar nicht zuletzt 
auf Grund dieses Gesetzes, eine ganze Reihe von 
Ermächtigungen erhält, die er nun zum Nach
teil der Kraftfahrer verwenden kann, und 
das kann den Kraftfahrern nicht hunderte, 
sondern bis zu tausenden r�1:illio!len kosten. 

Wir haben aus einer Fernsehübertragung 
gehört und wissen es daher, daß die Versiche
rungsprämien ins Gigantische gestiegen sind, 
daß sie sich in wenigen Jahren verdoppelt 
haben, daß die Kfz-Prämien Milliarden be
tragen und daß eine Prämienerhöhung na
türlieh eine wesentliche Erhöhung der Einnah
men, daß sie hunderte und hunderte Millionen 
Mehreinnahmen für die Versicherungen be
deutet. "ViI' haben wiederholt hier im Par
lament darauf hingewiesen, daß wir eine 
offene Diskussion verlangen. 

Nun kommt die große Gefahr - und das ist 
der Grund, warum ich mich jetzt zum Wort 
gemeldet habe - :  Wir sind nur noch eine 
Woche in diesem Haus beisammen, und ich 
erinnere mich an einen Vorfall im Vorjahr. 
Im Vorjahr hat sich der Herr Verteidigungs
minister , der damals gerade im Schußfeld 
der Diskussion stand, im Hause sehr schweig
sam verhalten, aber kaum waren die Abge
ordneten auf Urlaub, kaum hat er gewußt, 
daß der letzte Abgeordnete seinen Urlaubsort 
erreicht hat, da hat er plötzlich Briefe an die 
Abgeordneten geschickt und hat sie sofort 
der Presse gegeben, und wir haben nach 

Tagen im Urlaubsort irgendwo davon erfahren . 
Ich zähle zu jenen Menschen, die Urlaubsorte 
bevorzugen, wo man nicht un.bedingt täglich 
telephonisch von der Partei oder von der 
Post erreichbar ist. 

Eine ähnliche Entwicklung befürchten wir 
heuer. Der Herr Finanzminister braucht nur 
noch acht Tage zu warten, dann hat er es 
geschafft, dann geht das Parlament ausein
ander, dann gehen wir nach Hause, und dann 
kann er seine Maßnahmen durchsetzen, es 
gibt keine Möglichkeit, ihn zu stellen. Er 
weiß,  daß wir im Oktober wieder zusammen
kommen. Bis dahin wird sich der Sturm 
in der Öffentlichkeit - das ist der Plan dabei -
weitgehend gelegt haben. 

Ich möchte mit aller Deutlichkeit sagen : 
Daß der Herr Finanzminister heute nicht 
da ist, das ist ein eindeutiger Beweis dafür, 
daß sich der Finanzminister davor drückt, 
dem Parlament Rede und Antwort zu stehen ! 
"Vir haben ihn wiederholt hier aufgefordert, 
klar zu erklären, was seine Absicht ist, was 
er plant und wann er was tun wird . Er hat 
jedesmal gesch"wiegen oder ausweichend ge
antwortet. Heute, wo wir dieses Gesetz be
handeln, wo prD,ktisch er ab zuständiger 
l'vlinister hier sitzen sollte, hätten wir die 
Möglichkeit, so wie wir sie beim Herrn Vize
kanzler haben, auch dem Herrn Finanz
minister in alLT Offenheit zu sagen : Herr 
Finanzminister ! Es tut mir leid - der Herr 
StD,atssekretär "wird so nett sein, es dem 
Herrn Finanzminister auszurichten -: Wir 
haben den eindeutigen Verdacht, daß Doktor 
Schmitz nichts anderes macht, als zu warten, 
bis am 30. Juni das Parlament auseinander
geht, um dann aus dem Hintergrund, ohne 
sich den Abgeordneten zur Diskussion stellen 
zu können, mit der Erhöhung der Prämien, 
die er wahrscheinlich insgeheim mit den Ver
sicherungen schon längst abgesprochen hat, 
an die Öffentlichkeit zu treten und damit 
die Kraftfahrer zu überfallen. Das ist der Stil 
der Regierung Klaus, den sie uns im Vorjahr 
in der Affäre Prader vorexerziert hat und von 
dem wir glauben, daß er im heurigen 
Sommer von seiten des Finanzministers für 
die 2 Millionen Kraftfahrer zu derselben 
skandalösen Entwicklung führen wird. 

Meine Herren von der Regierungspartei ! 
"ViI' würden es sehr begrüßen, wenn jemand 
von Ihnen aufstehen und sagen würde : Nein, 
dieser Plan besteht nicht ! Wenigstens uns 
von der Regierungspartei hat der Minister 
informiert, daß er eine solche Absicht nicht 
hat ! 

Wenn sich niemand von Ihnen dazu zum 
Wort meldet, dann darf ich Ihnen gleich 
sagen, daß das in meinen Augen ein eindeutiges 

61. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)68 von 89

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 6 1 .  Sit.zung - 23. Juni 1967 4841 

Zeillinger 

Eingeständnis dessen ist, daß dieser Plan, 
der sich immer deutlicher abzeichnet, tat
sächlich besteht. Sagen Sie mir doch, bei wel
chem Punkt der Herr Finanzminister uns noch 
Gelegenheit geben wird, über eine Maßnahme 
zu diskutieren, von der 2 Millionen Autofahrer 
und Autobesitzer in Österreich betroffen wer
den und die den Versicherungen Mehreinnah
men von vielen, vielen, noch nicht überseh
baren hunderten Millionen bringen wird l 

Heute hat ein Vorredner gesagt, daß ein 
solches Insel'itt 30 .000 oder 40.000 S kostet. 
Das sind doch kleine Geschenke an Partei-
zeituugcn, meine Renen ! Die VersichDnm
gen wären sC:l1echt beraten, wenn sie nicht üen 
Parteizeitungen, die ja sie in solchen Fl'ltgen 
unterstützen, kleine Geschenke machen würden, 
we:ln sie wissen, daß sie 300 J\Iil1ionell bekom
men. Der Herr Finanzminister gestattet sogar , 
"Anbahnungsspes8n" abzusetzen. V\�ol1on �wir 
einmal darüber diskutieren : Sind solche In
serate und gind \Vtthlspenden Anbahnungs
spesen, um höhere Prämiensätze zu bekom

men, oder nicht ? 

\Venn der FinanzminisJGcr weiter auf der 
Flucht ist, wenn elie Regierung und die Re
gierungspartei ,vejter sch" .. eigen , dann müssen 
wir annehmen, daß die Befürchtungen richtig 
sind, daß ganz dieses Spiel getrieben wird, 
daß, auf gut deutsch, die Autofahrer den 
kommenden \Vahlkampf der Österreichischen 
Volkspartei bezahlen sollen . 

Versicherungsprämien für die Kraftfahrer kri
tisieren, wenngleich wir das Schweigen der 
Regierung auf das schärfste bekämpfen, wer
den wir Freiheitlichen dem Gesetz die Zustim
mung erteilen, weil es im grundsätzlichen eine 
Besserung bedeutet. (Beifall bei der F PÖ.) 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das 
Schlußwor t .  

,Vir kommen nunmehr zur A b s t i m m u n g. 
Da Abänderungsanträge vorliegen, werde 

ich paragraphenweise abstimmen lassen. 
Zu Abschnitt I bis einschließlich § 13  Abs . 1 

liq;f'Jl keine Abänd(jflmgsanträge vor. 
lch werde über diesen Teil des Gesetz8nt

'.\",1 {es in der Fassung des AU8schußberichtes 
l m J .cl' einem abstimmul1 lassen und bitte j er;.e 
DnllE.n unll HOJTen, die hiezu ihre Zustimmung 
gc iwn, sich von den Sitzen zu erhebe11. -
:8 :11stimmig angenommen. 

Zu § 1 3  Abs .  2 liegt ein Abänderungsantrag 
(leI' Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, Doktor 
van Tongel und Genossen vor. 

Ich werde zunächst über § 13 Abs . 2 in der 
Fat->8Hng des AL änderungsantrages abstimmen 
1<,:-;8011 und nur dann, wenn sich hiefür keine 
Mt hrheit findet, über § 13 Abs . 2 in der Fas
Slwg des Aussühnßberichtes. 

Ich b itte jene Damen und Herren, d ie dem 
§ 13 Abs. 2 in der Fassung des hiezu ein

Meine Herren !  Setzen Sie sich gegen den gohrachten Abänderung.santrages der Abge
Vorwurf, der offen auf der Straße diskutiert ordneten Dr. Fiedler, Skritek, Dr. van Tongel 
wird, zur \Vehr, antworten Sie, aber versuchen und Genossen ihre Zustimmung geben , sich 
Sie nicht, das Problem dadurch zu lösen, von den Sitzen zu erh(�ben . - Eiastimmig 
daß Sie sagen : Moment, jetzt wird es außen- itllgenommen . Damit e::,'ührigt sich eine Ab
politisch interessant, TonCi6 bleib draußen ! ;  stimmung über § 13 Abs . 2 in der Fassung 
kaum ist der Punkt vorbei : Komm herein ! clCB AusschußberichtE.'s. 
Jetzt kommt der Finanzminister in eine un- Zu § 13 Abs. 3 bis einschließlich § 16 liegen angenehme Situation 1 Wir bitten den Herrn keine Ahänderungsant.:;äge vor. Finanzminister , heute nicht herzukommen, 
er könnte in die unangenehme Situation ge- Ich lasse daher über diese Teile des Gesetz
raten, hier antworten zu müssen ! Der Herr entwurfes in der Fassung des Ausschußberichtes 
Vizekanzler wird mir mit Recht den Spruch, unter einem abstimmen und bitte jene Damen 

den wir ja schon wie ein Kinderchor sagen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung 

können, entgegenhalten : Ich bin leider nicht geben, sich von den Sitzen zu erhüben. 

kompetent in dieser Frage. (Heiterkeit .) Einstimmig angenommen. 

Es gibt viele Fragen, und der Kollege Zu § 17 Alls . 1 liegt ledigli ch zur lit .  a ein 
Fiedler hat als erster Redner völlig recht Alländorungsantrag der Abgeordnet.en Dok
gehabt, daß er länger als eine Stunde ge- tor Fiedler , Skritek, Dr . van Tongel und Genos
sprochen hat. Es gäbe noch sehr viel zu dieser sen vor . 
Sache zu sagen, aber ich glaube, es wird Zeit, Ich werde daher zunächst über § 1 7  Abs. 1 
daß man einmal das, was bisher geschehen mit Ausnahme der lit.. a abstimmen lassen 
ist, hier ausdiskutiert und darüber Auskunft und sodanrl getrennt. über lit . a . 
gibt. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 

Ich darf noch einmal sagen : Wenngleich § 17 Abs. 1 in der Fassung des Ansschuß
wir viele Mängel feststellen, wenngleich wir berichtes - ausgenommen lit . a - ihre Zu
das Verhalten der Regierungspartei in Fragen stimmung geben, sich von d�n Sitzen zu e1'he
wie Kennzeichnung der Dienstfahrzeuge oder I ben. - Einstimmig angenommen. 
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Ich lasse nunmehr über die lit . a des Abs. 1 
abstimmen, und zwar zunächst in der Fassung 
des gemeinsamen Abänderungsantrages der 
Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, Dr. van 
Tongel und Genossen, und nur dann, wenn 
sich hiefür keine Mehrheit finden sollte, in der 
Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die der 
lit. a des Abs .  1 in der Fassung des Abände
rungsantrages der Abgeordneten Dr. Fiedler, 
Skritek, Dr. van Tongel und Genossen ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Einstimmig angenommen. Damit 
erübrigt sich eine Abstimmung über lit . a in 
der Fassung des Ausschußberichtes. 

Zu § 17 Abs. 2 und 3 sowie zu § 1 8  Abs.  1 
liegt kein Abänderungsantrag vor. 

Ich lasse daher hierüber unter einem abstim
men 'Und bitte jene Damen und Herren, die 
dem § 17 Abs. 2 und 3 sowie dem § 1 8 Abs. 1 
in der Fassung des Ausschußberichtes ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Ein�timmig angenommen. 

Zu § 1 8  Abs. 2 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek und 
Dr. van Tongel vor. 

Ich werde zunächst über Abs. 2 in der 
durch den Abänderungsantrag gegebenen Fas
sung abstimmen lassen. Nur dann, wenn sich 
hiefür keine Mehrheit ergeben sollte, werde 
ich über Abs. 2 in der Fassung des Ausschuß
berichtes abstimmen lassen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 18 Abs. 2 in der durch den Ab änderung s
antrag der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, 
Dr. van Tongel und Genossen gegebenen Fas
sung ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Einstimmig angenom
men. Damit erübrigt sich die Abstimmung 
über § 18 Abs .  2 in der Fassung des Ausschuß
berichtes. 

Zu § 18 Abs. 3 bis einschließlich § 24 Abs. 1 
liegen keine Abänderungsanträge vor, abge
sehen von einem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Fiedler, Skritek, Dr. van Tongel und 
Genossen, demzufolge im § 20 Abs. 1 in der 
vorletzten Zeile der l it .  d der Beistrich zu 
entfallen habe. (Heiterkeit.) 

Ich lasse daher über diese Teile des Gesetz
entwurfes in der Fassung des Ausschuß
berichtes und unter Berücksichtigung des 
Entfalles des BeistrichcH in § 20 Ahs. I lit . d, 
vorletzte Zeile, unter einem abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Einstimmig angenommen. (Abg. 
Dr. P i t te r m a n n :  Der Beistrich ist gefal
len I) 

Zu § 24 Abs. 2 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Eberhard und Genossen vor. 

Ich lasse daher zunächst über § 24 Abs. 2 
in der Fassung des Abänderungsantrages der 
Abgeordneten Eberhard und Genossen und, 
falls sich hiefür keine Mehrheit finden sollte, 
über § 24 Abs. 2 in der Fassung des Ausschuß
berichtes abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 24 Abs . 2 in der Fassung des Abänderungs
antrages der Abgeordneten Eberhard und Ge
nossen ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist die Minderheit. 
Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über § 24 Abs. 2 in der 
Fassung des Ausschußberichtes abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Zu § 24 Abs. 3 bis einschließlich § 41 Abs. 2 
liegen keine Abänderungsanträge vor. 

Ich lasse über diese Teile des Gesetzentwurfes 
in der Fassung des Ausschußberichtes unter 
einem abstimmen und bitte jene Damen und 
Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. � Einstimmig 
angenommen. 

Zu § 41 Abs. 3 liegt ein Ahänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, Dok
tor van Tongel und Genossen vor. 

Ich lasse zunächst über diesen Absatz in 
der Fassung dieses Abänderungsantrages ab
stimmen und nur dann, wenn sich hiefür keine 
Mehrheit finden sollte, über Abs. 3 in der Fas
sung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 41 Abs.  3 in der Fassung des AbändHungs
antrages der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, 
Dr. van Tongel und Genossen ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu erhl:lhen. 
Einstimmig angenommen. Damit erübrigt 
sich die Abstimmung über Abs. 3 in der Fas
sung des Ausschußberichtes. 

Zu § 41 Abs.  4: bis einschließlich § 47 liegen 
keine Abanderungsanträge vor. 

Ich lasse daher über diese Teile des Gesetz
entwurfes in der Fassung des Ausschußberichtes 
unter einem abstimmen und bitte jene Damen 
und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Zu § 48 Abs. 1 liegt ein Antrag der Abge
ordneten Skritek und Genossen vor. 

Dieser Antrag übernimmt die Fassung des 
§ 48 Abs. 1 des Ausschußberichtes mit Aus
nahme des letzten Satzes, der mit den Worten 
beginnt : "Ein Deckkennzeichen darf . . .  " 

61. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)70 von 89

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 61 .  Sitzung - 23. Juni 1 967 4843 

Präsident 

Ich werde bei der Abstimmung so vorgehen, 
daß ich zunächst über § 48 Abs. 1 des Aus
schußberichtes mit Ausnahme dieses letzten 
Satzes abstimmen lasse. Sodann lasse ich 
- da ich nur positiv abstimmen lassen kann -
über den letzten Satz des § 48 Abs. 1 ,  der dem 
Antrag der Abgeordneten Skritek und Genos
sen zufolge zu entfallen hätte, abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 48 A.bs. 1 mit Ausnahme des letzten Satzes, 
der mit den Worten : "Ein Deckkennzeichen 
darf . . .  " beginnt , in der Fassung des Aus
schuß berichtes ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Ich lasse nunmehr über den letzten Satz 
des Abs .  1 getrennt abstimmen und bitte jene 
Damen und Herren, die diesem Satz in der 
Fassung des A.usschußberichtes ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu erhebe11. 
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Zu den übrigen Teilen des § 48 bis einschließ
lich § 49 Abs. 3 liegen keine Abänderungs
anträge vor. 

Ich lasse hierüber unter einem abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstim
mig angenommen. 

Zu § 49 Abs. 4 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, Doktor 
van Tongel und Genossen vor. 

Ich lasse zunächst über § 49 Abs. 4 in der 
Fassung dieses Abänderungsantrages abstim
men und nur dann, falls sich hiefür keine 
Mehrheit ergibt, über ALs. 4 in der Fassung 
des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 49 Abs. 4 in der durch den Abänderungs
antrag der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, 
Dr. van Tongel und Genossen gegebenen Fas
sung ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Einstimmig angenom
men. Damit entfällt eine Abstimmung über 
diesen Absatz in der Fassung des Ausschuß
berichtes . 

Zu § 49 Abs. 5 bis einschließlich § 59 Abs. 4 
liegen keine Abällderungsanträge vor. 

Ich lasse daher hierüber unter einem abstim
men und bitte jene Damen und Herren, die 
diesem Teil des Gesetzentwurfes in der Fas
sung des Ausschußberichtes ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erhebcll. -
Einstimmig angenommen. 

Es liegt mir ein Antrag der Abgeordneten 
Dr. Broda und Genossen vor, dem § 59 einen 
neuen Abs. 5 anzufügen. 

Ich lasse hierüber abstimmen und bitte 
jene Damen und Herren, die der Neueinfügung 
eines Abs. 5 in der vom Abgeordneten Doktor 
Broda und Genossen vorgeschlagenen Fassung 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Minderheit . Abge
lehnt. 

Zu den §§ 60 bis einschließlich 67 Abs. 1 
liegen keine Abänderungsanträge vor. 

Ich lasse hierüber unter einem abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstim
mig angenommen. 

Zu § 67 Abs. 2 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, Doktor 
van Tongel und Genossen vor. 

Ich lasse zunächst über § 67 Abs. 2 in der 
Fassung dieses Abänderungsantrages abstim
men und, falls sich hiefür keine Mehrheit 
ergibt, über § 67 Abs. 2 in der Fassung des 
Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 67 Abs. 2 in der Fassung des Abänderungs
antrages der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek , 

Dr. van Tongel und Genossen ihre Zustim
mung geben , sich von den Sitzen zu erhebeIl. -
Einstimmig angenommen. Damit entfällt die 
Abstimmung über § 67 Abs . 2 in der Fassung 
des Ausschußberichtes. 

Zu § 67 Abs. 3 bis einschließlich § 70 Abs. 2 
lit . a liegen keine Abänderungsanträge vor. 

Ich lasse hierüber unter einem abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Ausschußberichtes ihre ZustiImnlL1'lg geben, 
sich von den Sitzen zu erhebel1- - Einstim
mig angenommen. 

Zu § 70 Abs .  2 lit . b liegt ein Abänderungs
antrag der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, 
Dr. van Tongel und Genossen vor. 

Ich lasse zunächst über Abs. 2 lit. b des 
§ 70 in der Fassung dieses Abänderungs
antrages abstimmen und nur dann, falls sich 
keine Mehrheit hjefür findet, in der Fassung 
des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 70 Abs. 2 lit . b in der Fassung des Abände
rUllgsalltrages der Abgeordneten Dr. Fiedler, 
Skritek, Dr. van Tongel und Genossen ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Einstimmig angenommen. Damit 
entfällt eine Abstimmung über lit. b in der 
Fassung des Ausschußberichtes. 

Zu § 70 Abs. 3 bis einschließlich § 75 Abs. 1 
liegen keine Abänderungsanträge vor. 
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Ich lasse hierüber unter einem abstimmen I Ich bitte j ene Damen und Herren, die dem 
und bitte jene Damen und Herren, die diesen § 96 Abs . 4 in der Fassung des Abänderungs

Teilen des Gesetzentwurfes in der Fassung antrages der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, 

des Aussehnßherichtes ihre Zustimmung geben, Dl'. val1 Tongel und Genossen ihre Zustimmung 
sich von d'; 'll Sitzen zu erheben. - E instimmig geben, sich von den Sitzen zu erhehen. -
angenommol . Einstimmig angenommen. Damit entfällt die 

Es liegt mir nun ei::. Antrag der Abgeordne- Abstimmung über Abs. 4 in der Fassung des 

ten Skritek und Gello8sen auf Einfügung eines AusschußiJel'ichtes. 

neuen Abs.  2 b,1 § 75 vor. ZI-, § 96 Abs. 5 bis eir:schließlich § 98 licgBn 
vVird dieser Antrag alige110mmCll, so \vürcleJl }P3ine ALämlerungsanträge vor. 

die bish�-,rig0n Abs .  2 bis 4: die B6zeichmmg Ich lar:;so h;erl�ber unter einem ab�t:1 j ' :ncn 
3 bis 5 erhalten. lInd bitte jene DrumEm und Herren, die die::;el1 

Ich lasse über diesen Ant.rag a,uf Eir:.fügung TC'ikn des GesctY..011tvmrfes in deI' Fussung 
eines neuen Abs. 2 aLstill1111ell und Llltte jCllc des A'_lSSchFßbcl'ichtes ihre Zustimmung geben, 
Damen l) ncl Hel'!'ell, die dec' Einfü�iiing Eines sich VO: ', Ck�l Sitzen zu erhehen . - Einstimmig 
neU8n Ahs .  2 im § 75 in d0l' Fc"Lr:;;-}lmg des angonommen. 
Ankages c�eT Abgeo:!:dnetell Skritek und Geuos- Zu § 99 A1JS.  1 l icgt eül Abänclemngsalltrag 
seIl ihre Zustimmung gelx:a, sich �mn den SitZen der Abgeol'dndon D�·. Fiec.ke, Skütek, Doktor 
zu edv"bc .. - DEOS ist die IHillderhcit ,  Ahge - van Tonge! und GülHj;�8en yor. 
lehnt. 

Z1;. § 75 Aas. 2 in cl'J:!.' F[�SsLmg des A�lsschllß
berichtes bis eillsc hließli0h § 79 liegen keine 

Abänrkrungsantl'äge vo,:,. 
Ich werde hierüber unter einem abßtimmen 

lassen und bitte jene Damen und Herren, 

die diesen Teilen des Gesetzen.twu.rfes in der 
Fassm�g des AlJsschußhorichtcs ihre Zustim
mung gebel'., f'1Ch von den Si'c:z€;n zu erheben. -
Ejnstimmig angenommen, 

Zu § 80 liegt ein Ahändel'ungsantrr.,g der 
Abgeonlneten Dr. Fiedler, Skritek , Di'. van 
Tongel und Genossen vor. 

Ich lasse zunächst über § 80 in der Fassung 
dieses Abänderungsantrages abstimmen und 
nur dann, wenn er keine Mehrheit findet, in 
der Fassung des Ausschußberichtes.  

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 80 in uer Fassung des Abänderungsantrages 
der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, Doktor 
van Tonge! und Genossen ihre Zustimmung 
geben , sich von den Sitzen zu erhebel!. -
Einstimmig angenommen. Damit entfällt die 
Abstimmung über § 80 in der F8Jssung des 
Ausschl1ßberichtes. 

Zu § 81 bis einschließlich § 96 Abs. 3 liegen 
keine Abänderungsallträge vor. 

Ich lasse hierüber unter einem abstimmen 
und bitte jene DamE,n und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentw"urfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen . 

Zu § 96 Abs .  4 li€gt ein Ahänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr, Fiedler, Skritek, Doktor 
van Tonge! und Genossen vor. 

Ich lasse zunächst über den Abs. 4 in der 
Fassung dieses Abänclerungsalltrages und, falls 
dieser keine Mehrheit finden sollte, in der Fas
sung des Ausschußberichtes abstimmen. 

Ich lasse zlmu'Gb.st über § 99 Abs. 1 in der 
Fi1ssung des AbäEd81'lmgs2�lltrag0s und, falls 
dieser keil:.", Mehrheit finck.t, in dcr F<1fKi:mg 
des Ausschußberichtes ahstimmen. 

Ich hitte jelle Damen und Herren, die dem 
§ 99 ALs. I in (kr Fassung des AbänderHngs
antrages der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, 

Dr. van Tongd l�nd Ger.ossen ihre Zustim
mung geben, sich VOll den Sitzen zu erheben. -
Einstimmig angenommen. Damit entfällt die 
Al=.stimmu.ng über § 99 Abs.  1 in der Fassung 
des AUFJschußberichtes. 

Zu den übrigen Teilen des § 99 bis ein
schließlich § 101 Abs . 5 liegt kein Abändel'ul1gs
antrag vor . 

Ich lasse hierüber unter einem abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben , 
sich von den Sitzen zu erheben. Ein

stimmig angenommen . 
Zu § 101 Abs. 6 liegt ein Abänderungs

antrag der Abgeordneten Dr. Fiedler , Skritek, 

Dr. van Tongel und Genossen vor. 

Ich lasse zunächst über Abs.  6 des § 101 
in der Fassung dieses Abänderungsantrages 
abstimmen und, falls keine Mehrheit 
wäre, in der Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 101  Abs . 6 in der Fassung des Abänderungs

antrages der Abgeordneten Dr . Fiedler, Skritek, 

Dr. van Tongel und Genossen ihre Zustim

mung geben , sich von den Sitzen zu erheben. -

Einst.immig angenommen. Damit entfällt eine 
Abst,immung über diesen Absatz in der Fas
sung des Ausschußberichtes .  

Zu § 101 Abs . 7 bis einschließlich § 103 
Abs .  5 liegen keine Abänderungsanträge vor. 

Ich lasse hierüber unter einem abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesem 
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Teil des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben . - Einstimmig 
angenommen. 

Zu § 103 Abs . 6 liegt ein Abänderungs
antrag der Abgeordneten Skritek und Ge

nossen vor. (Abg. Dr. mn To nge l :  Ich bitte um 
Auszählung I) Es w1n1 dem Rechnung getragen. 

Ich lasse zunächst über § 103 Abs.  6 in 
der Fassung di('c€s Abänclerungs�mh'ages ab
stimmen und, falls sich hiefür keine Mehr
heit finden solIt.8, in der Fassung des Aus
schußb�richtE's .  

In dies-2m Fallo we,'de ich - entsprechend 
dem mir zugekommenell Antrag - übel' 
lit. a getrennt <,.bstimm211 lassem. 

Ich bitte jene DamE':n und HeTl'en, die de m 
§ 103 Abs. 6 in d('l' F?.s;sung d.,c' s Abällderungs
antrages du Abgeo: cL1I3ten Sk�'ih k und G8-
nossen ihre Zustimmung geben , sich von <1 '_' 1'
Sitzen zu erheben. Bitte stehenbleib2n ! (Abg. 
Dr. P i t t e 1'mann : Aber "ruht" I) N�'ctü lich, 
wir sind j a  nicht beim Militär und b" al� chel1 
nicht in Uniform auszugehen. (Heiterkeit.) 
Bitte, Ruhe. (Nach Sti-mrnenzählung :) 66 zn 
80. Das 1st, die Minderheit. AbgeltJlllt . 

Ieh lasse nunmehl' Üb2l' § 103 Ab3. 6 i n  
der Fassung des AUS8chußberichtes t'tbstimmen. 

Da, mir der Antrag vorliegt , übe;r die lit. a 
des Abs.  6 getrennt abzustimmen , wenie ich 
zunächst über die übrigen Teile des Abs. 6 
mit Ausnahme der lit . a abstimmen lassen 
und sodann getrennt über lit. a selbst. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 103 Abs . 6 in der Fassung des Ausschuß
berichtes - ausgenommen lit. a - ihre Zu
stimmung geben , sich von den Sitz2n zu er
heben . - Das ist die Mehrheit. Ang0nommen .  

Ich lasse nunmehr über Abs. 6 lit . a in 
der Fr.ssung des Ausschußberichtes abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die hiozu 
ihre Zust,immung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben . - Die Mehrheit. Angenommf'n . 

Zu § 103 Abs . 7 bis einsehlioßlich § 104 
Abs . 5 lit. a liegen keine Abänderungsanträge 
vor. 

Ich lasse daher hierübor unter einem ab
stimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die diesen Teilen des Ge3etzentwurfes in der 
Fassung des Ausschußb8richtes ihre Zustim
mung erteilen, sich von den Sitzen zu er
heben. - Einstimmig angenommen. 

Zu § 104 Abs.  5 lit. b liegt ein Abänderungs
antrag der Abgeordneten Dr . Fiedler, Skritek , 
Dr. van Tongel und Genossen vor . 

Ich lasse zunächst über lit . b in der Fassung 
dieses Abänderungsantrages abstimmen, falls 
er keine Mehrheit finden sollte , in der Fas
sung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 104 Abs .  5 lit . b in der Fassung des Ab
änderun gsantrages der Abgeordneten D�' . Fied
ler, Skrik'k, Dr . van Tangel und Genossen 
ihre Zustimmung geb,::,n , sich von den Sitzen 
zu orheben . - Einstimmig angenommen. 
Damit entfällt die Abstimmung über die lit . b 
in de;� Fassung des Ausschußberichtes . 

Zn § 104 Abs . 5 lit . c bis einschließlich § 107 
und <1:1' Üb c:rschrift zu Ab 3chnitt XI und zu 
§ lOg li:gen keine Abänderungsan Lrägü vor . 

L�l, lass'.:; hi<31'über unter einem ab.;1Gimmen 
und b :tte jen0 DfLmen und Herren, die dieBen 
T"il: n de;:; Gcs�:tzentwurfes in der F"" ssung 
des Ausschußbel'ichtes ihre Zustimmung e,
tc·ilc' J 1 , sich von cl'2n Sitzen zu erhE'b::·n. -
Einstimmig angenommen. 

Zn § 108 Ab ;; .  1 liegt <:>in Abänclc1 ungs-
8.11hng der Abgcordneten Eb81"ha,rcl und G3-
110SSc n VO}'. 

1eh lasse zunäehst übel' § 108 Ab::; .  1 in der 
:Fa::::sung dicS8S AbändenmgsantrfLgcs ahstim
m C :1 und, falls dieser keine Mehrheit findet, 
üb :' (' § 108 Ab,J. 1 in der Fassuag des Aus
sc hu.Gb �·i·ichtf:'s. 

Ich bitte jene Damen und Renen, die dem 
§ 108 Ab.:;.  1 in der Fassung des Abänderllngs
rx,t, agc:::l deI' Abgeordneten Eberhard und Ge
D O ;:: ;';c ll  ihre Zustimmung geben, sich von den 
SitJ�('ll zu erhebE'n. --' Das ist die Minderheit . 
Abg,:�lehnt . 

Ich lasse nunmehr über § 108 Abs.  1 in 
der Fas:mng des Ausschußberichtes abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren , die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erhben. - Das ist die Mehrheit. Ange 
nOn111lC!1. 

Zu § 108 Abs . 2 ,  3 und 4 sowie zur Über
schrift des § 109 liegen keine Abänderungs
antl 'iige vor . 

Ich lasse hierüber unte'!' einem abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Ausschußbcricht.es ihre Zustimmung er
teilen , sich von den Sitzen zu erheben . - Ein
stimmig angenommen . 

Bezüglich d8r ersten drei Zeilen des Abs. 1 
des § 109, das ist bis zu Beginn der lit . a, 
liegt E'in Abänderungsantrag der Abgeord
neten Eberhard und Genossen vor . 

Ich lasse zunächst über diesen Abänderungs
antrag und, falls er keine Mehrheit finden 
sollto,  über die Fassung rles Ausschußberichtes 
abstimmen. 

Ich bitte jene Du,] il i, 11 und Herren, die 
dem Beginn des Abs. 1 des § 109, das sind die 
ersten drei Zeilen bis zum Beginn der lit . a, 
in d8r Fassung des Antrages der Abgeordneten 
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Eberhard und Genossen ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Das 
ist die Minderheit. Abgelehnt . 

Ich lasse nunmehr über diesen Teil des 
Gesetzentwurfes in der Fassung des Aus
schußberichtes abstimmen und bitte jene 
Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Das 
ist die Mehrheit. Angenommen. 

Zu § 109 Abs. 1 lit. a bis einschließlich lit. h 
liegt kein Abänderungsantrag vor . 

Ich lasse daher über diese Teile des Gesetz
entwurfes unter einem abstimmen und bitte 
jene Damen und Herren, die diesen Teilen 
in der Fassung des Ausschußberichtes ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Einstimmig angenommen. 

Es liegt mir nun ein Antrag der Abge
ordneten Eberhard und Genossen auf Ein
fügung eines neuen Absatz 2 im § 109 vor. 
Wird diesem Antrag stattgegeben, würden 
die bisherigen Absätze 2 bis 5 die BeZeich
nung 3 bis 6 erhalten. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die der 
Einfügung eines neuen Absatz 2 in der Fas
sung des Antrages der Abgeordneten Eber
hard und Genossen ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Minderheit. Abgelehnt. 

Zu § 109 Abs. 2 und 3 des Ausschußberichtes 
sowie zu den ersten fünf Zeilen des Abs. 4, 
das ist bis zum Beginn der lit. a, liegen keine 
Abänderungsanträge vor. 

Ich lasse daher über diese Teile des Gesetz
entwurfes in der Fassung des Ausschuß
berichtes unter einem abstimmen und bitte 
jene Damen und Herren, die hiezu ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er
heben . - Einstimmig angenommen. 

Zu § 109 Abs. 4 lit. a liegt ein Abänderungs
antrag der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, 
Dr . van Tongel und Genossen vor. 

Ich lasse zuerst über lit. a in der Fassung des 
Abänderungsantrages abstimmen und nur 
dann, wenn sich hiefür keine Mehrheit finden 
sollte, über lit. a in der Fassung des Ausschuß
berichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Abs.  4 lit. a in der Fassung des Abänderungs
antrages der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skri
tek, Dr. van Tongel und Genossen ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu erheben. 
- Einstimmig angenommen. Damit erübrigt 
sich eine Abstimmung über die lit. a in der 
Fassung des Aussschußberichtes. 

Zu § 109 Abs. 4 lit. b bis einschließlich § 1 12 
Abs. 2 liegen keine Abänderungsanträge vor. 

Ich lasse hierüber unter einem abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstim
mig angenommen. 

Zu § 1 12 Abs. 3 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, Dr. van 
Tongel und Genossen vor. 

Ich la-sse zunächst über diesen Abänderungs
antrag abstimmen und, falls er keine Mehrheit 
finden sollte, über Abs. 3 in der Fassung des 
Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 1 12 Abs. 3 in der Fassung des Abänderungs
antrages der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skri
tek, Dr. van Tongel und Genossen ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er
heben. - Einstimmig angenommen. Damit 
entfällt die Abstimmung über Abs. 3 in der 
Fassung des Ausschußberichtes. 

Zu § 112 Abs. 4 bis einschließlich § 1 19 
Abs. 1 liegt kein Abänderungsantrag vor. 

Ich lasse über diese Teile des Gesetzentwurfes 
in der Fassung des Ausschußberichtes unter 
einem abstimmen und bitte jene Damen und 
Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Zu § 1 1 9  Abs. 2 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, Dr. van 
Tongel und Genossen vor. 

Ich lasse zunächst über diesen Abänderungs
antrag abstimmen und, falls er keine Mehrheit 
finden sollte, über Abs. 2 in der Fassung des 
Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 1 19 Abs .  2 in der Fassung des Abänderungs
antrages der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skri
tek, Dr. van Tongel und Genossen ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er
heben. - Einstimmig angenommen. Damit 
erübrigt sich die Abstimmung über Abs. 2 in 
der Fassung des Ausschußberichtes. 

Zu § 1 19 Abs.  3 bis einschließlich § 127 liegen 
keine Abänderungsanträge vor. 

Ich lasse über diese Teile des Gesetzentwurfes 
in der Fassung des Ausschußberichtes unter 
einem abstimmen und bitte jene Damen und 
Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig an
genommen. 

Es liegt mir nun ein Antrag der Abgeord
neten Skritek und Genossen auf Einfügung eines 
neuen § 128 vor. Wird diesem Antrag statt
gegeben, so würden die bisherigen §§ 128 bis 136 
die Bezeichnung 129 bis 137 erhalten. 
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Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, 
die dem Antrag der Abgeordneten Skritek und 
Genossen auf Einfügung eines neuen § 1 28 in 
der von diesen vorgeschlagenen Fassung ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Zu § 1 28 des Ausschußberichtes bis ein
schließlich § 133 Abs. 6 liegen keine Abände
rungsanträge vor. 

ferner ein Entschließungsantrag der Abge
ordneten Konir, Dr. Fiedler, Dr. van Tongel und 
Genossen, betreffend Straßen mit nichtöffent
lichem Verkehr, 

weiters ein Entschließungsantrag der Abge
ordneten Minkowitsch, Dr. Broda, Dr. van 
Tongel und Genossen, betreffend Entschädi
gungsfonds für Schäden aus Kraftfahrzeug
unfällen, 

und schließlich ein Entschließungsantrag der 
Abgeordneten Dr. Broda und Genossen, be
treffend die Neugestaltung des Prämiensystems 
der Kraftfahr-Haftpflichtversicherung. 

Ich lasse hierüber unter einem abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig Ich lasse zunächst über den dem Ausschußangenommen. 

Z § 3 Ab 7 I ·  . Ab " d bericht beigedruckten Entschließungsantrag u 13 s. legen zweI an erungs- abstimme anträge der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, I h b' 
n. . D d H d' d' Dr. van Tongel und Genossen vor. c Itte J�ne amen un . erren, . le le-

Ich lasse zunächst über Abs. 7 in der durch I sem En.tschheßungsa�trag Ihre Zustlmmu�g 
diese Abänderungsanträge gegebenen Fassung I ge.ben,. SICh von den SItzen zu erheben. - Em
abstimmen und nur dann, wenn sich hiefür stImmIg a n g e n o m m e n. 
keine Mehrheit findet, über Abs. 7 in der Fas- Wir kommen zur Abstimmung über den 
sung des Ausschußberichtes. Entschließungsantrag der Abgeordneten Konir, 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem Dr. Fiedler, Dr. van Tongel und Genossen, 
§ 133 Abs. 7 in der durch diese Abänderungs- betreffend Straßen mit nichtöffentlichem Ver
anträge der Abgeordneten Dr. Fiedler, Skritek, kehr. 
Dr. van Tongel und Genossen gegebenen Fas- Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
sung ihre Zustimmung erteilen, sich von den Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
Sitzen zu erheben. - Einstimmig angenom- sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
men. Damit erübrigt sich eine Abstimmung a n g en o m men.  
über Abs. 7 in  der Fassung des Ausschußbe- Wir gelangen zur Abstimmung über den 
richtes. Entschließungsantrag der Abgeordneten Min-

Zu § 134 sowie zu den restlichen Teilen des kowitsch, Dr. Broda, Dr. van Tongel und Ge
Gesetzentwurfes liegen keine Abänderungsan- nossen, betreffend Entschädigungsfonds für 
träge vor. Schäden aus Kraftfahrzeugunfällen. 

Ich lasse daher hierüber unter einem abstim- Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
men und bitte jene Damen und Herren, die Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, den restlichen Teilen des Gesetzentwurfes sich Von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig samt Titel und Eingang in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung erteilen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Damit ist die z w e i te L e sung beendet. 
Der Herr Berichterstatter beantragt die 

sofortige Vornahme der dr i  tten  L e s u ng. 
Wird ein Einwand erhoben � - Das ist nicht 
der Fall. 

ang e n o m m e n. 
Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 

über den Entschließungsantrag der Abge
ordneten Dr . Broda und Genossen, betreffend 
Neugestaltung des Prämiensystems der Kraft
fahr -Haftpflichtversicherung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Minderheit. A b g e l eh n t. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Le-
sung ihre Zustimmung erteilen, sich von den Damit sind die Abstimmungen zu diesem 
Sitzen zu erheben. - Ich stelle die Einstim. Tagesordnungspunkt abgeschlossen. 
migkeit fest. Der Gesetzentwurf ist somit auch 
in dritter Lesung a n g e n o m m en.  

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über die zu diesem Gesetzentwurf einge
brachten E n  t s c h l i e ß u n g san träg e. 

Es liegen insgesamt vier Entschließungsan
träge vor, und zwar : 

zunächst ein Entschließungsantrag, der dem 
Ausschußbericht beigedruckt ist, 

2. Punld: Bericht des Ausschusses für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft über die Regierungs
vorlage (474 der Beilagen) : Bundesgesetz, 
mit dem das Binnenschiffahrtsverwaltungs
gesetz geändert wird (583 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 2. Punkt der 
Tagesordnung : Änderung des Binnenschiffahrts
verwaltungsgesetzes . 
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Präsident 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Libal. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Libal: Hohes Haus ! Der 
gegenständliche Entwurf einer Novelle zum 
Binnenschiffahrtsverwaltungsgesetz, BGBL 
Nr . 550/ 1935, hat die gesetzliche Regelung der 
Verleihung einer Konzession zur gewerbs
mäßigen Ausübung der Schiffahrt auf Binnen
gewässern sowie der Bewilligung eines über
fuhrbetriebes (Fährbetriebes) zum Gegenstand. 
Unter anderem regelt der vorliegende Gesetz
entwurf, inwieweit die gewerbsmäßige Aus
übung der Schiffahrt auf Binnengewässern einer 
Konzession bedarf und unter welchen Voraus
setzungen eine solche erteilt werden kann. 
Weiters legt er fest, unter welchen Umständen 
eine erteilte Konzession erlischt oder zurück
zunehmen ist, und bestimmt schließlich die 
behördliche Zuständigkeit für diese Maßnahmen. 

Der Ausschuß für Verkehr und Elektrizi 
tätswirtschaft hat · die Regierungsvorlage in 
seiner Sitzung am 20. Juni 1967 der Vorbera
tung unterzogen. In der Debatte ergriffen außer 
dem Berichterstatter die Abgeordneten JHayr, 
Frühbauer, Ing. Scheibengraf und Dr. Kranzl
mayr sowie der Bundesminister für Verkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen Dipl . 
Ing. Dr .  vVeiß das \Vort. Die Regierungsvor
lage wurde vom Ausschuß unter Berücksichti
gung eines von den Abgeordneten Mayl' und 
Ulbrich gemeinsam gestellten Abänderungs
antrs,ges und einer Druckfehlerberichtigung 
einstimmig angenommen. 

Im Namen des Ausschusses für . Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft stelle ich daher den 
Antrag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(474. der Beilagen) mit den dem Ausschußbericht 
angeschlossenen Änderungen die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem abzu
führen. 

Präsident : Der Herr Berichterstatter bean
tragt, General- und Spezialdebatte unter einem 
vorzunehmen. - Einwand wird nicht erhoben. 
Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete 
Dr . Scrinzi. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPÖ) : Herr Präsi
dent ! Meine Damen und Herren ! Die freiheit
liche Fraktion hatte leider nicht Gelegenheit, 
sich im zuständigen Ausschuß mit der Gesetzes
vorlage zu beschäftigen, einer Vorlage, der wir 
im übrigen unsere Zustimmung geben werden. 

Es ist aber doch einiges zu dieser Vorlage 
gera.de für den Vertreter eines Landes zu sagen, 
in dem die Seeschiffahrt und im besonderen eine 

Regelung dieser Schiffahrt im Hinblick auf eine 
ganze Reihe von Funktionen, die sie dort zu 
erfüllen hat, außerordentlich wichtig ist. 

In Kärnten spielt die Seeschiffahrt keine 
handels- oder 'wirtschaftspolitische Rolle. Wir 
haben keine Wasserwege, auf denen wir einen 
großen Güterumschlag zu bewältigen hätten, 
sondern Kärnten ist mit einer Reihe von herr
lichen Naturseen gesegnet, die ein beachtliches 
Kapital - nicht nur an landschaftlicher 
Schönheit, sondern auch im Hinblick auf die 
Bedeutung, die d ieses Kapitel für eine der wich
tigsten Einnahmsquellen Kärntens, nämlich 
den Fremdenverkehr, hat - darstellen. Die 
Erhaltung dieses Kapitals, ja mehr noch : seine 
Vermehrung, wäre eine wichtige Aufgabe. 

Zum Teil fallen aber die Agenden für diese 
Aufgabe in die Kompetenz des Bundes. Ich 
kann es als Kärntner Abgeordneter begrüßen, 
daß mit dieser Vorlage, welche ein überholte�, 
überaltertes und unzUl'eichendes Gesetz ab
ändert und verbessert, das Hohe Haus heute 
befaßt wird. Allerdings ist zu beklagen, daß 
sich in der Z,vischenzeit, als durch die bekannten 
und zitierten verfassungsgerichtlichen Ent
scheidungen eine Art Ex lege-Zustand ent
standen war, gezeigt hat, wie notwendig eine 
rasche Regelung, insbesondere eine Verschär
fung der Bestimmung:cn für die Zulassung zur 
Führung von l\-lotorschiffen auf den Kärntner 
Seen - natürlich auf allen österreichischen 
Seen - ist. 

Denn mit diesem Kapit&l ist zum Teil unter 
dem Einfluß einer überhitzten Konjunktur Miß 
brauch getrieben worden. Wir haben nicht 
unbeträchtliche Teile dieses Kapitals verwirt
schaftet. Diese Verwirtschaftung hat eine der 
wesentlichen und bisher sichersten Einnahme
quellen dieses Bundeslandes erheblich ge
fährdet. Wenu das Land Kärnten derzeit 
große Opfer auf sich nehmen muß,  um die 
Schäden, die an den Kärntner Seen angerichtet 
wurden, auszugleichen, so begrüßen wir es dop
pelt, daß hier nun endlich Maßnahmen ge
setzt werden, die einer weiteren Gefährdung 
der Reinheit dieser Seen Einhalt gebieten und 
die Sicherheit der dort erholungsuchenclen 
Gäste, aber natürlich auch der dort erholung
suchenden Landeskinder gewährleisten. 

Im § 2 Abs .  5 ist eine Neufassung und 
eine Enveiterung jener Bestimmungen erfolgt, 
welche die Zulassung zum Betrieb und zur Füh
rung von Motorfahrzeugen auf den Seen regeln 
und aufrechterhalten, die zwingende Vor
schrift der Konzessionspflicht. Wir hätten es 
begrüßt, wenn man insbesondere die Bestim
mungen für die Motorboote mit hohen Ge
schwindigkeiten verschärft hätte, wenn man die 
Bestimmungen bezüglich der Motorbootführer 
dieser Typen etwa den strengen Vorschriften 
der . Straßenverkehrsordnung angepaßt hätte. 
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Dr. Scrinzi 

Das ist keine platonische Forderung, son
dern sie hat sehr reale - ich möchte fast 
sagen : blutige - Hintergründe . 'Vir hatten 
in Kärnten in den letzten Jahren auf Badeseen 
eine Reihe von schweren, schwersten, zum Teil 
mit Todesfolge verbundenen Unfällen zu ver
zeichnen, welche durch Motorbootfahrer ver
ursacht wurden, denen offensichtlich ent
weder die technischen oder die psychologischen 
oder moralischen Qualitäten zur Führung der
artiger Fahrzeuge gefehlt haben. 

Diese Fahrzeuge entwickeln, wie Sie wissen, 
beachtliche Geschwindigkeiten . Der Ge
schwindigkeitsrausch, der , wie bei Behand
lung des vorhergehenden Tagesordnungspunk
tes aufgezeigt ,  scinen hohen Blutzoll auf der 
Straße fordert,  forde:;'t ihn <'vuch, wenn auch 
vergleichsweise in weit geringerem Umfang, 
auf den Badeseell . Hier sind eine Reihe von 
Best,jmmungen aufgcnomm'C:l1, die g�'genüber 
dem alten Pm'agraphC:ll in der Fassung des 
Gesetzes vom Jahre 1935 eine wesentliche 
Verschärfung darstellen . 

\Vir häHen es a,llcT dings bf·grüßt,  wenn 
man bei der Übsrpi'üfung deI' Konzessions· 

fähigk0it nE'bC'n den hier angeführten In
stanzen <luch insbcSOl1rleTB die scepolizeiLich811 
Behörden angAührt. hätte - die nahh lic;h 
auch vom Landeshauptmann li1 0bllisir l t  wer
den können - u!ld we'nu man auch die Sieher. 
heitsbehärcb zur Geltung gebracht h ätte. 

Trotzdem bringt der § 2 E'inc WC8dlUi chr: 
Besse.nmg. Er setzt un3 r..uch in rl � 'Jl Stand , 
nicht nur die Fra,ge der Verschmutzung der 
Gewässer durch derartige Fahrzeug.::; leichter 
zu lösen, sondern au ch Probleme, ,do etwa 
die der LännbE'kämpfung , lc'icht,er zu I'ogdn. 

Die Lärmbd\:ämpfung, die ja auch ein ge
sundheit8politisches Anlisgcn ist, lü'gt UDS 
ganz be�O'lders in unseren Erholungsgebieten 
a111 Herzen, uw1 zwarr aus Gründen der zu
nehmenden LäTmschädigung , die wir ganz 
allgemein bei den Bewohnern hochzivilisiertt:�r 
und technisierter Länder feststellen mÜssell . 
Die Zunahme lärmgeschädigt.er Sch\verhöl'iger 
im mittleren Leb2nsalter ist nicht nur ein 
Problem für die Krankenkassen, 80ndern 
ist auch ein Problem im Zusammenhang mit 
der Frage der Frühinvalidität. Wenn nun 
der lärmgeplagte Städter, der Erholung 
suchende Industriearbeiter, der j a  sein Da
sein zum Teil unter einer unerträglichen 
Lärmkulisse und einem ständigen Bombarde
ment von Lärm verbringt , vielleicht - wie 
wir hoffen, in zunehmendem Maße - an 
einen kleinen Badesee im schönen Kärnten 
flüchtet, dann gerät er vom Regen in die 
Traufe und wird dort vom ohrenbetäubenden 
und trommelfellzerreißenden Lärm der Motor. 
boote sehr bald verjagt. Es gibt nur mehr 

wenige Reservate odel' Rückzugsgebiete für 
Leute, die heute im Fp:mdenverkehrsland 
Österreich, besonders in seinen südlichen und 
westlichen Provinzen , EdlOlungsge biete 
suchen, wo sie wirklich auch vor Lärm
belästigung gesichert sind. Hier mfüllt das 
Gesetz eine recht wesentliche Funktion, weil 
die Möglichkeit für die Überprüfung der 
Frage, ob es im Hinblick auf die Lärmbe
lastung und Lärmbelästigung zulässig ist , 
neue Konzessionen zu erteilen, geschaffen 
wird. 

Im Zusammenhang mit der Änderung des 
Gesetzes möchte ich noch eine besondere, 
wenn auch nicht sehr wichtig erscheinende 
Frage an den zuständigen Herrn Minister 
stellen. Bei den Konzessionen für Schiffahrt
untc1'l1ehmungen handelt es sich ja im a11-
g" nh,inen um kleine Unternehmungen, welche 
höchstens einige Motorboot,e b<;:;treibell. In 
einem Land wie Kärnten mit einer so kurzen 
S�üson ist es wichtig , daß die Möglichkeit 
der auf die Se.ison begrenzten Konzessions
erteilung eing(;1'äumt bleiM . Ich würde aus 
den B8stimmungen wohl die M:öglichkeit her
and;'s " ll,  w;:::il hiBI' demolll,L rativ und auch 
tax'lJiv angeführt ist,  daß es bd'ristete Kon
zessior'_'1::rk' ilungen gibt . 

M"in8 Fl'age geht dahin : Liegt die be
f, i.:;tetc KonzessiollserteilmJ g f�n8schli(';ßlic h im 
El mC i'f'('!l der zuständ igen Behö�'de, das hEißt 
alf'o,  lwt es die Behönle in (leI' Hand, aus 
i !'grlld,'V-clehc n Gl'ünd;'ll , die in objekt.iven 
Umständ,m im bet:'e.ffündon SCEg;;biet etwa 
oder in subjektivfn Umständcn des Be
,\,; ;'bers liegen, die Konzessiol1sflist zu b8-
schr'änlc:<ll ? OGer kann auch de1' Kouzessioes
w( 'rb:'r ans s"hl' begreiflichen naheliegendGn 
lvi' t·schaftlichen Gründen die Bef'lch,'änkung 
(lc r  Konzession auf jenen Zeitraum vedangf'll 
und auch erteilt bekommen, für den er I"ie aus
Üb:�ll will, ('I,lso für fli'3 drei, maximal viel' 
warmen Monate, wo die Fremdenverkehrs
dichte eine Frequenz sichert, daß derartig 
kleine Unternehmungen auch einigermaßen 
gewinnbringend betriebGn ,verden können ? 

Ich würde den Herrn Minister b itten , mir 
vielleicht diese spezielle Anfrage zu beant
worten, die ich über Ersuchen einer Reihe Be
troffener in Kärnten hier im Hohen Hause an 
ihn gerichtet habe. 

Im übrigen werden wir, wie ich schon ein
gangs betont habe, der Vorlage unsere Zu
stimmung geben. (Beifall bei der F PO.) 

Präsident : Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Bundesminister . Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Verkehr und Elektri
zitätswirtschaft Dipl.-Ing. Dr. Ludwig Weiß : 
Herr Abgeordneter ! Auf Ihre Frage möchte ich 
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Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß 
. Ihnen antworten, daß auf Seite 2 der Re
gierungsvorlage zu lesen ist, daß die Kon
zession unter der Bedingung erteilt werden 
kann, daß der Betrieb ganzjährig oder wäh
rend eines bestimmten Zeitraumes des Jahres 
ständig zu führen ist. Wir sind der Auf
fassung, daß auch der Konzessionswerber 
um eine befristete Konzession ansuchen kann. 
Sie kann ihm erteilt werden, sie muß ihm 
natürlich nicht erteilt werden. 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr ge
meldet, die Debatte ist geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf 
das Schlußwort. Wir gelangen somit zur 
Abstimmung. 

Bei der A bst immung wird der Gesetz
entwurf mit den vom Ausschuß beschlossenen 
Abänderungen und unter Berücksichtigung der 
im Ausschußbericht angeführten Druckfehler
berichtigung in zwei ter und dri t t er  Lesung 
einstimmig zum Besch luß  erhoben. 

3. Punkt : Bericht des Ausschusses für Ver
kehr und Elektrizitätswirtschaft über die Re
gierungsvorlage (475 der Beilagen) : Abkom
men zwischen der Republik Österreich und 
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Re
publik betreffend die Abänderung des Ab
kommens über die Regelung des Grenzüber
ganges der Eisenbahnen vom 22. September 

1962 (584 der Beilagen) 

Präsident : Wir gelangen zum 3. Punkt 
der Tagesordnung : Abkommen zwischen der 
Republik Österreich und der Tschechoslowaki
schen Republik betreffend die Regelung des 
Grenzüberganges der Eisenbahnen vom 22. Sep
tember 1962. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Landmann. Ich bitte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Landmann : Hohes Haus ! 
Ich bringe den Bericht des Ausschusses für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft über die 
Regierungsvorlage (475 der Beilagen) : Ab
kommen zwischen der Republik Österreich 
und der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik betreffend die Abänderung des Ab
kommens über die Regelung des Grenzüber
ganges der Eisenbahnen vom 22. September 
1962 . 

Gegenständliches Abkommen zwischen der 
Republik Österreich und der Tschechoslo
wakischen Sozialistischen Republik hat eine 
Änderung des Abkommens über die Regelung 
des Grenzüberganges der Eisenbahnen vom 
22.  September 1962 , BGBI. Nr. 41/1964, zum 
Inhalt. 

Da das Abkommen über die Regelung des 
Grenzüberganges der Eisenbahnen vom 22. Sep
tember 1962 als gesetzesändernder Staats-

vertrag vom Nationalrat in der Sitzung am 
29.  Mai 1963 genehmigt worden ist, darf auch 
das vorliegende Abkommen gemäß Artikel 50 
Abs. 1 B.-VG. nur mit Genehmigung des 
Nationalrates abgeschlossen werden. 

Der Ausschuß für Verkehr und Elektrizitäts
wirtschaft hat die Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung vom 20. Juni 1967 der Vorberatung 
unterzogen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Genehmigung dieses Ab
kommens zu empfehlen. 

Der Ausschuß für Verkehr und Elektrizitäts
wirtschaft hält im vorliegenden Falle die Er
lassung eines besonderen Bundesgesetzes im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B.-VG. in der 
Fassung des Bundesverfassungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 59/1964, zur Erfüllung dieses Abkommens 
für entbehrlich. 

Im Namen des Ausschusses für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft stelle ich somit 
den Antr a g, der Nationalrat wolle dem Ab
kommen zwischen der Republik Österreich 
und der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik betreffend die Abänderung des Ab
kommens über die Regelung des Grenzüber
ganges der Eisenbahnen vom 22. September 
1 962 (475 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Genehmigung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident : Zum Wort ist niemand gemeldet. 
Wir gelangen somit zur Abstimmung. 

Bei der A bs t immung wird dem Abkommen 
einstimmig die Gene hmig1J,ng erteilt. 

4. Punkt : Bericht des Ausschusses für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft über die Regierungs
vorlage (547 der Beilagen) : Bundesgesetz über 
die Pensionsansprüche der nicht unter das 
Pensionsgesetz 1965 fallenden Pensions(Pro
visions)parteien der Post- und Telegraphen
verwaltung (Post- und Telegraphen-Pensions-

gesetz 1967) (586 der Beilagen) 

Präsident : Wir gelangen zum 4. Punkt 
der Tagesordnung : Post- und Telegraphen
Pensionsgesetz 1967. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Ing. Spinclelegger. Ich bitte um seinen Be
richt. 

Berichterstatter Ing .  Spindelegger : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Meine Damen und 
Herren ! Der Ausschuß für Verkehr und Elektrizi
tätswirtschaft hat die Regierungsvorlage (547 
der Beilagen) in seiner Sitzung am 20. Juni 1967 
der Vorberatung unterzogen. Der dem Aus
schuß zur Vorberatung vorgelegene Gesetz
entwurf sieht die teilweise Anwendung der 
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Ing. Spindelegger 

Bestimmungen des Pensionsgesetzes 1965, 
BGBL Nr. 340, zugunsten der Pensions (Pro
visions)parteien der Post- und Telegraphen
verwaltung vor, deren Pensionen gemäß § 1 1 
Abs. 2 Pensionsüberleitungsgesetz, BGBL 
Nr. 187/1949, durch Verordnung der Bundes
regierung vom 17. 7. 1952, BGBl. Nr. 148, 
nach den Ansätzen des Gehaltsüberleitungs
gesetzes zu bemessen sind. Zum Gegenstand 
sprachen außer dem Berichterstatter der 
Abgeordnete Frühbauer und der Bundes
minister für Verkehr und verstaatlichte Unter
nehmungen Dipl.-Ing. Dr. Weiß. Die Regie
rungsvorlage wurde vom Ausschuß mit Stim
meneinhelligkeit unverändert angenommen. 

Namens des Ausschusses für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft stelle ich daher den 
Antrag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(547 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Sollten Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen. 

Präsident : Der Herr Berichterstatter be
antragt, General- und Spezialdebatte unter 
einem durchzuführen. - Einwand wird nicht 
erhoben. 

Wir gehen somit in die Debatte ein. Zum 
Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete ZeH
linger. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Zeillinger (FPÖ) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! Der vor
liegende Gesetzentwurf, über den der Herr 
Berichterstatter soeben berichtet hat, be
schäftigt sich mit einem verhältnismäßig 
kleinen Personenkreis, der aber deswegen in 
seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen 
ist . Es ist aber Gelegenheit, dabei über per
sonalpolitische Probleme, die durch dieses 
Gesetz erfaßt werden, und Probleme der 
Post überhaupt einige Worte zu verlieren. 

Es kann nicht verschwiegen werden und 
ist sicher bekannt, daß gerade in letzter Zeit 
aus dem Bereich der Post- und Telegraphen
direktion immer mehr Beschwerden über partei
politischen Einfluß bei der Besetzung der Stellen 
und bei der Aufnahme kommen. Das ist umso 
verwunderlicher, als auf der einen Seite immer 
wieder erklärt wird, daß die Post unter Per
sonalmangel leide und man interessiert sei, 
Leute aufzunehmen. 

Ich habe nun, nachdem verschiedentlich 
Leute aus dem Bereich der Post bei uns Ab
geordneten waren und darauf verwiesen haben, 
daß es sich im Laufe des letzten Jahres auch 
in diesem Bereich wesentlich geändert habe, 
um konkrete Unterlagen gebeten. Als erstes 
ist mir nUll vor zwei Tagen ein Fall bekannt 

geworden, der genau zum gegenständlichen 
Thema paßt und den ich in Anwesenheit des 
Herrn Ministers hier zur Kenntnis bringen 
möchte. 

Die Post sucht Mitarbeiter, sie ist bereit, 
aufzunehmen. Der Betreffende kommt hin, 
erkundigt sich, an wen er sich zu wenden hat, 
wird an das Personal büro verwiesen und ver
handelt dort mit jenem Beamten, der die Auf
nahme durchzuführen hat. Er hat eine ganze 
Reihe von Unterlagen beizubringen, er schreibt 
ein Gesuch, er gibt es ab - immer noch bei 
dem Beamten, von dem er annimmt, daß er 
derjenige sei, der das Personalwesen der Post 
zu leiten hat - und wartet nun auf die Ent
scheidung. 

Nun kommt interessanterweise, bevor die 
Post sich rührt, eine Mitteilung des ÖAAB, 
also einer parteipolitischen Organisation, die 
sich freut, dem betreffenden Aufnahmewerber 
mitzuteilen - bei der Vorsprache war das 
nämlich ein AAB-Funktionär und nicht nur 
eine Amtsperson -, daß der Betreffende 
im Bereich der Post aufgenommen worden 
ist. 

Der Mann kam damit zuerst zu mir und zeigte 
es mir. Es steht hier tatsächlich : "Eine offi
zielle Mitteilung hierüber" - das ist also die 
inoffizielle, die Österreichische Volkspartei teilt 
also inoffiziell zuerst mit, was offiziell das Amt 
dann erst von sich gibt - "mit der Angabe, 
wann und wo Sie den Dienst antreten können, 
wird Ihnen vom Post- und Telegraphen
inspektorat zukommen. Allfällige weitere Fragen 
bitte direkt an meine" - das bezieht sich 
jetzt auf den Vertreter des AAB - "Adresse 
zu richten. Dies zur gefälligen Unterrichtung 
und Kenntnisnahme. "  Dann steht dort noch 
genau : Vorsprachen auf dem und dem Zimmer, 
bei dem Postinspektorat, bei der und der 
Adresse, dort und dort. 

Der Mann hat also alles getan. Er ist nicht 
mehr zu dem Funktionär Ihrer Partei, Herr 
Minister, gegangen und hat um das weitere 
gefragt, sondern er ist zuerst zu einem Abge
ordneten gekommen und hat gesagt : Wo sind 
wir denn in Österreich 1 Ich habe bei der Post 
um Aufnahme angesucht und bekomme nun 
von der Volkspartei die Mitteilung, daß ich 
aufgenommen werde ! - Tatsächlich hat er 
dann mit späterem Postdatum - offenbar 
arbeitet die Post, wenn sie für den ÖAAB, 
also für Ihre Partei, Herr Minister, arbeitet, 
etwas schneller, hingegen dann, wenn sie für 
das Amt arbeitet, scheint der Amtsschimmel 
etwas langsamer zu gehen - die Verständi
gung über die positive Erledigung seines An
suchens bekommen, wobei ihm mitgeteilt 
wird, wann er den Dienst anzutreten hat, wo 
er zugeteilt wird, welche Dokumente er noch 
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beizubringen hat und daß er verbindlich 
mitteilen soll, ob er bleibt. Da steht übrigens 
dann gleich die Formel : Sollten wir bis 12 .  Juni 
nicht im Besitz Ihrer Antwort sein, nehmen wir 
an, daß Sie auf eine Verwendung bei unserem 
Amte verzichten. - Man rechnet also offen
sichtlich damit, daß sich doch nicht jeder, 
der zur Post kommt und um Aufnahme er
sucht, auch gleich um eine derartig enge 
Bindung mit der Regierungspartei, mit der 
ÖVP bewirbt, und hat gleich diese Klausel 
vorweggenommen. 

Ich darf also etwas fragen, Herr Minister : 
Halten Sie so etwas für richtig ? Ich sage es 
Ihnen ganz ruhig : Es war ein junges Mitglied 
der Freiheitlichen Partei , das sich eben einmal 
bei der Stelle beworben hat . Er hat mir nicht 
ganz geglaubt, als ich ihm. gesagt habe : Sie 
werden Schwierigkeiten haben, wenn Sie nicht 
bei der Österreichischen Volkspartei sind, in 
diesem Staate etwas zu werden. Er hat es 
aber ganz korrekt gemacht, er ist nur zu 
Beamten gegangen - und ist geendet bei 
einem Funktionär des Ai'beitel'- und Ange
stelltenbunc1es, der während der Dienstzeit 
in Diensträumen den Mann für den Arbeite:;'
und Angestelltenbund erfaßt hat. Das mag 
hundertmal E,in PersonalV0rtreter sein, es 
haben Be amte der Post den Mann ganz legal 
zu dem Funktionär Ih:cer Partei, Herr Minister, 
geschickt ! Man hat ihn dort, allerdings nur 
mündlich, dC('I'auf �mfmel'ksam gemacht - da
bei ist ihm das verdächtig vorgekolnmen -, 
wenn er wolle, könne er sclbstversLällcUich 
dem A!'beiter- und Angestelltenbund beitre
ten. Er hat das auf Grund meiner Empfehlung 
vorläufig offengelaSStll. 

Wir wollten einmal sehen, wie das in diesem 
Staate nach eilll'I1l Jahr RegieTung Klaus wei
terläuft . Siehe da : Wir bekamen ganz offiziell 
das, was uns in hunderten Fällen bereits 
gesagt wurde : Ilue Partei, Herr Minister, 
die Österreichische Volkspartei , entscheidet, 
ob eingestellt wird, wer eingestellt wird. 
Das geschieht in den Amtsräumen, während 
der Dienstzeit. Die Organisation Ihrer Partei 
schickt die Entscheidung des Amtes aus, 
sie teilt dem Mann mit, er solle, wenn er noch 
Fragen habe , wieder in das Amt zu dem be
treffenden Funktionär kommen, dort würde 
man ihm die entsprechenden Auskünfte geben. 
Und erst nachher bekommt er die amtliche 
Erledigung auf sein Ansuchen um Einstellung 
bei der Post. (Präsident Dipl. -1 ng. Wa l d
brunne r übernimmt den Vorsitz.) 

Herr Minister ! Wenn solche Mißstände, 
die wir bisher auf das Bundesheer beschränkt 
glaubten, nun auch bei der Post um sich grei
fen . . .  (Zwischenruf bei der Ö V P.) Bitte, Herr 
Kollege � - (Abg. Dr. Gorbac h :  Er hat es 
vergessen ! - Heiterkeit.) Das ist peinlich ! 

Sie, Herr Altkanzler , müssen Ihren Partei
freund besser kennen als ich. Ich war nicht 
in der Lage, diesen ZwischelU'uf zu hören ; 
ich hätte ihn gern beantwortet. 

Sie dürfen sich nicht wundern, wenn junge 
und tüchtige Leute keine Sehnsucht haben, 
unter solchen Umständen in den Staatsdienst 
zu treten. Es ist nicht jedermanns Wille, 
sich dann, wenn er in den öffentlichen Dienst 
treten will, dem Parteibuchzwang zu unter
werfen, sich sofort vom Parteiapparat be
arbeiten zu lassen. Sie dürfen sich dann nicht 
wundern, wenn es junge und tüchtige Leute in 
Österreich ablehnen, unter solchen Umständen 
zur Post zu gehen. Sie werden sagen : Das ist 
uns wurscht, wir werden sowieso bald genügend 
Arbeitslose haben, es genügt uns, wenn wir 
dann nur mehr Leute der Österreichischen 
Volkspartei zum Eintritt einladen können. 

Ich möchte gleich loyalerweise sagen : Ich 
kann mir vorstellen, Herr Minister, daß Sie 
das bis zur Stunde selbst nicht gewußt haben. 
Sie sehen, es wird ein Unterschied gegenüber 
einem anderen Fall gemacht, wo wir dem 
Minister konkret nachweisen konnten, daß er 
pel'sönlich mit eigener Hand bei so etwas 
mitgewirkt hat. Es ist durchaus möglich, 
claß Sie diese Umstände nicht im Detail 
kennen. UI:'S Freiheitliche wird daher nicht nur 
Ihre SteJIungnahme, sondern auch Ihre Reak
tion guf diosen Fall interessieren. Billigen Sie 
es, finden Sie es richtig, daß Leute , die sich 
v.m eine Stellung im öffentlichen Dienst im 
Bereich der Post bemühen, statt von einer 
Amtsperson auf eine Amtsperson, auf einen 
Funktionär des AAB verwiesen werden 1 
Dieser ist zwar eine Amtsperson, ist aber in 
der glücklichen Lage, zu sagen : 'Venn er 
hereinkommt und ich sage : Guten Morgen, 
nehmen Sie Platz ! ,  bin ich eine Amtsperson. 
Dann lade ich ihn ein, dem AAB beizutreten, 
da bin ich Funktionär des AAB . Hernach 
nehme ich mit ihm das auf, was er alles 
braucht, da bin ich wieder Amtsperson, so
dann werde ich ihm eine Zuschrift senden, 
in der steht, daß er aufgenommen worden ist, 
da bin ' ich wieder Funktionär des AAB. 
Das läßt man ein paar Tage liegen, und wo
möglich ist es dann derselbe - das kann ich 
nicht beurteilen -, welcher dann für den 
Amtsleiter die Aussendung vorbereitet. 

Das sind Zustände, die im höchsten Maße 
unerfreulich sind, da sie die überwiegend hoch
anständige und korrekte Beamtenschaft in 
Verruf bringen. Damit tun Sie alles, um zu 
einer negativen Auslese im öffentlichen Dienst 
zu kommen. 

Ich darf Sie daher, Herr Minister, bitten, 
die grundsätzliche Frage zu beantworten, 
ob Sie es billigen, daß Leute, die sich um einen 
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Posten bei der Post bewerben, sofort von einer 
Partei politisch erfaßt werdel1 , daß das Amt 
zuerst der Partei die Entscheidung mitteilt 
und die Partei sie dem Betreffenden mitteilt, 
oder ob Sie Vorsorge t,reffen werden, diese 
Zustände abzustellen. Man kann natürlich · 
alles begründen ; es hat sogar Minister Pr ader 
seine Verhaltensweise begründet . Aber wir 
könnten uns auch vorstellen, daß Sie sagen 
werden : Das mag passiert sein, ich bin jedoch 
entschlossen, die mir unterstellten Angestellten 
und Ämter darauf aufmerksam zu machen, 
daß dies nicht dem Geiste unserer Verfassung 
und nicht unseren Gesetzen entspricht ; ich 
werde bemüht sein, dafür zu sorgen, daß die 
Post wieder aus dem Drucke der Parteipolitik 
herausgenommen wird. (Abg. Steininge r :  
Nein, das tut er nicht !) 

Diesen ersten Fall grundsätzlicher Art habe 
ich damit dem Herrn Minister zur Kenntnis 
gebracht und möchte ihn nunmehr um seine 
Stellungnahme bitten. (Beifall bei der F PO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort gemeldet hat sich der Herr Bundes
minister für Verkehr Dr . Weiß. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesminister für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen Dipl.-Ing. Dr . Ludwig 
Weiß : Herr Abgeordneter Zeillinger ! Ich 
möchte feststellen : Es ist die erste Beschwerde, 
die ich während meiner Amtszeit bekommen 
habe, daß angeblich eine Aufnahme nicht 
korrekt vor sich gegangen ist. Wenn Sie mich 
um meine Stellungnahme fragen, kann ich 
Ihnen sagen : Ich billige es nicht, wenn von 
einem Büro, von einem staatlichen Amt aus 
eine Parteistelle verständigt wird. 

Ich möchte Ihnen aber im Zusammenhang 
mit den Aufnahmen folgendes sagen : Es 
besteht eine Personalvertretung, und es gibt 
die Vorschrift, daß bei Neuaufnahmen das 
Einvernehmen mit der Personalvertretung 
hergestellt wird. Es ist also absolut möglich 
- und es muß gar nicht sein, daß der betref
fende Beamte irgend wie daran schuld ist -, 
daß diese Mitteilung von der Personalvertre
tung, in der natürlich auch ÖAAB-Leute 
sitzen, an den betreffenden Aufnahmewerber 
ergangen ist. (Abg. Dr. Gorbach: So wird 
es gewesen sein !) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte 
ist geschlossen. 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf ein 
Schlußwort. 

Wir kommen zur Abstimmung. 
Bei der A bst immung wird die Regierungs

vorlage in zweiter  und drit ter . Lesung ein
stimmig zum Beschluß erhoben. 

5. Punkt : Bericht des Ausschusses für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft über die Regierungs
vorlage (552 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit 
dem das Fernsprechbetriebs-Investitionsgesetz 

abgeändert wird (585 der Beilagen) 
Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir 

kommen zum 5. Punkt der Tagesordnung : 
Abänderung des Fernsprechbetrie bs-In vesti. 
tionsgesetzes. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Scherrer. Ich bitte. 

Berichterstatter Scherrer : Hohes Haus ! 
Namens des Ausschusses für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft habe ich über die Re
gierungsvorlage (552 der Beilagen) : Bundes
gesetz, mit dem das Fernsprechbetriebs-In
vestitionsgesetz abgeändert wird, wie folgt zu 
berichten : 

Durch den vorliegenden Entwurf einer 
Novelle zum Fernsprechbetrie bs-Investitions
gesetz , BGBI. Nr. 26/ 1964, soll den finanziellen 
Erfordernissen Rechnung getragen werden, 
die sich im Zusammenhang mit dem geplanten 
weiteren Ausbau des österreichischen Fern
sprechnetzes in den Jahren bis 1972 ergeben. 

Der Ausschuß für Verkehr und Elektrizitäts
wirtschaft hat die Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 20. Juni 1967 der Vorberatung 
unterzogen. Über den Gegenstand sprachen 
außer dem Berichterstatter der Abgeordnete 
lng. Scheibengraf und der Bundesminister für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
Dipl.-lng. Dr. Weiß. Die Regierungsvorlage 
wurde mit Stimmeneinhelligkeit unverändert 
angenommen. 

Namens des Ausschusses für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft stelle ich daher den 
Ant ra g, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(552 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem vor
zunehmen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Es ist beantragt, General- und Spezialdebatte 
unter einem durchzuführen. - Kein Einwand. 
Dann gehen wir in die Debatte ein. 

Ich er eile dem Herrn Abgeordneten Mayr 
als erstem Redner das Wort. 

Abgeordneter Mayr (ÖVP) : Herr Präsident ! 
Hohes Haus ! Wir Abgeordneten der Re
gierungspartei begrüßen die N ovellierung des 
Fernsprechbetrie bs-Investitionsgesetzes und 
danken dem Herrn Bundesminister Weiß für 
seine diesbezügliche Initiative. Ich glaube 
aber, daß Grund dafür vorliegt, daß sich alle 
Abgeordneten des Hohen Hauses über dieses 
Gesetz freuen können. 
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Nicht zuletzt werden sich aber jene Bevöl
kerungskreise freuen, die bis heute der segens
reichen Fernsprecheim'ichtung nicht teilhaftig 
wurden. Ich denke hier besonders an die 
vielen ländlichen Bezirke, wo überhaupt noch 
keine Fernsprechmöglichkeit besteht und es im 
öffentlichen Interesse liegt, daß so eine Ver
bindung geschaffen wird. Dieses Gesetz schafft 
nun die Voraussetzung dafür. 

Aber auch jene Bevölkerungskreise, in deren 
Gebiet es noch keine Vollautomatisierung 
gibt, werden dieses Gesetz freudig begrüßen, 
da bis zum Jahre 1972 die Vollautomatisie
rung nach diesem Gesetz abgeschlossen sein 
soll. 

In seiner ursprünglichen Fassung vom 
5. Februar 1964 legte das Gesetz einen Kredit
rahmen von 3689 Millionen Schilling fest, der 
die Basis eines 6-Jahres-Programms war. 
Bei diesem Kreditrahmen war das damalige 
Bundesministerium für Verkehr und Elektri
zitätswn:tschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesmillisterium für Finanzen ermächtigt, 
Bestellungen durchzuführen, die der Erwei
terung des Telephonnetzes um j ährlich 
30.000 Hauptanschlüsse sowie der Fortfüh
rung der Vollautomatisierung des Fernsprech
verkehrs dienen sollten. 

In den Jahren 1964 bis einschließlich 1967 
wurden für Fernsprechinvestitionen Leistungs
aufträge an die Wirtschaft in der Höhe von 
insgesam� 4266 Millionen Schilling vergeben, 
die sich aus den erwähnten und im Bericht 
beziehungsweise im Gesetz genannten Be
trägen zusammensetzen. Der größere Teil 
dieses Betrages wurde für Erweiterungsin
vestitionen, also für die Herstellung neuer 
Telephonanschlüsse, neuer Vermittlungsein
richtungen und Leitungen aufgewendet. Das 
war sicherlich eine sehr erfreuliche Feststellung. 
Damit wurde die Bestellermächtigung des 
Fernsprechbetriebs-Investitionsgesetzes bereits 
im Jahre 1967 zur Gänze in Anspruch genom
men, weshalb zur zügigen Fortsetzung der 
Investitionen eine Novellierullg dieses Gesetzes 
notwendig geworden war. 

Zur Inanspruchnahme der gesetzlichen Be
stellermächtigungen in einem höheren Aus
maß, als es der ursprüngliche Finanzierungs
und Tilgungsplan für die Jahre 1 964 bis 1967 
vorsah, führten folgende Umstände, wie Sie 
auch aus den Erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage im Detail entnehmen 
konnten - ich will sie nur ganz kurz anführen- ;  

1 .  Zurückbleiben der Zuteilung nicht zweck
gebundener Budgetmittel für die daraus zu 
finanzierenden 20.000 Hauptanschlüsse pro 
Jahr gegenüber den ursprünglichen Erwartun
gen und dementsprechend höherer Verbrauch 
der zweckgebundenen Mittel im Kreditrahmen 
des Fernsprechbetriebs-Investitionsgesetzes ; 

2. Herstellung von mehr als den pro Jahr 
vorgesehenen insgesamt 50.000 Hauptanschlüs
sen, und zwar 223.000 in diesem Zeitraum 
anstatt 200.000 ; dies war deshalb notwendig, 
um der steigenden Nachfrage nach Telephon
anschlüssen besser gerecht werden zu können, 
und 

3. Schmälerung des Auftragsvolumens durch 
die allgemeine Preis- und Lohnentwicklung, 
da die Aufwandsdaten des Fernsprechbetriebs
Investitionsgesetzes auf der Preisbasis 1963 
erstellt worden waren. 

Während also die Erweiterungsinvestitionen 
auf dem Fernsprechsektor im Zeitraum 1964 
bis 1967 über die Planung wesentlich hinaus
gingen, mußte das Programm zur Vollauto
matisierung des Ferl1sprechnetzes gegenüber 
den ursprünglichen Zielen etwas zurückbleiben, 
weil die Post solche Investitionen, die höhere 
Einnahmeusteigerungen erwarten ließen, 
zwangsläufig vorziehen mußte. Dabei handelte 
es sich unter anderem auch um den Ausbau 
des Selbstwählfernverkehrs mit automatisier
ten Netzen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Schweiz sowie des halbautomatischen 
Fernsprechverkehrs mit einer Reihe anderer 
Länder. 

Die dadurch bewirkte günstige Einnahmen
entwicklung kommt nun der Fortführung der 
Vollautomatisierung im Inland zugute. Es ist 
verständlich, daß in manchen Restgebieten 
die Vollautomatisierung aufwendiger wird, 
wobei als erschwerend hinzukommt, daß der 
Einnahmenzuwachs in diesen Gebieten im 
umgekehrten Verhältnis zum Aufwand steht. 
Während die Herstellung eines neuen Telephon
anschlusses im Bundesdurchschnitt min
destens 12.000 S kostet, beläuft sich der Auf
wand für einen einzigen Telephonhauptan
schluß in einzelnen Netzgruppen bei ungünsti
ger Lage heute bereits auf einen Betrag bis zu 
100.000 S und darüber. 

Es ist sehr erfreulich, daß der Herr < Bundes
minister es nun als eine seiner vordringlichsten 
Aufgaben angesehen hat, ein neues Investitions
programm für den Endausbau des Fernsprech
netzes erstellen zu lassen, das für die Jahre 
1968 bis 1972 einen Aufwand von insgesamt 
7970 Millionen Schilling zusätzlich vorsieht, 
dessen Bedeckung faktisch zur Gänze durch 
eigene Mittel der Post- und Telegraphenver
waltung sichergestellt ist. Somit erhöht sich 
für den gesamten Zeitraum 1964 bis 1972 die 
Bestellermächtigung auf fast 1 1  Milliarden 
Schilling - eine sehr beachtliche Leistung. 

Durch dieses Programm werden nun 
1 .  die Vollautomatisierung bis zum Jahre 

1972, wie erwähnt, zum Abschluß gebracht 
werden können und 
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2. durch Erweiterungsinvestitionen die Ein- Geruugs, Gmüud und Heidenreichst.ein sowie 
schaltung von jährlich 60.000 Telephonhaupt- der Verbundamtsbereiche Sc he ifling und 
anschlüssen gewährleisret werden. Murau vorgesehen . 

Wie schon ein Vergleich der Fernsprech- 1 971 werden die letzten Teile des Pillkatales 
dicht.e Österreichs - nur 15 Sprechstellen pro sowie die restlichen Teile der Netzgruppe 
100 Einwohner Ende 1966 - und der Schweiz Bruck, also Trautmannsdorf und Mannersdorf, 

- interessanterweise 39 Sprechstellen pro einbezogen werden sowie Zistersdorf, Horn, 
100 Einwohner - zeigt, ist eine Sättigung des Geras, Hollabrunn, Retz, ferner die Netz
Bedarfes auf diesem Gebiet vorläufig nicht zu gruppe Kirchdorf, Windischgarsten, die Ver
erwarten. bund ämter St. Gallen sowie die noch nicht 

Das neue Programm wird aber dazu bei- automatisierten Bereiche von Stainach, Gröb

tragen, daß die Wart.ezeiten der Bewerber um ming, Haus und Schladming. 
neue Telephonanschlüsse erheblich verkürzt Die 1 972 einzubeziehenden Gebiete, somit 
werden. Ende 1966 standen 59.887 auf der die letzten noch nicht automatisierten Teile 
Warteliste, obwohl im gleichen Jahr die Zahl Österreichs, werden das Bild abrunden : 
der Hauptanschlüsse um 56.977 vermehrt Mureck, Poysdorf, Laa an der Thaya, Weiters
werden konnte und als Voraussetzung hiefür felden , Freistadt und das Endamt Turrach. 
Orts- und Fernnetze ausgebaut sowie Wähl. . . . 
amtseinrichtungen neu geschaffen beziehungs- Sehr geehrter 

.. 
Herr

. 
Mm�ste::.

! !n dIesem Zu-

weise erweitert wurden. Ende März 1 967 1 sammenhang mochte ICh SIe hofllchst ersuchen , 
betrug die Zahl der derzeit nicht herstellbaren prüfen z� lassen, 

.
ob nicht . die �remdenver .. 

Anschlüsse bereits rund 66.000, wovon rund .s:ehrsgebJete und Jene GebIete, dIe als Hoff-

38.500 allein auf Wien entfielen . 
. I nungsgebiete zu bezeichnen sind und noch am 

. . . . weitesten hinter der durchschnittlichen Ent-

. 
Durch dIe llll Fernsprechbetr�ebs.lnvestl- wicklung liegen, im Programm vorgezogen 

tlOnsgesetz verankerte Zweckbllldullg der werden können. Ich denke da insbesondere an 
Mehreinnahmen aus den Fernsprechgebühren das Mühlviertel und an das Waldviertel 
ist die Gewä�r dafür gegeben, daß die von 

.
den aber als Abgeordneter des Traun viertels darf 

Fernsp�echrellnehmern aufgebrachten 
.
Mlttel ich auch das Fremdenverkehrsgebiet Pyhnl

au?h dIesen selbst zugute komm�n. �It de� bahn mit seinem Bezirksort Kirchdorf an der 
weIteren Ausbau

. 
�e8 Netzes WIrd SIch d�e Krems erwähnen. Sollte dies aus technischen Übertra�ungsquah�at verbesser� und dIe Gründen nicht möglich sein, ersuche ich, 

'YartezeIt wegen uberlasteter LeItungen ver- wenigstens den Ortswählbetrieb in diesen 
rmgert werden. Gebieten ehestens auszubauen und damit auch 

Mit diesen Maßnahmen hat der Herr Bundes- für neue Hauptanschlüsse zu sorgen . 
minister für den endgültigen übergang von .. , 
der Improvisation zur dauerhaften Sanierung . Be�?nd�rs mochte. ICh aber �uch n�ch auf 

des österreichischen Fernsprechwesens vor- dIe landbchen Gebiete verweIsen, dIe zum 

gesorgt. Der folgende überblick soll Ihnen Teil noch s�hr vernachlässigt sind. r.ch. �abe 

das derzeitige Automatisierungsprogramm im als Abschnittskommandant der FreIWIllIgen 

einzelnen kurz aufzeigen : �euer�ehr vielfac� feststellen müssen, daß es 
III GebIeten , wo kem Fernsprechanschluß oder 

Für das Jahr 1968 ist vorgesehen : die Ein- kein öffentlicher Anschluß besteht, oft zu 
beziehung der Netzgruppe Bruck an der Leitha großen Katastrophen führen kann, wenn die 
sowie der Verbundamtsbereiche Neusiedl am Verständigung zu lang dauert. 
See, Jois, Fürstenfeld, Breitenfurth, Zwenten
dorf, Kaumberg, Kilb, Langenlois, Puchen
stuben, Gaflenz, Weyer, Hollenstein, Ybbsitz, 
Euratsfeld, Aschbach, Waldhausen, Alten
markt, Zwettl, St. Valent in, Haag, Sattledt, 
Raab, Riedau, Lamprechten, Andorf, Vöckla
markt, Mattighofen, Braunau, Deutschlands
berg in den Selbstwählfernverkehr. 

Im Jahre 1969 werden die Netzgruppen
bereiche Stainach, Judenburg, Knittelfeid so
wie die Verbundamtsbereiche Güssing, Neu
lengbach, Scheibbs, KnittelfeId, um nur die 
wichtigsten zu nennen, in den Selbstwählfern
verkehr einbezogen werden. 

Für 1970 ist die Einbeziehung von Frauen
kirchen, Tattendorf, Großpetersdorf, Groß-

Ich darf zusammenfassend sagen, daß mit 
dieser Gesetzesnovelle Österreich in die Lage 
versetzt wird, ein Nachrichtenwesen zu erhal
ten, das erheblichen Ant.eil an der Steigerung 
der Produktivität der Gesamtwirtschaft auf
weist. Das Fernmeldewesen wird dadurch 
einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der 
wirtschaftlichen Aufgaben zu leisten haben, die 
Österreich im Herzen eines ho c hindu striali. 
sierten Kontinents gestellt sind. Nicht zuletzt 
wird der österreichischen Fernmeldeindustrie 
die Sicherung der Finanzierung der für die 
kommenden fünf Jahre vorgesehenen Fern
meldeinvestitionen Ansporn zur Ausnützung 
aller Möglichkeiten bieten, die der fernmelde
technische Fortschritt bietet . 
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Ich darf namens meiner Parte i erklären, . nahmen 1965 von zirka 1 70 Mil1ionen Schilling, 
daß wir diesem Gesetz sehr gern unsere Zu- also jener Mehreinnahmen, die über den soge
stimmung geben. (Bei/etU bei der Ov P.) nannten Rahmen fürs Budget plus der Annui

tätendeckung für die langfristige Planung 
· Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Als näch- hinaus möglich wurden, war es dama.ls nicht 

stem Redner erteile ich dem Herrn Abgeord- möglich, eine Aufstockung der Budgetmittel zu 
neten lng. Scheibengraf das ·Wort. erreichen. Dementsprechend haben die Warte-

Abgeordneter Ing. Scheibengraf (SPÖ) : Herr zeiten für Telephonanschlüsse fi.ir die Bewerber 
Präsident ! Hohes Haus ! Am 5. Februar 1 964 zugenommen, aber auch ihre Zahl hat zuge
wurde das bestehende Fernsprechbetriebs- nommen. Es war nur auf Vorgriff die Möglich
Investitionsgesetz von diesem Hohen Hause keit gegeben, nicht noch höhere 'Vartezeiten 
verabschiedet. Für die SPÖ hatte ich damals I zu erreichen. 
di� E.hre, hiezu Stellu?-g zu nehmen. Die �ster- I Die Planung v-on 1 964 sah den gesamten Aus
relChlsc�le VolksparteI nahm dam.als zu dIesem I bau vor. Der ausgehandelte Finanzierungsplan 
Gesetz Im Hohen Haus selbst mcht Stellung' j legte einen Teilausbau fest. Das brachte natür-

Mit der Behandlung dieser Regierungsvor- \ lich besondere Schwierigkeiten für die Baulos
lage wird nun dieses bestehende Gesetz abge- wahl. Eingeschränkte Finanzierungsrahmen 
ändert. Dadurch soll eine wesentliche Auswei- I sind FaJIstricke und Tiefschläge gegen j ede 
tung der lnv-estitionskredite für die Fortset- technische Planung. Trotzdem stellten wi r 
zung der Automatisierung, vor allem aber der damals fest, daß das bestehende Gesetz ein 
weitereAusbau des Fernsprechnetzes ermöglicht großer Fortschritt gegenüber dem Verhalten 
werden. von Kreisen der damaligen Österreichischen 

Die bisher im Fel'nsprechbetriehs-Illvesti- Volkspartei war. Die Maßnahmen, die da�urch 
tionRgesetz 1 964 erteilte Bestellermächtigung gesetzt werden konnten und dank der gewIssen
wird sehr stark erhöht, und zwar v-on 3,7 Mil- haften Planung und Teilausführung zur Durch
liarden auf fast 1 1  Milliarden Schilling. Auch führung gelar:gten, haben

, 
einen großen Schritt 

die normalen Budgetmittel werden um 320 Mil- auf dem GebIet der ErWeIterung unseres Fern
lionen erhöht, was 1 9  Prozent entspricht. Der sprechverkehrs

. 
gebracht und den Verkehr 

dem geänderten Gesetz zugehörige Finanzplan selbst ausgeweItet. 
schließt die erste Etappe mit 1 967 . mit dem Mein Vorredner hat vom Ende der Improvi
Rahmen 1 964/69 ab und eröffnet eine zweite sation gesprochen. Das Ende der Improvisation, 
Etappe 1968/72 des weiteren Ausbaues. Herr Kollege Mayr, war im Jahre 1964 gegeben, 

Wir Sozialisten begrüßen in mehrfacher Hin- denn in dem Augenblick, als eine wirkliche 
sicht diese Regierungsvorlage. Die Behand- Finanzierungsplanung möglich war, war auch 
lung derselben gibt Anlaß zu Rück- und Aus- eine technische Entwicklung und eine tech
blick. Zuerst möchte ich einige Entwicklungs- nische Durchführung möglich. 
schwierigkeiten des bestehenden Gesetzes in Auch die Erläuternden Bemerkungen be-
Erinnerung rufen : weisen dies durch Zahlen : Wir hatten 1963 an 

Innerhalb OrtsverkehrsautomatisierunQ:en 93 Prozent er-des seinerzeitigen Zehnjahres- � 

planes der Koalitionsregierung 1 954/63 war es reicht, im Jahre 1966 waren es 96 Prozent. 
nicht möglich, den Fernsprechbetrieb inner-
halb einer langfristigen Finanzplanung zu einer 
modernen Entwicklungsphase zu bringen. Die 
damaligen Minister haben sich ständig um eine 
solche längerfristige Finanzplanung bemüht. 
Ich darf erinnern, daß der Herr Minister außer 
Dienst Probst - damals anscheinend durch 
seinen Vortrag im Verkehrsausschuß der Kam
mer der gewerblichen Wirtschaft das Eis ge
brochen hat, um überhaupt die damals laufen
den Verhandlungen zu einem endgültigen 
Abschluß zu bringen. Es kam dann zu der 
Regierungsvorlage für das bestehende Gesetz, 
die Behandlung im Parlament erfolgte und, 
wie schon erwähnt, seine Verabschiedung am 
5. Feber 1964. Der Ermächtigungsrahmen 
war damals mit 3,7 Milliarden festgelegt, der 
Zeitlauf 1964 bis 1 969. 

Sie haben also noch 4- Prozent der Ortsverkehrs
netze zu automatisieren. 

Im Fernsprechverkehr - gemeint ist damit 
der innerösterreichische Fernsprechverkehr -
haben wir 1963 77 Prozent automatisiert, 
im Jahre 1966 fast 90 Prozent -genau 89,27 Pro
zent - des aktiv-en und passiven Selbstwähl
verkehrs ermöglichen können. Das ist also der 
tatsächliche Stand. 

Aus diesen Zahlen geht hervor, was mit den 
verhältnismäßig wenigen Mitteln und mit dem 
yerhältnismäßig eng gespannten Rahmen er
reicht werden konnte. Es ist keine Frage - und 
hier stimme ich Ihnen vollkommen zu -, 
daß die letzten Prozentsätze aufwendigerer 
Errichtungen bedürfen und daß vor allem die 
Amortisation in einer weitaus ungünstigeren 
Zeit verläuft. 

Nun muß ich aber hier folgendes vermerken : Heute wird die Behinderung des an und für 
Trotz der sogenannten zusätzlichen Mehrein- sich nachgewiesen günstig :fi.nanzierbar gewe-
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senen rascheren Ausbaues unseres Fernmelde- Viele Orte der Länder Steiermark, Nieder
wesens sichtbar. Verhinderter Ausbau und , österreich, Oberösterreich und des Burgenla.n
Risikounlust seitens der Österreichischen Volks- I des haben heute bereits größte Schwierigkeiten 
partei damals mußten heute mit einer Gebüh- I mit dem Fremdenverkehr vor allem für Aus
renerhöhung bezahlt werden, ohne damit den : länder. Ihnen sind Orte uninteressant, wo sie 
Stand anderer westlicher Industrieläncler auch t über den Selbstwählfernverkehr die Zentren, 
nur annähernd erreichen zu können. . von denen sie kommen, nicht erreichen können. 

'Wir haben hier auch noch das Zeitproblem Ich darf damit zum Schluß kommen und 
mit einzukalkulieren, in welchem wir nicht nur sagen, daß wir heute wie damalR die Ände
von einer Entwicklung weg weiterbauen konn- rung wie das Gesetz begrüßen, daß wir damit 
ten, sondern Österreich war ja durch die Kriegs- I 

den Bediensteten des Fernmeldedienstes die 
verheerungen entsprechend in l\litleidenschaft ! besten Glückwünsche auf ihren \Veg geben und 
gezogen, vor allem die Zentren des Fernmelcle- , nur hoffen, daß damit eine entsprechende 
verkehrs. I PI�?d�ktio�splall1:ng. auch für die �etriebe 

In diesem Zusammenhang möchte ich aber , moghch wlr�, �he .m der l�tzten ZeIt unter 
meine bereits im Ausschuß gemachten Hinweise I· 

gro.ßen Sch�Ier�gkeIten arbeIten mußten .. I�h 
noch wiederholen, daß, obwohl nunmehr mit meme damIt dIe Schwachstromwerke, dIe Ja 
höheren normalen Budgetmitteln zu rechnen in der letzten Zeit des öfteren Gegenstand von 
ist, die Wagenmisere beim Fernsprechaußen- I Auseinandersetzungen und Gesprächen waren. 
dienst nicht behoben wird, es trotz aller tech- .Für die sozialistische Fraktion kann ich also 
nischen Einrichtungen zu größten SChWierig- I' mitteilen, da.ß wir dieser Gesetzes�nderung gern 
keiten und Hemmungen im Verkehr kommen zustimmen. (Be1'jall bei der SPÖ.j 
kann . . Ich dar� �lso l�iel' erwarten, daß ?erade I Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum "\VOl't 
auf dIesem GeuIete Jenen l\Ienschen, ehe den hat sich niemand mehr gemeldet. Die Debatte 
schwersten Dienst zu erbringen haben, durch ist geschlossen. 
die Zurverfügungstellung der entsprechenden . . .  
Mittel auch entsprechend O"eh lfen wird ihren Der Herr Benchterstatter verZIchtet auf em 
Dienst so zu versehen, wie

o 
di�3 verlangt \\ird. Schlußwort. Wir stimmen ab. 

Bei der A bstimmtt ng wird die Regierungs'Vor-Und nun auch noch ein paar '''orte zur Be- la.ge in zweit er  ?tnd dr ·i t t e r  Les'ltng einstimmig deutung dieses staatlichen Dienstsektors für zum Beschlu (.l erhoben .  unsere 'Vil'tschaft. E s  ist hier schon festgestellt 
worden, daß sowohl die österreichische private 
wie auch die verstaatlichte Schwachstromin
dustrie ein außerordentliches Interesse an einer 
geplanten Abwicklung der Technisierung auf 
diesem Gebiete hat. Gentde das war es, was wir 
auch in den Jahren vorher vermißt haben, 
sodaß sich vor allem in den Entwicklungsjahren 
nach 1959 gerade diese Industrie in unserem 
Lande nicht so entwickeln konnte wie anderswo. 
Statt mit effektiven Aufträgen des Staates 
rechnen zu können, ,mr man hier tatsächlich 
beim Improvisieren und mußte improvisieren, 
weil damals in der Regierung keine Einigung 
über eine entsprechende längcrii'istige Finan
zierung erreicht werden konnte. 

Auch die Schäden in der gesellschaftlichen 
Entwicklung sehen wir heute durch diesen Aus
f3,11. Ich will darauf nicht mehr zurück
kommen. 

6. Punkt : Bericht des Unterrichtsausschusses 
über die Regierungsvorlage (496 der Beilagen) : 
Bundesgesetz über äußere Rechtsverhältnisse 
der griechisch-orientalischen Kirche in Öster-

reich (587 der Beilagen) 

Präsident Dip1 . -Ing . Waldbrunner : 'Vir be
handeln den 6. Punkt der Tagesordnung : 
Äußere Rechtsvel'hältnisse der griechisch
orientalischen Kirche in Österreich. 

Berichterstatter ist Herr Dipl.-Ing .  Tschida. 
Ich bitte. 

Berichterstatter Dipl. .Illg. Tschida : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Der der Ausschuß. 
beratung zugrunde gelegene Gesetzentwurf 
setzt sich zum Ziel, den bestehenden tatsäch· 
lichen und recht.lichen Zustand im Bereich 
der äußeren Angel�genheiten der griechisch. 
orientalischen Kirche zu kodifizieren. Er 

Der Fernsprechverkehr in Stadt und Land - schließt eine Lücke auf dem Gebiet des Staats
das ist wohl heute jedem bekannt - ist kein kirchenrechts und stellt dabei auf den ver· 
Luxus mehr, sondern ein Leachtbarer Teil uno fassungsrechtliehen Grundsatz der Gesetz· 
Berer Infrastruktur .  Es wurde hier schon die ' mäßigkeit der Verwaltung im Sinne des 
Schweiz zum Vergleich herangezogen. Es Üit Artikels 18 Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz 
tatsächlich so, daß nicht nur die Zahl der ab . Darüber hinaus eröffnet Cl' auch eine ein
Sprechstellen außerordentlich überragt, son- wandfreie gesetzliche Grundlage für die staat
dern daß auch die Hauptanschlußzahl die liehe Anerkennung neuer Kirchengemeinden. 
dreifache Österreichs ist, bezogen auf 100 Ein· Der Unterrichtsausschuß hat die Regie-
wohner. rungsvo-rlage in seiner Sitzung am 20. Juni 
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1967 in Verhandlung gezogen. Im Zuge seiner 
Beratungen hat der Unterrichtsausschuß zu 
§ 1 1  des Gesetzentwurfes die Feststellung 
getroffen, daß die Frage, ob ein "berechtigtes 
Interesse" im Sinne dieser Bestimmung be
steht, nach der gesamten Rechtsordnung zu 
beurteilen ist. Damit gilt hiefür gleiches wie 
für die Auslegung des Parteibegriffes nach 
§ 8 AVG. 1950. 

Soweit der vorliegende Gesetzentwurf Be
stimmungen enthält, welche von Rechtsvor
schriften abweichen, die für andere gesetzlich 
anerkannte Kirchen oder Religionsgesellschaf
ten gelten, erfordert dies die Berücksichtigung 
der besonderen Struktur der griechisch-orien
talischen Kirche in Österreich. Eine solche 
sachgerechte Differenzierung entspricht daher 
dem staatlichen Verfassungsrecht. Aus der 
vorgesehenen gesetzlichen Regelung über die 
äußeren Rechtsverhältnisse der griechisch
orientalischen Kirche in Österreich können 
keine rechtlichen Schlußfolgerungen für äußere 
Rechtsverhältnisse anderer gesetzlich anerkalill
tel' Religionsgemeinschaften gezogen werden. 

Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. Broda, 
Dr. Stella Klein-Löw, Dr. Geißler, Dipl.-Ing. 
Dr. Leitner sowie der Herr Bundesminister 
für Unterricht Dr. Piffl-Percevic beteiligten, 
wurde der Gesetzentwurf mit Stimmeneinhellig
keit angenommen. 

Der Unterrichtsausschuß stellt somit den 
An t r a g, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(496 der Beilagen) mit den dem Ausschuß
bericht angeschlossenen Abänderungen die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen . 

Falls eine Debatte gewünscht wird, bitte 
ich, in dieselbe einzutreten. 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Für die 
Debatte ist vorgeschlagen, General- und Spe
zialdebatte unter einem durchzuführen. Ist 
dagegen ein Einwand 1 - Es ist nicht der Fall. 
Dann gehen wir in die Debatte ein . 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Abge
ordnete Dr. Geißler. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Geißler ( ÖVP) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! Durch den 
vorliegenden Gesetzentwurf soll eine moderne 
staatskirchenrechtliche Neuordnung der 
äußeren Rechtsverhältnisse der , griechisch
orientalischen Kirche in Österreich begründet 
werden. Die derzeitigen gesetzlichen Grund
lagen müssen als nicht ausreichend und nicht 
genügend fundiert angesehen werden. 

Während zwischen dem österreichischen Staat 
und der katholischen Kirche, der evangeli
schen Kirche, der israelitischen Religionsgesell
schaft und der altkatholischen Kirche klare 

und geordnete Rechtsbeziehungen auf Grund 
von konkordatären beziehungsweise gesetz
lichen Bestimmungen bestehen, gibt es für die 
griechisch-orientalische Kirche nur zwei kurze 
Vorschriften aus den Jahren 1864 und 1893. 

Der Umfang dieser Vorschriften ist so dürftig, 
daß bezweifelt werden muß, ob sie eine aus
reichende Ermächtigung für die staatliche 
Gesetzesvollziehung bei der Behandlung 
äußerer Angelegenheiten der griechisch-orien
talischen Kirche darstellen. Dazu kommt, daß 
es derzeit keine gesetzliche Grundlage für die 
künftige staatliche Anerkennnng von ortho
doxen Kirchengemeinden gibt. 

Gegenwärtig bestehen in Österreich vier 
staatlich anerkannte Kirchengemeinden der 
griechisch-orientalischen Kirche ; es sind dies : 
die griechisch-orientalische Kirchengemeinde 
zur heiligen Dreifaltigkeit, die griechisch
orientalische Kirchengemeinde zum heiligen 
Georg, die serbische griechisch-orientalische 
Kirchengemeinde zum heiligen Sava und die 
rumänische griechisch-orientalische Kirchen
gemeinde zur heiligen Auferstehung. Daneben 
bestehen eine Anzahl von orthodoxen Gemein
den, die bisher gesetzlich nicht anerkannt 
worden sind. 

Die Regierungsvor lage 496 der Beilagen will 
nun eine klare staatskirchenrechtliche Ordnung 
auf moderner Grundlage schaffen und eine 
Kodifizierung der bestehenden tatsächlichen 
und rechtlichen Zustände im Bereiche der 
äußeren Angelegenheiten der griechisch
orientalischen Kirche vornehmen. 

In enger Zusammenarbeit mit den zustän
digen kirchlichen Organen der griechisch
orientalischen Kirchengemeinden wurde diese 
Vorlage vom Unterrichtsministerium sehr ge
wissenhaft erarbeitet . Dabei war auf die be
sondere Struktur dieser Kirche Bedacht zu 
nehmen. 

Der Ent'\lrurf enthält daher verschiedene 
Rechtsvorschriften, die von ähnlichen Vor
schriften für andere geset'l-lich anerkannte 
Kirchen oder Religionsgemeinflchaften mehr 
oder minder stark abweichen. 

Es können aber, und das sei besonders 
hervorgehoben, aus der vorgesehenen gesetz
lichen Regelung über die äußeren Rechtsver
hältnisse der griechisch-orientalischen Kirche 
in Österreich keine wie immer gearteten recht
lichen Schlußfolgerungen für die äußeren 
Rechtsverhältnisse anderer gesetzlich aner
kannter Kirchen gezogen worden. 

Es war ein besonderer Wunsch der evange
lischen Kirche in Österreich, diese KlarsteIlung 
zu treffen. Sowohl in den Erläuternden Be
merkungen als auch im Ausschußbericht ist, 
diesem Anliegen entsprechend, ein diesbezüg
licher Passus aufgenommen worden. 
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Da allen weiteren Wünschen, Anregungen 
und auch Bedenken anderer Ministerien und 
Behörden bei der Bearbeitung des Gesetzent
wurfes Rechnung getragen wurde, begrüßen 
wir diese Regierungsvorlage. Wir dürfen dem 
Herrn Unterrichtsminister und seinen Herren 
Beamten aufrichtig danken, wird doch durch 
dieses Gesetz eine Lücke auf dem Gebiete des 
Staatskirchenrechtes in Österrecih geschlossen. 

Wenn es sich auch bei der griechisch-orien
talischen Kirche zahlenmäßig um eine kleine 
christliche Religionsgemeinschaft handelt, 
deren Bekenner seit dem Untergang der 
österreichisch-ungarischen Monarchie in der 
Diaspora leben, war Österreich stets bemüht, 
gute, vertrauensvolle Beziehungen zu dieser 
Kirche aufrechtzuerhalten. Durch den vor
liegenden Gesetzentwurf, den wir in seiner 
Konzeption als vorbildlich bezeichnen können, 
wurde von den zuständigen staatlichen Be
hörden in Österreich diese Intention erneut 
unter Beweis gestellt. 

Meine Fraktion wird daher gerne der Vor lage 
die Zustimmung erteilen. (Beifall bei der 
Öl'P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Zum 
Wort hat sich niemand mehr gemeldet. Die 
Debatte ist geschlossen. - Der Herr Bericht
erstatter verzichtet auf ein Schlußwort. Wir 
stimmen ab. 

Bei der A bstimmung wird der Gesetzentwurf 
mit den vom A'U8schuß beschlossenen Abände
rungen in zweiter  und drit ter  Lesung ein
stimmig zum Beschluß erhoben. 

7. Punkt : Bericht des Unterrichtsausschusses 
über die Regierungsvorlage (517 der Beilagen) : 
Bundesgesetz über vorübergehende Maßnahmen 
betreffend die Abhaltung von Rigorosen an den 
Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakul-

Bundesgesetz über vorübergehende Maß
nahmen betreffend die Abhaltung von Rigo
rosen an den Rechts- und staatswissenschaft
lichen Fakultäten der Universitäten und an 
der Sozial-, wirtschafts- und rechtswissen
schaftlichen Fakultät der Hochschule für So
zial- und Wirtschaftswissenschaften in Linz. 

Der vorgeschlagene Gesetzentwurf folgt der 
bisher im Bundesgesetz vom 30. Oktober 1963, 
BGBI. Nr. 262, getroffenen Regelung, die, in 
ihrer Wirksamkeit befristet, am 30. September 
1967 außer Kraft treten wird. 

Der Unterrichtsausschuß hat die Regie
rungsvorlage in seiner Sitzung am 20. Juni 1967 
in Verhandlung gezogen und nach einer Debatte 
mit der dem Ausschußbericht beigedruckten 
Abänderung einstimmig angenommen. 

Die Abänderung betrifft die Außerkraft
setzung dieses Gesetzes. In der Regierungs
vorlage ist das Datum ,,30. September 1968" 
enthalten ; diese Datumsangabe soll durch 
, ,30. September 1969" ersetzt werden. 

Der Unterrichtsausschuß stellt somit den 
A n t r a g, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
mit der dem Ausschußbericht angeschlossenen 
Abänderung die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
bitte ich, General- und Spezialdebatte unter 
einem vorzunehmen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
Wortmeldungen liegen keine vor. Wir stim
men ab. 

Be'; der A bstimmung wird der Gesetzent
wurf mit der vom Ausschuß beschlossenen Ab
änderung in zwei t e r  und drit ter  Lesung ein
stimmig zum Beschluß erhoben. 

täten der Universitäten und an der Sozial-, 8. Punkt: Bericht des Handelsausschusses über 
wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen Fa- die Regierungsvorlage (550 der Beilagen) : 
kultät der Hochschule für Sozial- und Wirt- Bundesgesetz zur Vermeidung von Schädi
schaftswissenschaften in Linz (588 der Beilagen) , gungen der österreichischen Wirtschaft durch 

Dumpingeinfuhren oder marktstörende Ein-
Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Wir kom- fuhren (Antidumpinggesetz 1967) (581 der 

men zum 7. Punkt der Tagesordnung : Vorüber- Beilagen) 
gehende Maßnahmen betreffend die Abhaltung 
von Rigorosen an den Rechts- und staats
wissenschaftlichen Fakultäten der Universi
täten und an derSozial-, 'wirtschafts- und reohts
wissenschaftlichen Fakultät der Hochsohule 
für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in 
Linz. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir be
handeln den 8. Punkt der Tagesordnung : 
Antidumpinggesetz 1967. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Kul
hanek. Ich bitte. 

Berichterstatter Kulhanek : Hohes Haus I 
Ich darf hiezu folgenden Bericht geben : Berichterstatter ist Herr Dipl.-Ing. Wie

singer. Ich bitte. Mit fortschreitendem Abbau der Einfuhr
Berichterstatter Dipl. -Ing. Wiesinger: Ich ! beschränkungen mußte festgestellt werden, daß 

berichte im Auftrag des Unterriohtsausschusses I ausländische Produkte nicht immer zu Preisen 
über die Regierungsvorlage (517 der Beilagen) :  eingeführt werden, welche den Regeln eines 
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gerechten Wettbewerbes entsprechen. Zur Ab
wehr schwerer wirtschaftlicher Schäden hat die 
Bundesregierung daher bereits im Jahre 1962 
dem Nationalrat den Entwurf eines Anti
dumpinggesetzes zugeleitet,. 

Das entsprechende Bundesgesetz gegen Schä
digungen der inländischen Wirtschaft durch 
Einfuhr von Waren zu ,virtschaftlich nicht 
gerechtfertigten Preisen trat am 8. Juni 1962 
in Kraft und war bis 31 .  Dezember 1964 
befristet. 

Der nunmehr vorliegende Entwurf basiert 
auf den zwischenzeitig gemachten Erfahrungen. 

Im Ausschuß wurde die Regierungsvorlage 
mit Stimmeneinhelligkeit angenommen und ein 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr . Mus
sil und Kostroun gestellt, mit dem der § 1 
klarer sowie im § 5 die Ermittlung des N ormen
wertes, im § 6 die Feststellung von Weltmarkt
preisen und im § 7 die Festsetzung von Richt
und Mindestpreisen neu te:x:tiert wurden. 

Ich stelle daher im Namen des Handels
ausschusses den Antrag, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf mit den dem Ausschußbericht 
angeschlossenen Abänderungen die verfas
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, bitte ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen . 

Präsident Dipl . -Ing . Waldbrunner : Ich clanke . 
"\Vortmeldungen liegen keine vor. Wir stim
men ab . 

Bei de�· A b s t immung wird der Gesetzentwurf 
mit den vom Ausschuß beschlossenen Abände
rungen in zwei t er  und d1· i t t e ',. Lesung ein
stimmig zum Besch l u.ß  erhoben. 

9. Punkt : Bericht des Verfassungsausschusses 
über den Bericht des Bundeskanzlers betreffend 
Ermächtigung der Bundesregierung an den 
Bundesminister für Landesverteidigung zur 
Verfügung über das Bundesheer und den Bericht 
des Bundeskanzlers, durch den der Bericht des 
Bundeskanzlers betreffend Ermächtigung der 
Bundesregierung an den Bundesminister für 
Landesverteidigung zur Verfügung über das 
Bundesheer ergänzt wird (577 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir ge
langen zum 9. Punkt der Tagesordnung : 
Bericht des Bundeskanzlers betreffend Er
mächtigung der Bundesregierung an den Bun
desminister für Landesverteidigung zur Ver
fügung über das Bundesheer und Bericht des 
Bundeskanzlers, durch den der Bericht des 
Bundeskanzlers betreffend Ermächtigung der 
Bundesregierung an den Bundesminister für 
Landesverteidigung zur Verfügung über das 
Bundesheer ergänzt wird. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Dr. Hauser. (Abg. Dr. Hauser ist vore1·st nicht 
im Saal und sucht nach seinem Erscheinen 
die Unterlagen für die Berichterstattung. -
Abg. Z e i l l inger: Ich glaube, er obstruiert, 
He1'r Präsident ! - Heiterkeit. - Abg.  Dr. Pit
t ermann: Wo ist der Herr Bundeskanzler ? 
- Abg. Dr. Kummer: Verhindert ! - Bundes
minister Dr. Pif.fl - Percev i6: E1' ist ver
treten ! - Abg. Ze i l l inger: Wo ist der Befehls
haber ?) 

Berichterstatter Dr. Hauser : Hohes Haus ! 
Ich berichte namens des Verfassungs
ausschusses über die beiden Berichte des 
Bundeskanzlers. 

Am 8. Juli 1966 wurde dem Nationalrat über 
einen Beschluß der Bundesregierung betreffend 
Ermächtigung der Bundesregierung gemäß 
Artikel 80 Abs .  2 Bundes-Verfassungsgesetz 
in der Fassung von 1929 an den Bundes
minister für Landesverteidigung zur Verfügung 
über das Bundesheer berichtet. 

Auf Grund von Anregungen des Bundes
präsidenten und eines sich daran anschließen
den Schriftwechsels hat die Bundesregierung 
in der Sitzung am 9. Mai 1967 die erwähnte 
dem Nationalrat mit Bericht vom 8 .  Juli 
1966 vorgelegte Verfügungsermächtigung in 
der Richtung ergänzt, daß der Herr Bundes
präsident über gewisse Maßnahmen unver
züglich verständigt werden soll. 

Im Verfassungsausschuß wurden diese beiden 
vorliegenden Berichte in der Sitzung vom 
16 .  Juni 1 967 beraten, und es wurde mit 
Stimmeneinhelligkeit beschlossen, dem Hohen 
Haus die Kenntnisnahme dieser Berichte zu 
empfehlen. (Bundeskanzler Dr. Klau,s  nimmt 
auf der Regierungsbank Platz.) 

Ich stelle daher namens des Verfassungs
ausschusses den A n t r a g, der Nationalrat 
wolle den Bericht des Bundeskanzlers betref
fend Ermächtigung der Bundesregierung an 
den Bundesminister für · Landesverteidigung 
zur Verfügung über das Bundesheer sowie den 
Bericht des Bundeskanzlers, durch den der 
Bericht des Bundeskanzlers betreffend Er
mächtigung der Bundesregieru�g an den Bun
desminister für Landesverteidigung zur Ver
fügung über das Bundesheer ergänzt ,vird, 
zur Kenntnis nehmen. 

Für den Fall von 'Vortmeldungen bitte ich, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab
zuführen.  

Präsident Dipl . - Ing. Waldbrunner : Danke, 
Zum \Vort ist niemand gemeldet. "Vir stim
men ab. 

Bei der A bst imm u ng werden die Berichte 
des Bundeskanzlers einstimmig Z1f.r Kennt n is 
genommen. 
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Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Die I 6. Bericht des Ausschusses für soziale Ver-
Tagesordnung ist e r s c h öpft. 

Die n ä c h s t e  Sitzung des Nationalrates be
rufe ich für Mittwoch, den 28. Juni, 10 Uhr, 
mit folgender Tagesordnung ein : (Un1'ul�e. 
- Präsident Dipl.-Ing. Waldbru nne t· gibt 
da.q Glockenzeichen.) Ich bitte um Ruhe, 
ansonsten werde ich nicht vorlesen. - Die 
Tagesordnung der Sitzung am 28. Juni lautet : 

1 .  Bericht des Verfassungsausschusses über 
die Regierungsvorlage (530 der Beilagen) : 

. waltung über die Regierungsvorlage (513 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Kriegs
opferversorgungsgesetz 1957 neuerlich abge
ändert und ergänzt wird (593 der Beilagen) ;  

7 .  Bericht des Ausschusses für soziale Ver
waltung über die Regierungsvorlage (514 der 
Beilagen) : 5. Novelle zum Heeresversorgungs
gesetz (594 der Beilagen) ; 

8. Bericht des Ausschusses für soziale Ver
waltung über die Regierungsvorlage (516 der 
Beilagen) : 19 .  Novelle zum Opferfürsorge
gesetz (595 der Beilagen) ; 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über den österreichischen Nationalfeiertag ge
ändert wird (580 der Beilagen) ; 

9. Bericht des Ausschusses für soziale Ver-
2. Bericht des Ausschusses für soziale Ver- waltung über die Regierungsvorlage (542 der wa�tung über die Regierun�svorlage (546 �er Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Arbeits-BeIlagen) : Bundesgesetz, 

"
mIt den� da� Feler- losenversicherungsgesetz 1958 neuerlich abgeta�sruhegesetz 1957 abgeandert WIrd (.>98 der ändert wird (596 der BeilaO'en) ;  

BeIlagen) ; , b 

3. Bericht des Ausschusses für soziale Ver
waltung über die Regierungsvorlage (489 der 
Beilagen) : Novelle zum Bauern-Krankenver
sicherullgsgesetz (591 der Beilagen) ; 

4. Bericht des Ausschusses für soziale Ver
waltung über die Regierungsvorlage (498 der 
Beilagen) :  Bundesgesetz, mit dem das Bundes
gesetz betreffend die Regelung des Kranken
pflegefachdienstes, der medizinisch-technischen 
Dienste und der Sanitätshilfsdienste abgeändert 
wird (592 der Beilagen) ; 

5. Bericht des Ausschusses für soziale Ver
waltung über die Regierungsvorlage (520 der 
Beilagen) : Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und der Bundesrepublik Deutsch
land über Soziale Sicherheit (597 der Bei- i 
lagen) ; j 

10. Bericht des Ausschusses für soziale Ver
waltung über den Antrag 53/A der Ahgeordne
ten Altenburger, lng. Häuser, Melter und 
Genossen betreffend die Abänderung des Bun
desgesetzes vom 10. März 1967, BGBL NI'. 1 17 ,  
über die Gewährung einer Sonderunterstützung 
an im Kohlenbergbau beschäftigte Personen 
im Falle ihrer Arbeitslosigkeit (599 der Bei
lagen) ;  

1 1 .  Bericht des Ausschusses für Land- und 
Forstwirtschaft über den Antrag 55/A der 
Abgeordneten Nimmervoll, Pansi und Ge
nossen betreffend Abänderung des Land
arbeitsgesetzes (590 der Beilagen) .  

Diese Sitzung beginnt mit einer Fragestunde. 

Die heutige Sitzung ist g e s ch l o s sen .  

SchlUß der Sitzung : 18 Uhr 

Osterreidlische Staatsdruckerei. 226 1  67 
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